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Die Sitzung wird um 14 Uhr durch den Präsiden-
ten D. Dr. Gerstenmaier eröffnet. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Die Sitzung ist 
eröffnet. Meine Damen und Herren! Vor Eintritt in 
die Tagesordnung darf ich die herzlichsten Glück-
wünsche des Hauses zum Geburtstag dem Herrn 
Abgeordneten Dr. Brönner aussprechen. 

(Beifall.) 
Mit dem Einverständnis aller Fraktionen wird 

die heutige Tagesordnung erweitert um den An-
trag der Fraktion der FDP betreffend Wahl eines 
vom Bundestag zu entsendenden Mitgliedes des 
Ausschusses nach Art. 77 Abs. 2 des Grundgesetzes, 
d. h. des Vermittlungsausschusses, in dem für den 
längere Zeit erkrankten Abgeordneten Onnen als 
ordentliches Mitglied im Vermittlungsausschuß der 
Abgeordnete Dr. Schneider (Lollar) vorgeschlagen 
wird. 

Schließlich hat der Haushaltsausschuß gebeten, 
in Anbetracht der vor dem Abschluß stehenden 
Verhandlungen über den Haushalt im Verlaufe 
des heutigen Nachmittags eine Sitzung abhalten zu 
dürfen. — Ich nehme an, daß das Haus damit ein-
verstanden ist. 

Die übrigen amtlichen Mitteilungen werden ohne 
Verlesung in den Stenographischen Bericht aufge-
nommen: 

Der Bundesrat hat in seinen Sitzungen am 6. und 
20. Mai 1955 den nachstehenden Gesetzen zugestimmt 
bzw. einen Antrag gemäß Art. 77 Abs. 2 des Grund-
gesetzes nicht gestellt: 

Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes über den Beitritt 
der Bundesrepublik Deutschland zur Konvention vom 
5. April 1946 der Internationalen Überfischungskonfe-
renz; 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über gesetzliche 
Handelsklassen für Erzeugnisse der Landwirtschaft 
und Fischerei; 

Gesetz über weitere Ergänzungen und Änderungen des 
D-Markbilanzgesetzes sowie über Ergänzungen des 
Altbanken-Bilanz-Gesetzes (Drittes D-Markbilanz-
ergänzungsgesetz) ; 
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Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Leistungen zur 
Unterbringung von Deutschen aus der sowjetischen 
Besatzungszone oder dem sowjetisch besetzten Sektor 
von Berlin (Flüchtlings-Notleistungsgesetz). 

Der Bundesrat hat weiterhin in seiner Sitzung am 
20. Mai 1955 beschlossen, hinsichtlich des Bannmeilen

-

gesetzes und des Gesetzes über den Verkehr mit Fischen 
und Fischwaren (Fischgesetz) zu verlangen, daß der Ver-
mittlungsausschuß einberufen wird. Die Begründungen 
hierzu sind als Drucksachen 1405 und 1406 verteilt. 

Der Herr Bundesminister für Wirtschaft hat unter 
dem 4. Mai 1955 die Kleine Anfrage 162 der Abgeordne-
ten Hörauf, Dr. Kreyssig, Kurlbaum, Müller (Erbendorf) 
und Genossen betreffend Versorgung mit Braunkohlen-
briketts — Drucksache 1278 — beantwortet. Sein Schrei-
ben wird als Drucksache 1384 vervielfältigt. 

Der Herr Bundesminister der Finanzen hat unter dem 
14. Mai 1955 die Kleine Anfrage 170 der Abgeordneten 
Schmücker, Oetzel, Wieninger und Genossen betreffend 
Verdingungsordnung für Bauleistungen Teile A und B 
(Fassung 1952) — VOB — Drucksache 1320 — beantwortet. 
Sein Schreiben wird als Drucksache 1397 vervielfältigt. 

Der Herr Bundesminister für Arbeit hat im Anschluß 
an seine Antwort auf die Kleine Anfrage 168 der Frak-
tion der SPD betreffend Empfehlungen des Bundes-
tages wegen der unzulänglichen Einstellung von Schwer-
beschädigten bei den Bundesdienststellen — Druck-
sachen 1309, 1347 — eine Übersicht über die Beschäfti-
gung Schwerbeschädigter bei den einzelnen Bundes-
dienststellen nach dem Stand vom 1. April 1955 vorge-
legt, die als zu Drucksache 1347 vervielfältigt worden ist. 

Die Fraktion der Deutschen Partei hat den von ihr 
eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Einkommensteuergesetzes — Drucksache 868 — zurück-
gezogen, da ihm bereits materiell entsprochen worden 
ist. 

Wir kommen zur Tagesordnung. Ich rufe auf 
Punkt 1: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses für Gesamtdeutsche und Berliner 
Fragen (35. Ausschuß) über den Antrag der 
Fraktion der FDP und den Änderungsantrag 
der Fraktionen der CDU/CSU, DP betref-
fend Plenarsitzung in Berlin — Druck-
sachen 1396, 1270, Umdrucke 349, 362). 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Blach

-

stein. Ich frage ihn, ob er das Wort nehmen will. 
(Abg. Blachstein: Ja!) 

— Herr Abgeordneter Blachstein als Berichterstat-
ter! 

Blachstein (SPD), Berichterstatter: Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Der Ausschuß für 
Gesamtdeutsche und Berliner Fragen hat sich mit 
der Drucksache 1270 und dem Umdruck 349*) be-
faßt und legt Ihnen heute auf der Drucksache 1396 
drei Vorschläge zur Beschlußfassung vor, zu denen 
ich noch einige Sätze der Erläuterung sagen möchte. 

Es bestand im Ausschuß Einmütigkeit darüber, 
daß der Deutsche Bundestag an den Feiern zum 
17. Juni in Berlin teilnehmen sollte. Meinungs-
verschiedenheiten bestanden darüber, wie diese 
Beteiligung erfolgen sollte, ob durch eine Delega-
tion des Deutschen Bundestages 'zu den Feiern 
ides  Berliner Senats am 17. Juni oder durch eine 
Plenarsitzung an  diesem Tage in Berlin. Die Mehr-
heit des Ausschusses ist zu der Überzeugung ge-
kommen, daß es zweckmäßig und richtig ist, an 
der Feier des Berliner Senats am 17. Juni in Berlin 
mit einer repräsentativen Delegation des Deutschen 
Bundestages beteiligt zu sein. Wir hatten erfahren, 
daß die Bundesregierung auch in  diesem Jahre 
in diesem Saale eine Feier zum 17. Juni durchfüh-
ren wird und daß auch in den Ländern und Ge-
meinden in der Bundesrepublik vielerorts Veran-
staltungen zum 17. Juni begangen werden. Der Vor-
schlag in  der Drucksache 1396 unter 1 wurde i m 
Ausschuß bei einigen Stimmenthaltungen gebilligt 
und wird Ihnen vom Ausschuß zur Annahme 
empfohlen. 

*) Siehe Anlage 2 zur 81. Sitzung. 

Einmütigkeit bestand im Ausschuß auch darüber, 
daß es wünschenswert wäre, daß der ganze Bun-
destag im Rahmen der Arbeit dieses Jahres zu 
einer Arbeitstagung in Berlin zusammentritt. Sie 
finden darum unter Punkt 2 als Beschlußvorschlag, 
dem Bundestagspräsidenten gegenüber der Erwar-
tung Ausdruck zu geben, er möge im Rahmen des 
Arbeitsplanes des Bundestages für das Jahr 1955 
eine Arbeitstagung in Berlin vorbereiten. 

Schließlich stand nach dem Umdruck 349, den 
wir zu behandeln hatten, die Frage einer „Stiftung 
17. Juni" zur Lösung an. Sie finden unter Punkt 3 
den Beschlußvorschlag, daß der Ausschuß für Ge-
samtdeutsche und Berliner Fragen beauftragt wer-
den soll, im Zusammenhang mit der Beratung des Ge-
setzentwurfs über Hilfsmaßnahmen für Personen, die 
aus politischen Gründen in Gebieten außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) in 
Gewahrsam genommen wurden, und mandere Hilfs-
maßnahmen für diesen Personenkreis Vorschläge 
vorzulegen, durch die Personen, die  zu den Opfern 
des 17. Juni gehören, aber von dem vorliegenden 
Gesetzentwurf nicht erfaßt werden, in die Hilfs-
maßnahmen einbezogen werden können. Es war 
die gemeinsame Auffassung des Ausschusses, daß 
die Beratungen über den genannten Gesetzentwurf 
im Ausschuß beschleunigt geführt werden sollten, 
um zu einer gesetzlichen Lösung für diesen Per-
sonenkreis zu kommen und die Hilfe nicht zu einer 
karitativen Sache zu machen, sondern zu einem ge-
setzlichen Anspruch werden zu lassen. Es wurde 
die Meinung vertreten, daß die bisherigen Vor-
schläge einer gesetzlichen Regelung nicht ausrei-
chen werden, da sie nur einen Teil der  Ansprüche 
betreffen, und daß weitere gesetzliche Maßnahmen 
vorbereitet werden müssen, um nun, fast zwei Jahre 
nach diem 17. Juni 1953, den Menschen, die ihre 
Freiheit geopfert haben, auch jenen, die vor dem 
17. Juni den Terrormaßnahmen der sowjetischen 
Besatzungszone zum Opfer gefallen sind, Hilfe an-
gedeihen zu lassen. Sie haben moralisch und poli-
tisch ein Recht darauf, vom Bundestag eine gesetz-
liche Regelung ihrer Ansprüche 'zu forde rn . 

(Glocke des Präsidenten.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine Sekunde, 
Herr Abgeordneter! — Ich bitte, die Türen zu 
schließen. Wir befinden uns hier in der Sitzung. — 
Fahren Sie fort! 

Blachstein (SPD): Es wird dann zu prüfen sein, 
wie neben der gesetzlichen Regelung der Ansprüche 
der Opfer des Terrorregimes in der sowjetischen 
Besatzungszone eventuell durch eine Stiftung jene 
Härtefälle und besonderen Notzustände gelindert 
und beseitigt werden können, die auch mit der 
besten gesetzlichen Regelung nicht zu erfassen sind 
und deren Milderung eine Verpflichtung der All-
gemeinheit in der Bundesrepublik und des Gesetz-
gebers, des Bundestages, ist. 

Der Ausschuß empfiehlt Ihnen die Annahme des 
Antrags Drucksache 1396. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter. 

Ich eröffne die Aussprache. — Das Wort hat die 
Frau Abgeordnete Dr. Lüders. 

Frau Dr. Dr. h.  c.  Lüders (FDP): Herr Präsident! 
Meine Herren und Damen! Wir haben den Aus- 
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schußbericht gehört. Dem Antrag meiner Fraktion, 
eine Feier des Bundestages am 17. Juni, dem Tage 
der Einheit, in Berlin durchzuführen, sind in der 
Zwischenzeit verschiedene Anträge entgegengestellt 
worden. Auch der Ausschußbericht hat neue An-
träge gebracht. Der Inhalt — und vielleicht auch 
die bei manchen unausgesprochenen Motive — sind 
uns allen bekannt. Unser Antrag, den wir heute 
als Änderungsantrag*) wiederholen, hat unseres 
Erachtens den tiefen politischen Sinn, durch unsere 
persönliche Anwesenheit vor aller Welt die große 
symbolische Bedeutung des 17. Juni nicht nur für 
Berlin und die Ostzone, sondern für ganz Deutsch-
land und weit über die Grenzen Deutschlands hin-
aus sichtbar zu machen. Es handelt sich für uns 
also nicht um irgendeinen Tag für die Anwesenheit 
des Bundestages in Berlin, sondern um diesen ganz 
speziellen Tag des Mutes und der Opferbereitschaft 
im Kampf für unser aller oberstes Anliegen: die 
Einheit Deutschlands, ein Anliegen, das gerade in 
diesen Tagen und Wochen noch eine ganz beson-
ders erhöhte Bedeutung bekommen hat. 

Die Kosten der Tagung — bei Durchführung 
unseres Antrags — sind unseres Erachtens mit dem 
politischen und ideellen Wert dieser symbolischen 
Handlung wertmäßig nicht zu vergleichen. Man hat 
sie ja leider auch gegenüber dem Antrag des Herrn 
Bundestagspräsidenten, für eine ganze Sitzungs-
woche des Bundestages nach Berlin zu gehen, auf-
gerechnet. 

Weitere Ausführungen erscheinen mir zu der 
Angelegenheit überflüssig. Die Entscheidung liegt 
bei dem Hohen Hause. Ich bitte namens meiner 
Fraktion, den Ausschußantrag abzulehnen und 
unseren Änderungsantrag anzunehmen. Berlin und 
die Ostzone werden ganz sicher von dem Resultat 
der Abstimmung entsprechende Kenntnis nehmen. 

(Beifall bei der FDP und beim GB/BHE.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Weitere Wort-
meldungen? — Herr Abgeordneter Lemmer! 

Lemmer (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die letzte Äußerung der von 
mir hochverehrten Kollegin Dr. Maria-Elisabeth 
Lüders zwingt mich, eine ganz knappe Berner-
kung zu machen. Ich glaube, der Hinweis darauf, 
daß die Berliner und unsere Mitbürger in der So-
wjetzone davon Kenntnis nehmen werden, welche 
Haltung wir zu dem Antrag der FDP, eine Sonder-
sitzung des Bundestags zum 17. Juni in Berlin zu 
veranstalten, einnehmen, ist nicht ganz angebracht. 
In erster Linie werden die so angesprochenen 
Landsleute auf unsere Bemühungen blicken, über 
die Politik der Mächte, die am Vorabend großer 
Ereignisse steht, zur Wiedervereinigung unseres 
Landes zu kommen. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Meine politischen Freunde sind der Ansicht — und 
ich bin überzeugt, daß die Berliner und die Be-
wohner der Zone uns verstehen werden —, daß es 
mit dem Blick auf diese großen politischen Aus-
einandersetzungen um die Lösung der deutschen 
Frage nicht angebracht ist, durch Demonstrationen 
das Klima, das wir brauchen, um zum Erfolg zu 
kommen, zu stören. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

*) Siehe Anlage 2. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Weitere Wort-
meldungen liegen nicht vor. Ich schließe die Be-
ratung. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich nehme an, 
Frau Abgeordnete Dr. Lüders, daß die Begründung 
des Änderungsantrags Umdruck 362*) mit Ihren 
Darlegungen erfolgt ist. Ich lasse deshalb zunächst 
über den Änderungsantrag auf Umdruck 362 ab-
stimmen. Wer diesem Änderungsantrag zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Das letzte ist die Mehrheit; der Ände-
rungsantrag Umdruck 362 ist abgelehnt. 

Ich komme zur Abstimmung über den Antrag 
des Ausschusses. Wer dem Antrag des Ausschusses 
in der vorliegenden Fassung zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Gegen eine Stimme ist dieser Antrag angenommen. 

(Zuruf von der SPD: Enthaltungen!) 

— Ich habe die Abstimmung bereits geschlossen; 
ich bedaure deshalb, darüber nicht weiter abstim-
men lassen zu können. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf. Es ist 
der Vorschlag gemacht, den von mir angekündigten 
Antrag der Fraktion der FDP hier einzuschieben: 

Beratung des Antrags der Fraktion der FDP 
betreffend Wahl eines vom Bundestag zu 
entsendenden Mitgliedes des Ausschusses 
nach Artikel 77 Absatz 2 des Grundgesetzes 
(Vermittlungsausschuß) (Drucksache 1415). 

Wird zur Begründung das Wort gewünscht? — 
Das ist nicht der Fall. 

Ich eröffne die Aussprache. — Das Wort wird 
nicht gewünscht. Ich komme zur Abstimmung. Wer 
dem Antrag auf Drucksache 1415 zustimmen will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Bei einer Enthaltung ist der 
Antrag Drucksache 1415 angenommen. 

Ich rufe Punkt 2 der gedruckten Tagesordnung 
auf: 

Zweite und dritte Beratung des von den 
Fraktionen der CDU/CSU, FDP, GB/BHE, DP 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
Änderungen von Vorschriften des Zweiten 
Buches der Reichsversicherungsordnung und 
zur Ergänzung des Sozialgerichtsgesetzes 
(Gesetz über Kassenarztrecht — GKAR) 
(Drucksache 528, Umdruck 120); 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für So-
zialpolitik (28. Ausschuß) (Drucksache 1313, 
Umdrucke 351, 358, 359, 364, 367). 
(Erste Beratung: 33. Sitzung.) 

Wird zur Berichterstattung das Wort gewünscht? 
— Der Herr Abgeordnete Prof. Preller hat als Be-
richterstatter das Wort. 

Dr. Preller (SPD), Berichterstatter: Herr Präsi-
dent! Meine Damen! Meine Herren! Der Schrift-
liche Bericht liegt Ihnen vor**). Ich habe nicht die 
Absicht, Ihnen sehr ausführliche Einzelheiten aus 
dem Bericht bekanntzugeben. Ich möchte den Be-
richt nur in einigen Punkten bekräftigen und 
einige Ergänzungen geben. 

Der Entwurf über das sogenannte Kassenarzt-
recht, der von den Regierungsparteien eingebracht 

*) Siehe Anlage 2. 
**) Siehe Anlage 12. 
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ist, baut auf den vertraglichen Vereinbarungen 
zwischen Ärzten und Krankenkassen auf, die 
seinerzeit im Winter 1931/32 zustande gekommen 
sind und von dem damaligen Reichsarbeitsminister 
verbindlich gemacht worden waren. Das Kernstück 
der damaligen Vereinbarungen war zum einen die 
Vermehrung der Ärztezahl durch die Herab-
setzung der sogenannten Verhältniszahl. Dafür 
wurde die ärztliche Einzelvergütung durch ein Ge-
samtpauschale abgelöst, dessen Verteilung den 
Kassenärztlichen Vereinigungen sozusagen in 
eigene Regie gegeben wurde. Diese Grundkonzep-
tion ist auch in dem jetzigen Entwurf der Regie-
rungsparteien enthalten. Im Ausschuß ist dabei 
— wie ja unterdessen bekanntgeworden ist — die 
sogenannte Verhältniszahl, d. h. die Zahl der Ver-
sicherten, auf die jeweils ein Arzt kommt, von 
1 : 600 auf 1 : 500 herabgesetzt worden. 

Ich möchte ergänzend zum Schriftlichen Bericht 
dazu noch bemerken, daß die in meinem Bericht 
angegebene Zahl von rund 3700 Ärzten, die ver-
mutlich durch die Herabsetzung der Verhältnis-
zahl neu zugelassen werden könnten, sich noch um 
die Zahl jener Ärzte vermindern wird, die nach 
dem § 368 a Abs. 1 letzter Satz RVO nunmehr auf 
die Verhältniszahl anzurechnen sind. Das sind die 
Ärzte, die als Heimkehrer usw. jetzt in der 
Bundesrepublik selbstverständlich ihre Zulassung 
haben und haben müssen. Die letztgenannte 
Gruppe wird sich etwa auf 1500 Ärzte belaufen, so 
daß die Zahl derjenigen Ärzte, die auf Grund des 
Entwurfs neu zuzulassen sind, sich in der Größen-
ordnung von rund 2000 bewegen wird. 

Ich möchte noch einmal betonen, daß der Aus-
schuß sich mit dem Für und Wider einer Herab-
setzung der Verhältniszahl ganz besonders und 
eingehend auseinandergesetzt hat. Wenn der Aus-
schuß schließlich die Zahl 1:500 als Verhältniszahl 
gewählt hat, so glaubte er dies verantworten zu 
können in der Hoffnung, daß damit einer sehr lei-
digen Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit, 
die offensichtlich auch stark von Interessenten-
standpunkten beeinflußt worden ist, ein Ende be-
reitet werden kann. 

Ein anderer mit der Grundkonzeption des Ent-
wurfs zusammenhängender Punkt betrifft die Ho-
norierung der Kassenärzte. Auch hier sind be-
kanntlich die Meinungen in den Ärztekreisen selbst 
geteilt. Dem sehr stürmischen Verlangen gewisser 
Kreise von Ärzten auf möglichst uneingeschränkte 
Einführung der Honorierung der Einzelleistung an 
Stelle des jetzigen Pauschalsystems stehen Stim-
men auch im ärztlichen Lager gegenüber, die die 
Leistungsfähigkeit der Krankenkassen mit der For-
derung nach besserer Bezahlung ,der Ärzte kon-
frontieren und in dem Pauschale das geeignete 
Mittel des notwendigen Ausgleichs sehen. 

Der Ausschuß wollte aber die Möglichkeit nicht 
verbauen, daß die Einzelleistungshonorierung aus-
geprobt wird. Dabei war sich der Ausschuß völlig 
im klaren darüber, daß die Einzelleistungshonorie-
rung praktisch eine Abkehr von einem der vorhin 
genannten tragenden Grundsätze des Kompromis-
ses von 1931/32 bedeutet. In § 368 m wurde des-
halb vom Ausschuß ein neuer Abs. 5 eingefügt, der 
eine Verfahrensänderung vorsieht, wenn Einzel-
leistungshonorierung eingeführt wird. 

Diese Änderungen betreffen insbesondere den 
Nachweis und das Recht auf Prüfung der ärztlichen 
Leistungen durch die Krankenkassen. Wer Einzel-
leistungshonorierung will, muß sich darüber im  

klaren sein, daß diese Form der ärztlichen Vergü

-

tung notwendigerweise verschärfte Kontrollrechte 
des Geldgebers, also der Krankenkassen, nach sich 
zieht, wie wir das z. B. heute schon bei verschiede-
nen Ersatzkassen kennen. 

Entscheidend für das Funktionieren der hier ge-
wählten ärztlichen Versorgung ist schließlich das 
Schlichtungswesen. Die in der Öffentlichkeit dis-
kutierte Streitfrage war und ist die sogenannte 
Zwangsschlichtung, d. h. die Festsetzung des Ver-
tragsinhaltes durch ein gemeinsames Organ der 
Selbstverwaltung, also durch ein gemeinsames 
Schiedsamt. Auch im Ausschuß hat diese Frage eine 
Rolle gespielt. Man könnte geneigt sein, eine Paral-
lele zwischen der Schlichtung in Lohn- und Ge-
haltsfragen, wo ja zur Zeit eine Zwangsschlichtung 
nicht vorhanden ist und von den Sozialpartnern 
beiderseits offensichtlich abgelehnt wird, und der 
hier vorgesehenen Zwangsschlichtung für die Arzt-
honorierung zu ziehen. Eine sehr große Mehrheit 
des Ausschusses lehnte jedoch eine solche Parallele 
ab. So bleibt es bei den Bestimmungen des jetzigen 
§ 368 g Abs. 1. 

Der entscheidende Punkt in dieser Materie war 
aber jene Stelle in § 368 f Abs. 3, die eine 
Zwangsschlichtung auch für die eben behandelte 
Art der Honorierung der Ärzte vorsieht. Der Ent-
wurf hatte hier eine Art Vetorecht — praktisch der 
Krankenkassen — gegen einen verbindlichen 
Schiedsspruch in Sachen der Einzelhonorierung — 
nur darum handelt es sich faktisch — vorgesehen. 
Der Ausschuß hat diesen Satz schließlich gestrichen, 
so daß nunmehr die Einführung der Einzellei-
stungshonorierung durch verbindlichen Schieds-
spruch möglich ist. 

Endlich noch ein Wort zur Altersversorgung der 
Ärzte. Hier handelt es sich um drei Fragen. Ein-
mal handelt es sich darum, ob eine solche Rege-
lung überhaupt in das Kassenarztrecht gehört. Dar-
über besteht bekanntlich in der Öffentlichkeit und 
auch unter den Ärzten nicht volle Einmütigkeit. Da 
das Kassenarztrecht jedoch die überwältigende 
Mehrheit ,der praktizierenden Ärzte umfaßt — nach 
der Herabsetzung der Verhältniszahl mehr denn 
je  —, hat der Ausschuß die Hereinnahme der Be-
stimmungen über die Altersversorgung der Kas-
senärzte und auch ihre Verbindung mit anderen 
Versorgungseinrichtungen, z. B. mit solchen von 
Nichtkassenärzten, bejaht. Zum anderen war und 
ist die sogenannte Zwangsversicherung eines freien 
Berufes insbesondere vom verfassungsrechtlichen 
Standpunkt aus bekanntlich nicht unumstritten. 
Hier folgte der Ausschuß der Vorlage und früheren 
Entwürfen des Bundesarbeitsministeriums, die 
eine solche Zwangsversicherung als Möglichkeit 
vorsahen. Endlich fällte der Ausschuß die Ent-
scheidung, daß für eine solche Versorgung die ver-
sicherungsmathematische Grundlegung nicht ge-
setzlich vorzusehen sei. 

Da ich an dem, was ich nun endlich noch auszu

-

führen habe, bekanntlich persönlich stark beteiligt 
bin, will ich nur mit einem Wort die Sonderent-
schließung streifen, in  der  der Ausschuß — und 
zwar einstimmig – die Bedeutung ,der Gesund-
heitsvorsorge für das gesamte Gesundheitswesen 
und auch für die Krankenversicherung hervorhebt. 

Ich möchte diesen kurzen mündlichen Bericht 
nicht abschließen, ohne zu erwähnen, daß die bei 
diesem Gesetz anerkanntermaßen besonders 
schwierige Berichterstattung mir in der vorgeleg-
ten Form nicht möglich gewesen wäre ohne die 
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tatkräftige und stets hilfsbereite Mitwirkung des 
zuständigen Referenten des Bundesarbeitsministe-
riums, dem ich hiermit auch an dieser Stelle meinen 
Dank aussprechen möchte. 

(Beifall.) 

Leider muß ich anfügen, daß es mir trotzdem 
nicht gelungen ist, ganz reibungslos zu arbeiten. 
Es ist doch noch ein Fehler in den Bericht hinein-
gekommen, und ich bitte den Herrn Präsidenten, 
ihn zu vermerken. In § 368 m Abs. 4 muß es im 
vorletzten Satz heißen: 

Für das Verfahren finden die §§ 84 Abs. 1, 85 
Abs. 3 des Sozialgerichtsgesetzes Anwendung. 

Es muß also hier statt Abs. 2 Abs. 3 heißen. 

Außerdem darf ich noch erwähnen, daß sich auf 
Seite 3 meines Berichts ein Schreibfehler einge-
schlichen hat. Ich habe dort  die  Zahlen der Zahn-
ärzte angegeben. Die letzte Zahl für die Zahnärzte 
heißt nicht 1728, sondern muß 1778 heißen. 

Meine Damen und Herren! Das Gesetz hat zwei-
fellos eine besondere Bedeutung. Das hat nicht nur 
die lebhafte Diskussion in den Fachkreisen bewie-
sen, sondern das führte auch — wie ich wohl auch 
von dieser Stelle aus sagen darf — leider zu recht 
unqualifizierten Darlegungen in ganz bestimmten 
Zeitschriften und ähnlichen Organen, 

(Sehr richtig! in der Mitte) 

mit denen sich der Ausschuß beschäftigt hat und 
von denen er sich distanziert hat. 

In einer Zusammenarbeit — und das darf ich 
abschließend noch betonen —, die bei aller Ge-
gensätzlichkeit der Auffassungen von einer poli-
tisch sehr erfreulichen Atmosphäre der Achtung 
und des gegenseitigen demokratischen Verstehens 
getragen war, hat der Ausschuß diese Fassung er-
arbeitet, die er hiermit vorlegt in der Hoffnung, 
damit in einer schwierigen Materie eine gewisse 
Befriedung zu erreichen. 

Der Ausschuß bittet Sie durch mich um die An-
nahme des Entwurfs in der Fassung des Aus-
schusses. 

(Beifall.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter für seinen Bericht. Das 
Haus hat von den Berichtigungen, die er vorge-
tragen hat,  Kenntnis genommen. 

Ich eröffne die Beratung. Ich rufe auf Art. 1 
§ 368, § 368 a. Dazu liegt ein Änderungs-
antrag der  Abgeordneten Schmücker, Majonica 
und Genossen auf Umdruck 359 *) vor. Ich frage, 
ob zu diesem Änderungsantrag das Wort ge-
wünscht wird. — Herr Kollege Schmücker! 

Schmücker (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich weiß, daß es nicht ganz 
ungefährlich ist, wenn man zu einer Vorlage, die 
so intensiv — wie es auch der Herr Berichterstat-
ter gesagt hat — beraten worden ist, als an den 
Ausschußsitzungen nicht beteiligter Abgeordneter 
einen Änderungsantrag stellt; aber ich darf viel-
leicht darauf verweisen, daß ich schon bei frü-
herer Gelegenheit die völlig freie Arztwahl hier 
vertreten habe. Das soll auch unser Anliegen bei 
dem vorliegenden Antrag sein, mit dem wir eine 

*) Siehe Anlage 5.  

Verminderung der Zahlen in § 368 a wünschen. An 
sich wäre es vielleicht stilreiner gewesen, wenn 
Kollegen wie Dr. Dresbach oder Dr. Böhm oder 
der Herr Bundeswirtschaftsminister selber hier 
gesprochen hätten. Ich wundere mich überhaupt, 
daß die Verteidiger der freien Berufswahl und 
der freien Berufsausübung — ich meine damit 
alle, in der Presse und auch in der Politik – hier 
so schweigsam gewesen sind. Denn das, was hier 
vorgesehen ist, ist nicht nur eine Bedürfnisprü-
fung, sondern eine Zulassung. Über die Zulas-
sung wird nicht von einem Gremium, einer Ver-
tretung, die  aus 'allgemeinen freien Wahlen her-
vorgegangen oder der Öffentlichkeit verantwort-
lich ist, entschieden, sondern von Vertretern ganz 
bestimmter Interessen. Ich meine, daß dieses 
System nicht in unsere Zeit paßt. 

Dabei bin ich mir natürlich klar, daß die Be-
lange der Krankenkassen, auch die der zugelas-
senen Ärzte gewahrt werden müssen. Aber ich 
meine, es müssen a 11 e Interessen gewahrt 
werden. Man sagt uns, daß durch 'unseren Antrag 
die wirtschaftlichen Verhältnisse der Kassen ge-
schwächt würden. Darauf möchte ich erwidern, daß 
das in keiner Weise nachgewiesen ist; Fachleute 
aller Richtungen — und ich erkenne deren Urteil 
'durchaus an — widersprechen sich in ihren Mei-
nungen. Ich bin der Auffassung, daß man es denen 
nicht so bequem machen sollte, die um die Wirt-
schaftlichkeit der Kassen bangen. 

Die zugelassenen Ärzte, die auch betroffen wer-
den — das wollen wir auch nicht bestreiten —, 

schlagen ihrerseits vor, die Zahl weiter zu ermä-
ßigen. Ich meine, wenn diejenigen, die fraglos einen 
wirtschaftlichen Nachteil haben, schon bereit sind, 
eine Zulassungsziffer von 450 vorzuschlagen, dann 
sollte man diesem Vorschlag folgen. 

Im großen ganzen möchte ich sagen, daß ich das 
gesamte System für falsch halte, weil hier nicht 
nur eine Bedürfnisprüfung, sondern ein Zulas-
sungssystem gesetzlich festgelegt wird. Wer einen 
Antrag stellt, wird von Gruppen zugelassen, denen 
er schon mit der Antragstellung eine gewisse Kon-
kurrenz ist. Wir wissen, daß wir dieses System 
nicht einfach aus den Angeln heben können; wir 
meinen aber, daß man mit der Ermäßigung des 
Satzes auf die schon von dem Ärztetag vorgeschla-
gene Ziffer in der Auswirkung unserem Ziele nahe 
kommt. Wir wollen dabei  nicht verhehlen, daß das, 
was der Ausschuß beschlossen hat, bereits einen 
wesentlichen Fortschritt gegenüber den früheren 
Verhältnissen darstellt. 

Ich möchte Sie bitten, vor allem im Interesse der 
jüngeren Ärzte, die heute so schwer eine Möglich-
keit finden, sich in ihrem Beruf zu 'bewähren, 
unserem Antrag zuzustimmen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren! Sie haben die Begründung des Ände-
rungsantrags Umdruck 359 gehört. 

Ehe ich die Beratung dazu eröffne, komme ich 
zur Beratung und Abstimmung über Art. 1 Zif-
fer 1 und über § 368 aus Ziffer 2. Ich war davon 
ausgegangen, daß die Paragraphen 368 und 368 a 
und der Art. 1 Ziffern 1 und 2 in der Abstimmung 
miteinander verbunden werden könnten. Aber ich 
sehe, daß noch ein Änderungsantrag Umdruck 358 
Ziffer 1 zu § 368 a vorliegt. Lassen Sie uns des-
halb so vorgehen, daß wir zunächst über Art. 1 
Ziffer 1 und über § 368 der Ziffer 2 die Beratung er- 
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öffnen. Ich frage, ob dazu das Wort gewünscht 
wird. — Das ist nicht der Fall. Ich schließe die Be-
ratung. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Art. 1 
Ziffer 1 und dem § 368 aus Ziffer 2 in der 
Fassung der Ausschußvorlage zustimmen will,  den 

 bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Das ist einstimmig angenommen. 

Nun eröffne ich die Aussprache zu dem Ände-
rungsantrag Umdruck 359, der von dem Herrn Ab-
geordneten Schmücker begründet worden ist. Wird 
dazu das Wort gewünscht? — 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Horn. 

Horn (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich bedauere, daß ich der Begrün-
dung, die mein Fraktionsfreund Kollege Schmük-
ker dem Antrag gegeben hat, widersprechen muß, 
und zwar speziell mit Bezug auf die Verhältnis-
zahl als solche. 

Ich will  mich nicht in eine Diskussion über das 
Prinzip der Zulassung einlassen; darum geht es 
in dem Antrag ja auch nicht. Ich möchte das Hohe 
Haus bitten, es bei dem von Herrn Schmücker 
selbst anerkannten erheblichen Fortschritt, der 
durch die Ausschußvorlage erzielt wird, zu belas-
sen. Wir dürfen bei der Erörterung der Dinge nicht 
außer acht l assen, daß zwei im Grunde gleichberech-
tigte Partner eine sehr wichtige Aufgabe mitein-
ander durchzuführen haben; und wie von Ärzte-
seite die Forderung erhoben worden ist, die Zahl 
auf 450 bzw. 800 zu senken, so ist von den Verbän-
den der Krankenkassen mit Entschiedenheit ver-
langt worden, es in ihrem wirtschaftlichen und 
finanziellen Interesse bei der ursprünglichen Vor

-

Lage, also bei der Verhältniszahl von 600, zu be-
lassen. 

Die Diskussion darüber geht genau so wie über 
die Gesamtvorlage seit Jahr und Tag. Sie können 
sich vorstellen, daß im Sozialpolitischen Ausschuß 
— der Herr Berichterstatter hat darauf besonders 
hingewiesen — gerade auch diese Frage sehr ein-
gehend hin und her erörtert worden ist. Wir haben 
vorhin gehört, daß, wenn dieses Gesetz wirksam 
wird, rund 2000 oder etwas mehr Ärzte neu zur 
Kassenbehandlung zugelassen werden können. 
Meine verehrten Damen und Herren, daß das für 
die Krankenkassen etwa keine finanziellen Aus-
wirkungen hätte, wird wohl niemand behaupten 
wollen. Im übrigen darf man hinzufügen, daß man 
nicht allein über die gesetzliche Krankenversiche-
rung durch das Kassenarztrecht das Problem der 
Notlage der jungen Ärzte lösen kann. So ist die 
Frage nicht zu regeln. Dafür muß schon nach an-
deren, konstruktiven Lösungen gesucht werden. 

Ich möchte mit Nachdruck unterstreichen, daß 
durch den Mittelweg, den wir in dieser Ausschuß-
vorlage zu gehen versuchen, in der Tat ein erheb-
licher Fortschritt in der Zulassung von Ärzten er-
reicht wird. Diese Mittellinie, daß wir die Forde-
rungen und Wünsche weder des einen noch des 
anderen in vollem Umfange erfüllen, können wir 
vor allen  Beteiligten, auch vor der  Öffentlichkeit 
draußen, vertreten. Ich möchte Sie deshalb bitten, 
es bei der Ausschußvorlage zu belassen und den 
Antrag Schmücker und Genossen abzulehnen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wird dazu 
weiter das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. Ich komme zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag der Abgeordneten Schmücker, Majo-

nica und Genossen auf Umdruck 359 *) und bitte 
diejenigen, die ihm zustimmen wollen, um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Meine Damen und 
Herren, versuchen wir es mit dem Erheben von 
den Plätzen. Wer dem Änderungsantrag Umdruck 
359 zustimmen will, den bitte ich, sich von 'dem 
Platz zu erheben. — Gegenprobe! — Das letztere 
ist die Mehrheit; der Änderungsantrag Um-
druck 359 ist abgelehnt. 

Ich rufe auf § 368 a Abs. 1, — Abs. 2, — Abs. 3, 
— Abs. 4, — Abs. 4 a, — Abs. 4 b, — Abs. 4 c. — 
Wird dazu das Wort gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. Ich schließe die Beratung. 

Ich komme zur Abstimmung über den aufgerufe-
nen § 368 a Abs. 1 bis 4 c. Wer diesen Bestimmun-
gen in der vorliegenden Form zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf § 368 a Abs. 5. Dazu liegt ein Än-
derungsantrag auf Umdruck 358**) Ziffer 1 vor. Ich 
frage, ob zu diesem Änderungsantrag der Abgeord-
neten Etzenbach, Kunze (Bethel), Höfler, Dr. Wil-
leke und Genossen das Wort gewünscht wird. — 
Das Wort hat der Herr Abgeordnete Etzenbach. 

Etzenbach (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die in dem Änderungsantrag 
vorgeschlagene Regelung will die Regierungsvor-
lage Drucksache 87 vom 24. November 1953 wie-
derherstellen. Sie entspricht einem meines Erach-
tens berechtigten Anliegen der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft, der kommunalen Spitzenver-
bände als Krankenhausträger, der karitativen 
Krankenhausträger und schließlich auch der Ver-
einigung der Ortskrankenkassenverbände. 

Diese Vereinigung der Ortskrankenkassenver-
bände hat in einem Schreiben an die Mitglieder 
des Hohen Hauses vom 15. Juni 1954 zu der an-
stehenden Frage eingehend Stellung genommen, 
und zwar im Sinne meines Antrages. Die Orts-
krankenkassenvereinigung meint sogar, daß die 
Inanspruchnahme der Krankenhausärzte und der 
Ärzte der Universitätspolikliniken nicht dadurch 
erschwert werden dürfe, daß sie nur durch Über-
weisung von Kassenärzten tätig werden könnten. 
Es liegt im dringenden Interesse der Versicherten 
— das ist die Auffassung der Krankenkassenver-
bände — , daß die leitenden Krankenhausärzte, 
-chefärzte und -fachärzte auch für den Kassen-
patienten zur Verfügung stehen. Sie sind daher 
auf Antrag an der kassenärztlichen Versorgung zu 
beteiligen, d. h. sie können dann tätig werden, 
wenn ein Kassenarzt in freier Entscheidung eine 
Einschaltung des Krankenhausarztes für nötig hält. 
Es ist nicht einzusehen, weshalb sie hierfür noch 
besonders zugelassen werden müssen, es sei denn, 
daß man beabsichtigt, auf diesem Umwege einen 
mitbestimmenden Einfluß auf die Berufung der 
Chefärzte und Abteilungsärzte zu gewinnen, wie 
das ja bisher schon über die Zulassungsbestimmun-
gen der Länder in nicht wenigen Fällen versucht 
worden und tatsächlich geschehen ist. 

Die Möglichkeit, Krankenhausärzte in dieser 
Weise heranzuziehen, ist überall in den Ländern 
des westlichen Kulturkreises gegeben, weil man 
anerkannt hat, daß, wie der jetzige Leiter der Ge-
sundheitsabteilung im Bundesministerium des 

*) Siehe Anlage 5. 
**) Siehe Anlage 4. 



4498 	2. Deutscher Bundestag — 82. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 25. Mai 1955 

(Etzenbach) 
Innern es bezeichnet hat, das Krankenhaus perso-
nalmäßig und einrichtungsmäßig die medizinisch 
qualifizierteste Stelle für eine gezielte Ambulanz 
ist. Es läge nicht im Interesse der Versicherten, 
würde man in Deutschland diese Entwicklung da-
durch hemmen, daß die Entscheidung über die Be-
teiligung der Krankenhausärzte den Zulassungs-
ausschüssen überlassen bliebe, die darüber schon 
auf Grund ihrer Zusammenstellung unter ganz 
bestimmten Gesichtspunkten urteilen. In der Be-
teiligung, die nur auf Grund einer Überweisung 
eines Kassenarztes erfolgt, kann auch keine Be-
nachteiligung oder gar eine Konkurrenz für die 
Kassenärzte gesehen werden. 

Ich darf deshalb das Hohe Haus bitten, dem Än-
derungsantrag auf Umdruck 358 zuzustimmen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Sie haben die 
Begründung des Änderungsantrags Umdruck 353 
Ziffer 1 gehört. Ich eröffne dazu die Beratung. 

Das Wort hat der Abgeordnete Ruf. 

Ruf (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! In Erwiderung auf die Ausführungen 
des Herrn Kollegen Etzenbach darf ich darauf hin-
weisen, daß das Kassenarztrecht die ärztliche Ver-
sorgung der Versicherten den frei praktizierenden 
Ärzten überträgt. Es heißt in § 368 Abs. 1, wie Sie 
nachlesen können: 

Ärzte, Zahnärzte und Krankenkassen wirken 
zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung 
der Versicherten und ihrer Angehörigen zu-
sammen. 

Und in § 368 a Abs. 1 heißt es: es werden Zulas-
sungsausschüsse gebildet, die paritätisch von den 
Krankenkassen und den Ärzten besetzt werden, 
„um eine ausreichende ärztliche Versorgung und 
die freie Wahl unter einer genügenden Zahl von 
Ärzten zu gewährleisten". Das bedeutet also, daß 
wir die Zulassung der frei praktizierenden Ärzte 
einer Prüfung durch den Zulassungsausschuß über-
lassen. Wir würden ungleiches Recht schaffen, 
wenn wir von vornherein alle Chefärzte von 
Krankenhäusern ohne diese Vorschaltung des Zu-
lassungsausschusses an der Kassenarzttätigkeit be-
teiligten. 

(Sehr richtig! bei der SPD. — Abg. Kunze 
[Bethel] : Auf Überweisung durch den 

Kassenarzt!) 

— Auf Überweisung, natürlich, Herr Kunze. Ich 
bin mir darüber im klaren, welcher Unterschied 
zwischen einer Zulassung und einer Beteiligung 
besteht. Aber bitte, bedenken Sie auch: die leiten-
den Chefärzte stehen in einer anderen wirtschaft-
lichen Situation; sie sind in ihrer Existenz wesent-
lich gesicherter als die frei praktizierenden Kas-
senärzte. 

(Abg. Kunze [Bethel] : Es dreht sich um 
die Patienten, nicht um die Ärzte!) 

— Sie sagen, es geht nicht um die Ärzte, es geht 
um die Versicherten. Selbstverständlich geht es 
um die Versicherten. Es ist doch Aufgabe der Zu-
lassungsausschüsse, im Interesse der Versicherten 
zu prüfen, ob ein Bedürfnis nach weiterer Betei-
ligung der Krankenhausärzte besteht oder nicht. 
Sie haben einen anderen Gedanken, Herr Kollege 
Kunze. Sie denken an die Krankenhäuser. Nun, 
wir kennen die wirtschaftliche Lage der Kranken-
häuser zu gut. Aber es kann nicht Aufgabe dieses 

Gesetzentwurfs sein, diese Misere der Kranken-
häuser zu beseitigen. 

(Abg. Kunze [Bethel] : Darum dreht es sich 
doch gar nicht!) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Abgeordnete Dr. Reichstein. 

Dr. Reichstein (GB/BHE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Auch ich bitte Sie — im Namen 
meiner Fraktion —, den Änderungsantrag abzu-
lehnen, und begründe das wie folgt. Die Ausschuß

-

fassung hat die Tendenz des Gesetzentwurfs an sich 
übernommen, nämlich die ausreichende ärztliche 
Versorgung zu gewährleisten. Eine Zulassung oder 
Beteiligung der leitenden Krankenhausärzte aus 
ihrer Position heraus erscheint auch uns, selbst bei 
der Einschränkung, daß sie nur auf Überweisungs-
schein zu beteiligen sind, als ein Unrecht und eine 
Rechtsungleichheit. Man möge auch in diesem 
Zusammenhang nicht das Wohl der Versicherten 
strapazieren, wenn es in Wirklichkeit um die Er-
schließung neuer Einnahmequellen für die Kran-
kenhäuser geht. 

(Sehr gut! beim GB/BHE.) 
Die Erfahrung lehrt uns, daß die Behandlung zu-
mindest in den großen Häusern sowieso durch die 
Assistenten und nicht durch die Herren Chefärzte 
erfolgt. 

Im übrigen sehe ich in der Tendenz des Antrags 
und in seiner Begründung fast so etwas wie eine 
Deklassierung der in der freien Praxis tätigen 
Ärzte. Es ist doch nicht so, daß etwa nur die Fähi-
gen in den Krankenhäusern und die weniger Fähi-
gen in der freien Praxis tätig wären und aus die-
sen Gründen die Betreuung der Kranken in den 
Krankenhäusern gesicherter wäre. Außerdem möge 
man auch nicht immer wieder die Notwendigkeit 
der hausärztlichen Tätigkeit betonen und auf diese 
Weise gerade dem Berufsstand der frei praktizie-
renden Ärzte erneut Schwierigkeiten bereiten. 

Ich beantrage noch einmal, diesen Änderungs-
antrag abzulehnen. 

(Beifall beim GB/BHE und bei einem Teil 
der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Abgeordnete Dr. Hammer. 

Dr. Hammer (FDP): Meine Damen und Herren! 
Es gäbe ein triftiges Argument für den Antrag 
Etzenbach; das wäre das Argument, daß eine solche 
Regelung den Versicherten und den Kranken zu-
gute käme. Davon ist gar keine Rede. Die Chef-
ärzte unserer Krankenhäuser sind mit der Betreu-
ung ihrer stationär aufgenommenen Patienten be-
schäftigt; sie haben als Chefärzte die Leitung und 
die hygienische Überwachung ihres Krankenhauses 
und haben eine im Sinne unserer Sozialversiche-
rung sehr wichtige Funktion, nämlich die Gut-
achtertätigkeit. Jeder, der im Augenblick in die 
deutsche Sozialversicherung 'Einblick gewinnt, kann 
feststellen, daß die Aufgabe der Gutachtertätigkeit 
aus Zeitmangel gar nicht erfüllt werden kann, daß 
eine Fülle von Gutachten auf sich warten läßt und 
eine große Anzahl von Verfahren gerade deshalb 
noch anhängig ist. Wie soll man also nun von 
einem solchen Personenkreis die Zeit zur ein-
gehenden Beschäftigung mit kranken Menschen 
erwarten? 
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Meine Damen und Herren, die Gründe für den  
Antrag Etzenbach und Kunze sind völlig anderer  
Art. Dieser Antrag hat doch eine Vorgeschichte  

von vielen Jahren, und als man zum erstenmal in  
Deutschland davon sprach, da wurde ganz ohne  

jede Scham das Ambulatoriumsrecht für sämtliche  

Krankenhäuser in Deutschland verlangt. Es dreht  

sich hier — das hat Herr Kollege Reichstein ganz  
ausgezeichnet gesagt — um eine Forderung der  

Krankenhausbesitzer auf wirtschaftliche Unter-
stützung. Das ist eine sachlich begründete Forde-
rung, denn wir sind uns alle darüber klar, daß  
unsere Krankenanstalten, und zwar insbesondere  
die karitativen Anstalten, wegen ihrer enormen  

Bedeutung in der Gesundheitspolitik eines Volkes  
saniert werden müssen.  

(Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen] : Na  also!  
Es freut mich sehr, daß Sie das sagen!)  

Darüber besteht kein Zweifel; aber doch nicht auf  

Kosten der deutschen Krankenversicherungen und  
erst recht nicht auf Kosten des Gesamtpauschales,  

um das die Ärzteschaft seit Jahren verzweifelt  

ringt, und erst recht nicht auf Kosten eines solchen  

Rechtsbruches!  

Herr Kollege Schmücker hat sehr deutliche  

Worte darüber gesagt, daß in Deutschland eine  

Entwicklung zustande kam, die zur Bedürfnis-
prüfung bei den Kassenärzten geführt hat. Alle  
deutschen Ärzte müssen sich dieser Bedürfnis-
prüfung unterziehen; sie werden also gewählt, sie  

sind Erkorene. Nach dem Vorschlag Etzenbach aber  
sollen etwa 3000 Ärzte in Deutschland geborene  

Kassenärzte sein, ausgerechnet in einem Augen-
blick, in dem wir uns mit größter Mühe dazu  
durchgerungen haben, die  Verhältniszahl von 600  
auf 500 zu senken. 2000 Kassenärzte haben Sie neu  

zugelassen, und nun wollen Sie trotz aller Argu-
mente, daß das wirtschaftlich nicht tragbar gewesen  

sei, noch 3000 zulassen, nämlich die angestellten  
oder im Beamtenverhältnis stehenden Chefärzte?  

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, den An-
trag Etzenbach abzulehnen.  

(Beifall rechts. — Abg. Etzenbach: Die sind  

doch größtenteils bereits zugelassen; sie  
kommen doch nicht zusätzlich in Frage!)  

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Weitere Wort-
meldungen zu diesem Änderungsantrag liegen nicht  
vor. Ich lasse abstimmen über den Änderungs-
antrag Umdruck 358 Ziffer 1*). Wer diesem Antrag  
zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen.  
— Gegenprobe! — Meine Damen und Herren, bei  
dieser Besetzung des Hauses ist das Ergebnis nicht  

klar zu erkennen. Ich bitte diejenigen, die dem  

Änderungsantrag zustimmen wollen, sich von den  
Plätzen zu erheben. — Gegenprobe! — Das letzte  

ist die große Mehrheit; der Änderungsantrag Um-
druck 358 Ziffer 1 ist abgelehnt.  

Ich komme zur Abstimmung über  § 368 a Abs. 5  
in  der  vorliegenden Fassung des Ausschusses. Wer  
diesem § 368 a Abs.  5 zustimmen will, den bitte ich  
um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Gegen  
wenige Stimmen ist § 368 a Abs. 5 angenommen.  

Ich rufe auf § 368 b Absätze 1, 2, 3, 4, 4 a, 5, 6  
und 7, also  den ganzen § 368 b. Wird dazu das Wort  
gewünscht? — Das ist nicht der  Fall. Ich schließe  
die Beratung. Wir kommen zur Abstimmung. Wer  

*) Siehe Anlage 4.  

dem § 368 b in der Ausschußfassung zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Gegen eine Stimme angenommen. 

Wir kommen zu § 368 c. Soweit ich sehe, sind 
hierzu keine Änderungsanträge gestellt, ich 
brauche deshalb die einzelnen Absätze nicht auf-
zurufen. Wer dem § 368 c in der Ausschußfassung 
zustimmen will, den bitte ich um  ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Dieser Paragraph ist einstimmig 
angenommen.  

Ich komme zu § 368 d. Auch hierzu liegen keine 
Änderungsanträge vor. Ich eröffne die Beratung. 
Wird dazu das Wort gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. Ich schließe die Beratung und komme zur 
Abstimmung. Wer dem § 368 d in  der  Ausschußfas-
sung zustimmen will, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Dieser Paragraph ist 
gegen eine Stimme angenommen. 

Ich rufe auf § 368 e. Auch hier keine Änderungs-
anträge. Ich eröffne die Beratung. Wird das Wort 
gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Ich schließe  
die Beratung und komme zur Abstimmung. Wer  
dem § 368 e  in  der Fassung des Anschusses zu-
stimmen will, den bitte ich um  ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Auch § 368 e ist gegen eine Stimme  

angenommen.  

Ich rufe auf § 368 f, und zwar zunächst Abs. 1.  
Ich eröffne dazu die Beratung. Wird das Wort ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich schließe die  
Beratung. Wir kommen zur Abstimmung über  
§ 368 f Abs. 1. Wer diesem Absatz in der Auschuß-
fassung zustimmen will, den bitte ich um ein  
Handzeichen. — Gegenprobe! — Einstimmig ange-
nommen.  

Ich rufe Abs. 2 des § 368 f auf. Hierzu liegt auf  

Umdruck 351*) unter Ziffer 1 ein Änderungsantrag  
der Fraktion  der SPD vor. Ich frage: Wird zur  
Begründung 'des Änderungsantrages das Wort ge-
wünscht? — Herr Abgeordneter Dannebom!  

Dannebom (SPD): Herr Präsident! Meine Damen  
und Herren! Ich darf im Namen der sozialdemo-
kratischen Fraktion den Änderungsantrag Um-
druck 351*) begründen. Wir beantragen, in § 368 f  
Abs. 2 Nr. 2 nach Satz 3 folgenden Satz einzufü-
gen:  

Bei angemessener Berücksichtigung der wirt-
schaftlichen Lage der Krankenkasse soll unter  

Berücksichtigung des Ausgangszeitraumes eine  

Einschränkung von Leistungen oder eine Er-
höhung des Beitragssatzes aus Anlaß der Fest-
setzung der Höhe der Gesamtvergütung ver-
mieden werden.  

Ich darf zur Begründung dieses Antrages folgen-
des sagen.  

§ 368 f behandelt die von den Krankenkassen  
an die Kassenärztliche Vereinigung zu zahlende  
Gesamtvergütung für die kassenärztliche Versor-
gung. Die Höhe dieser Gesamtvergütung wird nach  
der vorliegenden Fassung von drei Tatbeständen  
bestimmt: erstens der Zahl der Versicherten, zwei-
tens dem durchschnittlichen Jahresbedarf eines  

Versicherten an kassenärztlichen Leistungen, und  
drittens soll die wirtschaftliche Lage der Kranken-
kasse berücksichtigt werden. Nun, an dieser Er-
rechnung und an der Regelung der Vergütung, d.  
h. an einer vernünftigen, gütlichen Regelung sind 

 *) Siehe Anlage 3.  
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natürlich in erster Linie die Kassenärzte und auch 
die Krankenkassen interessiert. Aber ich meine, an 
diesen Fragen ist im gleichen Ausmaß auch der 
Versicherte interessiert. Ich betone, daß der Ver-
sicherte an einem gerechten Honorar interessiert 
ist, um dadurch ein Höchstmaß an ärztlicher Be-
treuung zu bekommen. 

Der gegen Krankheit Versicherte hat jedoch 
auch an den Regel-, Mehr-, Sach- und Barleistun-
gen seiner Kasse ein berechtigtes Interesse, und 
wenn in § 368 f Abs. 2 die wirtschaftliche Lage der 
Krankenkasse in dem Sinne angesprochen ist, daß 
sie bei der Entschädigung angemessen zu berück-
sichtigen ist, dann erscheint uns diese Formulie-
rung zu unbestimmt. Schon die Regelleistungen 
sind doch erheblich eingeschränkt. Ich erinnere nur 
daran, daß der zum Krankfeiern Gezwungene erst 
vom dritten Tage an Krankengeld beziehen kann. 
Deshalb ist er neben diesen eingeschränkten Regel-
leistungen natürlich in starkem Ausmaß auch an 
den Mehrleistungen interessiert, als da sind Gene-
sendenfürsorge, Maßnahmen zur Verhütung von 
Krankheiten, Beihilfen bei Krankenhauskosten für 
Familienangehörige, zu den Kosten für Zahnersatz 
usw. Diese Mehrleistungen sind doch gesetzlich er

-

laubt, sofern sie durch Satzung der Vertreterver-
sammlung beschlossen worden sind und sich im 
gesetzlichem Rahmen bewegen. Wollen wir den 
Versicherten diese Mehrleistungen erhalten, dann 
müssen wir diesem Absatz eine entsprechende For-
mulierung geben. Der Begriff der angemessenen 
wirtschaftlichen Lage der Krankenkasse ist nicht 
weitgehend genug. Er behebt unsere Sorge nicht, 
und ich glaube, einen Abbau dieser Mehrleistungen 
würde zu sozialen Spannungen führen, die wir 
alle nicht wollen. 

(Vizepräsident Dr. Jaeger übernimmt 
den Vorsitz.) 

Noch etwas anderes, meine Damen und Herren. 
Wir haben hier das Gesetz über die Selbstverwal-
tung in der Sozialversicherung verabschiedet; es 
ist heute in Kraft. Zu den Aufgaben dieser Selbst-
verwaltung gehört es u. a., den Umfang der Mehr-
leistungen in der Satzung festzulegen. Wollen Sie 
die Funktionsmöglichkeiten dieser Selbstverwal-
tungsorgane nicht einschränken oder sogar aufhe-
ben, dann, meinen wir, sollten wir diesen Selbst-
verwaltungsorganen die Möglichkeit geben, im 
Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten der 
Krankenkasse auch diese Mehrleistungen festzu-
legen. 

Meine Damen und Herren, ich darf zum Schluß 
folgendes sagen. Die Bundesregierung hat in ihrem 
Bulletin vom 13. Mai 1955 das Ausmaß der Kran-
kenversicherung behandelt und dabei betont, daß 
von der sozialen Krankenversicherung 17,03 Mil-
lionen Menschen erfaßt werden, dazu die 6 Millio-
nen Rentner. Mit den Familienangehörigen ergibt 
das immerhin, daß im Bundesgebiet über 37 Mil-
lionen Menschen von der sozialen Krankenver-
sicherung betreut werden. Das sind nach Auffas-
sung der Regierung rund 77 %, die der Kranken-
versicherung unterliegen. Um diesem großen Teil 
der westdeutschen Bevölkerung nicht nur die Re-
gel-, sondern auch die Mehrleistungen zu erhalten, 
sollten wir dem § 368 f gemäß unserem Ände-
rungsantrag Umdruck 351 die von uns beantrag-
ten Zusätze geben. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Moerchel. 

Dr. Moerchel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Herr Kollege 
Dann  e b o m hat den Änderungsantrag seiner 
Fraktion zur Frage der Honorierung der ärztlichen 
Leistungen sehr ausführlich begründet, und ich 
danke ihm sehr, daß er mir damit gewissermaßen 
die Stichworte für die Antwort gegeben hat. Er 
sprach von den Regelleistungen und von den Mehr-
oder Kannleistungen, die die Reichsversicherungs-
ordnung vorsieht. Zu den Regelleistungen gehört 
aber die ärztliche Behandlung, und wir können 
nicht einsehen, daß man wegen der Mehrleistungen 
oder freiwilligen Leistungen, die nach der Reichs-
versicherungsordnung möglich sind, die Pflicht-
leistungen, d. h. die ärztliche Behandlung, in 
irgendeiner Weise beschränkt oder beeinträchtigt. 
Es liegt doch im Interesse der Versicherten, daß 
eine der wichtigsten Aufgaben der deutschen 
Krankenversicherung in einer Weise erledigt wird, 
die dem Versicherten wiederum zugute kommt. 

Deshalb erscheint mir die Argumentation sehr 
eigenartig, man solle keine Möglichkeit geben, 
diese Pflichtleistungen, diese ärztlichen vollbrach-
ten Handlungen besser honorieren zu müssen, 
ohne dabei die freiwilligen Leistungen — Sie 
nannten sie selbst, Herr Kollege Dannebom: Ge-
nesendenfürsorge, vorbeugende Gesundheitspflege 
und was dazugehört; wir werden ja darüber nach-
her noch sprechen —, diese Mehrleistungen und 
die Beiträge abzuändern. Auch wir sind der Auf-
fassung, daß die freiwilligen Leistungen in keiner 
Weise beeinträchtigt werden dürfen, aber nicht auf 
Kosten derjenigen, die die Pflichtleistungen er-
bringen und, Herr Kollege Dannebom, seit 1945 in 
selbstloser Weise und ohne in der Öffentlichkeit 
oder sonstwo Spektakel zu machen, erfüllt haben. 

Ich weiß durchaus, daß wir mit der Honorierung 
der ärztlichen Leistungen vielleicht das heißeste 
Eisen dieses Gesetzes überhaupt anpacken. Wir 
haben im Ausschuß wiederholt über die Frage ge-
sprochen, ob diese Leistungen nach einem Einzel-
leistungstarif oder pauschaliert bezahlt werden 
sollen. Wir haben darüber ganz ausführlich ge-
sprochen. Ich möchte die Debatte im Sozialpoliti-
schen Ausschuß hier nicht wiederholen, aber, Herr 
Kollege Dannebom, für die Honorierung können 
doch nur die vollbrachten Leistungen, berechnet 
nach einem Gebührentarif, gültig sein. Wir können 
doch nicht erklären, daß wir zwar d ie  Gültigkeit 
anerkennen, daß wir auch die Leistungen ideell 
hoch werten, daß wir aber nicht bereit sind, diese 
Leistungen so zu honorieren, ohne andere, die 
in der sozialen Krankenversicherung ursprünglich 
nicht vorgesehen waren, einzuschränken. Deshalb 
haben wir einen Kompromiß gewählt, der sich 
von der ursprünglichen Absicht dadurch unter-
scheidet, daß er die sich widersprechenden Voraus-
setzungen in eine vernünftige Form bringt. Er 
sieht vor. daß wir bei der Berechnung der Pau-
schalvergütung für die Ärzte die vollbrachte ärzt-
liche Leistung in einem Ausgangszeitraum, der von 
den Vertragsparteien bestimmt wird, zugrunde 
legen. Herr Kollege Dannebom, das kann doch nur 
recht und billig sein. Wir können doch nicht sagen, 
daß wir die Leistung, die die Ärzte vollbringen, 
erst dann anständig honorieren können, wenn wir 
die anderen Aufgaben, die in den Bestimmungen 
über die Kann-Leistungen umrissen sind, voll er-
füllt haben. Deshalb können wir Ihrem Antrag, 
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wonach es möglich ist, das augenblickliche ärztliche 
Honorar einfach einzufrieren, nicht stattgeben. Ich 
bitte das Hohe Haus, den Antrag der SPD-Fraktion 
abzulehnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird noch das Wort 
gewünscht? — Herr Abgeordneter Dr. Schellen-
berg! 

Dr. Schellenberg (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Zu den Ausführungen von 
Herrn Kollegen Dr. Moerchel sind einige Bemer

-

kungen notwendig. Jeder in diesem Hause, der 
dem Gesetzentwurf zustimmt, wird sich darüber 
klar sein, daß das Ausmaß des ärztlichen Honorars 
steigen wird. Die sozialdemokratische Fraktion be-
jaht das im Grundsatz, aber das Haus muß sich, 
wenn es eine Entscheidung trifft, die die Ausgaben 
für die ärztliche Behandlung erhöht, darüber klar 
sein: aus welchen Leistungen und aus welchen Bei-
trägen soll die Erhöhung des ärztlichen Honorars 
bestritten werden? Das ist die entscheidende Frage. 
Hierin unterscheiden wir uns von dem, was Herr 
Dr. Moerchel gesagt hat. Herr Dr. Moerchel, Sie 
haben zwar den Grundsatz vertreten, die Mehr-
leistungen sollten nicht angetastet werden; aber 
praktisch wollen Sie im Gesetz nicht festlegen, daß 
eine solche Einschränkung der Mehrleistungen ver-
hindert wird! 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Herr Kollege Dr. Moerchel, Sie wissen, daß diese 
Mehrleistungen nicht nur den Bereich der Gene-
sendenfürsorge, die sehr wichtig ist, berühren, son-
dern daß die Mehrleistungen gesundheitspolitisch 
entscheidende Leistungen sind. Beispielsweise kann 
die zeitliche Begrenzung der Krankenhauspflege, 
die in der Reichsversicherungsordnung für die 
Versicherten vorgesehen ist, in i Wege der soge-
nannten Mehrleistungen erweitert werden. Nach 
dem Gesetz ist sogar die gesamte Gewährung von 
Krankenhauspflege für Familienangehörige eine 
Mehrleistung. Wollen wir es übernehmen, diesen 
gesundheitspolitisch wichtigen Bereich etwa anzu-
tasten? 

(Abg. Arndgen: Davon spricht ja keiner!) 

— Aber wir müssen uns doch in einem Augenblick, 
in dem wir ein Gesetz beschließen, über die mög-
lichen Auswirkungen im klaren sein! Meine Frak-
tion nimmt es in Kauf und bejaht es sogar, daß 
das Ausmaß des ärztlichen Honorars im gesamten 
erhöht wird. Durch unseren Antrag wollen wir 
keineswegs, Herr Dr. Moerchel, „das Arzthonorar 
für alle Zukunft einfrieren lassen", sondern wir 
gehen nach unserem Antrag von dem Ausgangs-
zeitraum, der zwischen den Parteien vereinbart 
werden soll, aus und sagen, daß der Status, den 
die Parteien vereinbaren, gewährleistet sein soll. 
Wir sind der Auffassung, daß es sich dabei um ein 
dringendes Anliegen der Versicherten handelt. Des-
halb bitten wir, unserem Antrag zuzustimmen, weil 
sonst dieses Gesetz kein Sicherheitsventil für die 
Versicherten enthält und die Leistungen nicht ge-
währleistet. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Arndgen. 

Arndgen (CDUICSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Der Herr Pro-

fessor Schellenberg hat soeben von einem Sicher-
heitsventil für die Versicherten gesprochen. Wir 
sind der Auffassung, daß dieses Sicherheitsventil 
für die Versicherten schon in der jetzigen Fassung 
des § 368 f enthalten ist, und zwar in der Ziffer 2 
des Abs. 2. Es heißt dort ausdrücklich: 

Für die Ermittlung des Jahresbedarfs 
— Kopfpauschale — 

sind die in einem von den Vertragsparteien zu 
vereinbarenden Zeitraum (Ausgangszeitraum) 
ausgeführten ärztlichen Leistungen zugrunde 
zu legen. Die wirtschaftliche Lage der Kran-
kenkasse und die seit der letzten Festsetzung 
des Kopfpauschales eingetretene Veränderung 
der Grundlohnsumme sind angemessen zu be-
rücksichtigen. 

Wenn man hier noch daran denkt, daß wir die 
Selbstverwaltung in der Sozialversicherung einge-
führt haben, dann wird offenbar, daß_ diese Be-
stimmung des § 368 f Abs. 2 Ziffer 2 genügt, um 
das zu erreichen, was der Kollege Dannebom mit 
seinem Antrag gewollt hat. Daher ist dieser Antrag 
überflüssig. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Dr. Schellen-
berg! 

Dr. Schellenberg (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren, nur eine Bemerkung! Das 
Sicherheitsventil ist formal da, denn in § 368 f 
Abs. 2 Ziffer 2 steht „wirtschaftliche Lage der 
Krankenkasse". Worum es hier geht, ist, festzu-
legen, ob „wirtschaftliche Lage der Krankenkasse" 
nur heißt: Sicherung der Regelleistungen, oder 
auch: Sicherung der Mehrleistungen im Interesse 
der Versicherten. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Nunmehr wird offen-
bar das Wort nicht mehr gewünscht. Wir können 
damit zur Abstimmung kommen über den Ände-
rungsantrag der Fraktion der Sozialdemokra-
tischen Partei Deutschlands Umdruck 351*) Zif-
fer 1. Wer diesem Antrag zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Das letztere ist die Mehrheit; 
der Antrag ist abgelehnt. 

Wird das Wort zum Antrag Umdruck 351 Zif-
fer 2 gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Dann 
lasse ich über den sozialdemokratischen Ände-
rungsantrag Umdruck 351 Ziffer 2 abstimmen. Wer 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Das 
letztere ist die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Ich lasse abstimmen über den § 368 f in der vom 
Ausschuß vorgeschlagenen Fassung. Wer zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Das erste 
war die Mehrheit; er ist angenommen. 

Ich rufe auf § 368 g. — Das Wort wird nicht ge-
wünscht. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Das ist die Mehrheit; es 
ist so beschlossen. 

Ich rufe auf § 368 g 1 mit  dem Änderungsantrag 
Umdruck 367**) Ziffer 1. Wird hierzu das Wort 
gewünscht? — Auf Begründung und Diskussion 
wird verzichtet. 

*) Siehe Anlage 3. 
**) Siehe Anlage 7. 
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Wir stimmen ab über den Änderungsantrag der 

Abgeordneten Dr. Böhm (Frankfurt) und Genossen, 
Umdruck 367 Ziffer 1. Wer zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Das letztere war die Mehrheit; 
der Antrag ist abgelehnt. 

Ich lasse abstimmen über den § 368 g 1 in der 
Ausschußfassung. Wer zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die Mehr-
heit; es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf den § 368 h, dazu den Änderungs-
antrag Umdruck 367 Ziffer 2. Wird hierzu das 
Wort gewünscht? — Herr Abgeordneter Dr. Böhm 
(Frankfurt)! 

Dr. Böhm (Frankfurt) (CDU/CSU): Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Der Änderungsantrag auf Umdruck 367 sieht vor, 
daß der § 368 h so abgeändert wird, daß an die 
Stelle der bisher vorgesehenen Zwangsschlichtung 
ein Schlichtungsverfahren tritt, das zwar ebenfalls 
zu einem Schiedsspruch gelangt, aber mit der Maß-
gabe, daß dieser Schiedsspruch bindende Wirkung 
unter den Parteien nur dann hat, wenn die Par-
teien entweder vor der Fällung des Schiedsspruchs 
die Annahme desselben vereinbart haben oder 
wenn beide Parteien nach Verkündung des Schieds-
spruchs seine Annahme erklären. Das bedeutet, 
daß, wenn bei dem vorgeschlagenen Verfahren eine 
Einigung nicht zustande kommt, und auch der 
Schiedsspruch von beiden Parteien nicht angenom-
men wird, ein vertragsloser Zustand eintritt. Nach 
dem Ausschußvorschlag würde in  diesem Fall ein 
solcher vertragsloser Zustand nicht eintreten kön-
nen, weil nämlich dann das Landesschiedsamt sei-
nerseits einen Schiedsspruch erläßt, der die Rechts-
wirkung eines Vertrages hat. Eine ähnliche Rege-
lung gab es früher bei dem Schlichtungsverfahren 
in Arbeitsstreitigkeiten, wenn sich Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer auf einen Tarifvertrag nicht einigen 
konnten und wenn dann die staatliche Zwangs-
schlichtung angerufen und ein Schiedsspruch für 
verbindlich erklärt wurde. 

Der Grund, warum die Mitunterzeichner dieses 
Antrages und ich beantragen, von diesem Zwangs-
schlichtungsverfahren abzugehen, ist der gleiche, 
der auch im Bereich ides  Arbeitsrechtes infolge der 
Erfahrungen, die wir während der Weimarer Zeit 
mit der Zwangsschlichtung gemacht haben, zu all-
gemeiner Skepsis gegen diese Einrichtung geführt 
hat. Es ist eine Wahrnehmung, die immer wieder 
zu machen war: Wenn die Möglichkeit besteht, daß 
im Falle von  Meinungsverschiedenheiten eine dritte 
Instanz eine Lösung zwangsweise durchsetzt, so 
trägt das erfahrungsgemäß nicht zur Verständi-
gungsbereitschaft der beiden Partner bei. Vielmehr 
entsteht dann folgende Situation. Dann stellt so-
wohl die eine wie die andere Seite sehr scharfe und 
einseitige Forderungen und schiebt die Verantwor-
tung für die Entscheidung auf die Schlichtungsin-
stanz ab. 

Das ist nun schon der Natur der Sache nach eine 
Verfälschung des Gedankens der Selbstverwaltung, 
eine Verfälschung allerdings, der wir heute in zu-
nehmendem Maße und auf immer mehr Gebieten 
zu erliegen drohen. Man kann beinahe sagen: wenn 
man heute den kleinen Moritz formulieren ließe, 
was er unter Selbstverwaltung versteht, so würde 
er sagen: Selbstverwaltung ist, wenn ein Dritter 
entscheidet. 

(Heiterkeit.) 

Zu dieser Lösung sollten wir schon deswegen nicht i 
kommen, weil dadurch auch die Schlichtungsin-
stanz selbst in eine sehr peinliche Lage versetzt 
wird. Sie hat nun in dem sozialen Kräftegeschiebe 
zu entscheiden und steht in dem Kreuzfeuer ein-
ander bekämpfender Armeen. 

Hier ist der Gedanke dieses Antrags — ein Ge-
danke, der von einer großen Reihe von Ärzten des 
Hartmann-Bundes ebenfalls befürwortet wird —: 
Riskieren wir die Gefahr des vertragslosen Zu-
standes? Dieser vertragslose Zustand ist insbeson-
dere für die Ärzte selber in so hohem Grade ris-
kant, daß ein denkbar großer faktischer Zwang 
zur Einigung vorliegt. Das ist dann aber eine Eini-
gung, die tatsächlich nur auf ,dem übereinstimmen-
den Willen beider nach einem längeren Ringen 
und Abwägen der Argumente beruht. 

Unsere Rechtsordnung kennt ja auch sonst auf 
verschiedenen Gebieten die Regelung, daß in dem 
Fall, daß sich zwei nicht einigen können, eben ein 
vertragsloser oder ein ergebnisloser Zustand ein-
tritt. In vielen Fällen hat man die Erfahrung ge-
macht, daß das eine ausgezeichnete Lösung ist,  z. B. 
bei dem Recht unserer Offenen Handelsgesellschaft. 
Wenn sich eine Offene Handelsgesellschaft aus zwei 
Gesellschaftern zusammensetzt, dann müssen sich 
die beiden auch einigen, oder es kann nichts zu-
stande kommen. Die Erfahrung des Lebens zeigt, 
daß das eine gute Lösung auf diesem Gebiete ist. 

Nun ist nur noch zu fragen — und das ist die 
Hauptfrage, die uns beschäftigt —: Welche Ge-
fahren haben wir zu gewärtigen, wenn wir es 
übernehmen, hier einen vertragslosen Zustand zu 
empfehlen? Welche Gefahr laufen wir bei einem 
solchen vertragslosen Zustand? Welche Situation 
kann aus dem vertragslosen Zustand — das ist die 
erste Frage — für die kassenärztliche Versorgung, 
d. h. für die Allgemeinheit, entstehen? 

Nun, im Falle eines vertragslosen Zustandes sit-
zen die Kassen am längeren Arm des Hebels und 
brauchen nicht zu befürchten, daß die kassenärzt-
liche Versorgung gefährdet ist, und zwar aus drei 
Gründen nicht: Erstens einmal sitzen die Kassen 
normalerweise und in bezug auf ihr soziales Macht-
gewicht gegenüber den Ärzten am längeren Arm 
des Hebels. Zweitens ist den Kassen eine Selbst-
hilfemöglichkeit durch das Gesetz eingeräumt, und 
zwar durch die §§ 370 ff. der Reichsversicherungs-
ordnung, die sogenannten Mißbrauchsparagraphen, 
die sehr weitgehende Selbsthilfemaßnahmen der 
Kassen zur Sicherung der kassenärztlichen Versor-
gung vorsehen. 

Das dritte Moment, das die Lage der Kassen auf 
Kosten der Lage der Ärzte in einem vertragslosen 
Zustand bestimmt, ist, daß die Ärzte nicht streiken 
können. Sie können nicht streiken, und sie werden 
nicht streiken. Das ist ihnen zwar nicht durch 
Gesetz verboten; aber es ist selbstverständlich: 
wenn die Ärzte irgendwann versuchen sollten, zu 
streiken, so würden sie die geschlossene öffentliche 
Meinung des Landes gegen sich haben. Es müßte 
dann schon sein, daß den Ärzten Ungebührliches 
zugemutet wird, eine Situation, mit der wir hier 
nicht zu rechnen brauchen. Also: die Ärzte können 
nicht streiken, die Krankenkassen haben Selbst-
hilfemöglichkeiten und die Selbsthilfemöglichkeiten 
der Ärzte sind begrenzt. 

Als ich zum erstenmal den mir außerordentlich 
sympathischen und aus dem Herzen gesprochenen 
Vorschlag der Ärzte zu hören bekam, war meine 
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erste Frage: Sind sich die antragstellenden Ärzte 
darüber klar, daß sie bei dieser Lösung, die sie 
hier vorschlagen, materiell vielleicht etwas schlech-
ter fahren werden, als wenn sie in die Zwangs-
schlichtung einwilligten? Ich habe dann die Frage 
mit den betreffenden Kreisen eingehend durch-
gesprochen. Dabei hat sich folgendes heraus-
gestellt. Die Ärzte, die sich gegen die Zwangs-
schlichtung aussprechen, sind sich vollständig klar 
darüber, daß sie die Gefahr laufen, daß die Kassen 
von dem ihnen nach dem Mißbrauchsparagraphen 
zustehenden Recht Gebrauch machen und daß in-
folgedessen dann die endgültige Einigung für die 
Ärzte unter einem Druck erfolgt und für sie 
schlechter aussieht, als wenn man das Zwangs-
schlichtungsverfahren in Gang gebracht hätte. 
Trotzdem ziehen die Ärzte diese Lösung vor, weil 
sie der Meinung sind, daß eine freie Einigung, 
wenn auch unter dem Druck der Situation, durch-
gängig dem Gedanken der Selbstverwaltung und 
insbesondere dem Gedanken entspreche, daß die 
Ärzte ein freier Berufsstand sind und ein freier 
Berufsstand bleiben wollen, auch wenn sie in das 
System der krankenkassenärztlichen Versorgung 
eingegliedert, d. h. also de facto sehr weitgehend 
verbeamtet sind, wenn ich einmal so sagen darf. 
Aber dieser Wille, ihre Selbstverwaltungsfreiheit 
selbst unter Gefahr zu behaupten, hat für mein 
Empfinden etwas ungemein Imposantes. 

Schließlich kommt noch folgendes hinzu. Ein ver-
tragsloser Zustand, bei dem die Kassen in so hohem 
Grade gesichert und die Ärzte in so hohem Grade 
ungesichert sind, kann unter Umständen das eine 
oder andere Mal auch den Ärzten zugute kommen, 
nämlich dann, wenn die Forderungen der Ärzte so 
überzeugend sind, daß sie die Billigung der  all-
gemeinen Meinung finden. Dann kann allerdings 
aus einem Vergleich, der unter diesen Bedingungen 
zustande kommt, für die Ärzte eine wesentlich 
billigere Lösung herauskommen als bei einer 
Zwangsschlichtung, bei der schließlich immer in 
Kampfsituationen nach taktischen Gesichtspunkten 
abgewogen werden wird. Es ist meines Erachtens 
in so hohem Grade begrüßenswert, daß viele Mit-
glieder eines Berufsstandes bereit sind, um ihrer 
Freiheit und Selbständigkeit willen selbst ein 
Risiko zu laufen, daß ich das Hohe Haus dringend 
bitten möchte, diesen Antrag anzunehmen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Herr Bundesarbeitsminister. 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Professor Dr. Böhm hat dargelegt, daß man 
sich auch bei der hier behandelten Sache davor 
hüten sollte, durch irgendeine Zwangsschlichtung 
den Anfang einer neuen Epoche zu machen. Ich 
möchte dem Herrn Professor folgendes sagen. 
Wenn es im Wirtschaftsleben bei einer Ausein-
andersetzung zwischen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern zu Kampfmaßnahmen kommt, so wer-
den die unmittelbar Beteiligten davon betroffen. 
Hier handelt es sich doch um etwas ganz anderes. 
Wenn es zu einem vertragslosen Zustand zwischen 
den Kassen und den Ärzteverbänden kommt, dann 
ist der Kranke derjenige, der die Schwierigkeiten 
tragen muß, die sich aus den Kampfmaßnahmen 
ergeben. 

(Zustimmung rechts.) 
Wir haben die Aufgabe, die kranken Menschen auf 
jeden Fall davor zu schützen, daß auf ihrem Buckel 

Streitigkeiten ausgetragen werden. Schlichtung 
oder Zwangsschlichtung zwischen Tarifvertrags-
parteien im Wirtschaftsleben ist also etwas ganz 
anderes und hat eine andere Auswirkung, als wenn 
man hier die Gefahr eines vertragslosen Zustandes 
zuläßt, in der Hoffnung vielleicht, daß die sich dar-
aus ergebenden Schwierigkeiten die eine oder die 
andere Seite zum Nachgeben bringen werden. Wer 
einen vertragslosen Zustand will, der will auch 
Druckmittel anwenden. Herr Professor Böhm, es 
ist nicht so, daß wir noch keine Ärztestreiks gehabt 
haben. Ich erinnere Sie an das Jahr 1913 und an 
den Ärztestreik im Jahre 1923. Ich habe vor eini-
ger Zeit, als eine Vertretung der Ärzte bei mir 
war, gesagt: Ganz so unschuldig ist der Arzt als 
Einzelmensch auch nicht, wie er im allgemeinen 
hingestellt wird. Ich weiß, daß sich damals — im 
Jahre 1923 — ein Arzt vor der Entbindung die 
Trauringe der Eheleute als Sicherheit hat geben 
lassen. 

(Zuruf von der Mitte.) 

— Selbstverständlich ist das ein Einzelfall, aber 
für den Menschen, den es trifft, und zwar in dem 
Moment, wo er sich in Gefahr für Leib und Leben 
befindet, ist das mehr als unangenehm. 

Darüber hinaus, Herr Professor Böhm, haben 
wir diese gesetzliche Regelung seit dem Jahre 1931. 
Wir haben in der ganzen Zeit, als dieses Gesetz 
angewandt wurde — das war bis zum Jahre 
1945 —, nicht einen einzigen Fall festzustellen, wo 
die Beteiligten mit der getroffenen Entscheidung, 
die ja die allerletzte Möglichkeit ist, nicht zufrieden 
waren. Deshalb sollte man diese Angelegenheit aus 
der allgemeinen Schau, in der Schlichtungsverfah-
ren usw. betrachtet werden, herausnehmen. Hier 
handelt es sich um den Notstand des Kranken; er 
muß letzten Endes dagegen gesichert sein, daß 
Organisationen auf seinem Rücken Streitigkeiten 
austragen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Hammer. 

Dr. Hammer (FDP): Meine Damen und Herren! 
Ich bin ein wenig schockiert durch die Bemerkun-
gen des Herrn Bundesarbeitsministers. Während 
der Ausschußberatungen sind derartige, sensatio-
nelle Anekdoten nicht erzählt worden. Weder die 
Verpfändung von Trauringen noch der Bau von 
Marmorpalästen der Krankenkassen haben bei 
unseren Beratungen eine Rolle gespielt, weil das 
keine Argumente zur Sache, sondern Skandal-
affären sind. 

(Zustimmung rechts und links.) 

Der Herr Arbeitsminister hätte diesen Ton nicht 
hereinzubringen brauchen. 

(Sehr richtig! rechts und links.) 

Nun, meine Damen und Herren, eine andere 
Frage: das Problem der Freiheit und das Problem 
des vertragslosen Zustandes: Herr Kollege Professor 
Böhm hat für viele Zuhörer in diesem Hause sehr 
eindringlich geschildert, wie schwach und erbärm-
lich der Vertragspartner „Kassenärzte" ist. Ich 
habe mich gewundert, ich habe nach jedem Satz 
erwartet, daß er seinen Antrag zurückzog. Das ist 
aber merkwürdigerweise nicht geschehen. 

(Heiterkeit in der Mitte.) 

Es ist eine Konsequenz, bei der nicht jeder ohne 
weiteres mitziehen kann, daß ein vertragsloser Zu- 
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stand praktisch aussichtslos sei oder wenig Chan-
cen habe und daß es trotzdem sehr imposant wäre, 
wenn man diesen vertraglosen Zustand forderte. 
Meine Damen und Herren, es war eine köstliche 
Sache, als man in diesem Deutschland, das langsam 
im Einschlafen war, wieder feststellen konnte, daß 
Tausende und aber Tausende von Leuten sich über 
den Begriff Freiheit unterhalten und bereit sind, 
sich dafür in der Öffentlichkeit auch einmal an-
schießen zu lassen. Allen Respekt vor meinen Kol-
legen, die das getan haben! Aber die zwei Partner, 
auf die man hier die Maßstäbe von Unternehmern 
und Gewerkschaften anwenden soll, sind unerhört 
verschieden voneinander. Die Krankenkassen und 
Krankenkassenverbände Deutschlands, ob Körper-
schaften öffentlichen Rechts oder nicht, alle mitein-
ander, Betriebs-, Innungs-, Landkrankenkassen, 
Ersatz-, Ortskrankenkassen, sind in ihrer Position 
gegenüber der Ärzteschaft das größte Frühstücks-
kartell, das es in Deutschland je gegeben hat. Aus-
gerechnet Herr Professor Böhm, in dessen Sprach-
schatz die Worte Monopol und Kartell jederzeit 
greifbar sind wie bei uns das Taschentuch, hat in 
seiner Rede über dieses Monopol kein Wort ver-
loren. 

Die vertraglosen Zustände, die bei ernsthaften 
und großen Auseinandersetzungen in Deutschland 
zu beobachten waren — dazu gehört insbesondere 
der vertragslose Zustand des Jahres 1923 —, gingen 
für die Ärzteschaft schlecht aus; sie muß t en 

 gegenüber diesem starken Partner schlecht aus-
gehen. Die Freiheit, von der hier gesprochen wird, 
ist die Freiheit, die der Goldfisch im Hechtteich 
hat. Diese Bestimmung über die Zwangsschlichtung 
ist der Kern eines Freiheitsschutz gesetzes, 

(Sehr richtig! in der Mitte) 
) aber nicht eines Gesetzes, das die Freiheit entzieht. 

Schwache Gruppen — das haben wir in der Wirt-
schafts- und politischen Geschichte des letzten 
Jahrhunderts gelernt — müssen starke Verbände 
bilden. Je kleiner die Verbände sind, desto eher be-
dürfen sie des Schutzes durch den Staat, erst recht 
dann, wenn sie aus geistig Arbeitenden bestehen. 

Ich bitte Sie, den Antrag Böhm abzulehnen. 
(Beifall bei Abgeordneten der FDP, CDU/ 

CSU, SPD und des GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird noch das Wort 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Um-
druck 367 *), Änderungsantrag der Abgeordneten 
Dr. Böhm (Frankfurt) und Genossen, Ziffer 2. Wer 
diesem Antrag zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Das letztere war die Mehrheit; der An-
trag ist abgelehnt. 

Wer dem § 368 h in der Ausschußfassung zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Das ist die Mehrheit; es ist so be-
schlossen. 

Ich rufe auf § 368 i und § 368 k. Wird das Wort 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Wer den 
beiden aufgerufenen Paragraphen zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Das 
ist die Mehrheit; es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf den § 3681, dazu die Umdrucke 
364 **) Ziffer 1 und 364 Ziffer 2. Wird hierzu das 
Wort gewünscht? — Herr Abgeordneter Ruf! 

*) Siehe Anlage 7. 
**) Siehe Anlage 6. 

Ruf (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Abs. 5 des aufgerufenen § 3681 
gehört zu den Bestimmungen des Kassenarztrechts, 
die besonders stark umstritten sind. Nicht nur die 
Vereinigung der Ortskrankenkassenverbände, auch 
zahlreiche Ärzte — ich betone: zahlreiche Ärzte — 
haben uns gebeten, diese Bestimmung zu streichen. 
Ich glaube, wir haben allen Grund, jetzt noch im 
Plenum ernsthaft zu prüfen, ob wir bei den hier 
vorgeschlagenen Bestimmungen wirklich auf dem 
richtigen Weg sind, ob wir nicht Gefahr laufen, 
damit einen Weg zu beschreiten, der letzten Endes 
nicht nur für die Kassenärzte, sondern für alle 
freien Berufe, ja überhaupt für unsere ganze Wirt-
schafts- und Sozialordnung nachteilige Folgen mit 
sich bringen kann. 

Zunächst wird meines Erachtens mit Recht dar-
auf hingewiesen, daß die Altersversorgung der 
Kassenärzte nicht in diesen § 368 der Reichsver-
sicherungsordnung gehört. § 368 regelt die Bezie-
hungen zwischen Ärzten und Krankenkassen. Die 
bereits bestehenden und jetzt durch dieses Gesetz 
wieder verankerten Kassenärztlichen Vereinigun-
gen haben die Aufgabe, die kassenärztliche Ver-
sorgung der Versicherten zu gewährleisten und 
nicht die Altersversorgung der Kassenärzte. Die 
Kassenärztlichen Vereinigungen sind Hilfsorgane 
der Sozialversicherung und nicht etwa berufsstän-
dische Organisationen, die in erster Linie für den 
Berufsstand selber sorgen sollen. Wir würden den 
Charakter, den Sinn und den Zweck dieser Kassen-
ärztlichen Vereinigungen nicht unwesentlich 
ändern, wenn wir sie nun zusätzlich mit dieser 
nicht unbeträchtlichen wirtschaftlichen Aufgabe 
betrauten. Die Kassenärzte selber — das wollen 
wir doch nicht übersehen — kämen in ein anderes, 
wesentlich stärkeres Abhängigkeitsverhältnis zu 
ihrer KV, falls die KV die Verwaltung der Alters-
versorgung — was nach diesem Entwurf immer-
hin möglich ist — in eigene Regie übernehmen 
sollte. 

Doch diese Einwände mögen mehr oder weniger 
formeller Natur sein. Entscheidend ist nach An-
sicht der Antragsteller, für die ich spreche, daß 
es nicht vertretbar ist, die Versorgung im Rahmen 
des Honorarverteilungsmaßstabes zu regeln und 
für die Deckung der Versorgungsverpflichtungen 
von vornherein, ständig und ausschließlich Mittel 
der Krankenkassen einzubringen. Sie wissen, meine 
Damen und Herren, daß wir eine ganze Reihe von 
Gutachten von Verfassungsrechtlern bekommen 
haben. — Ich will auf die verfassungsrechtliche 
Seite dieser Probleme nicht eingehen. — In einem 
dieser Gutachten, dem von Professor Scheuner, 
habe ich jedoch einen ganz beachtlichen Gesichts-
punkt gefunden, den ich Ihnen vortragen möchte. 
Er schreibt in seinem Gutachten zur Altersversor-
gung der Kassenärzte mit Recht, daß bei dem vor-
auszusehenden versicherungsrechtlichen Ungenü-
gen des Umlageverfahrens, an das offenbar ge-
dacht ist und das nach diesem Entwurf möglich ist, 
die Kassenärztlichen Vereinigungen, anstatt den 
Kassenärzten eine gesicherte Einnahme zu bieten, 
sich gezwungen sehen, in wachsendem Maße diese 
Einnahmen zugunsten der Altersversorgung zu 
kürzen. Das würde sich wiederum ungünstig auf 
die ärztliche Versorgung der Versicherten auswir-
ken. Auf keinen Fall, meine Damen und Herren, 
würden dadurch die Beziehungen zwischen Ärzten 
und Krankenkassen entspannt. Man müßte im 
Gegenteil damit rechnen, daß das Verhältnis 
Ärzte—Krankenkassen noch mehr belastet wird. 
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Der eine oder andere von Ihnen mag mir nun 
entgegenhalten, daß der vorliegende Entwurf die 
Regelung der Altersversorgung den Satzungen der 
Kassenärztlichen Vereinigungen überläßt, daß also 
deren Vertreterversammlungen in eigener Zustän-
digkeit nach dem Mehrheitsprinzip beschließen 
können, ob sie von der Möglichkeit des gesetzlichen 
Zwanges Gebrauch machen wollen oder nicht. Das 
ist richtig. Für uns als Gesetzgeber aber besteht 
die ernste Frage, ob wir überhaupt diesen Organi-
sationen das Instrument des Zwanges für diesen 
Zweck in die Hand geben dürfen. In letzter Zeit 
ist wiederholt auf den Artikel von Hans Baum

-

garten in der „Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung" „Kollektivismus auf Hintertreppen" im Zu-
sammenhang mit dem Kassenarztrecht hingewiesen 
worden. Vieles von dem, was Hans Baumgarten 
meines Erachtens mit Recht am Kassenarztrecht 
beanstandet hat, können wir — wir haben es so-
eben bei der Zwangsschlichtung erlebt — bei der 
gegenwärtigen Organisation der sozialen Kranken-
versicherung leider nicht bereinigen. Das ist einer 
Reform der sozialen Krankenversicherung vorbe-
halten. Aber bei diesem Abs. 5 des § 3681 haben 
wir es noch in der Hand, dem Kollektivismus auch 
noch die Hintertüren zu versperren und zu ver-
riegeln. Hier können wir dafür sorgen, daß ein 
Berufsstand auf einem wichtigen Gebiet seine Frei-
heit behält und daß er nicht in weitere kollektive 
Bindungen und noch mehr in Kollektivismus hin-
eingerät, als er leider schon drinsteckt. 

Es gehört zum Wesen der freien Berufe, daß 
sie für die wirtschaftliche Gestaltung ihres Lebens 
und ihres Schicksals selber die Verantwortung tra-
gen und tragen wollen. Wir reden so viel von 
Selbsthilfe, von der Hilfe zur Selbsthilfe, von der 
Selbstverantwortung des einzelnen. Aber es hat 
doch wenig Sinn, von Selbsthilfe des einzelnen und 
von seiner Verantwortung zu reden, wenn wir als 
Gesetzgeber ihm gleichzeitig die Möglichkeit zu 
dieser Selbsthilfe beschränken oder nehmen und 
ihn in ein Zwangsversorgungssystem hinein-
zwängen. 

Ich hatte in letzter Zeit wiederholt Gelegenheit, 
von Ärzten zu hören, daß sie selber sehr großen 
Wert darauf legen, nach ihrer Art, nach ihren indi-
viduellen Bedürfnissen für ihr Alter und für ihre 
Familie sorgen zu dürfen. Ich meine, wir sollten 
als verantwortliche Gesetzgeber dieses Denken er-
mutigen, stärken und fördern. Nur so können wir 
dem so verhängnisvollen Rentenstreben, das wir 
heute alle miteinander beklagen müssen, entgegen-
wirken. 

Es ist überhaupt an der Zeit, daß wir die Grund-
sätze, die sich in unserer Wirtschaftspolitik be-
währt haben, so weit wie möglich auch in unserer 
Sozialpolitik anwenden. Ich sage: so weit wie mög-
lich! Dazu gehören nun einmal die private Initia-
tive und die Selbstverantwortung des einzelnen. 
Dazu gehört ferner der Grundsatz: So viel Frei-
heit wie möglich und nur so viel Zwang, wie unbe-
dingt notwendig ist. So gesehen ist es uns als Ge-
setzgeber nicht 'erlaubt, in die Dispositionen des 
einzelnen über sein Eigentum und sein Einkom-
men noch mehr einzugreifen oder noch mehr Ein-
griffe zuzulassen, als es ohnehin heute leider schon 
der Fall ist. 

Meine Damen und Herren, das klingt sehr liberal. 
 Aber schließlich ist Liberalismus keine Schande, 

(Abg. Frau Dr. Ilk: Gott sei Dank!)  

und schließlich haben wir eine Verfassung, welche 
die Freiheitsrechte das einzelnen schützt. Den Geist 
des Grundgesetzes dürfen wir bei der Gesetzge-
bung nicht aus dem Auge verlieren. 

Speziell meine Freunde von der Koalition möchte 
ich daran erinnern, daß wir unter anderem — ich 
sage: unter anderem — vor zwei Jahren den Wahl-
kampf mit den Leitsätzen eines Erhard geführt 
und gewonnen haben, d. h. mit dem Versprechen 
einer Abkehr von der Tendenz zum allgemeinen 
Wohlfahrtsstaat. Mit diesen Leitsätzen, mit diesen 
Gedankengängen, mit diesem Auftrag, den wir von 
unseren Wählern bekommen haben, sollten wir 
Ernst machen. Hier haben wir eine Gelegenheit! 

Nun besteht kein Zweifel darüber, daß gerade 
bei den freien Berufen im Verhältnis zu anderen 
Bevälkerungsgruppen durch Krieg und Inflation 
ein besonderer Notstand eingetreten ist, der vor 
allem die alten Berufsangehörigen sehr hart trifft. 
Ich habe wahrhaftig noch einen ungetrübten Blick 
für die soziale Wirklichkeit von heute. Diese Men-
schen haben ihr Leben lang gearbeitet und gespart 
und sehen sich jetzt des Ersparten beraubt. Die 
freien Berufe, die ausschließlich von ihren persön-
lichen Leistungen leben, konnten nicht — wie z. B. 
andere selbständige Gewerbetreibende — durch 
laufende Abschreibung gewisse Kapitalwerte er-
halten. Der Kopf des freiberuflich Schaffenden 
nützt sich zwar ab, aber er läßt sich leider steuer-
lich nicht abschreiben. 

Wenn nun also die Notlage vieler alter Kassen-
ärzte nicht zu bestreiten isst, so ist dennoch zu 
überlegen, ob es richtig ist, die an sich selbstver-
ständliche Sorge für diese sogenannte alte Last 
mit der Altersversorgung aller Jahrgänge des Be-
rufsstandes zu verkoppeln und zu verbinden. 

Das Honorarverteilungsverfahren, das nach 
Abs. 5 der Ausschußvorlage möglich ist, verkoppelt 
zwei Aufgaben, die man nach der Auffassung 
wirklich 'ernstzunehmender Experten streng von-
einander trennen sollte. Es dürfte auch für die 
Kassenärzteschaft möglich sein, Mittel und Wege 
zu finden, um für ihre Alten und ihre Hinterblie-
benen zu sorgen, und ich habe keinen Zweifel, daß 
das auch geschehen wird und bereits geschieht. An-
dere Berufsstände sind in dieser Beziehung schon 
längst mit gutem Beispiel vorangegangen. 

(Abg. Arndgen: Das wollen Sie ja beseitigen!) 

Ich halte es aber für verkehrt, wenn man wegen 
eines Notstandes, der zwar unbestreitbar vorhan-
den, ,aber immerhin begrenzt und vorübergehend 
ist, im jetzigen Augenblick Versorgungseinrich-
tungen schafft, die für die Dauer bestimmt sind. 

Meine Damen und Herren, wer mich kennt, der 
weiß, daß ich mich mit  besonderer Vorliebe für die 
selbständigen Existenzen eines mittleren Standes 
einsetze. Aber gerade deswegen fühle ich mich 
verpflichtet, für eine Streichung dieses Abs. 5 zu 
sprechen, da hier für einen freien Stand, für den 
Stand der Kassenärzte, die Gefahr besteht, ein 
weiteres Stück seiner Selbständigkeit zu verlieren. 
Ich trete für diese Streichung ein, wail ich weiß, 
daß ich dabei die Unterstützung und die Zustim-
mung vieler Kassenärzte habe, und zwar nicht nur 
der jüngeren Jahrgänge. Ich bitte Sie, meine Da-
men und Herren: streichen Sie diesen Abs. 5. Es 
erleidet dadurch kein einziges schutzwürdiges In-
teresse irgendwelchen_- Schaden; im Gegenteil, Sie 
tun 'dadurch den Ärzten und letzten Endes auch 
den Versicherten einem Dienst. 
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Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Geiger. 

Geiger (München) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Auf dem Umdruck 364*) 
finden Sie unter Ziffer 2 einen weiteren Antrag. 
Dieser Antrag wird gestellt für den Fall, daß Zif-
fer 1 nicht angenommen wird. Herr Kollege Ruf 
hat die Ziffer 1 eingehend begründet. Ich trete 
seiner Begründung in vollem Umfange bei und 
möchte an das Hohe Haus gleichfalls die Aufforde-
rung richten, den Abs. 5 des § 3681 zu streichen. 
Falls sich aber das Hohe Haus nicht entschließen 
könnte, der Streichung zuzustimmen, muß ich 
pflichtgemäß doch auf etwas aufmerksam machen. 

So, wie dieser Abs. 5 in § 3681 lautet, steckt er 
voller Widersprüche. Sie wissen — ich darf es in 
Erinnerung bringen —, daß in der Regierungsvor-
lage, in der gleichfalls die Altersversorgung der 
Ärzte angeschnitten war, ausdrücklich davon die 
Rede war, daß die etwa zu gründende Versor-
gungseinrichtung auf versicherungsmathematischen 
Grundlagen aufgebaut werden sollte. Die Worte 
„versicherungsmathematische Grundlagen" sind bei 
den Beratungen im Sozialpolitischen Ausschuß her-
ausgestrichen worden. Das ist sogar schriftlich in 
dem Bericht des Herrn Berichterstatters Abgeord-
neten Dr. Preller in Drucksache 1313 niedergelegt 
worden. Auf Seite 7 dieser Drucksache können Sie 
lesen, daß das Bundeswirtschaftsministerium den 
Rat gegeben hat, man solle diese Versorgungsein-
richtung auf versicherungsmathematischer Basis 
errichten, daß aber die Mitglieder des Ausschusses 
diesen Rat abgelehnt haben. Was heißt das? Das 
heißt, daß nicht eine versicherungsmathematische 
Methode zugrunde gelegt wird, sondern daß diese 
Versorgungseinrichtung rein auf dem Umlagever-
fahren aufgebaut werden soll. 

(Abg. Arndgen: Das stimmt ja nicht!) 

Denn etwas anderes gibt es nicht. Man hat nur die 
Alternative: entweder eine versicherungsmathema-
tische Berechnung — — 

(Abg. Arndgen: Die ist abgelehnt worden!) 

— Die ist abgelehnt worden. Dann gibt es nur das 
andere; das ist das Umlageverfahren. Da muß ich 
doch darauf aufmerksam machen, daß das Umlage-
verfahren außerordentlich gefährlich ist. Ich könnte 
hierzu meine Zustimmung unter keinen Umständen 
geben. 

Wenn Sie nun in dem Bericht des Herrn Abge-
ordneten Dr. Preller weiterlesen, dann finden Sie 
noch etwas, was zu Widersprüchen Anlaß gibt. Im 
Ausschuß ist nämlich die Frage gestellt worden, 
ob eine solche Versorgungseinrichtung der Beauf-
sichtigung durch das Bundesaufsichtsamt für das 
Versicherungs- und Bausparwesen unterliege. Diese 
Frage hat das Arbeitsministerium mit Ja beant-
wortet. Wenn das aber der Fall ist, dann muß eine 
versicherungstechnische Grundlage für den Aufbau 
dieser Kasse gewählt werden, dieselbe Grundlage, 
die jedoch im Obersatz vom Ausschuß abgelehnt 
wird. Hier ist also, glaube ich, bei den Beratungen 
im Sozialpolitischen Ausschuß ein Mißverständnis 
entstanden. Ich bitte Sie deshalb, gegebenenfalls 
dem Eventualantrag zuzustimmen, den Sie auf 
Umdruck 364 finden. Dieser Eventualantrag ist 
wortwörtlich dem Regierungsentwurf entnommen, 
bringt also praktisch nichts Neues. 

*) Siehe Anlage 6. 

Weshalb habe ich so große Bedenken dagegen, 
daß man das vom Sozialpolitischen Ausschuß in 
Aussicht genommene Umlageverfahren anwendet? 

(Abg. Arndgen: Das stimmt ja nicht, daß 
das vorgesehen sei!) 

— Herr Kollege, ich würde Ihnen raten, daß Sie 
Ihre Bedenken gleichfalls an dieser Stelle vor-
bringen. 

(Abg. Arndgen: Das tue ich schon!) 

Ich werde zunächst einmal meinen Standpunkt 
vorbringen. Das Umlageverfahren hat die Eigen-
schaft, daß es keinerlei Rücklagen kennt. Bei jedem 
anderen Verfahren, sowohl bei dem Anwartschafts-
deckungsverfahren wie auch bei dem Kapitaldek-
kungsverfahren, werden Rücklagen gemacht. Beim 
reinen Umlageverfahren hingegen, das keine ver-
sicherungsmathematische Methode ist, werden 
solche Rücklagen vermieden. Die ganze Versorgung 
lebt sozusagen von der Hand in den Mund. Sie ist 
praktisch nichts anderes wie eine Kaufkraftverla-
gerung von denjenigen, die noch aktiv sind, hin-
über zu denjenigen, die nicht mehr aktiv sind, 
also zu den Hinterbliebenen und Invaliden. In dem 
Augenblick, wo in dem Zahlenverhältnis zwischen 
den Kaufkraftübertragenden und denjenigen, die 
diese Kaufkraftübertragung annehmen, eine un-
günstige Verschiebung eintritt, entstehen Schwie-
rigkeiten. 

Störend ist schon, daß die Beiträge, die von den 
Aktiven aufgewendet werden müssen, von Jahr zu 
Jahr wechseln. In Wirklichkeit haben sie aber auf 
die Dauer steigende Tendenz. Dadurch entstehen 
dann die Schwierigkeiten, die man in den letzten 
hundert Jahren, seitdem es eine Versicherungs-
mathematik und eine Versicherungspraxis gibt, 
mehrfach erfahren hat. Das ganze System kann 
dann nicht mehr aufrechterhalten werden, weil den 
zahlenden Mitgliedern die Beiträge zu hoch wer-
den. Dann müssen die Versicherungsleistungen her-
abgesetzt werden. Dann sind wieder die Empfän-
ger der Renten bzw. die Hinterbliebenen mit den 
auszuzahlenden Versicherungssummen unzufrieden, 
und dann entsteht ein Wanken in der ganzen Ver-
sorgungseinrichtung, das schließlich unabwendbar 
zum Zusammenbruch führen muß. 

Die Gefahr ist deshalb hier sehr groß, weil der 
Begriff des Kassenarztes durchaus wandelbar ist. 
Man weiß ja auch nicht, wie viele Kassenärzte es in 
20, 30, 40 Jahren geben wird, ob wir bis dahin 
nicht eine ganz andere Art der Betreuung der 
kranken Mitglieder haben werden. Eine Umlage-
kasse kann man streng genommen nur dann durch-
führen, wenn absolute Gewähr dafür besteht, daß 
ein bestimmter Personenkreis laufend, und zwar 
für alle Zukunft, den gleichen Zuwachs hat. Das 
können Sie selbstverständlich hier niemals und bei 
keiner irdischen Einrichtung voraussetzen. Infolge-
dessen wird sich jeder vernünftige und kluge Mann 
der Erfahrungen und der Kenntnisse bedienen, die 
die Versicherungstechnik in den letzten hundert 
Jahren gesammelt hat. Es ist unverantwortlich, 
jetzt wieder zu Verfahren zurückzukehren, die man 
vor hundert Jahren probiert hat und die in den 
letzten hundert Jahren mehrfach gescheitert sind. 

Darüber hinaus besteht noch ein anderes sehr 
großes Bedenken, das ich hier aufzeigen muß. Es 
ist durchaus möglich, daß ein Arzt, der Mitglied 
einer Kassenärztlichen Vereinigung ist, eines Tages 
die Lust verliert, als Krankenkassenarzt seine Pra-
xis weiter auszuüben. Dieser Mann verliert mit 
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dem Austritt jeglichen Anspruch auf Versorgung, 
und wenn er 30 oder 40 Jahre regelmäßig seine 
Beiträge gezahlt hat, sind diese restlos verloren. 
Es ist genau so, als wenn er niemals etwas in die 
Kasse eingezahlt hätte. Was ist die Folge davon? 
Wenn jemand eine Zeitlang in diese Kasse einge-
zahlt hat, ist er ihr mit Haut und Haaren ver-
haftet. Er wird ein, ich möchte fast sagen, willen-
loses Instrument dieser Vereinigung; denn er kann 
unter keinen Umständen mehr austreten, ohne jeg-
liche Möglichkeit einer Altersversorgung zu ver-
lieren. Deswegen bin ich auch hier für die Ver-
teidigung der Freiheit, von der der Herr Vorred-
ner gesprochen hat. Wir dürfen solche Einrichtun-
gen, die praktisch nichts anderes sind als eine Kne-
belung der Mitglieder, niemals zulassen. Wir müs-
sen hier die Freiheit der Persönlichkeit unter-
stützen. Wenn Sie dagegen ein versicherungstech-
nisches Verfahren angewendet haben, kann ein 
Arzt jederzeit austreten, und er erhält dann die 
versicherungstechnische Rücklage, mit deren Hilfe 
er jederzeit bei irgendeiner anderen Versicherten-
gemeinschaft seine Altersversorgung fortsetzen 
kann. Das ist eine gerechte Angelegenheit. Da wird 
niemandem etwas gegeben, niemandem etwas ge-
nommen. Das ist ein in sich ausgeglichenes System. 
Ich bitte Sie daher, meinem Rate zu folgen; es ist 
ein Rat auf Grund von Erfahrungen. die ich mir in 
vielen Jahren durch ein sehr eingehendes Studium 
dieser Fragen erworben habe. 

Ich möchte zunächst noch einmal bitten, dem 
Antrag des Herrn Kollegen Ruf, den Abs. 5 völlig 
zu streichen, beizutreten. Sollte er abgelehnt wer-
den, bitte ich Sie dringend — und das ist meine 
letzte Warnung aus meiner Verantwortung her-
aus —, den Alternativantrag, wie er mit  Um-
druck 364 Ziffer 2 gestellt ist, anzunehmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und vereinzelt 
rechts.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Reichstein. 

Dr. Reichstein (GB/BHE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich kann den Begründungen 
des Herrn Kollegen Ruf und des Herrn Kollegen 
Geiger nicht folgen. Ich will auf .das Rechtsproblem 
nicht näher eingehen. Es ist zumindest für das 
Land Bayern eine res iudicata. Über die Vereinbar-
keit mit den Kriterien eines freien Berufs und der 
Festlegung dieser Bestimmung im Gesetz ist hier 
schon viel gesprochen worden. Ich glaube, man 
sollte diese Dinge etwas nüchterner betrachten. 
Tatsache ist doch, daß den Kassenärzten die Pflicht 
zur Behandlung der Versicherten gegen ein gerin-
geres Entgelt als in der Privattätigkeit auferlegt 
wird. Fast 80 % der Bevölkerung sind sozialver-
sichert. Es besteht daher zwangsläufig eine verrin-
gerte Möglichkeit zur Kapitalbildung und damit 
auch eine verringerte Möglichkeit, eine ausreichende 
Altersversorgung aus eigenen Kräften zu schaffen. 
Im übrigen, Herr Kollege Ruf, wird das, was auf 
Grund der Möglichkeiten, die das Gesetz schafft, 
gemacht wird, zweifellos nicht über den Charakter 
einer Zusatzversicherung hinausgehen. Es wird also 
dem eigenen freien Ermessen und dem eigenen 
freien Suchen nach ausreichender Sicherung da-
durch zweifellos keine Grenze gesetzt. Im übrigen 
soll hier einmal dem Teil der jüngeren Kollegen, 
die glauben, gegen diese Bestimmung Einwendun-
gen haben zu müssen, doch gesagt erden, sie 
möchten nicht vergessen, daß sie auch einmal älter  

werden. Es ist notwendig, insbesondere den älteren 
erst einmal zu helfen. Ob das eine Einrichtung für 
die Dauer ist, mag dahingestellt bleiben. Daraus 
erklärt sich z. T. auch das Wegfallen der Worte 
„nach versicherungsmathematischen Grundsätzen". 

Das Gesetz gibt im übrigen — das muß mit aller 
Deutlichkeit gesagt werden — ja nicht die Auf-
lage, eine bestimmte Versicherungsform zu schaf-
fen. Es gibt die Erlaubnis, unter allen Möglich-
keiten der Versicherung die geeignetste auszuwäh-
len und auch bereits bestehende Einrichtungen ge-
bührend zu berücksichtigen. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Die Befürchtung, die auch geäußert wurde, es 
könnte dann — da ja die Satzungen den Mitglie-
dern zur Bewilligung vorgelegt werden müssen — 
zur Majorisierung einer großen Minderheit kom-
men, teile ich nicht, und zwar deshalb nicht, weil 
sicher die Aufsichtsbehörde Bedenken hätte, einer 
solchen Regelung zuzustimmen. Zum anderen 
haben wir immer noch in der dritten Lesung die 
Möglichkeit, ein zusätzliches Ventil  einzubauen, um 
der Befürchtung, daß bei Schaffung dieser Alters-
versorgung große Minderheiten majorisiert werden 
könnten, einen Riegel vorzuschieben. 

Ich bitte Sie aus diesen Gründen, zugleich auch 
im Namen meiner Fraktion, diesen Antrag abzu-
lehnen. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Schellenberg. 

Dr. Schellenberg (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Meine politischen Freunde 
betrachten die Frage der ärztlichen Altersversor-
gung unter dem Gesichtspunkt der Versicherten. 
Wie ist die Lage? Der Altersaufbau der Kassen-
ärzte ist außerordentlich ungünstig. Viele behan-
delnde Ärzte haben durch Krieg und Kriegsfolgen 
ihr früher erarbeitetes Vermögen verloren und 
sind heute trotz hohen Alters einfach gezwungen, 
weiterhin Kassenärzte zu sein. Meine politischen 
Freunde sind der Meinung, daß das nicht unbe-
dingt der Qualität der kassenärztlichen Versor-
gung dient. Wir sind deshalb der Auffassung, daß 
es im Interesse der Versicherten notwendig ist, in 
bezug auf den Altersaufbau der Kassenärzte eine 
Verjüngung zu ermöglichen. Eine solche Vorschrift, 
wie sie in § 3681 Abs. 5 vorgesehen ist, schafft die 
Möglichkeit, daß ältere Ärzte sich von der Kassen-
praxis zurückziehen und die Leistungen der Al-
tersversorgung in Anspruch nehmen. 

Nun wurde von Herrn Kollegen Geiger darauf 
hingewiesen, daß es unbedingt erforderlich sei 
— Kollege Geiger  hat an unser Gefühl appelliert 

(Abg. Geiger [München]: Auch an den 
Verstand!) 

— und an den Verstand! —, versicherungsmathe-
matische Grundsätze anzuwenden. Herr Kollege 
Geiger, in Ihren Ausführungen gehen Sie meiner 
Überzeugung nach von einer falschen Vorausset-
zung aus. Sie gehen von der Voraussetzung aus, 
das Wagnis, das Risiko der Altersversorgung 
müsse allein von der Gruppe der Kassenärzte ge-
tragen werden, von einem zahlenmäßig nicht be-
sonders großen Personenkreis, dessen Altersaufbau 
nicht sehr günstig sei. 

(Abg. Geiger [München] : So steht es im 
Gesetz!) 
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Das Risiko wird finanziell von der Gesamtheit aller 
Krankenversicherten getragen, von 18 Millionen 
Versicherten, die durch ihre Beiträge zur Kranken-
versicherung das kassenärztliche Honorar sicher-
stellen. Aus diesem kassenärztlichen Honorar wird 
dann unter Umständen ein bestimmter Satz im 
Rahmen der Satzungen der Kassenärztlichen Ver-
einigung für die Altersversorgung abgezweigt. In-
sofern ist es nach Auffassung meiner politischen 
Freunde nicht notwendig, diese Altersversorgung 
wie ein Versicherungsunternehmen aufzuziehen; 
dies deshalb nicht, weil durch Gesetz, nämlich durch 
die Bestimmungen über die Pflichtversicherung in 
der  Krankenversicherung, die laufende Bereitstel-
lung der Mittel gewährleistet ist. Meine politischen 
Freunde sind der Auffassung, daß die Vorschrift 
des § 368 1 Abs. 5 dem Interesse auch der jüngeren 
Ärzte dient, die nämlich dadurch, daß die älteren 
die Leistungen der Altersversorgung erhalten, eine 
Möglichkeit zur schnelleren Kassenzulassung er-
halten. Dies dient aber auch dem Interesse der 
Versicherten, auf das es uns in dieser Hinsicht ent-
scheidend ankommt. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Hammer. 

Dr. Hammer (FDP): Meine Damen und Herren! 
Der sehr verehrliche Herr Kollege Ruf hat uns 
vorhin mahnend beschworen und hat gesagt, wir 
sollten doch nicht durch diese Altersversorgung 
endgültig die deutsche Ärzteschaft und hinterher 
alle möglichen anderen freien Berufe in den 
Zwangskollektivismus hineinführen. Ach, die histo

-

rische Wahrheit ist ganz anders. Der größte Teil 
aller deutschen Ärzte — ich glaube, im wesent-
lichen nur mit der Ausnahme von Berlin — ist auf 
Grund von Versicherungseinrichtungen der Ä rzte-
kammern, die hauptsächlich nach 1923 von den 
deutschen Ländern und von demokratischen Par-
lamenten begründet wurden, zwangsversichert ge-
wesen, — ich auch. Herr Kollege Geiger weiß ganz 
genau, daß auch in seinem Land Bayern ,eine solche 
Gemeinschaftsanstalt, Bayern-Österreich, existiert, 
die allerdings einige Jahre später entstanden ist. 
Also  darum dreht ,es sich ganz bestimmt nicht, daß 
man nun neu und erstmalig „versklavt", „verkam-
mert" und „zwangsversichert" wird. Davon kann 
gar keine Rede sein. Wenn der Herr Baumgarten 
das in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ge

-

schrieben hat, dann kommt mir das komisch vor. 
Im dieser Artikelserie  stand auch eine Bemerkung 
über die Ärztevertreter im Deutschen Bundestag, 
denen man vorwarf, daß sie als Mitglieder der 
Kassenärztlichen Vereinigung keine unabhängig 
denkenden und abstimmenden Männer im Deut-
schen Bundestag seien. 

(Hart! Hörnt! links.) 

Wenn ich nicht im Parlament wäre, würde ich aus 
der alten Frankfurter Umgangssprache, die der 
Herr Baumgarten kennt, sehr präzise Ausdrücke 
zu seiner Charakterisierung finden. 

Nun, was das Problem der Versicherung angeht! 
Ich denke nicht daran, eine Attacke gegen die deut-
schen Lebensversicherungen zu reiten. Sie haben 
mir ja erst kürzlich einen großen Gefallen getan. 
Kennen Sie den? 

(Redner zeigt eine Postkarte.) 

Der leider viel zu früh verstorbene Arthur Scho

-

penhauer. Und diese Karte hat als Aufdruck fol-
genden Stempel: „Allianz- und Stuttgarter Lebens-
versicherungsbank Aktiengesellschaft". Darauf 
steht ein ganz vorzügliches Zitat: 

Man soll einen gewissen Aufwand von Mühe, 
Zeit, Unbequemlichkeit,  Weitläufigkeit, Geld 
oder Entbehrung nicht scheuen, um der Mög-
lichkeit eines Unglücks die Türe zu verschlie-
ßen. Die deutlichste Exemplifikation dieser 
Regel ist die Asssekuranzprämie. 

Ich bitte um Verzeihung, daß ich nicht vorher um 
die Erlaubnis zur Verlesung nachgesucht habe. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird Ihnen nach-
träglich gegeben. 

Dr. Hammer (FDP): Danke schön! 
Also diese Werbungsaktion der deutschen Le-

bensversicherungsgesellschaften ist ausgezeichnet; 
ich kann jedem von Ihnen empfehlen, sobald wie 
möglich eine solche Assekuranz abzuschließen. Aber 
die Verträge, die dieLebensversicherungsgesellschaf-
ten vor dem Jahre 1954 und vor 1933 mit den 
deutschen Ärztekammern abgeschlossen haben, 
waren doch gar  keine reinen Kapitaldeckungsver-
sicherungen. Sie waren eine Kombination von Risi-
koversicherung mit Kapitaldeckungsversicherung. 
Das, was die deutschen Lebensversicherungen in 
den letzten Jahren, in denen das Gespräch über 
dieses Gesetz und den § 368 f schon angelaufen 
war, angeboten haben, ist ebenfalls weit von den 
alten Grundsätzen abgewichen. Die Dinge wandeln 
sich im Laufe der Zeit. Im Arbeitsministerium ist 
man der Ansicht, man könne Altersversorgungen 
auch so machen, daß sie ein wenig von den Bestim-
mungen des Bundesaufsichtsamts für Privatver-
sicherungen abweichen. Deshalb sind sie doch keine 
Umlageversicherungen ! 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 
Die Rentenversicherungen der Invalidenversiche-
rung  und der Angestelltenversicherung sind auch 
keine Umlageversicherungen, Herr Kollege Geiger! 
Es hat sich herausgestellt, daß es wohl eine Reihe 
von Lösungen gibt und daß vielleicht eine der 
problematischsten die reine Kapitaldeckungsver-
sicherung ist. 

Man hat bei diesem Gespräch eine Anstalt der 
deutschen Ärzte angegriffen, die der Herr Kollege 
Biel  in lobenswerter Weise mit allem Einsatz 
einer großen Liebe zu seinem Berufsstand in Süd-
württemberg zustande gebracht hat. Gerade dieser 
Anstalt hat  man nachgesagt, sie arbeite nach dem 
Umlageverfahren. Sie versichert 800 Ärzte, und die 
Kapitaldeckung hat sie allein damit bewiesen, daß 
sie mit ihren Kapitalien bis jetzt 200 Arzthäuser 
gebaut hat. Also die Behauptung, die Urnlagever-
sicherung liege in der Absicht der Leute, die  Ihnen 
diese Vorlage eingebracht haben, stimmt nicht, 
Herr Kollege Geiger.  

Iim übrigen bin ich der Überzeugung, daß die 
meisten deutschen Kassenärztlichen Vereinigungen 
sehr gern einen brauchbaren und preiswerten Ver-
trag, den eine unserer vorzüglichen deutschen Le-
bensversicherungsgesellschaften vorlegt, annehmen 
werden. Aber dieser Vertrag wird für  die  Ärzte-
schaft viel, viel günstiger sein, wenn Sie die Regie-
rungsvorlage annehmen. Deshalb, meine Damen 
und Herren, lehnen Sie den Antrag der im übrigen 
sehr verehrten Kollegen Ruf usw. zu diesem Punkt 
ab! 
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Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Geiger. 

Geiger (München) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich muß zu den Herren 
Vorrednern einiges sagen, weil hier offenbar ver-
schiedene Auffassungen bestehen, die darauf be-
ruhen, daß Begriffe verwendet wurden, deren In-
halt nicht ganz klar ist. 

Herr Kollege Schellenberg, Sie meinen, daß man 
mit einer versicherungstechnisch richtig aufgebau-
ten Altersversorgung nicht das Problem der Be-
standsverjüngung lösen könne. Man könne nach 
Ihrer Meinung nicht erreichen, daß man die Alten 
durch entsprechende Renten sicherstelle und sie 
dadurch veranlasse, den ärztlichen Beruf aufzu-
geben und auf diese Weise den Jungen Platz zu 
machen. Sie meinen, das gehe nur mit dem System, 
das Ihnen hier vorschwebt, für das Sie selbst gar 
keine Bezeichnung gegeben haben, das aber nichts 
anderes sein kann als das Umlageverfahren, weil 
ja das versicherungstechnische Verfahren abge-
lehnt wird. Etwas Drittes gibt es ja nicht, meine 
Damen und Herren! 

(Zuruf von der SPD: Doch!) 

Jedes System, das nicht Umlageverfahren ist, ist 
ein versicherungstechnisches System, und davon 
spreche ich. Wenn Sie das Umlageverfahren ab-
lehnen, dann sind wir ja der gleichen Meinung. 
Aber dann müssen Sie den Ausschußbericht zu 
diesem Gesetz ändern. Hier steht es schwarz auf weiß, 
daß Sie die versicherungsmathematische Grund-
lage ablehnen, und darüber, was hier schwarz auf 
weiß steht, müssen wir uns unterhalten. Denn das 
geht einmal in die Geschichte des Bundestages ein, 
und darauf wird man immer zurückgreifen. Ent-
schuldigen Sie diese Abschweifung! Ich muß auf 
das Thema zurückkommen. 

Herr Kollege Schellenberg, jeder Versicherungs-
mathematiker kann Ihnen verschiedene Systeme 
versicherungstechnisch entwickeln, wie Sie das Pro-
blem lösen können, von dem Sie gesprochen haben. 
Warum nehmen Sie es denn nicht an? Nehmen Sie 
doch die versicherungstechnische Lösung an, die 
doch wirklich allen die Sicherheit gibt, daß auf die 
Dauer ihre Altersversorgung auf besten Füßen 
steht. 

Etwas anderes, Kollege Schellenberg. Sie haben 
gesagt, die Versorgung ginge gar nicht auf Kosten 
der Ärzte, sondern auf Kosten der Krankenver-
sicherten. Herr Kollege Schellenberg, darüber wol-
len wir am besten gar nicht streiten. Letzten Endes 
geht es doch, ob Sie das so oder so buchen, auf 
Kosten der Ärzte. Es ist ja übrigens auch in dem 
Gesetzentwurf so vorgesehen, daß die Ärzte eine 
Abrechnung bekommen sollen, in der genau drin-
steht, was ihnen für diese Altersversorgung abge-
zogen worden ist. Wir müssen uns schon darauf 
einigen, Herr Kollege Schellenberg, daß die Bei-
träge auf Kosten der Ärzte gehen. Wenn nämlich 
die Krankenkasse sonst noch irgendwelche Reser-
ven hat, dann gehören sie letzten Endes entweder 
den Krankenversicherten, die zuviel gezahlt haben, 
oder denjenigen, die die Dienste leisten, und das 
sind die Ärzte, Apotheker, Hebammen usw. 

Herr Kollege Hammer, ich kann Ihnen auch nur 
das eine sagen: Wenn Sie der Meinung sind, daß 
das Verfahren, das Ihnen hier vorschwebt, kein 
Umlageverfahren ist, dann meinen Sie dasselbe wie  

ich, dann ist es ein versicherungstechnisches Ver

-

fahren, 
(Zuruf des Abg. Ruf) 

und dann, Herr Kollege Hammer, müssen Sie auch 
dafür eintreten, daß wenigstens dieser Teil des 
Ausschußberichtes richtiggestellt und wieder die 
alte Gesetzesfassung, wie sie von der Bundesregie-
rung vorgeschlagen wurde, hergestellt wird, in der 
nämlich ausdrücklich gesagt wird, daß ein ver-
sicherungstechnisches Verfahren zugrunde gelegt 
werden soll. 

(Abg. Ruf: Das hat er gesagt!) 
— Sie haben doch selbst davon gesprochen! 

Es geht offenbar etwas durcheinander, Herr Kol-
lege Hammer. Sie haben auch von Kapitalversiche-
rung gesprochen. Ich glaube, es sollte da „Kapital-
deckungsverfahren" heißen, nicht wahr? Sie sehen 
also, man müßte sich bei diesen Dingen wirklich 
einmal ganz grundsätzlich über die Begriffe klar

-

werden, damit man sich versteht. 

Ich glaube, die Erwiderung, die ich gegeben habe, 
hat wenigstens das eine geklärt, daß offenbar nie-
mand von Ihnen ein Umlageverfahren haben will. 
Infolgedessen wollen Sie dasselbe haben, was ich 
vorgeschlagen habe, nämlich ein versicherungs-
technisches Verfahren. Wenn das der Fall ist, 
meine Damen und Herren, dann nehmen wir das 
doch in das Gesetz hinein, was früher in dem Re-
gierungsvorschlag stand, und nehmen wir keine 
Änderung vor, die letzten Endes nur eine Verwir-
rung erzeugen kann! 

Ich bitte Sie deshalb nochmals, falls Sie Ziffer 1 
des Änderungsantrags Umdruck 364 nicht anneh-
men sollten, wenigstens Ziffer 2 anzunehmen. 
Dann besteht absolute Klarheit in der Versorgung 
der Ärzte. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Will. 

Dr. Will (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die  Dinge sind schon so weit ausdis-
kutiert, daß ich nur noch wenige Bemerkungen 
dazu zu machen habe, die aber doch grundsätz-
licher Art sind. Ob man die Vorschriften für eine 
Versorgungseinrichtung einer berufsständischen 
Gruppe, um die es sich letzten Endes dann han-
deln wird, in dieses Gesetz hineinnimmt oder nicht, 
ist eine Frage, die vorweg zu klären ist. Wenn 
also der Antrag gestellt ist, den Abs. 5 in § 368 1 
zu streichen, würde das zwar bedeuten, daß wir 
'uns später bei einem anderen Gesetz erneut mit 
derselben Angelegenheit zu befassen haben. Dar-
über kann man aber durchaus verschiedener Mei-
nung sein. Ich bin auch der Auffassung, daß es 
durchaus denkbar wäre, bei einer anderen Gele-
genheit, in einem anderen berufsständischen Ge-
setz diese Dinge zu klären. Das ist aber lediglich 
eine mehr technische, äußere Frage. 

Die andere Frage, auf die es jetzt ankommt, ist, 
ob nun eine solche Versorgungseinrichtung für die 
Ärzte  geschaffen werden soll oder nicht. Dazu läßt 
sich aus der praktischen Erfahrung heraus eine 
Menge sagen. Es ist ja nicht so, daß nun etwa eine 
Versorgungseinrichtung auf koliektiver Grundlage 
— darum dreht es sich hier doch – nur für die 
Ärzte angestrebt wird. Solche Einrichtungen be-
stehen ja doch in Deutschland schon seit Jahrzehn-
ten, vielleicht sogar seit einem längeren Zeitraum, 
in einem sehr großen Umfang. Wie Herr Hammer 
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richtig gesagt hat, gibt es solche Einrichtungen auch 
bei den Ärzten schon seit Jahrzehnten. Ich selber 
habe in den vergangenen 30 Jahren Gelegenheit 
gehabt, mit ärztlichen Verrechnungsstellen, die 
solche Einrichtungen geschaffen haben, derartige 
Verträge überall in Deutschland abzuschließen, und 
kenne aus diesem Grunde die Sorgen. Sie kamen 
alle daher, daß diese Stellen — so wie jetzt beab-
sichtigt — auf der Grundlage einer selbständigen, 
isolierten Einrichtung gegründet worden sind, aus-
gehend von der sozialpolitischen Idee, daß eben 
einer Gruppe von Ärzten — gewöhnlich waren es 
natürlich die älteren — durch eine Aktion des ge-
samten Berufsstandes geholfen werden sollte. Es 
hat sich dann aber regelmäßig gezeigt, daß — und 
das hat der Herr Kollege Geiger schon sehr richtig 
ausgeführt — diese Dinge eben nur eine verhält-
nismäßig kurze Dauer haben können, weil eben 
der Nachwuchs nicht gesichert und nicht in dem 
Umfang vorhanden ist, um nachher eine gleich-
mäßige Beitragshöhe zu garantieren, wie sie im 
Grunde erforderlich ist. Deshalb ist eine Einrich-
tung, wie sie hier vorgesehen ist, in der Tat nur 
zu begrüßen, wenn sie sich die Erfahrungen zu-
nutze macht, die wir hier erworben haben. Ich 
möchte also meinen, daß das Verlangen nach einer 
versicherungstechnischen Grundlage, das hier ge-
stellt wird, seine volle Berechtigung hat. Wir haben 
von Herrn Hammer gehört, daß er das keineswegs 
bestreitet, sondern daß er durchaus bereit ist, diese 
Vorsichtsmaßregeln zu ergreifen, ohne die man die 
Verantwortung für die Errichtung einer solchen 
Versorgungseinrichtung gar nicht übernehmen 
kann. 

Wenn das der Fall  ist, läßt der Wortlaut dieses 
Abs. 5 allerdings eine Reihe von Auslegungen zu 
und sagt sogar vielleicht wesentlich mehr, als man 
im ersten Augenblick annehmen möchte. Ich kann 
mir sogar vorstellen, daß auch eine Regelung — 
worauf Herr Hammer so großen Wert legte — 
durchführbar ist, bei der das Aufkommen auf dem 
Wege eines Honorarverteilungsmaßstabs aufge-
bracht wird; denn wir haben sie ja doch schon 
gehabt. Versicherungstechnisch wird lediglich nach 
dem Grundsatz: Leistung gleich Gegenleistung eine 
Gesamtprämie errechnet, sei es durch einen be-
sonderen Versicherungsmathematiker, der von die-
ser Einrichtung nur zu diesem Zweck angestellt 
wird, sei es auf dem Wege eines Rückdeckungsver-
trags bei einem unserer großen Versicherungs-
unternehmen, die eben dann — und das ist das 
Entscheidende — nicht wie ein Sachverständiger 
nur mit ihrer Sachkenntnis haften, sondern mit 
,den gesamten Garantiemitteln, die natürlich ein 
isoliertes Unternehmen dieser Art nicht zur Ver-
fügung stellen kann. Aus diesem Grunde, möchte 
ich meinen, ist es zu empfehlen, diese Bestimmun-
gen dahin zu ergänzen, wie das im Umdruck 364 
vorgesehen ist. Wir sollten die Forderung auf Be-
achtung versicherungstechnischer Grundsätze an-
nehmen, und zwar im Interesse der Ärzte, aus gar 
keinem anderen Grunde. Das heißt in keiner 
Weise, daß vielleicht irgendwie Interessen einer 
Versicherungsgesellschaft damit verbunden sind; 
davon kann gar keine Rede sein. Es kann sich 
genau so um ein isoliertes Unternehmen handeln; 
dann ist allerdings nicht die Garantie vorhanden, 
die  die Fonds der deutschen Versicherungsgesell-
schaften in einem solchen Fall zu bieten vermögen. 

Natürlich lassen sich von den verschiedenen 
Interessenstandpunkten aus noch eine Reihe von 

Gesichtspunkten anführen. Es ist ganz klar, 
daß bei einer solchen Einrichtung auf alle Fälle 
die anfänglich vorhandenen Mitglieder zunächst 
einmal nicht für sich, sondern für die anderen 
bezahlen, nämlich für die älteren. Auf das Argu-
ment, Herr Kollege Schellenberg, daß die Ver-
sicherten die Prämien bezahlen, möchte ich im 
Ernst nicht eingehen. Ich halte es für eine char-
mante Darstellung, die Ihnen immer sehr liegt. 
Sonst könnte jeder Ladenbesitzer sagen, nicht ich 
zahle meine Prämie, sondern meine Kunden, und 
jeder Hotelbesitzer, meine Gäste zahlen, nicht ich. 
Alle diese Dinge sind ganz begreiflich und bedür-
fen einer weiteren Erläuterung in diesem Zusam-
menhang nicht. 

Worauf es für das Haus ankommt, das ist, zu 
entscheiden, ob eine Versorgungseinrichtung ge-
schaffen werden kann. Ich meine allerdings, es 
sollte dabei bleiben, daß es heißt: „Die kassenärzt-
lichen Vereinigungen können durch Satzungs-
maßnahmen solche Einrichtungen treffen" und 
nicht wie es hier im Umdruck 364 heißt: Sie sollen 
solche Einrichtungen schaffen. Hier muß man es 
der Organisation und den Mitgliedern überlassen, 
ob und in welchem Umfange sie von einer solchen 
Möglichkeit Gebrauch machen wollen. Man darf 
doch nicht vergessen, daß es auch unter den Ärz-
ten eine große Zahl — vielleicht die Mehrzahl — 
gibt, die schon bisher Verpflichtungen auf dem 
Wege einer Individualversicherung eingegangen 
sind und nun in große Schwierigkeiten kämen, 
wenn sie durch ein Abzugsverfahren weitere Ein-
bußen neben den Prämien erlitten, die sie schon auf 
Grund ihres Versorgungsvertrages zu tragen haben. 
Der Arzt wird natürlich sagen: Lieber zahle ich 
von meinem 40. Lebensjahr an für mich und habe 
eine Gewähr, eine wesentlich höhere Leistung 
auf Grund meines Individualvertrages zu bekom-
men, als wenn ich hier einer Einrichtung beitrete, 
bei der auch die 70 Jahre alten und noch älteren 
Mitglieder, und zwar sofort, versorgt werden müs-
sen. Meist ist es ja so gewesen., daß in diesen Fäl-
len wenigstens eine sogenannte Einmalprämie, 
d. h. ein gewisses, schon vorher angesammeltes 
Kapital zur Verfügung stand, womit die Herein-
nahme dieser ältesten Mitglieder natürlich erleich-
tert wurde. Ob und in welchem Umfang das hier 
der Fall ist, kann nicht entschieden werden; es 
bedarf dazu einer besonderen Untersuchung in 
jedem einzelnen Fall. 

Bei dieser Situation möchte ich also glauben, daß 
wir in keinem Fall einen Zwang, einen Druck auf 
die Organisationen ausüben können. Aber die Mög-
lichkeit dazu, eine solche Einrichtung zu schaffen, 
wenn die Mitglieder in ihrer Mehrheit dafür stim-
men, wird man ihnen nicht verwehren können, um 
so weniger, als es nicht nur Tausende, sondern 
Zehntausende von Vereinigungen in Deutschland 
gibt, die auf dem Kollektivversicherungswege sol-
che Einrichtungen geschaffen haben, wenn auch 
nicht immer in Form einer Rente, sondern in den 
meisten Fällen in Form einer Kapitalversicherung 
oder, wie es noch häufiger ist, in Form einer Klein-
lebensversicherung, einer Sterbeversicherung. 

Was also gemacht werden soll, ist aus dem Abs. 5 
des § 368 nicht ohne weiteres zu ersehen, sondern 
hängt davon ab, welche Beschlüsse die einzelne Or-
ganisation dann fassen wird. Worauf wir aber Wert 
legen sollten, das ist in der Tat die Einräumung 
eines Rechtsanspruchs — das ist das entscheidende 
Wort —, also nicht lediglich eine Illusion, ein Ver- 



2. Deutscher Bundestag — 82. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 25. Mai 1955 	4511 
(Dr. Will) 
sprechen, eine Hoffnung, sondern die Einräumung 
eines Rechtsanspruchs, was dann allerdings bedeu-
tet, daß die Einrichtung automatisch dem Bundes-
aufsichtsamt für das Privatversicherungswesen 
unterstellt wird und daß dann ohne weiteres ver-
sicherungstechnische Grundsätze zur Geltung kom-
men müssen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Seuffert. 

Seuffert (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte erklären, daß eine Anzahl 
meiner politischen Freunde aus der sozialdemokra-
tischen Fraktion wegen schwerwiegender Beden-
ken gegen die Einführung einer Zwangsversorgung 
für einen Teil der Ärzte für die vorgelegten An-
träge auf Beseitigung dieser Einrichtung zu stim-
men wünschen. 

Die Bedenken sind erstens einmal verfassungs-
rechtlicher Natur dahingehend, daß es nach unse-
ren Verfassungsgrundsätzen kaum zulässig sein 
dürfte, eine solche Zwangsversicherung innerhalb 
eines freien Vertragsverhältnisses einzuführen. So-
weit hier eine Erweiterung der Sozialversicherung 
beabsichtigt sein sollte — denn nur dorthin ge-
hören alle Zwangsversicherungen —, dürfte es 
kaum angebracht sein, sie für einen Teil der Ärzte, 
nämlich für die Kassenärzte, auf einer Grundlage, 
die als Beitragsgrundlage bestimmt ungeeignet ist, 
nämlich auf der des Kassenhonorars, so ganz neben-
bei im fünften Absatz eines Paragraphen einfüh-
ren zu wollen. 

(Zuruf: Im zehnten Absatz!) 

— Im zehnten Absatz, danke schön! 
Zum zweiten gehen unsere Bedenken dahin, daß 

nicht nur die Einführung einer derartigen Zwangs-
versicherung dem Wesen eines freien Berufes 
durchaus widersprechen dürfte — hierüber hat, 
wenn ich recht unterrichtet bin, in den letzten Ta-
gen der Herr Bundeswirtschaftsminister in einer 
Rede in seiner markanten Art einige recht pas-
sende Worte gefunden —, sondern daß die bisheri-
gen Erfahrungen mit derartigen Versicherungsein-
richtungen, insbesondere solchen, die von versiche-
rungstechnischen Grundsätzen abweichen, außer-
ordentlich schlecht sind. Es ist darauf hingewiesen 
worden, daß das schon des öfteren und an diesen 
und jenen Stellen so gewesen sei. Die Erfahrungen 
sind so schlecht, daß man nur sagen kann: vestigia 
terrent, man möge endlich einmal die Hand davon 
lassen. 

Zum dritten und letzten gehen unsere Bedenken 
dahin, daß es nicht Aufgabe der Beiträge zu den 
Krankenkassen sein kann, zusätzlich aus Mitteln 
der Kassen eine Teilaltersversorgung für die Kas-
senärzte aufzubauen; denn die Dinge werden  — 
man  mag es drehen und wenden, wie man will — 
auf die Kassen und auf die Versicherten zukom-
men. In der Abrechnung zwischen den Kassen und 
den. Ärzten wird immer nur das gezählt werden, 
was  der Arzt zur freien Verfügung bekommt, und 
nicht das, was ihm zwangsweise einbehalten wird. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Horn. 

Horn (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wer dieser Debatte ü ber  diesen sicher-
lich wichtigen Gegenstand folgt, der  könnte bei-
nahe den Eindruck haben, daß wir heute und hier  

an dieser Stelle eine Altersversorgung 'der Ärzte r 
schüfen. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 
Das ist aber doch beileibe nicht der Fall. Auch alle 
die Gefahren und Schwierigkeiten, die von den ver-
schiedenen Rednern gegen die Ausschußfassung an-
geführt werden, sind heute und hier nach meiner 
Überzeugung nichtangebracht. Wir reden sonst 
immer bei jeder Gelegenheit so sehr viel und gern 
von  den  Funktionen und den Zuständigkeiten der 
Selbstverwaltung der betreffenden Berufsstände 
usw. Aber hier, wo der Gesetzgeber nichts anderes 
tut, als den Kassenärztlichen Vereinigungen in 
einer Kann-Vorschrift die Möglichkeit, die Ermäch-
tigung zu geben, durch Satzung solche Altersein-
richtungen zu schaffen, da schreien wir zetermor-
dio. Was der Herr Kollege Ruf vorhin ausgeführt 
hat — ich will darauf im 'einzelnen nicht mehr ein-
gehen — und auch was der Herr Bundeswirtschafts-
minister zu diesem Thema gesagt hat, geht ja an 
den tatsächlichen Gegebenheiten nicht unwesent-
lich vorbei. Weil es eben so  ist,  daß wir es hier 
nur mit einer Kann-Bestimmung zu tun haben, 
und wirr auf diesen Punkt in der dritten Lesung 
noch einmal zurückkommen, möchte ich das Hohe 
Haus bitten, der Ausschußvorlage zuzustimmen. 
Erst dann sind alle diese Überlegungen am  Platze, 
wenn diese Dinge von den zuständigen Versamm-
lungen der Kassenärztlichen Vereinigungen zu ent-
scheiden sind, wenn diese ihre diesbezüglichen 
Satzungsvorschriften treffen oder wenn sie darüber 
befinden, ob sie eine 'irgendwie geartete Kollektiv-
abmachung mit der privaten Versicherung treffen 
wollen, oder wenn sie etwas anderes tun; aber 
heute nicht. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 
Deshalb möchte ich Sie nach einmal bitten: Stim-

men Sie der Ausschußvorlage zu, die gar nichts an-
deres beinhaltet als eine Vollmacht, eine Ermächti-
gung an die Kassenärztlichen Vereinigungen, wenn 
sie es für richtig halten, in ihren Satzungen dem-
nächst derartige Vorschriften zu treffen. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Schellenberg. 

Dr. Schellenberg (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Eine Bemerkung zu den ver-
sicherungstechnischen Grundsätzen. Die versiche-
rungstechnischen Grundsätze, die Sie in Ihrem 
Eventualantrag fordern, sollen doch sicherstellen, 
daß der letzte Berechtigte dann, wenn kein Zugang 
an jungen Versicherten mehr vorhanden ist, noch 
seine Leistung der Altersversorgung erhält. 

(Sehr richtig! rechts.) 

Dieser Zugang — darin unterscheiden wir uns  — 
von  jungen Ärzten ist aber durch die Grundsätze, 
die wir mit diesem Gesetz beschließen, durch die 
Errichtung der Kassenärztlichen Vereinigung und 
durch die soziale Krankenversicherung ad infini-
tum gewährleistet. Deshalb bedarf es nicht dieser 
versicherungstechnischen Grundsätze. 

Noch ein Wort zu meinem Fraktionskollegen 
Seuffert. Herr Kollege Seuffert hat sich auf 
den Standpunkt gestellt, die Gewährleistung der 
Altersversorgung könne keine Aufgabe der Kran-
kenversicherung sein. Aufgabe der Krankenver-
sicherung ist es aber, sicherzustellen, daß für die 
kassenärztliche Versorgung Ärzte in einer gesun- 



4512 	2. Deutscher Bundestag — 82. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 25. Mai 1955 

(Dr. Schellenberg) 

den Altersmischung zur Verfügung stehen. Diesen 
gesunden Altersaufbau der Ärzte sichern wir, in-
dem wir eine Altersversorgung für die älteren 
Ärzte gewährleisten. 

(Abg. Ruf: Dafür gibt es andere Wege!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, die Liste der Versicherungsexperten dieses 
Hohen Hauses scheint erschöpft zu sein. Ich darf 
dann zur Abstimmung kommen über den Ände-
rungsantrag der Abgeordneten Ruf, Dr. Böhm 
(Frankfurt), Geiger (München) und Genossen auf 
Umdruck 364*) Ziffer 1, nach dem in § 3681 der 
Abs. 5 gestrichen werden soll. Wer dem Ände-
rungsantrag zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Das letztere war die Mehrheit; der An-
trag ist abgelehnt. 

Ich komme nun zur Abstimmung über den Even-
tualantrag auf dem gleichen Umdruck 364, Ziffer 2. 
Wer diesem Antrag zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Das letztere war die Mehrheit; der 
Antrag ist abgelehnt. 

Ich komme dann zur Abstimmung über den 
§ 3681 in der Ausschußfassung. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Das 
ist die Mehrheit; es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf § 368 m, dazu den Umdruck 358**) 
Ziffer 2. Wird das Wort gewünscht? — Herr Abge-
ordneter Etzenbach! 

Etzenbach (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Das Gesetz in der vorlie gen-
den Ausschußfassung macht die Inanspruchnahme 
der Üniversitäts-Polikliniken ausschließlich von 
dem Vertragswillen der Kassenärztlichen Vereini-
gung abhängig. Die Tatsache, daß zur Zeit eine 
Reihe von Universitäts-Polikliniken in vertrags-
losem Zustand mit den Kassenärztlichen Vereini-
gungen stehen, beweist, daß eine solche Regelung 
unmöglich ist. Ein andauernder vertragsloser Zu-
stand gefährdet, wie der Deutsche Fakultätentag 
in einem Bericht vom 24. Februar 1955 ausführt, 
die Lehr- und Forschungstätigkeit der Poliklini-
ken in höchstem Grade. Er bedeutet, falls keine 
Abhilfe gefunden wird, für sie eine tödliche Be-
drohung. Die Polikliniken sind nicht in der Lage, 
ihre Aufgabe in Lehre und in Ausbildung der jün-
geren Ärzte zu erfüllen, wenn ihnen letztlich nur 
noch die Betreuung der Fürsorgeempfänger und 
eines an sich zahlenmäßig kleinen Kreises von so-
genannten Selbstzahlern übrigbleibt. 

Ich bitte Sie daher, dem Änderungsantrag Um-
druck 358 Ziffer 2 zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Hammer. 

Dr. Hammer (FDP): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich bitte Sie, diesen Antrag ab-
zulehnen. Es geht nicht darum, den Universitäts- 
Polikliniken die Vorstellung von Erkrankten mög-
lich zu machen. Die Universitäts-Polikliniken 
haben als Lehr- und Forschungsstätten diese Vor-
stellung nötig, um ihre Studenten in der Erken-
nung menschlicher Erkrankungen auszubilden. 

*) Siehe Anlage 6. 
**) Siehe Anlage 4. 

Daran hat es nie gefehlt. Dieses Menschenmaterial 
— man verzeihe mir den häßlichen Ausdruck — 
hat  den Universitäts-Polikliniken immer zur Ver-
fügung gestanden. Auch hier dreht es sich wieder 
um eine Kostenfrage. In der deutschen Krankenver-
sicherung herrschen ganz bestimmte Vorstellungen 
von dem Ausmaß des Notwendigen und Zweckmäßi-
gen in der Behandlung des Kranken. Das Ziel der 
Behandlung und der Umgang mit kranken Menschen 
in den Universitäts-Polikliniken sind besonderer 
Art. Dort wird nicht nach der Methode gesucht, mit 
der man am zweckmäßigsten und preiswertesten 
zum Ziel kommt, sondern dort wird der Kranke 
„demonstriert". Das ist nun einmal die Aufgabe 
einer solchen Klinik. Dort wird unterrichtet und 
dargestellt und deshalb auch wiederholt und noch 
einmal wiederholt. Es geht nicht an, dafür Ver-
gütungen zu verlangen, zudem Vergütungen, die 
der Sache nach der Herr Kultusminister zu leisten 
hat, der ja die Kolleggelder für die Ausbildung 
seiner Studenten einkassiert. 

Meine Damen und Herren, die Forderung, daß 
die Sachleistungen, die von den Universitätsklini-
ken ausgeführt werden, nach festen Sätzen vergü-
tet werden sollen, empfindet die deutsche Kassen-
ärzteschaft einfach als eine brutale Infamie. Die 
Pauschalabrechnung hat bekanntlich dazu geführt, 
daß die Kassenärzte das wirtschaftliche Risiko der 
Morbidität zu tragen haben. Sind viele Leute 
krank, bekommen sie wenig Geld; sind wenig 
Leute krank, bekommen sie etwas mehr. Ausge-
rechnet die Universitäts-Polikliniken sollen aber 
Anspruch darauf haben, besser bezahlt zu werden 
als die Kassenärzte, und die Garantie eines Fixums 
erhalten! 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, diesen 
Antrag abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat die Ab-
geordnete Frau Dr. Hubert. 

Frau Dr. Hubert (SPD): Meine Damen und Her-
ren! Ich habe zu diesem Antrag eine etwas andere 
Einstellung als Herr Kollege Hammer. Ich bin der 
Meinung, daß die Formulierung, wie wir sie in der 
Ausschußvorlage vor uns liegen haben, nicht ge-
nügt, den Unterricht an den Universitäten in der 
richtigen Weise zu gewährleisten. Hier ist nur von 
Verträgen die Rede, die mit den Universitäten ge-
schlossen werden sollen. Solche Verträge gibt es 
auch heute schon. Aber diese Verträge sind sehr 
unterschiedlich. Es gibt Verträge, die den Poli-
kliniken durchaus die Gewähr geben, daß genü-
gend Patienten in diese Kliniken kommen. Es gibt 
andererseits Verträge — es gibt sogar vertragslose 
Zustände —, die die Zahl der Kranken, die in die 
Poliklinik kommen dürfen, etwa auf 20 000 im 
Jahr oder eine ähnliche Zahl beschränken. Es gibt 
Verträge, die einen so starken Überweisungszwang 
ausüben, daß in die Polikliniken kaum noch soge-
nannte Erstbehandlungsfälle kommen; daß nur noch 
Patienten hinkommen, die eigentlich schon über 
den praktischen Arzt hinausgewachsen sind. Es ist 
aber, glaube ich, gerade im Interesse der Ausbil-
dung unserer Ärzte wichtig, daß in den Univer-
sitäts-Polikliniken auch die kleinen Leiden, die 
Anfangsleiden untersucht und behandelt werden 
können. 

Selbstverständlich ist die Behandlung und Unter-
suchung in den Polikliniken eine etwas andere, als 
wir sie in den Krankenhäusern haben. Aus diesem 
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Grunde habe ich ein gewisses Bedenken gegen die 
zweite Hälfte des Antrags der Kollegen Etzenbach 
und Kunze, wonach die Vergütung für die Sach-
leistungen der Polikliniken zu den Vergütungen, 
die für die Krankenhäuser gezahlt werden, in Be-
ziehung gesetzt wird. Hier hat der Kollege Ham-
mer recht, in den Universitäts-Polikliniken wer-
den natürlich auch manche Untersuchungen durch-
geführt, die nicht nur der Heilbehandlung, son-
dern eben auch der Forschung dienen und die in-
folgedessen auf eine andere Weise honoriert wer-
den müssen. Wir haben aber in diesen Verträgen 
da, wo sie gut sind, solche Sonderregelungen, die 
auf die besondere Art der Behandlung in den Poli-
kliniken Rücksicht nehmen. Die Polikliniken müs-
sen ja auch eine ausreichende Anzahl von Patien-
ten haben, um Beobachtungen über Mißerfolge und 
Erfolge von Behandlungsweisen durchführen zu 
können. Das gilt heute gerade für die Behandlung 
der Rentner, an denen die Abnutzungserscheinun-
gen, die uns so viele Sorgen machen, besonders 
studiert werden können. Auch deren ausreichende 
Versorgung in Polikliniken muß gewährleistet sein. 

Ich bin daher der Meinung, daß der Gesetzgeber, 
der doch Richtlinien für die Verträge geben sollte, 
die Regelung nicht so offenlassen darf, wie es in 
der Ausschußfassung steht. Da wir aber gegen die 
Verknüpfung der Vergütung mit der Vergütung 
für die Krankenhäuser gewisse Bedenken haben, 
behalte ich mir vor, in der dritten Lesung zu die-
sem Paragraphen einen Änderungsantrag zu stellen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird das Wort noch 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich komme 
zur Abstimmung über Ziffer 2 des Umdrucks 358, 
Änderungsantrag der Abgeordneten Etzenbach, 
Kunze (Bethel), Höfler, Dr. Willeke und Genossen. 
Wer diesem Antrag zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Ich darf die Abstimmung wieder-
holen und die Damen und Herren, die dem Antrag 
zustimmen, bitten, sich von den Plätzen zu er-
heben. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Das 
letzte ist die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über § 368 m in 
der Ausschußfassung. Wer zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Das erste war die Mehrheit; 
der § 368 m ist angenommen. 

Ich rufe auf die §§ 368 n, 368 o und 368 p. Das 
Wort wird nicht gewünscht. Wer den aufgerufenen 
Paragraphen zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Das ist die Mehrheit; die 
Paragraphen sind angenommen. 

Ich rufe auf Ziffer 3. Wer zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Das ist die 
Mehrheit; es ist so beschlossen. 

Ich lasse noch einmal abstimmen über Art. 1 als 
Ganzes. Wer ihm zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Das ist die Mehrheit; 
es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf Art. 2, — Art. 3, — Art. 4, — Ein-
leitung und Überschrift. Das Wort wird nicht ge-
wünscht. — Wer den aufgerufenen Bestimmungen 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Das 
erste war die Mehrheit; es ist so beschlossen. 

Damit ist die zweite Beratung abgeschlossen. Wir 
treten in die 

dritte Beratung 
ein. Ich eröffne die allgemeine Aussprache. — Herr 
Abgeordneter Dr. Preller! 

Dr. Preller (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wir haben soeben in der zweiten Le-
sung dieses Gesetzes die Wiederholung dessen er-
lebt, was schon im Ausschuß vor sich gegangen ist: 
daß wir diesmal nicht so sehr fraktionsmäßig, son-
dern nach ganz bestimmten Gesichtspunkten inner-
halb der Fraktionen verschieden abgestimmt ha-
ben. Ich halte das für eine sehr schöne und  demo-
kratische Sache und möchte es deshalb ganz be-
sonders erwähnen. Ich erwähne es aber auch des-
halb, weil die Stellungnahme, die ich nun für 
meine Fraktion in der dritten Lesung vorzutragen 
habe, selbstverständlich unter diesem Tatbestand 
steht, daß, wie auch in den anderen Fraktionen, 
bei uns nicht völlige Einmütigkeit in Einzelheiten 
besteht. Das heißt, wir haben bei aller grundsätz-
lichen Zustimmmung  zu diesem Gesetz doch einige 
Vorbehalte zu machen, teilweise solche, die bereits 
in der zweiten Lesung vorgebracht worden sind, 
teilweise andere, die ich hier kurz erwähne. 

Das eine, was, glaube ich, nunmehr herausge-
hoben werden muß, ist, daß dieses Kassenarzt-
gesetz keinesfalls etwa als ein echter Beginn der 
Sozialreform, die wir alle gern haben möchten, 
bezeichnet werden kann. Ich erwähne dies, weil 
Herr Ministerialdirektor Eckert vom Bundesarbeits-
ministerium, der ja unterdessen in den verdienten 
Ruhestand getreten ist, bei einer früheren Ge-
legenheit einmal ausgeführt hat, daß dieses Kas-
senarztgesetz und das Rentnerkrankenversiche-
rungsgesetz die Anfänge — die Grundsteine, wie 
er damals sagte — der kommenden Sozialreform 
sein würden. Nun, wie bei der Rentnerkrankenver-
sicherung, so scheint uns das auch für dieses Gesetz 
nicht zuzutreffen. Wenn an eine Reform der Kran-
kenversicherung und des Gesundheitswesens ge-
dacht werden kann, so ist zwar das Kassenarzt-
recht dafür sehr wichtig; aber wir können es, 
glaube ich, in der Form, wie es hier vorgelegt wird, 
kaum als einen Eckstein dieser Reform bezeichnen. 
Ein Eckstein würde vielmehr in einer Verbesse-
rung für die Versicherten im Rahmen des Kran-
kenversicherungs- und des Gesundheitswesens zu 
liegen haben. Dabei würde es erforderlich sein, 
daß das gesamte Gesundheits- und Heilwesen end-
lich nicht, wie bisher in der Reichsversicherungs-
ordnung, allein auf den Begriff der Krankheit ab-
gestellt wird, sondern positiv auf den Begriff der 
Gesundheit. 

Die Frage einer echten Reform würde also nicht 
wie bisher lauten: Wo bist du krank? sondern: Wie 
kannst du gesund bleiben? In diesem Rahmen hat 
natürlich die Tätigkeit der frei praktizierenden 
Ärzte eine außerordentliche Bedeutung. Aber ge-
rade davon ist in der vorliegenden Vorlage kaum 
die Rede. Einmal, im § 368 p, werden den Landes-
ausschüssen auch gewisse vorbeugende Regelungen 
ans Herz gelegt. Aber das, was noch die Begrün-
dung zu der ersten Regierungsvorlage im 1. Bun-
destag ausgeführt hat, nämlich daß zu den ober-
sten Grundsätzen der Neuregelung des Kassenarzt-
rechts auch die besondere Beachtung der vorbeu-
genden Gesundheitspflege gehören solle, ist in die-
sem Entwurf praktisch. unter den  Tisch  gefallen. 
Ich habe also festzustellen, daß wir hier keine echte 
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Reform der Krankenversicherung vor uns haben, 
sondern ein Teilgebiet wird aus Zwang und Not-
wendigkeit geregelt. 

Auf der anderen Seite habe ich immerhin meine 
persönliche Genugtuung darüber auszusprechen, 
daß auf Grund jenes Vorschlages zur Vorbeugung, 
der in der Öffentlichkeit unter meinem Namen dis-
kutiert wird, diese Frage im Ausschuß unter ein-
stimmiger Annahme einer Entschließung bespro-
chen worden ist, die ganz allgemein die Bedeutung 
der Gesundheitsvorsorge für die Arbeit der Bun-
desregierung und für die kommende Sozialreform 
hervorhebt. Ich darf wohl hoffen, daß diese Ent-
schließung im Plenum die gleiche einstimmige An-
nahme wie im Ausschuß findet. 

Ich habe betont, daß über diese Angelegenheiten 
in der Vorlage praktisch nicht gesprochen worden 
ist. In dieser Vorlage kam und kommt es nur dar-
auf an, die Rechtsgrundlage im Verhältnis zwi-
schen den Kassenärzten und den Krankenkassen 
zu regeln. Wir müssen, wie die zweite Lesung 
deutlich gezeigt hat, zu einer Kompromißlösung 
zwischen verschiedenen Interessenstandpunkten 
kommen. Die sozialdemokratische Fraktion hat sich 
— daß ist in der zweiten Lesung mehrfach betont 
worden — in erster Linie von dem Interesse der 
Versicherten leiten lassen. Wir glauben, daß das 
Interesse der Versicherten darin besteht,  ihnen 
erstens möglichst viele und gute Ärzte zur Ver-
fügung zu stellen, zweitens den Heilungsprozeß 
nach bester medizinischer Erkenntnis sich voll-
ziehen zu lassen, drittens aber — darauf kommt es 
ebenfalls an — erhöhte und überhöhte Kosten zu 
vermeiden. Hierzu darf ich in der dritten Lesung 
noch einmal ganz klar herausstellen, was wir vor-
hin schon besprochen haben: es darf nicht dahin 
kommen, daß etwa eine Erhöhung der Beiträge 
oder eine Verminderung der Mehrleistungen in Be-
tracht gezogen werden muß, um die Honorierung 
der Ärzte mit diesen Mitteln zu gewährleisten. Ich 
weiß mich hier mit den Damen und Herren aus 
den anderen Fraktionen dem Grundzug nach einig; 
ich glaube aber, daß die Akzentuierung dieses 
Standpunktes in den Fraktionen etwas verschieden 
ist. Es handelt sich — das muß ich noch einmal 
hervorheben — darum, daß diese Mehrleistungen 
die Krankenhauspflege, die Haushaltshilfe, das 
Heilverfahren, die Genesendenfürsorge und vor 
allem im Grundzug die wesentlichen Leistungen 
für die Familienangehörigen umfassen. Zwischen 
diesen wichtigen Mehrleistungen auf der einen 
Seite und dem zweifellos ebenso berechtigten Ver-
langen der Ärzte nach einer ausreichenden Hono-
rierung auf der anderen Seite einen Ausgleich zu 
schaffen, ist das Problem. Weder darf die Regelung 
der Heilungskosten sich auf dem Rücken der Kas-
senärzte vollziehen, noch darf die Bezahlung der 
Ärzte zu Lasten der sonstigen Heilmaßnahmen 
— ich sage gar nicht allein der Versicherten — 
erfolgen. Uns kommt es darauf an, als, ich möchte 
sagen, ehrliche Makler diesen Ausgleich zwischen 
zweifellos verschiedenartigen Interessen herbei-
zuführen. 

Die Prinzipien, die ich eben genannt habe und 
die die gesamte SPD-Fraktion geleitet haben, haben 
nun dazu geführt, daß wir in der Fraktion, und 
zwar unter Zurückstellung mancher Bedenken, die 
hier vorliegen, uns dazu verstanden haben, ein-
mal der Herabsetzung der Verhältniszahl auf 1 : 500 
Versicherten zuzustimmen und zweitens uns als 
Fraktion für die Zwangsschlichtung zu entschei-
den. Die Abstimmung vorhin hat gezeigt, daß in  

diesem Punkte innerhalb unserer Fraktion nicht 
völlige Einmütigkeit herrscht. Sie werden gesehen 
haben, daß ich den schon im Ausschuß vertrete-
nen Standpunkt auch hier in der Abstimmung 
wieder eingenommen habe aus Gründen, die ich 
für mich selbst und für eine Anzahl von Freunden 
aus der Fraktion dahin präzisieren möchte, daß 
wir nach wie vor Bedenken haben, eine Zwangs-
schlichtung dort durchzuführen, wo wir nach un-
serer persönlichen Auffassung mit einem elasti-
scheren System einer Schiedsvereinbarung durch-
kommen könnten. Sie wissen, daß die Gruppe, um 
die es sich hier handelt, Bedenken hat aus der 
Erfahrung der Weimarer Zeit mit jenem anderen 
System der Zwangsschlichtung und der Verbind-
licherklärung, die uns damals im Arbeitsrecht zu 
sehr unschönen Zuständen geführt hat. 

Grundlage unserer Entscheidung als Fraktion 
war drittens, daß wir die Einzelleistungshonorie-
rung zwar als ein Experiment ansehen, daß wir 
aber die Möglichkeit bieten wollten, dieses Experi-
ment eben einmal durchzuführen, obwohl wir uns 
darüber völlig im klaren waren, daß damit 
das grundlegende System der Vorlage durchbro-
chen wird. Wir werden die Auswirkungen dieser 
Experimente abwarten müssen. Insbesondere müs-
sen wir — das möchte ich wiederum für meine 
Fraktion betonen — mit Sorgsamkeit beobachten, 
ob nicht doch die Befürchtungen der Krankenkas-
sen zutreffen, daß mit dem System der Einzel-
leistungshonorierung und mit der Herabsetzung 
der Verhältniszahl eine Erhöhung der Gesamt-
kosten und hier besonders natürlich auch der Arzt-
kosten verbunden ist, die für die Krankenkassen 
als Ganzes und damit für die Versicherten viel-
leicht doch nicht tragbar sind. Wir möchten — das 
betone ich — das Ergebnis abwarten, aber wir 
möchten gerade in dieser dritten Lesung auch die 
Bedenken, die hier vorliegen, nicht verschweigen, 
sondern klar herausstellen. Über diese und andere 
das Ärztewesen als Gesamtes berührenden Fragen 
wird mein Kollege Bärsch voraussichtlich noch 
einiges sagen wollen. 

Nur noch ein Wort zu der Unruhe, die in der ge-
samten Öffentlichkeit — oder sagen wir besser: 
in einer interessierten Öffentlichkeit — im Zu-
sammenhang mit dieser Vorlage eingetreten ist. 
Daß Verhandlungen, die sich praktisch mit dem 
Schicksal von 80 % der gesamten Bevölkerung 
beschäftigen und die die weitaus überwiegende 
Zahl aller Ärzte, zum mindesten aller frei prak-
tizierenden Ärzte, betreffen, eine breitere Öffent-
lichkeit interessieren, halte ich für sehr gut. Wir 
sollten darauf sehen, daß wir nicht nur in unse-
rem Kreise von 500 Abgeordneten im Parlament 
diese Dinge behandeln, sondern mit Aufmerksam-
keit verfolgen, was im vorparlamentarischen Raum 
geschieht. Das ist meines Erachtens beste Demo-
kratie, und insofern ist die Aufmerksamkeit, die 
gerade dieses Gesetz draußen gefunden hat, nicht nur 
nicht zu beklagen, sondern zu begrüßen. Aber auch 
hier gibt es ein Aber, und das halte ich nun wirk-
lich für beklagenswert: nicht etwa, daß die Öffent-
lichkeit interessiert worden ist, sondern die Art, 
in der diese „Interessierung" verschiedentlich vor-
genommen worden ist. 

(Zustimmung in der Mitte.) 

Was hier nach dem Schneeballsystem von bestimm-
ter und uns durchaus bekannter Seite praktiziert 
und organisiert worden ist — in der Form, daß 
wir mit rund 2000 Telegrammen überschüttet wor- 
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den sind —, das wird, wie ich weiß, nicht nur von 
meiner Fraktion, sondern auch von den anderen 
Fraktionen und ebenso von der überwiegenden 
Zahl der Ärzte in dieser Form nicht gebilligt. 

(Beifall in der Mitte.) 

Ich glaube, sagen zu können, daß das Gegenteil 
von dem bewirkt wurde, was vielleicht beabsich-
tigt worden war, denn es handelte sich offenbar 
um eine Übertreibung. 

(Vizepräsident Dr. Schmid übernimmt 
den Vorsitz.) 

Ich möchte auch anführen, daß in einer Presse-
konferenz gesagt worden ist, den 31 000 Kassen-
ärzten stünden rund 37 000 Angestellte der Kran-
kenversicherung, der Krankenkassen gegenüber. 
Ich weiß nicht, ob die Zahl von 37 000 Angestellten 
stimmt; aber  zufällig steht sie in ;einer bestimmten 
Relation zu der von meinem Kollegen Dannebom 
in der zweiten Lesung genannten Zahl von rund 
37 Millionen Versicherten und ihren Familienange-
hörigen, die von der sozialen Krankenversicherung 
erfaßt wenden. Meine Damen und Herren, das heißt 
doch, daß auf je 1000 Versicherte 1 Krankenkassen-
angestellter kommt! Das ist die richtige Relation 
und nicht jene, die dort für die Ärzte genannt wor-
den ist. Ich glaube, wir müssen die Ärzte vor sol-
chen falschen Behauptungen in Schutz nehmen. 

Ähnliches ist noch zu Romanen und Theater-
stücken zu sagen, die wir im Zusammenhang mit 
diesem Gesetz erlebt haben. Ihre demagogischen 
Absichten sind so offenbar, daß ich nicht anstehe, 
zu sagen, es handelt sich um eine Art von Volks-
verdummung, die hier  betrieben worden  ist. Ich 
glaube, wir können uns freuen, daß sich auch die 

 Ärzteschaft gegen solche Machenschaften gewendet 
hat. Wir müssen die Ärzte vor solchen Machen-
schaften in Schutz nehmen. Schließlich handelt es 
sich doch darum, rob  und wie die Gesundheit der 
deutschen Bevölkerung erhalten und ihre beste 
Heilung bei Erkrankung erreicht werden kann. 
Das ist das Problem, um das es geht; aber 
Überschriften nach Art von Kriminalschmökern —
„Weil du arm bist, mußt du eher sterben" — die-
nen mehr der Volksvergiftung als der  Volksauf-
klärung. 

(Beifall bei der SPD und  in  der Mitte.) 

Wir warten noch auf die Erklärung des Herrn 
Bundesarbeitsministers, der uns eine Aufklärung 
über  die  vermutlich recht dunklen Hintergründe 
dieser Angelegenheit geben wollte; der Autor 
konnte ja angeblich auch anders. Ich freue mich, 
feststellen zu können, daß nicht nur das Parlament, 
sondern auch weite Kreise der Ärzteschaft solche 
Methoden ablehnen, und zwar gerade solche, die 
sehr ernstzunehmende Sorgen um die Entwicklung 
des Arztberufs haben. Diesen ernsthaften Sorgen 
steht die sozialdemokratische Fraktion mit einem 
ebenso ernsthaften Willen zur Hilfe für einen wich-
tigen Beruf gegenüber. 

Aber wir müssen uns noch einmal klarmachen, 
worum es eigentlich geht: darum nämlich, daß 
durch die Bismarcksche Sozialversicherung oder, 
wenn Sie wollen, durch die Bismarcksche Konzep-
tion der Sozialversicherung eine innere Verknüp-
fung zwischen der Tätigkeit großer Teile der Ä rzte-
schaft und den Krankenkassen vorgenommen wor-
den ist und daß wir diese Verknüpfung in keiner 
Weise außer acht lassen können. Was der Kassen-

arzt medizinisch veranlaßt, ist von der Kranken-
kasse zu bezahlen. Diese Zahlungen gehen, wie wir 
alle wissen, letzten Endes aus der Tasche der Ver-
sicherten. Wir hatten als Gesetzgeber bei diesem 
Gesetz, ich stehe nicht an, zu sagen: im Grunde 
die unlösbare Quadratur des Kreises zu lösen, 
wenn wir diese beiden zweifellos verschiedenarti-
gen Interessen in irgendeiner Weise zusammenfü-
gen sollten. Das Gesetz konnte und kann auf kei-
nen Fall allen drei ibeteiligten Seiten, den  Ärzten, 
den Kassen und den Versicherten— ich unterscheide 
auch zwischen Kassen und Versicherten —, eine 
volle Befriedigung geben. Alle drei beteiligten 
Gruppen sollten nach unserer Auffassung zunächst 
einmal ehrlich und ohne Übertreibungen 'den Ver-
such machen, sich auf der Grundlage dieses Kom-
promisses einzurichten. Das darf ich insbesondere 
auch zur ärztlichen Seite sagen. Manches Kompro-
miß ist nämlich im Grunde zweifellos zugunsten 
der Ärzte gegangen. Dieses Bemühen sollte aner-
kannt werden und nicht durch jene vorhin 'apostro-
phierten überspitzten Forderungen etwa nach dem 
Motto: ,,Je mehr du forderst ,  desto mehr bekommst 
du", praktisch sabotiert werden.  

In ;diesem Zusammenhang möchte ich noch etwas 
zur Altersversorgung sagen. Sie haben vorhin ge-
spürt, daß nicht nur in Ihrer Fraktion, sondern 
auch in unserer sehr verschiedenartige Auffassun-
gen zu idiese Frage vorhanden sind und daß insbe-
sondere nicht nur sachliche, sondern auch verfas-
sungsrechtliche Bedenken zu überwinden waren. 
Ich möchte hierzu aber noch ein Weiteres sagen. 
Es war für die sozialdemokratische Fraktion zu 
überlegen, ob überhaupt für einen wenn auch noch 
so beträchtlichen Teil der frei praktizierenden 
Ärzte eine gesonderte Altersversorgung eingeführt 
werden sollte, ob es — und hier weiß ich nicht, ob 
der Kopfnicker mir jetzt noch zustimmen wird — 
richtig und für die Beteiligten gut ist, nach dem 
Gesichtspunkt eines Standes einen Teil der Selb-
ständigen gesondert zu erfassen. 

(Abg. Arnholz: Sehr gut!) 

Es handelt sich hier nicht um Standesinteressen, 
sondern es handelt sich um sehr beachtliche Ver-
sorgungsinteressen von alt gewordenen Selbstän-
digen. 

(Abg. Arnholz: Sehr wahr!) 

Diese sind zu regeln, und das halten wir allerdings 
für durchaus geboten, und zwar, wie mein Kollege 
Schellenberg ausgeführt hat, nicht nur um  jener 
Ärzte, sondern zugleich auch um der Versicherten 
willen. Das ist aber ein Anliegen der Allgemein-
heit, nachdem ja die Frage der Altersversicherung 
oder -versorgung nicht nur bei den Ärzten akut 
ist, sondern, wie wir kürzlich gesehen haben, eben-
so bei den Rechtsanwälten, bei den Handwerkern, 
bei den Bauern und bei einer großen Zahl anderer 
Gruppen von Selbständigen, bei denen diese Frage: 
Was geschieht mit uns, wenn wir alt sind?, nach-
dem wir Erfahrungen mit der Inflation gemacht 
haben, heute eine bedeutende Rolle spielt. 

(Abg. Arnholz: Sehr gut!) 
Wir hätten es deshalb von unserem Standpunkt 
aus lieber gesehen, wenn diese Frage zusammen-
hängend für die gesamten Selbständigen außerhalb 
von Spezialgesetzen in Angriff genommen worden 
wäre. 

Wir hatten aber umgekehrt keine Veranlassung, 
uns nun hier gegen die Vorlage zu wenden, insbe- 
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sondere deshalb, weil ja der Text dieses fraglichen 
Absatzes Verbindungen der ärztlichen Altersver-
sorgungseinrichtungen zu anderen Systemen der 
Altersversorgung durchaus ermöglicht und inso-
fern  also  auch einem weiter •gefaßten System der 
Altersversorgung der Selbständigen nicht im Wege 
steht. 

Meine Damen und Herren, ich habe nur versucht, 
für meine Fraktion zusammenfassend auszuführen, 
wie sie trotz, wie Sie gesehen haben, mancher Be-
denken, die bei uns aus verschiedenen Gründen 
zum Vorschein gekommen sind, zu diesem Gesetz-
entwurf steht. Ich darf wiederholen: Uns kommt 
es darauf an, daß die Versicherten die bestmögliche 
Versorgung im Krankheitsfalle erhalten. Ihre ärzt-
liche Versorgung ist das Motiv, von dem wir uns 
bei Betrachtung dieses Gesetzes haben leiten lassen, 
und um der Versicherten willen wird die Mehr-
heit meiner Fraktion diesem Gesetz auch zu-
stimmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Moerchel. 

Dr. Moerchel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich will Sie dadurch enttäu-
schen, daß ich nicht so viel Zeit in Anspruch nehme 
wie unser verehrter Kollege Preller. 

(Zuruf von der Mitte: Das ist doch eine 
angenehme Überraschung!) 

Vielmehr will ich mich hier vor der dritten Lesung 
auf die wichtigsten Punkte und die grundsätzlichen 
Fragen beschränken. 

Bei diesem Gesetz handelt es sich, vorab gesagt, 
nicht um einen Teil der Sozialreform. Es ist falsch, 
zu sagen, daß man dieses Gesetz zurückstellen soll, 
bis man an die Beratung einer Sozialreform heran-
geht. Seit 1945, also vor zehn Jahren, haben sich 
die Verhältnisse in den Beziehungen zwischen den 
Ärzten und den Krankenkassen so entwickelt, daß 
nunmehr ein gewisser Abschluß sichtbar ist, daß 
es nun einer gesetzlichen Regelung bedarf, um den 
Arbeitsfrieden unter den Vertragspartnern und 
auf der anderen Seite die Versorgung des großen 
Kreises der Versicherten für die Zukunft — nicht 
für die Ewigkeit — sicherzustellen. Ich darf also 
feststellen, daß mit diesem Gesetz einer Reform 
der Sozialversicherung nicht vorgegriffen wird. 

Wir haben uns allerdings in diesem Zusammen-
hang mit Reformvorschlägen und -plänen zu be-
fassen. Herr Kollege Professor Preller hat in an-
schaulicher Weise sowohl im Ausschuß als in  der 

 Öffentlichkeit und hier nunmehr noch einmal von 
solchen Reformplänen gesprochen. Ich darf hier 
gleich anschließen und auf diese Pläne und Re-
formgedanken zu sprechen kommen. Ziel einer 
Reform muß doch sein, die Leistungen zu verbes-
sern und auf der andern Seite die Verantwortung 
aller Beteiligten, also auch des Versichertenkreises, 
zu stärken und diese Selbstverantwortung in 
irgendeiner Form — — 

(Abg. Dr. Schellenberg: Nicht die Methode 
der Rentnerkrankenversicherung!) 

— Ich will mich durch den. Zwischenruf nicht aus 
dem Konzept bringen lassen. 

(Heiterkeit.) 
Herr Professor Schellenberg, wir haben uns ja mit 
der Rentnerkrankenversicherung wiederholt be-

schäftigt. Wir können uns gerne anderenorts mit 
dieser Frage 'beschäftigen, und wir werden es auch 
tun. Wir wollen aber nicht verhehlen, daß diese 
Stärkung der Selbstverantwortung auch des Ver-
sichertenkreises notwendig ist. 

Sie wissen, daß sich die Beziehung zwischen den 
Ärzten und Krankenkassen auf den § 368 der 
Reichsversicherungsordnung gründet. Wenn all die 
Forderungen berücksichtigt werden sollen, die an 
uns von allen Seiten herangetragen worden sind, 
dann müßte man sich um die Reform anderer Para-
graphen der Reichsversicherungsordnung kümmern, 
möglicherweise z. B. um eine Reform des § 182, 
der §§ 165, 176 und 178. Aber das wird ja anderen-
orts besprochen werden. Ich sage das deshalb, da-
mit man nicht Verbindungen zwischen Themen 
schafft, die zwangsläufig bei der Regelung der Be-
ziehungen zwischen Ärzten und Krankenkassen 
nichts zu suchen haben. 

Wesentlich ist, bei dieser Gelegenheit festzustel-
len, daß es nach 1945 möglich gewesen ist, die Ver-
sorgung dieser großen Zahl von Versicherten sicher-
zustellen, und zwar war dies möglich infolge der 
einsichtsvollen Haltung beider Vertragspartner, in-
folge der Einstellung der gesamten deutschen 
Ärzteschaft, die unter den Bedingungen damals 
gearbeitet hat, die uns bekanntgemacht worden 
sind und die wir alle sattsam kennen. Wir dürfen 
nicht vergessen, daß es die Krankenkassen gewe-
sen sind, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten den 
Versuch unternommen haben, keinen Krieg ausbre-
chen zu lassen, der sich zu einem Nachteil der Ver-
sicherten und unserer Patienten auswirken müßte. 
Ich darf am Schluß meiner Ausführungen darauf 
noch kurz zu sprechen kommen. 

Nun hat Professor Preller von all den Interessen 
der Versicherten gesprochen. Er hat uns seinen 
Plan dargelegt und dabei ein wesentliches Pro-
blem berührt, das in der Einzelbetrachtung dieses 
Gesetzes eine zentrale Rolle gespielt hat. Sie haben 
gesagt, daß man sich bei der Verhältniszahl — also 
bei der Zahl der Ärzte, die für die soziale Kranken-
versicherung tätig sind — zu überlegen hat, ob 
man nicht eine große Zahl oder alle Ärzte zulassen 
könnte, um sie mit einer Aufgabe zu betrauen, wie 
sie Ihren Wünschen bezüglich einer Krankheiten 
vorbeugenden Gesundheitspflege entspricht. Ich 
habe Ihnen bei Gelegenheit zu diesem Punkt ge-
sagt, daß die Mehrzahl der deutschen Ärzte seit 
eh und je diese Aufgaben der Vorbeugung über-
nommen und durchgeführt hat, ohne daß sie dazu 
eines Auftrags des  Staates oder von irgendwoher 
bedurft hätte. 

Dies sind vielleicht Angelpunkte in der Proble-
matik der Honorierung, der Verhältniszahl und 
überhaupt der Stellung des deutschen Arztes in 
der Gesellschaft oder in Zusammenhang mit der 
sozialen Krankenversicherung. Wenn wir also  die 
Frage der Honorierung in einer Weise lösen, die 
den ärztlichen Leistungen entspricht, dann können 
wir auf die Lösung der Frage der Zulassung im 
Prinzip verzichten. Es handelt sich daher in diesem 
Zusammenhang um eine Frage der Honorierung 
und nicht um eine Frage der Bedürfnisprüfung 
oder um andere damit zusammenhängende Kom-
plexe. 

Ich meine also, da wir es mit ganz festen Auf-
gabengebieten zu tun haben, müssen wir uns mit 
den Gegebenheiten abfinden und müssen den bei-
den vorhandenen Monopolen, dem Monopol der 
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Versicherung und dem der Behandlung, die Spiel-
regeln zeigen, nach denen sie sich zu richten haben. 
Damit haben wir eine wesentliche Frage schon an-
geschnitten, nämlich die Frage, ob es möglich ist, 
durch ein Schieds- oder Schlichtungsverfahren, wie 
es in dem Antrag von Professor Böhm vorgesehen 
ist, eine Lösung zu finden. Ich darf hier kurz dar-
auf hinweisen, daß jede Überlegung in dieser Rich-
tung darauf hinausläuft, zum Einzelarztvertrag 
zurückzukehren, d. h. die Zeitgeschichte um 40 Jahre 
zurückzudrehen. Wenn man nämlich die Vertrags-
freiheit fordert, dann muß man gerechterweise 
diese Vertragsfreiheit allen Partnern zubilligen. Es 
ist aber nicht möglich, die Zeitgeschichte zurück-
zudrehen. In jedem Falle steht aber die Konsequenz 
der §§ 370 und 372 vor uns, die es den Kranken-
kassen erlaubt, bei Nichtzustandekommen eines 
Vertrages oder für den Fall, daß die eine Seite 
den Vertrag nicht einhält, besondere Maßnahmen 
zu beschließen. Da sich hier eine Nebenmöglichkeit 
der Behandlung auftut, müssen wir uns zu einer 
Regelung bekennen, wie sie 'im Gesetz vorgesehen 
ist. Es handelt sich hierbei nicht etwa um die Ver-
gewaltigung eines freien Berufes es handelt sich 
nicht um die Einführung neuer Maßnahmen, son-
dern es handelt sich lediglich darum, den Modus, 
wie er bis 1945 bestanden hat, in einer Weise zu 
ändern, die einer freiheitlichen Regelung dieser 
Materie am besten entgegenkommt. 

Wir dürfen außerdem bei der Betrachtung dieses 
Problemes nicht vergessen, daß es in Deutschland 
einen gewaltigen Ärzteüberschuß gibt und daß wir 
uns mit diesen Kollegen zu beschäftigen haben. Ich 
bin allerdings der Auffassung, daß das Kassenarzt-
recht nicht der Platz ist, um über die Ausbildungs-
möglichkeiten oder die Frage des ärztlichen Nach-
wuchses zu diskutieren, 

(Abg. Dr. Preller: Sehr richtig!) 
sondern ich bin der Meinung, daß man die Frage 
des ärztlichen Nachwuchses in einem europäischen 
oder weltweiten Sinne zu regeln hat. Erlauben Sie 
mir den kleinen Seitenblick: Für den Fall, daß wir 
den andern Teil unseres Vaterlandes wiederbekom-
men, werden wir genug Kollegen als Ärzte benöti-
gen, um dort die Aufgaben dieses Berufs erfüllen 
zu können. 

(Abg. Dr. Preller: Sehr richtig!) 

Wir haben gar keinen Grund, uns Sorgen zu 
machen, daß es auf diese Weise zu einem ärztlichen 
Proletariat komme. 

Ich habe damit die wesentlichen Punkte der Ver-
hältniszahl und der Honorierung besprochen. Ich 
darf noch einmal auf die Bezahlungssysteme ein-
gehen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die an-
ständigste und gerechteste Bezahlung die Bezah-
lung nach Einzelleistung ist. Es ist allerdings gar 
keine Frage, daß wir uns mit einer Einzelleistungs-
bezahlung auf ein Gebiet begeben, bei dem wir 
zwangsläufig und, wie ich meine, geradlinig zu 
einer Staatsgesundheitsversorgung kommen, und 
zwar deshalb, weil die soziale Krankenversiche-
rung nicht das Geld hat, um aus ihren Mitteln die 
dafür zweifellos notwendigen Beträge aufzubrin-
gen. Herr Kollege Preller, hier ist bereits die 
Brücke zu Ihren Ideen. Hier haben wir anzusetzen 
und uns bei Gelegenheit Gedanken darüber zu 
machen. Sie haben leider die Antwort darauf nicht 
gegeben, woher das Geld für diese Arbeit kommt, 
die in der Reichsversicherungsordnung nicht vor-
geschrieben ist, eine Arbeit, die wir gemeinhin als  

vorbeugende Gesundheitspflege bezeichnen und die 
der praktische Arzt immer im Vorbeigehen mit-
macht, mitmachen muß und immer mitmachen 
wird und die er nicht auf dem Krankenschein mit 
Strichen, oder was weiß ich, welchen Zeichen, ver-
merkt. 

(Abg. Dr. Preller: Mein Vorschlag war, 
gerade die Finanzgrundlage zu klären!) 

— Herr Professor Preller, das Haus ist Ihnen 
dankbar dafür, daß über diese Frage gesprochen 
wird. Sie haben ja den Sozialpolitischen Ausschuß 
dazu bewogen, Ihrer Entschließung zuzustimmen. 
Ich bin sicher, daß auch dieses Hohe Haus in der 
dritten Lesung Ihrer Entschließung zustimmen 
wird. Sie besagt doch, daß sich Bundesregierung 
und Bundestag Gedanken darüber zu machen 
haben, in welcher Art und Weise man eine vor-
beugende Gesundheitspflege verwirklichen kann. 
Man darf nicht erwarten, daß sie nunmehr das 
Heil über die Ärzte- oder Patientenwelt bringen 
wird. Die vorbeugende Gesundheitspflege ist eine 
alte Idee und wird eine Selbstverständlichkeit bei 
der Ärzteschaft bleiben. 

Ich habe den Ausführungen zu diesen Problemen 
nur noch wenig hinzuzufügen. Ich möchte zum 
Schluß nicht verhehlen, daß wir den beiden Ver-
tragspartnern, der Ärzteschaft sowohl als auch den 
Krankenkassen, Dank dafür schuldig sind, daß 
beide in vernünftiger Einsicht in die gegebenen 
Verhältnisse und in der Erkenntnis, daß es nur 
gemeinsam möglich ist, die Probleme zu lösen, bis 
heute dem Versicherten gedient haben. Ich bitte 
deshalb dem Kassenarztrecht in der vorliegenden 
Fassung zuzustimmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der Ab-
geordnete Becker (Hamburg). 

Becker (Hamburg) (DP): Meine Damen und Her-
ren! Im Rahmen der losen Arbeitsgemeinschaft der 
Koalitionsparteien hat die Fraktion der Deutschen 
Partei den Gesetzentwurf Drucksache 528 mit 
unterzeichnet und eingereicht. Nunmehr haben wir 
als betont konservative Gruppe das Ergebnis der 
Ausschußberatungen daraufhin zu prüfen, ob es 
vom konservativen Standpunkt aus angenommen 
und unterschrieben werden kann. Ich bin froh, mit-
teilen zu können, daß die Deutsche Partei im 
jetzigen Zeitpunkt die Lösung der einzelnen Pro-
bleme, wie sie der Ausschuß gefunden hat, akzep-
tieren kann. Ich betone ausdrücklich: im jetzigen 
Zeitpunkt. 

Wir werten die Gesetzesvorlage, wie sie nun-
mehr vorliegt und wie wir ihr zustimmen werden, 
selbstverständlich anders als beispielsweise die 
Fraktion der SPD. Herr Professor Preller hat in 
seinen Ausführungen zur dritten Lesung als Ex-
periment bezeichnet, daß nunmehr auch Verträge 
zwischen den beiden Partnern, den Krankenkassen 
und den Ärzten, abgeschlossen werden können, 
welche die Einzelhonorierung der ärztlichen Lei-
stung vorsehen; er hat gewissermaßen einen Vor-
behalt ausgesprochen, weil ein gewisses Risiko 
darin liegen könne. Die Aufnahme gerade dieser 
Bestimmung aber ist einer der wesentlichen 
Gründe dafür, daß wir der gesamten Gesetzesvor-
lage zustimmen; denn wir sehen darin die Auf-
forderung an die beiden Beteiligten, von dieser 
Möglichkeit der Einzelhonorierung ärztlicher Lei

-

stungen  möglichst regen Gebrauch zu machen. Ver- 
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träge regionaler Art, die diese Einzelhonorierung 
vorsehen, sollten vor allen Dingen in bezug auf 
zahnärztliche Leistungen abgeschlossen werden. 

Vielleicht darf ich einmal darauf hinweisen, daß 
selbst in England, im Lande des nationalen Ge-
sundheitsdienstes, zahnärztliche Leistungen selbst-
verständlich als Einzelleistungen honoriert werden. 
Ich sehe nicht ein, warum hier in Deutschland ein 
besonders großes Risiko darin liegen sollte, wenn 
wir uns diesem System wieder mehr annähern. 

Wenn sich jedoch die Hoffnungen, die wir in die-
ses Gesetz gerade in dieser Hinsicht setzen, in den 
nächsten Jahren nicht erfüllen sollten, wenn sich 
also herausstellen sollte, daß sich die Kassen nicht 
bereit finden, wenigstens in einzelnen Fällen diese 
Art Verträge abzuschließen, werden wir, das be-
tone ich ausdrücklich, eine neue Novelle vorbe-
reiten. 

Auch in anderer Beziehung scheint uns dieser 
neue Gesetzentwurf gegenüber den bisher beste-
henden Verhältnissen eine wesentliche Auflocke-
rung zu bedeuten. Allein die Möglichkeit, daß doch 
eine immerhin erhebliche Anzahl von Ärzten zur 
Kassenpraxis neu zugelassen werden kann,, wird 
zweifelsfrei zur Entspannung der Lage beitragen. 

Nicht einverstanden sind wir mit einer Einzel-
bestimmung, nämlich mit dem Paragraphen, der 
sich mit der Vollmacht für die kassenärztlichen 
Landes- und Bundesvereinigungen befaßt, eine 
Altersversorgung einzurichten. Ich kann nicht ein-
sehen, daß etwa 51 %  der Mitglieder der Versamm-
lung der kassenärztlichen Landesvereinigung gegen 
die anderen 49 % der Mitglieder sollen bestimmen 
können, daß eine solche Einrichtung der Alters-
vorsorge zusätzlich geschaffen wird. Selbstver-
ständlich werden auch die Entschlüsse bei uns im 
Bundestag nach den Mehrheitsverhältnissen gefaßt. 
Aber wir haben doch das System der zwei Kam-
mern, haben neben dem Bundestag den Bundesrat, 
wir haben die sorgsame Prüfung der einzelnen Ge-
setze. Zweifelsfrei bedeutet eine solche zusätzliche 
Altersversorgung für den Teil der Ärzte, für den 
er gedacht ist, eine völlige Neuordnung innerhalb 
ihrer Berufs- und Versorgungsverhältnisse. Es 
scheint mir darum etwas ungerechtfertigt, daß hier 
die einfache Mehrheit genügen sollte. Ich freue 
mich, daß inzwischen für die dritte Lesung ein An-
trag eingebracht worden ist — er wird von uns 
unterstützt —, nach dem diese einfache Mehrheit 
durch eine Zweidrittelmehrheit ersetzt werden soll. 

Ein Wort möchte ich noch zum Schlichtungsver-
fahren sagen. Auch in der heutigen Debatte ist 
wieder so oft das Wort Zwangsschlichtung gefallen. 
Letzten Endes ist jeder Bürger eines Landes, wenn 
er Rechtsstreitigkeiten hat, gehalten, sich einer In-
stanz zu unterwerfen. Ob man das Wort Zwangs-
schlichtung in diesem Falle unbedingt betonen soll, 
möchte ich in Frage stellen. Zumindest haben wir 
nach dieser Ausschußvorlage nicht die staatliche 
Zwangsschlichtung. Das möchte ich ausdrücklich 
betonen. Ich sehe in dieser Lösung, die der Ge-
sundheitsausschuß und unser Ausschuß gefunden 
haben, eine produktive Leistung. Zwar wird eine 
Schlichtung festgelegt, aber es ist doch eine Form 
gefunden worden, die letzten Endes den beiden be-
teiligten Partnern die Möglichkeit gibt, selbst die 
oberste Schlichtungsinstanz und den Vorsitzenden 
des Schlichtungsausschusses zu bestimmen. Das ist 
etwas ganz anderes als eine staatliche Zwangs-
schlichtung, die wir auf anderen Gebieten und in 
anderen Zeiten gehabt haben. Ich glaube, daß diese 

Art des Schlichtungswesens von allen Beteiligten 
angenommen werden könnte. 

Ganz entschieden muß auch ich mich gegen die 
Methode des moralischen Drucks wenden, der wäh-
rend der Vorbereitungszeit und in den langen Wo-
chen und Monaten der Beratung des Gesetzent-
wurfs auf die Abgeordneten von verschiedenen 
Seiten ausgeübt worden ist. Wenn diese Methode 
der massenhaften Telegrammsendungen nach ost-
zonalem Muster weiterhin geübt wird, dann ist es 
gar keine Frage, daß dadurch dem einzelnen Abge-
ordneten die Prüfung begründeter Eingaben und 
die Darlegung begründeter Sachverhalte nicht mehr 
möglich ist. Man muß sich von hier aus immer wie-
der entschieden gegen diese Methode der Sugge-
stivbeeinflussung wenden. Man muß sich über-
haupt wundern, daß es in Deutschland noch immer 
Kreise und Gruppen gibt, die glauben, daß sich 
Abgeordnete von dieser Art der Suggestivbeein-
flussung und des moralischen Drucks beeindrucken 
lassen. Dagegen müssen wir uns wenden. 

(Sehr gut! in der Mitte.) 
Zum Abschluß möchte ich noch auf einen Ge-

danken hinweisen, den Herr Dr. Moerchel schon 
hat anklingen lassen. Das Problem des Ärztenach-
wuchses und überhaupt des Arztberufes ist mit 
diesem Gesetz nicht zu lösen. Ganz richtig ist auch 
bei der Debatte heute gesagt worden: auch das 
Problem des Ärzteüberschusses ist ein rein politi-
sches Problem. Herr Professor Preller sagte vor-
hin, es sei begrüßenswert, daß die Ö ffentlichkeit 
mit reger Beteiligung an der Vorbereitung des Ge-
setzes mitgewirkt habe. Man möchte manchmal 
hoffen, daß diejenigen Kreise — seien es die Kas-
sen, seien es die Ärzte, aber ich sage es hier nur 
als Beispiel —, die bei den Spezialgesetzen, an de-
nen sie interessiert sind, sich öffentlich so regen 
und ihr Interesse so sehr bekunden, ihre Aufmerk-
samkeit etwas mehr als bisher auch den allgemein-
politischen Anliegen zuwenden; denn die vielen 
Spezialprobleme, vor denen wir stehen, und gerade 
das Arztproblem lassen sich selbstverständlich erst 
in der Stunde der Wiedervereinigung unseres 
Vaterlandes lösen. Wenn wir dieses Gesetz, von 
dem wir hoffen, daß es eine große Mehrheit er-
langen wird, wenn es nicht sogar einstimmig an-
genommen werden sollte, in diesem Bundestag ver-
abschiedet haben, so dürfen wir erwarten, daß es 
eines Tages, wenn wir die ganze Materie in ge-
samtdeutscher Sicht neu regeln müssen, eine gute 
Arbeitsgrundlage abgeben wird und wir dann für 
unser gesamtes Vaterland eine Lösung finden ähn-
lich der, wie sie sich uns im Augenblick darstellt. 

(Beifall bei der DP.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Hammer. 

Dr. Hammer (FDP): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Wir Freien Demokraten geden-
ken nicht etwa an der Tatsache vorbeizublicken, 
daß die deutsche Krankenversicherung die beiden 
schweren Weltkriege überstanden hat, daß in einer 
Zusammenarbeit zwischen Kassen und Ärzten un-
glaubliche Leistungen zum Segen der deutschen 
Bevölkerung vollbracht worden sind. Wir verges-
sen auch nicht Einzelheiten. Wir vergessen auch 
nicht, daß die Kassenärzteschaft allein diesen letz-
ten Weltkrieg gar nicht überstanden hätte, wenn 
nicht das Pauschalsystem gewesen wäre. Wir ver-
kennen auch nicht, daß die Zusammenarbeit der 
Organisationsführer, der vielgeschmähten Funk- 
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tionäre auf beiden Seiten doch sehr viel Glück-
liches gebracht hat. 

Es ist aber unmöglich, daß wir Freien Demokra-
ten mit diesen Feststellungen die Beratung dieser 
Gesetzesvorlage unsererseits abschließen. Wir sind 
als die Erben unserer liberalen Ahnen verpflich-
tet, darauf hinzuweisen, daß das Gesamtbild der  
deutschen Sozialversicherung uns höchst uner-
quicklich vorkommt. Wir wissen, was alles uns 
nicht behagt. Darf ich erinnern an die Zwangs-
mitgliedschaft bei einzelnen Kassentypen, an die 
Unmöglichkeit des Kassenwechsels? Darf ich daran 
erinnern, daß mit dem Jahre 1911 die letzte 
genossenschaftliche, freiwillig gegründete Kasse 
durch die Reichsversicherungsordnung ausge-
löscht worden ist? Darf ich daran erinnern, 
daß seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten meine 
Freunde immer wieder versuchen, bei einer 
unbegründeten Ausweitung der Versicherungs-
grenze den Fuß zwischen die Tür zu stellen? Nun, 
bei einer Reihe von Gesetzesvorlagen werden wir 
darüber zu reden haben. Gestatten Sie mir jetzt, 
aus den Paragraphen dieses Gesetzentwurfs nur  

einen herauszugreifen, den § 368 h. 
Sie haben vorhin in der Debatte um den Antrag 

des Kollegen Ruf die Schilderung dieses erstaun-
lichen Phänomens erlebt, daß im Gefolge der 
Krankenversicherung in Deutschland ein Macht-
komplex entstanden ist, ein Herrschaftsbereich, 
von dem die Kassenärzteschaft abhängig ist, so wie 
unter einer alten preußischen Verdingungsordnung 
die dienende Landbevölkerung abhängig gewesen 
ist. Das ist die Kehrseite der Entwicklung der deut-
schen Krankenversicherung. Arznei, Wunden ver-
binden, Heilen, Gesunderhalten! Keiner von uns 
wird das vergessen. Aber in dem System lag der 
Drang zur politischen Macht! Wir sollten heute 
nicht vergessen, gerade jetzt nicht, wenn wir das 
Problem des § 368 h sehen: Die Bismarcksche Kran-
kenversicherung ist nicht ohne Zufall gleichzeitig 
mit der Sozialistengesetzgebung entstanden. Ein so 
kluger Mann wie Hugo Preuß hat darauf hinge-
wiesen, daß das Vorbild Bismarcks dabei wohl die 
Überlegungen Napoleons III. gewesen sind. Dieser 
Fluch, daß die Macht als Folge des Wohltuns immer 
weiter in unsere privaten Bereiche einbricht, muß 
gesehen werden, und er muß einmal von dem 
deutschen Volk genommen werden. 

Meine Damen und Herren! Darauf zu warten, 
daß die deutsche Krankenversicherung so refor-
miert wird, daß der alte Arzt in seiner uralten 
Stellung wiederkommt, daß es nur den Kranken 
und den Arzt gibt, nur diese beiden, ist nicht mög-
lich. So schnell geht diese Reform der Kranken-
versicherung nicht, das kann nicht sein. Aber es 
wäre eine ungeheure Zumutung für die Ärzte-
schaft, ihr zu sagen: Du hast zu warten, bis diese 
glückliche Stunde kommt, und inzwischen dein 
Joch zu tragen. Das wäre Zynismus. Das wäre nach 
den Worten der Schrift gehandelt wie der Mann, 
der seinem Kind einen Stein statt eines Brotes, 
eine Schlange für einen Fisch gibt. 

Hier verlangt die Verantwortung des Gesetz-
gebers, daß ohne Rücksicht auf das Tempo der 
Sozialreform jetzt, sogleich, das Notwendige getan 
wird, und das ist dieses Gesetz. Nach unserer Auf-
fassung nicht eine endgültige und entscheidende 
Sache! Ein Leck, das abgedichtet wird in einem 
Schiff, das nicht mehr seetüchtig war! Hoffen wir, 
daß wir alle noch den Stapellauf eines neuen und 
stattlichen erleben, einer deutschen Krankenver-
sicherung, die es Versicherten und Ärzten gestat-

tet, sich in voller Freiheit im deutschen Vaterlande 
zu bewegen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Reichstein. 

Dr. Reichstein (GB/BHE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Zusammenbruch im Jahre 
1945 führte auch zum Zusammenbruch der Kassen-
ärztlichen Vereinigung. Die Folge war ungleiches 
Recht in den einzelnen Ländern, die Folge waren 
ungleiche Verhältnisse in den einzelnen Ländern, 
auch auf dem Gebiet der kassenärztlichen Ver-
sorgung und der kassenärztlichen Zulassung. Ich 
erinnere an die wesentlich stärkere Besetzung mit 
Ärzten in den Ländern Niedersachsen, Schleswig-
Holstein und Bayern. Mit dem Gesetz, das heute 
zur letzten und endgültigen Beratung vor uns liegt, 
wird bundeseinheitliches Recht geschaffen. Schon 
deshalb begrüßen wir dieses Gesetz. 

Im übrigen werden — darauf sei hier in aller 
Form hingewiesen — Bestimmungen in  den Son-
dergesetzen — Bundesvertriebenengesetz, Heim-
kehrergesetz —, die die Ärzte betreffen, durch 
dieses Gesetz nicht berührt. 

Durch die Fassung des Paragraphen über die 
Verhältniszahl: in der Regel ein Arzt auf 500 Ein-
wohner, haben wir ein Regulativ für die aus-
reichende Berücksichtigung der verschiedenen so-
ziologischen Verhältnisse in den einzelnen Gebie-
ten geschaffen. Die Neuzulassungen, die das Ge-
setz für einen großen Teil jüngerer Ärzte bringen 
wird, begrüßen wir ganz besonders. 

Bei den drei Gruppen: Versicherung, Kassenärzte 
und Patienten ist es nicht möglich, ein Gesetz zu 
schaffen, das alle Partner in der gleichen Weise 
und gleich vollkommen befriedigt. Es war aber 
in den langen, sehr eingehenden und sehr sach-
lichen Ausschußberatungen allen Gruppen, die be-
gründet Gedanken zu dieser Frage äußern konn-
ten, ausreichend Gelegenheit gegeben, ihren Stand-
punkt klarzumachen. Trotzdem haben wir auch 
jetzt wieder einen Versuch erlebt, das Parlament 
bei der Verabschiedung eines Gesetzes durch mas-
sives Vorbringen von Gruppeninteressen zu be-
einflussen.  

(Abg. Dr. Preller: Sehr richtig!) 
Der Bundestag hat schon wiederholt deutlich ge-
zeigt, daß er sich nicht als Ständeparlament fühlt 
und nicht als Willensvollstrecker von Gruppen-
interessen.  

(Erneute Zustimmung in der Mitte und 
links.) 

Er wird, davon bin ich überzeugt, auch in dieser 
Frage über diese Art von Versuchen hinweggehen. 
Es war in den Ausschußberatungen möglich — und 
es ist geschehen —, alle Gesichtspunkte genügend 
und tief genug zu erörtern. Bei den Ausschußbera-
tungen war das gemeinsame Bemühen und Mühen 
nach Gerechtigkeit die Waage, auf der die einzel-
nen Argumente gewogen wurden. 

Aus diesen Gründen empfehle ich Ihnen, meine 
Damen und Herren, die Annahme dieses Gesetzes. 

(Beifall beim GB/BHE und bei der 
CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Bärsch. 

Dr. Bärsch (SPD): Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Dieses Gesetz war ein sehr umstrit- 
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tenes Gesetz. Es wird hoffentlich bald ein nicht 
mehr umstrittenes oder wenigstens nicht mehr s o 
umstrittenes Gesetz sein, wenn es verabschiedet 
worden ist, in die Wirklichkeit übertragen wird 
und auch denjenigen, die ihm heute alles Mögliche 
angedichtet haben — nur nicht das, was damit be-
absichtigt ist —, zeigen wird, daß es im Grunde 
ein durchaus gesunder Kompromiß unter den ge-
gebenen Verhältnissen und Möglichkeiten ist. Es 
ist vieles von allen möglichen Seiten über dieses 
Gesetz gesagt worden, und ich habe gerade heute 
vormittag noch ein Telegramm bekommen, in dem 
z. B. von diesem Gesetz als einem „diffamierenden 
Ausnahmegesetz gegen die Kassenärzte", 

(Hört! Hört! bei der SPD) 
von einer „kalten Sozialisierung eines jahrhun-
dertelang freien Berufes" und von einer „Pauschal-
abfindung ärztlicher Leistung mit Konkursquoten" 
gesprochen wird. Das, was hier von der einen Seite 
in der Sicht völliger Unkenntnis über das Gesetz 
gesagt worden ist, ist auch von der anderen Seite 
angeklungen, wenn bei jeder Erörterung über 
jeden Anderungsantrag immer wieder der stereo-
type Einwand kam: „Das ist unmöglich, das führt 
zum Zusammenbruch der deutschen Krankenver-
sicherung." 

Ich glaube, daß im Ausschuß eine gute Arbeit 
geleistet worden ist und daß der Ausschuß einen 
Kompromiß gefunden hat, der in Anbetracht der 
gegebenen Verhältnisse und Notwendigkeiten im 
Interesse des Versicherten für beide Seiten tragbar 
und zumutbar erscheint. Meine Damen und Her-ren, diejenigen, die in solcher Form, wie es ge-
schehen ist, gegen das Gesetz polemisieren, über-
sehen den Tatbestand, daß die Regelung der ver-
traglichen Beziehungen zwischen Ärzten und Kran-
kenkassen praktisch notwendig und vorbestimmt 
ist durch den § 182 der Reichsversicherungsord-
nung, der nun einmal die ärztliche Leistung als 
eine Sachleistung stipuliert und damit für 80 % 
der Gesamtbevölkerung, für deren ärztliche Ver-
sorgung aus dem natürlichen bilateralen Verhält-
nis Arzt—Patient ein Dreiecksverhältnis Arzt- 
Kasse—Patient macht, das zwar aus gewissen, aus 
verständlichen Gründen damals unvermeidlich war 
und wohl auch heute noch bis zu einem gewissen 
Grade unvermeidlich sein wird, das aber zwangs-
läufig gewisse Schwächen und Gefahren in sich 
barg: daß nämlich derjenige, der die Leistung 
empfängt, der Patient, lediglich ein Interesse an 
der maximalen Leistung hat, weil ja für ihn die 
Leistung, die er empfängt, unabhängig von dem ist, 
was er aufzubringen hat — denn sein Beitrag ist 
begrenzt —, und daß derjenige, der die Leistung 
gewährt, ein Interesse daran hat, eine möglichst 
große Leistung zu gewähren, weil eben davon sein 
Einkommen abhängt, und daß, wenn man hier 
nicht Regulative schafft, diese Dynamik praktisch 
zwangsläufig zu einer beständigen Gefährdung, 
Belastung und eventuell sogar Zerstörung der so-
zialen Krankenversicherung führen müßte. 

Nun, meine Damen und Herren, worum ging es 
in diesem Gesetz, und was sind die entscheidenden 
Momente? Einmal muß man sich ja darüber klar 
sein, daß durch die Tatsache der Gewährung der 
ärztlichen Leistung als Sachleistung eine vertrag-
liche Regelung der Beziehung zwischen Ärzten 
und Krankenkassen unvermeidlich ist. Und 
da ist doch dieses Gesetz im Grunde nichts anderes 
als die Fortsetzung, und zwar die konsequente 
Fortsetzung einer Entwicklung, die von dem ur-
sprünglichen Einzelvertrag mit einer sehr unwür-

digen Situation des Arztes über den Kollektivver-
trag nunmehr dazu geführt hat, daß kraft Gesetzes 
eine solche Regelung zwischen zwei gleichberech-
tigten Vertragspartnern erfolgt. 

Lassen Sie mich nun noch einige Worte zu 
den entscheidenden Punkten sagen. Der eine wich-
tige Punkt ist die Verhältniszahl, bisher 1 : 600, in 
Zukunft 1 : 500. Ich glaube, daß wir bei der Ver-
hältniszahl im Ausschuß nicht immer den richtigen 
Standort gehabt haben, wenn wir sie nämlich aus-
schließlich in der Perspektive gesehen haben, daß 
mehr Ärzte mehr Kosten bedeuten und deshalb 
die Anzahl der Mehrzulassungen ausschließlich von 
der Kostenfrage abhängig gemacht werden muß. 
Ich meine, daß die Festlegung der Verhältnis-
zahl unter dem Gesichtswinkel erfolgen muß, 
wieviel Ärzte für eine ausreichende oder, besser 
gesagt, gute Versorgung der versicherten Bevölke-
rung notwendig sind. Ich habe, wenn auch schwe-
ren Herzens, der Herabsetzung auf 1 : 500 zuge-
stimmt, weil ich sehen mußte, daß das das Äußerste 
dessen war, was in der gegebenen Lage erreichbar 
schien. Aber ich muß an dieser Stelle doch eines 
offen gestehen. Ich bin der Überzeugung, daß die 
Herabsetzung auf 1 : 500 unter Einbeziehung 
aller bisher durch Sondergesetze außerhalb der An-
rechnung auf die Verhältniszahl Zugelassenen nicht 
ausreichend sein wird, um eine gute ärztliche Ver-
sorgung der versicherten Bevölkerung sicherzu

-

stellen. Es handelt sich bei diesen 2000 Ärzten, die 
zusätzlich zugelassen werden, etwa um 7 % der ge-
samten Kassenärzteschaft bei einer seit 1932 — und 
seitdem haben wir praktisch ein Verhältnis von 
1 : 600 — um etwa 100 % gestiegenen Morbidität. 

Lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit auch 
etwas anders sagen. Wir dürfen uns doch 
nicht an nur formale Vorstellungen klammern und 
meinen, die ärztliche Versorgung der versicherten 
Bevölkerung sei ausreichend, wenn der Versicherte, 
der krank ist oder sich krank fühlt, sich einen 
Krankenschein holen kann, zu einem Arzt geht und 
dann behandelt wird. Ich bin der Meinung: aus-
reichend und gut ist die Versorgung erst dann, 
wenn der Versicherte von einem Arzt behandelt 
wird, der nicht überlastet ist, sondern genügend 
Zeit hat, ihn in einer Weise zu behandeln, die der 
besonderen Verantwortung und Sorgfalt dieses Be-
rufes entspricht. Solange also der heutige Kassen-
arzt noch in zehn- bis zwölfstündiger Arbeitszeit 
— ich möchte das hier deutlich aussprechen — 
mehr oder weniger gezwungen ist, den einzelnen 
Patienten in 5 bis 10 Minuten „abzufertigen", kann 
ich diese Behandlung der sozialversicherten Patien-
ten nicht als ausreichend und gut ansehen. Ich er-
blicke gerade deshalb in ,dem Gesetz einen Fort-
schritt, weil es uns zwar nicht von heute auf mor-
gen — unter Gefährdung der sozialen Kranken-
versicherung —, aber auf längere Sicht die Mög-
lichkeit gibt, die jetzigen Verhältnisse zu überwin-
den und zu jenerärztlichen Versorgung der Ver-
sicherten zu kommen, die wir alle miteinander im 
Auge haben. 

Ich darf bei dieser Gelegenheit vielleicht noch 
einen weiteren Punkt berühren. Die Tatsache, daß 
heute etwa 80 % der Bevölkerung von der Sozial-
versicherung erfaßt sind, bedeutet, daß das Ein-
kommen und der Lebensstandard des Arztes durch 
die Einnahmen aus der Kassenpraxis bestimmt 
werden. Das bedeutet also, daß diejenigen Ärzte, 
die nicht zur Kassenpraxis zugelassen werden, weil 
ja die Bedürfnisfrage gestellt wird —ein gar nicht so 
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unbedeutendes Problem —, in der Regel nicht oder 
kaum existieren können. Ich meine, ein verantwor-
tungsbewußter Gesetzgeber kann es auf die Dauer 
nicht gestatten, daß auf der einen Seite die Zu-
lassung zur Berufsausübung von dem Bedürfnis 
abhängig gemacht wird und auf der andern Seite 
der Nachwuchs für diesen Beruf in keiner Weise 
reguliert wird. Diese Situation muß zwangs-
läufig dazu führen, daß wir in einem Beruf, der 
eine sehr lange Ausbildung erfordert, eine größere 
Anzahl von Menschen haben, die, nachdem sie ihre 
Berufsausbildung abgeschlossen haben, daran ge-
hindert werden, beruflich tätig zu sein. Das könnte 
zu einer gefährlichen Belastung unserer gesell-
schaftlichen Ordnung führen, die wir nicht wollen 
können. Deshalb haben wir Veranlassung, uns mit 
dieser Frage in der Zukunft einmal eingehender 
zu !beschäftigen. 

Was das Honorarsystem anlangt, so geht es um 
die Frage, wie und in welchem Maße die ärztliche 
Leistung honoriert werden soll. Lassen Sie mich da 
auch eines ganz offen sagen. Es ist selbstverständ-
lich, daß auf der einen Seite die ärztlichen Honorar-
wüsche nicht in den Himmel wachsen können, 
sondern daß sie dem sozialen Status derjenigen 
Menschen, die dafür die Mittel aufzubringen haben, 
angepaßt sein müssen. Auf der andern Seite muß 
aber mit aller Deutlichkeit gesagt werden, daß die 
Honorierung der kassenärztlichen Praxis und der 
einzelnen Leistungen in dieser Praxis so beschaf-
fen sein muß, daß die Ärzte in einer vertretbaren 
Arbeitszeit — und ich sehe nicht ein, daß die 
Ärzte unbedingt zwölf Stunen in aller Zukunft 
arbeiten sollen, wenn wir der Überzeugung sind, 
daß acht Stunden im Interesse der Gesunderhal-
tung der Bevölkerung notwendig sind — und unter 
der Bedingung, daß sie dem einzelnen Patienten 
die notwendige Sorgfalt in der Behandlung ange-
deihen lassen können, ein ausreichendes Einkom-
men erzielen, das ihrer gesellschaftlichen Bedeu-
tung und der Verantwortung ihres Berufes ent-
spricht. Mit dem Hinweis darauf, daß das heutige 
Durchschnittseinkommen des Kassenarztes aus-
reichend sei, weil er davon einigermaßen leben 
könne — wobei man die Tatsache völlig außer acht 
läßt, daß er dafür heute zehn bis zwölf Stunden 
pro Tag arbeiten muß und wesentlich mehr Pa-
tienten behandeln muß, als er eigentlich behandeln 
könnte —, mit diesem Hinweis allein ist es nicht 
getan. 

Ich will, weil vieles schon gesagt worden ist, 
die Dinge nicht mehr weiter vertiefen. Ich will 
mich auch nicht mehr — das ist schon geschehen — 
mit der Frage der obligatorischen Schlichtung be-
fassen, die hier oft als Zwangsschlichtung bezeich-
net worden ist, die aber, wenn wir es genau an-
schauen und die Tatsache berücksichtigen, daß der 
Staat dabei völlig ausgeschaltet worden ist, nicht 
mehr den Charakter einer Zwangsschlichtung im 
eigentlichen Sinne hat. 

(Abg. Horn: Sehr gut!) 

Hier ist zumindest das Äußerste unternommen 
worden, um dieser obligatorischen Schlichtung den 
Charakter einer staatlichen Zwangsschlichtung zu 
nehmen. Aber eines möchte ich festgestellt haben: 
Wenn wir uns schließlich in der überwiegenden 
Mehrheit für eine solche obligatorische Schlichtung 
und für die Vermeidung von vertraglosen Zu-
ständen entschieden haben, dann nicht, um die 
Ärzte zu versklaven, sie des Charakters ihrer 
freien Berufstätigkeit zu entkleiden, sondern 

umgekehrt, um gerade den Ärzten die Freiheit 
ihrer Berufstätigkeit und ihrer Berufsausübung 
zu sichern, weil es eben für den anderen Fall des 
vertraglosen Zustands durchaus offen ist, ob in 
einer solchen Auseinandersetzung der freie Arzt-
beruf gesichert werden kann. Diesen freien Arzt-
beruf wollen wir alle sicherstellen, weil wir der 
Überzeugung sind, daß der freie und unabhängige 
Arzt ebenso wie der freie Rechtsanwalt wichtige 
Elemente unserer freiheitlichen Lebensordnung 
sind. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
des GB/BHE, der CDU/CSU und der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Bundesarbeitsminister. 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 
ist mir wirklich ein Herzensbedürfnis, allen den-
jenigen Damen und Herren, die an ,dem Zustande-
kommen dieses Gesetzes mitgearbeitet haben, 
meinen herzlichsten Dank abzustatten. Es gibt viel-
leicht keinen, der mehr als ich in den letzten Jah-
ren sich mit  den Beteiligten beschäftigen mußte, 
weil sie alle im Jahre 1945 keine Grundlagen mehr 
hatten. Wir hatten bei uns einen weit übersetzten 
Ärztestand. Die Ursachen, die dazu geführt haben, 
kennen wir ja alle. In jedem Arzt, der nicht als 
Kassenarzt zugelassen werden konnte, hatten wir 
ein menschliches Schicksal vor uns. Das ist ein Tat-
bestand, der gar nicht bestritten werden kann. 
Manche Schwierigkeiten, die sich in diesen Jahren 
gezeigt haben, haben dazu geführt, daß man die 
soziale Krankenversicherung angegriffen hat und 
sie dafür haftbar machen wollte, daß sich aus einem 
verlorenen Krieg  Zustände ergeben hatten, die den 
einzelnen trafen. 

Ich glaube, gerade im Interesse unserer sozialen 
Krankenversicherung auch in diesem Hause einmal 
einige Zahlen nennen zu dürfen. Wir haben im 
Jahre 1931 in dem Gebiet der jetzigen Bundes-
republik bei den  Krankenkassen 'Einnahmen von 
insgesamt 1,7 Milliarden Mark gehabt und haben 
davon den Ärzten 383 Millionen Mark, das waren 
23 % der  Einnahmen, zur Verfügung gestellt. Im 
Jahre 1950 betrug  der Gesamtetat der sozialen 
Krankenversicherung 2 Milliarden DM. Die Ärzte 
haben damals 411 Millionen DM bekommen, das 
waren 20,6 %. An diesen Dingen haben sich ja alle 
die Schwierigkeiten immer wieder entzündet. Sei-
tens der Ärzte wurde gesagt: Früher hatten wir 
23 % der Einnahmen der Krankenkassen für die 
ärztliche Behandlung, und nun sind es bloß noch 
20 %! Woher war es denn gekommen? Die damals 
so eminent niedrig liegenden Löhne ließen eine 
derart hohe Beitragseinnahme gar nicht zu, daß 
man die weit überhöhten Preise, beispielsweise der 
Arzneikosten, bezahlen konnten. Hier waren die 
Ärzte wirklich in Rückstand gekommen. Als sich 
dann vor zwei Jahren die Vertreter der organisier-
ten Ärzte wieder an mich wandten, habe ich den 
Vorsitzenden des Verbandes der Ortskrankenkas-
sen, Herrn Glock, zu mir gebeten. Ich habe ihm 
gesagt, man solle doch durch eine freie Vereinba-
rung das frühere Prozentverhältnis wieder her-
stellen. Ich muß schon sagen, ich bin auch diesen 
Organisationsvertretern nur dankbar dafür, daß es 
dank  der  Zusammenarbeit gelungen ist, im Jahre 
1953 bei einem Gesamtetat von 3,1 Milliarden DM 
den Ärzten 650 Millionen DM, das sind beinahe 
25 % der gesamten Einnahmen der Krankenkassen, I zu geben. In diesen Zahlen sind nicht die Beträge 



4522 	2. Deutscher Bundestag — 82. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 25. Mai 1955 

(Bundesarbeitsminister Storch) 
enthalten, die wir an die Zahnärzte zahlen. Sie sind 
mit 155 Millionen DM oder 5 % der gesamten Bei-
tragseinnahmen auszuweisen. Sie sehen also, daß 
30 % der gesamten Beiträge der Pflichtversicherten 
direkt an  die  behandelnden Ärzte und Zahnärzte 
geleitet werden. 

Heute haben 'wir nun das Gesetz so weit. Ich 
kann verstehen, daß es bei den  widerstrebenden 
Interessen der Beteiligten allerlei Schwierigkeiten 
gegeben hat. Ich habe mich aber sehr gefreut, wenn 
meine Herren, die im Auschuß mitgearbeitet ha-
ben,  mir  immer wieder mitteilen konnten: Die 
Sache geht gut  vorwärts, und die Leute sind in die-
sem Fall mal nicht parteipolitisch gebunden, son-
dern sie sind alle ernstlich bei der  Sache und ha-
ben sich keine Marschrouten geben lassen. Ich 
glaube, wenn wir unsere ganze soziale Gesetz-
gebung in  der Zukunft in einem derartigen Milieu 
führen, werden wir in der Lage sein, etwas Gutes 
auf die Beine zu stellen. 

Also nochmals recht herzlichen Dank an alle Be-
teiligten in diesem Hohen Hause! Wir wollen hof-
fen, daß sich dieses Gesetz zum Nutzen und Vor

-

tail aller Beteiligten auswirken wird. 
(Beifall auf allen Seiten ides  Hauses.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Meine Damen und 
Herren, weitere Wortmeldungen zur allgemeinen 
Aussprache liegen nicht vor. Ich schließe die allge-
meine Aussprache. 

Wir kommen zur Einzelberatung. Es sind nur 
zwei Änderungsanträge eingereicht. Der eine be-
zieht sich auf § 3681. Sie finden die Bezugsstelle 
auf Seite 28 der Drucksache 1313. Der Antrag hat 
noch keine Umdrucksnummer. Muß ich ihn ver

-

lesen? — Bitte, Herr Abgeordneter Horn! 

Horn (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Antrag konnte nicht mehr in 
Umdruck gegeben werden. Ich darf nur wenige 
Worte dazu sagen. Er bringt eine Neufassung des 
Abs. 5 in § 3681, allerdings nur mit einer Hinzu-
fügung. Ich kann mich auf die Debatte bei der 
zweiten Lesung beziehen, wo unter anderem auch 
eingewendet worden ist, daß unter Umständen eine 
sehr kleine Mehrheit einer solchen Versammlung 
von nur etwa 51 % die übrige sehr große Minder-
heit durch einen derartigen Beschluß vergewaltigen 
könnte. Um einem solchen Einwand zu begegnen, 
hat die Fraktion der CDU/CSU mit  Unterstützung 
von Abgeordneten aller Fraktionen zur dritten 
Lesung beantragt *), zu sagen: 

Die Kassenärzlichen Vereinigungen können 
durch Satzung mit Zweidrittelmehrheit der 
abgegebenen Stimmen Maßnahmen beschlie-
ßen, die eine ausreichende Versorgung . . . 
gewährleisten. 

Also eingefügt werden sollen nur die Worte „mit 
Zweidrittelmehrheit der  abgegebenen Stimmen 
Maßnahmen beschließen", damit die Schwierigkeit, 
auf die vorhin hingewiesen worden  ist,  ausgeräumt 
wird. Ich bitte das Hohe Haus, diesem Antrag zu-
zustimmen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Meine Damen und 
Herren, Sie haben die Begründung des Antrags 
gehört. Meldet sich jemand zum Wort? — Das ist 
nicht der Fall. Dann stimmen wir über den Ände-
rungsantrag ab. Wer mit diesem Änderungsantrag 

*) Umdruck 369.  

einverstanden ist, der gebe das Handzeichen.  
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Bei einer Ent-
haltung angenommen. 

Ich lasse nunmehr abstimmen über den § 3681 
in ,der neuen Fassung. Wer für die Annahme ist, 
der gebe das Handzeichen. — Das ist die überwie-
gende Mehrheit; angenommen. 

Wir kommen nunmehr zu idem anderen Ände-
rungsantrag, der zu § 368 m angekündigt ist. Be-
zugsstelle ist Seite 29 bei Abs. 3. — Das Wort hat 
Frau Abgeordnete Dr. Hubert. 

Frau Dr. Hubert (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der letzte Satz des § 368 m 
Abs. 2 lautet: 

Die Kassenärzlichen Vereinigungen schließen 
mit  den  Universitäten Verträge über die Ver-
gütung für Behandlung von Versicherten in 
den Polikliniken. 

Ich bitte Sie nun, an diesen Satz folgenden Zu-
satz *) anzuschließen: 

Diese Verträge müssen den Universitätspoli-
kliniken die Untersuchung und Behandlung 
von Versicherten in idem für die Durchführung 
ihrer Lehr- und Forschungsaufgaben benötig-
ten Umfang gewährleisten. 

Ich möchte mich nicht wiederholen hinsichtlich 
dessen, was ich schon in der zweiten Lesung zu der 
Notwendigkeit gesagt habe, daß wir hier in die-
sem Gesetz Richtlinien für die Art dieser Verträge 
mit den Universitätskliniken geben. Dieser von mir 
beantragte Zusatz vermeidet die Verknüpfung mit 
der Vergütung 'für die Krankenhäuser, wie sie in 

 dem abgelehnten Antrag des Kollegen Etzenbach 
und  der 'anderen Kollegen vorgesehen war. Ich 
hoffe sehr, daß wir zu einer einheitlichen Mei-
nung über diesen Zusatzantrag kommen. Ich 
glaube, es ist notwendig, daß die Verträge einheit-
lich überall so geschlossen werden, daß die Uni-
versitätskliniken gerade hinsichtlich der Ausbil-
dung, und zwar der bestmöglichen Ausbildung der 
Ärzte ihren Aufgaben voll gerecht werden können. 
Ich bitte Sie daher um die Annahme dieses An-
trages. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wird das Wort zu 
diesem Antrag gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. 

Wir kommen dann zur Abstimmung. Wer für 
diesen Änderungsantrag ist, der gebe das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Bei 
vier Enthaltungen angenommen. Ich darf anneh-
men, daß das Haus dem so veränderten § 368 m 
zustimmt. 

Weitere Anträge liegen nicht vor. 
Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer für 

die Annahme des Gesetzes im ganzen ist, der möge 
sich von seinem Sitz erheben. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Gegen einige wenige Stimmen 
sowie bei wenigen Enthaltungen angenommen. 

Ich habe noch über die Entschließung nach Zif-
fer 2 des Ausschußantrages abstimmen zu lassen. 
Wer für die Annahme dieser Entschließung ist, 
der möge die Hand erheben. — Das ist die über-
wiegende Mehrheit; ich stelle die Annahme fest. 
Damit ist dieser Punkt der Tagesordnung erledigt. 

*) Umdruck 370. 
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Ich rufe auf Punkt 3 der Tagesordnung: 

a) Erste Beratung des von der Fraktion der 
SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zu dem Übereinkommen Nr. 29 der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation vom 28. Juni 
1930 über Zwangs- oder Pflichtarbeit (Druck-
sache 1366); 

b) Erste Beratung des von der Fraktion der 
SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zu dem Übereinkommen Nr. 87 der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation vom 9. Juli 
1948 über die Vereinigungsfreiheit und den 
Schutz des Vereinigungsrechtes (Drucksache 
1367); 

c) Erste Beratung des von der Fraktion der 
SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zu dem Übereinkommen Nr. 98 der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation vom 1. Juli 
1949 über die Anwendung der Grundsätze 
des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu 
Kollektivverhandlungen (Drucksache 1368); 

d) Erste Beratung des von der Fraktion der 
SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zu dem Übereinkommen Nr. 100 der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation vom 29. Juni 
1951 über die Gleichheit des Entgelts männ-
licher und weiblicher Arbeitskräfte für 
gleichwertige Arbeit (Drucksache 1369). 

Diese vier Buchstaben sollen gemeinsam begrün-
det und gemeinsam beraten werden. Das Wort zur 
Begründung hat der Abgeordnete Richter. 

Richter (SPD), Antragsteller: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Die SPD-Fraktion des 
Bundestags hat Ihnen Gesetzentwürfe zur Rati-
fikation der Übereinkommen Nr. 29, Nr. 87, Nr. 98 
und Nr. 100 der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion unterbreitet. Bevor ich zu den einzelnen Über-
einkommen Stellung nehme, bitte ich Sie, mir 
einige allgemeine Ausführungen zu gestatten. 

Bekanntlich ist Deutschland seit dem Jahre 1951 
wieder Mitglied der Internationalen Arbeitsorga-
nisation. Wir wurden damals mit großer Mehrheit 
in die Internationale Arbeitsorganisation auf-
genommen. Seitdem ist Deutschland ebenso wie 
alle anderen Mitgliedstaaten berechtigt, an der 
Schaffung von internationalen Übereinkommen 
und Empfehlungen mitzuwirken. 

Deutschland hat seit 1951 insgesamt zehn Über-
einkommen ratifiziert. Dies ist reichlich wenig, 
selbst wenn man die 17 bis 1933 ratifizierten Über-
einkommen hinzuzählt; denn bis jetzt wurden ins-
gesamt 103 Übereinkommen von der Internatio-
nalen Arbeitskonferenz beschlossen. 

(Anhaltende Unruhe.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Meine Damen und 
Herren, der Redner ist kaum zu verstehen. Ich 
bitte, sich doch in den Wandelgängen zu unter-
halten. 

Richter (SPD), Antragsteller: Es besteht also in 
Deutschland ein großer Nachholbedarf. 

Von uns allen wurde damals die Aufnahme 
Deutschlands in die Internationale Arbeitsorgani-
sation mit großer Freude begrüßt. Die Mitglied-
schaft brachte und bringt uns aber nicht nur 
Rechte, sondern auch Pflichten. Es ist nicht damit 
getan, daß wir zu der großen alljährlich stattfin-

denden Internationalen Arbeitskonferenz fahren, 
daß dort unser Bundesarbeitsminister eine ver-
bindliche Rede hält, daß ich als Arbeitnehmer-
delegierter an der einen oder anderen Frage zur 
Wahrung der Arbeitnehmerinteressen Kritik übe, 
während der Arbeitgeberdelegierte von seinem 
Standpunkt aus Stellung bezieht. Es genügt auch 
nicht, daß wir intensiv in den Ausschüssen mit-
arbeiten. All das verschaffte uns in Genf zwar 
einen guten Start und Anerkennung. Die Mitglied-
staaten der Internationalen Arbeitsorganisation wol-
len aber wissen, was wir im eigenen Land getan 
oder, besser gesagt, was wir unterlassen haben. Die 
Mitgliedstaaten der Internationalen Arbeitsorgani-
sation stellen fest, welche Staaten die Überein-
kommen ratifiziert haben und welche Staaten 
nicht und aus welchen Gründen die Ratifizierung 
unterlassen wurde. 

Es ist sicherlich bedauerlich, wenn die Welt-
öffentlichkeit immer wieder feststellen muß, daß 
grundlegende Übereinkommen von Deutschland 
noch nicht ratifiziert wurden, obwohl dies in ande-
ren Staaten seit langem geschehen ist. 

All diese Ausführungen erlaubte ich mir, um 
Sie, meine Damen und Herren, von der Wichtig-
keit der Ratifikation bedeutsamer internationaler 
Übereinkommen zu überzeugen. 

Nun gestatte ich mir einige Darlegungen zu den 
Übereinkommen selbst, die die Initiativgesetzent-
würfe der SPD betreffen. Das Übereinkommen 
Nr. 29 wurde von der Bundesregierung dem Bun-
desrat mit Bundesratsdrucksache Nr. 477/53 zur 
Ratifikation empfohlen. Der Bundesrat hat in sei-
ner 116. Sitzung am 27. November 1953 gemäß 
Art. 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, keine 
Bedenken gegen den Entwurf des Ratifizierungs-
gesetzes zu erheben. Die Bundesregierung hat trotz 
des zustimmenden Beschlusses des Bundesrates 
dem Bundestag den Gesetzentwurf nicht zugeleitet. 
Von dem Vertreter eines Landes wurden nämlich 
Bedenken dahingehend geäußert, ob die in einem 
Land der Bundesrepublik gebräuchliche Form von 
Arbeits- und Dienstleistungen Strafgefangener bei 
Außenarbeiten sich mit den Bestimmungen des 
Übereinkommens vereinbaren läßt. 

In dem Übereinkommen Nr. 29 über Zwangs-
oder Pflichtarbeit verpflichten sich die Mitglieder 
der Internationaen Arbeitsorganisation, die das 
Übereinkommen ratifizieren, Zwangs- oder Pflicht-
arbeit in jeder Form möglichst bald zu beseitigen. 
Unter Zwangs- oder Pflichtarbeit im Sinne dieses 
Übereinkommens wird jede Art von Arbeit oder 
Dienstleistung verstanden, die von einer Person 
unter Androhung irgendeiner Strafe verlangt wird 
und für die sie sich nicht freiwillig zur Verfügung 
gestellt hat. Nach Auskunft des Internationalen 
Arbeitsamtes werden in den meisten europäischen 
Staaten Strafgefangene an Privatunternehmungen 
für Arbeiten nicht zur Verfügung gestellt. 

Das Übereinkommen Nr. 29 wurde bis jetzt von 
31 Staaten ratifiziert. Die Durchführung des Über-
einkommens in der Bundesrepublik ist möglich, 
da die deutsche Gesetzgebung bereits in vollem 
Umfang mit dem Übereinkommen in Einklang 
steht. Nach unserer Auffassung ist es aber drin-
gend erforderlich, gerade dieses Übereinkommen 
zu ratifizieren. 

Es sei deshalb noch bemerkt, daß sich die nächst

-

jährige Internationale Arbeitskonferenz erneut mit 
der Frage der Zwangsarbeit auseinandersetzen 
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wird; denn die sich immer mehr und mehr ver-
schärfenden Auseinandersetzungen zwischen Ost 
und West haben vor allem das Zwangsarbeits-
thema zum Gegenstand. Es wäre deshalb höchst 
bedauerlich, wenn die Bundesrepublik dadurch, 
daß sie das Übereinkommen nicht ratifiziert, selbst 
auf die rechtlich und moralisch wirkungsvollste 
Grundlage verzichtet, auf der sie an der Seite der 
freien Staaten gegen die kommunistische Zwangs-
arbeit kämpfen könnte. 

Das Übereinkommen Nr. 87, das der zweite 
Initiativgesetzentwurf betrifft, wurde bisher von 
folgenden 17 Staaten ratifiziert: Belgien, Burma, 
Cuba, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbri-
tannien, Guatemala, Island, Mexiko, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Pakistan, Philippinen, 
Schweden und Uruguay. 

Wenn die Bundesregierung Bedenken hat, so ist 
dies politisch bedauerlich, weil sie in einem Be-
richt, den sie am 2. Oktober 1952 an das Internatio-
nale Arbeitsamt erstattete und in dem sie die 
innerdeutsche Rechtslage in bezug auf die Bestim-
mungen des Übereinkommens Nr. 87 darlegte, dar-
auf hinwies, daß Änderungen der innerdeutschen 
Gesetzgebung und der Praxis zum Zwecke der Ver-
wirklichung der Bestimmungen des Übereinkom-
mens nicht geboten erscheinen und daß das 
Übereinkommen in seinem vollen Umfang durch 
die Vorschriften des Art. 9 des Grundgesetzes er-
füllt werde. Nach Art. 8 Abs. 1 des Übereinkom-
mens haben sich auch die Arbeitnehmerorganisa-
tionen an die Gesetze zu halten; insoweit gestattet 
auch das Übereinkommen jederzeit staatliche Maß-
nahmen gegen bestimmte gesetzwidrige Betätigun-
gen von Gewerkschaften. Verfassungswidrige Be-
tätigungen von Gewerkschaften sind auch nach 
Art. 8 des Übereinkommens nicht statthaft. Im 
übrigen ist die deutsche Gewerkschaftsbewegung 
nach unserer Auffassung selbst stark genug, sich 
gegen kommunistische und faschistische Ein-
mischungen zu schützen. 

Grundsätzlich entsprechen die Bestimmungen 
des Übereinkommens Nr. 87 dem Inhalt des Art. 9 
unseres Grundgesetzes, da auch die in Abs. 2 des 
Art. 9 vorgesehenen Einschränkungen, daß Ver-
einigungen, deren Zweck oder deren Tätigkeit den 
Gesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken 
der Völkerverständigung richten, verboten sind, 
in Art. 8 Abs. 1 des Übereinkommens berücksich-
tigt sind. 

Da es gerade die Abschaffung der Koalitions-
freiheit im Jahre 1933 war, die zu einem Austritt 
des Deutschen Reichs aus der Internationalen Ar-
beitsorganisation geführt hat, ist es für die Stel-
lung der  Bundesrepublik in  der Welt von außer-
ordentlicher Bedeutung, durch die Ratifikation des 

Übereinkommens den Nachweis zu erbringen, daß 
die Koalitionsfreiheit in Deutschland entsprechend 
den international anerkannten Grundsätzen ge-
währleistet ist. 

Das Übereinkommen Nr. 98 ist als Ergänzung zu 
dem Übereinkommen Nr. 87 anzusehen. Während 
das Übereinkommen Nr. 87 die Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbände gegen willkürliche Ein-
griffe des Staates schützen will, behandelt das 
Übereinkommen Nr. 98 den Schutz der Gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbände gegen Maßnah-
men des sozialen Gegenspielers. Das Übereinkom-
men wurde bisher von 18 Staaten ratifiziert. 

Die Ratifizierung des Übereinkommens ist drin-
gend erforderlich, da es klar umrissene und inter-
national anerkannte Prinzipien der gegenseitigen 
Unabhängigkeit der Gewerkschaften und Arbeit-
geberorganisationen enthält. Die Durchführung der 
Grundsätze des Übereinkommens ist durch Art. 9 
des Grundgesetzes gesichert, der die Vereinigungs-
freiheit unter besonderen Schutz stellt. Der Schutz 
der Rechte des einzelnen Arbeitnehmers, insbeson-
dere des Rechts der Koalitionsfreiheit und der un-
gehinderten gewerkschaftlichen Betätigung ist auch 
durch das Betriebsverfassungsgesetz vom 11. Okto-
ber 1952 gesichert. Das gleiche gilt  für die Koali-
tionsfreiheit des einzelnen Arbeitnehmers, die ins-
besondere in § 51 ides  Betriebsverfassungsgesetzes 
dadurch gewährleistet wird, daß Arbeitgeber und 
Betriebsrat darüber zu wachen haben, daß 
jede unterschiedliche Behandlung von Personen, 
auch wegen ihrer gewerkschaftlichen Betätigung 
oder Einstellung, unterbleibt. 

Es sei hierzu bemerkt, daß die Staaten, die das 
Übereinkommen nicht ratifiziert haben, einen Be-
richt über den Stand der Gesetzgebung und Praxis 
in bezug auf das Übereinkommen an 'das Interna-
tionale Arbeitsamt zu erstatten haben, in dem sie 
nach Art. 19 der  Verfassung dieses Amtes auch die 
Nichtratifizierung zu begründen  haben. 

Ich darf nun zu dem Gesetzentwurf über die 
Ratifikation des Übereinkommens Nr. 100 einige 
Ausführungen machen. Die Konferenz der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation hat im Juni 1951 
das Übereinkommen Nr. 100 über die Gleichheit 
des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeits-
kräfte für gleichwertige Arbeit angenommen. Das 
Übereinkommen wurde bisher von 9 Staaten rati-
fiziert. 

Die Mitgliedstaaten der Internationalen Arbeits-
organisation, die das Übereinkommen Nr. 100 rati-
fizieren, verpflichten sich damit, entsprechend den 
in ihrem Lande bestehenden Verfahren zur Lohn-
festsetzung die Anwendung des Grundsatzes der 
Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher 
Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit auf alle 
Arbeitnehmer zu fördern und, soweit es  mit  diesen 
Verfahren vereinbar ist,  sicherzustellen. Zur Durch-
führung des Übereinkommens hat die Regierung 
mit den Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisa-
tionen zusammenzuarbeiten. 

Die innerdeutsche Rechtsgrundlage für die Rati-
fikation ist der Ihnen allen bekannte Art. 3 des 
Grundgesetzes. Hiernach bindet der  Lohngleich-
heitsgrundsatz auch die Tarifvertragsparteien als 
unmittelbar geltendes Recht, wie das Bundes-
arbeitsgericht in seiner Grundsatzentscheidung vom 
15. Januar 1955 festgestellt hat. Darin sind Leit-
sätze aufgestellt, die ich dem Hohen Hause unter-
breiten möchte, da sie von grundsätzlicher Bedeu-
tung für die Behandlung dieser Angelegenheit sind. 

Der erste Leitsatz lautet: Die Verfassungssätze, 
daß Männer und Frauen gleichberechtigt sind — 
Art.  3 Abs. 2 des Grundgesetzes — und daß nie-
mand wegen seines Geschlechts benachteiligt wer-
den darf — Art. 3 Abs. 3 des Grundgesetzes —, sind 
geltende, echte Rechtsnormen und keine bloßen 
Programmsätze. 

Zweitens: Der Gleichberechtigungsgrundsatz und 
das Benachteiligungsverbot umfassen auch den 
Grundsatz der Lohngleichheit von Mann und Frau 
bei gleicher Arbeit. 
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Drittens: Der Lohngleichheitsgrundsatz bindet 
als Grundrecht nicht nur die staatliche Gewalt, 
sondern auch die Tarifvertragsparteien. 

Viertens: Eine Tarifklausel, die generell und 
schematisch weiblichen Arbeitskräften bei gleicher 
Arbeit nur einen bestimmten Hundertsatz der 
tariflichen Löhne als Mindestlohn zubilligt, ver-
stößt gegen den Lohngleichheitsgrundsatz und ist 
nichtig. 

Fünftens: Der Grundsatz der Lohngleichheit 
schließt es  aus,  daß die .Arbeit der Frau mit Rück-
sicht auf die  zu ihren Gunsten erlassenen Schutz-
normen geringer entlohnt wird. 

Sechstens: Nur solche Lohndifferenzierungen 
sind zulässig, die auch bei Männern vorgenommen 
werden, wenn und soweit es sich um Arbeiten 
handelt, die in gleicher Weise für Männer und 
Frauen tariflich vorgesehen sind. 

Das innerdeutsche Recht geht somit, wie Sie 
sehen, meine Damen und Herren, über die nur als 
Mindestgrundsätze anzusehenden Bestimmungen 
des Übereinkommens Nr. 100 hinaus, da in dem 
Bereich, in dem das Übereinkommen einkommen nur eine 
„Förderung" verlangt, in  der  Bundesrepublik eine 
„Sicherstellung" gegeben ist. Das Übereinkommen 
ist somit zweifelsfrei zur Ratifikation geeignet. 

Die vier Übereinkommen behandeln nicht, wie 
Sie  selbst, meine Damen und Herren, feststellen 
konnten, dein materiellen Inhalt von bestimmten 
Arbeitsrechtsgebieten, sondern stellen zu einigen 
wichtigen  Fragen Grundsätze von allgemeiner 
Gültigkeit auf. 

Lassen Sie mich noch darauf hinweisen, daß die 
Beratende Versammlung des Europarates in  ihrer 
Empfehlung Nr. 47 vom 18. September 1953 die 
Regierungen der Mitgliedstaaten zur Ratifikation 
der Übereinkommen Nrn. 81, 87, 88, 94, 97, 98 und 
102 aufgefordert hat.  Die deutschen Vertreter im 
Europarat haben der  Entschließung zugestimmt. 

Die Ratifikation von Übereinkommen, die  eine 
derart weitgehende internationale Anerkennung 
gefunden haben, kann unseres Erachtens nicht auf 
den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben werden. 
Das war und ist der alleinige Grund, der die SPD-
Fraktion veranlaßte, die Ratifikationsgesetzent-
würfe dem Hohen Hause zu unterbreiten. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, daß ich 
die Anträge auf Ratifikation  der Übereinkommen 
hinreichend begründet habe. Ich bitte Sie um 
Überweisung an iden Ausschuß für Arbeit. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die Anträge sind ein-
gebracht und begründet. — Das Wort hat der Herr 
Bundesarbeitsminister. 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich bin dem Kollegen Richter sehr dankbar für die 
ausführliche Darstellung des Inhalts der vier Ab-
kommen, die hier vorgelegt worden sind. Nur soll 
man sich bei der Ratifizierung der Übereinkom-
men klar darüber sein, daß man entweder die ge-
setzlichen Grundlagen für die Übereinkommen 
schon besitzen oder sie in kurzer Zeit zu schaffen 
in der Lage sein muß. Anderenfalls haben diese 
Ratifizierungen keinen Sinn. Es gibt eine Unzahl 
von Ratifikationsurkunden, die in Genf hinterlegt  

sind, die nur auf dem Papier stehen. Ich könnte 
Ihnen da die verschiedensten Beispiele nennen. 

Wenn man über die Dinge spricht, muß man 
sich auch über die Größenordnung einigermaßen 
im klaren sein. Wir haben bisher von der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation 103 Übereinkommen 
bekommen. Davon haben wir in Deutschland 27 
ratifiziert. Sie werden sagen, das ist eine verhält-
nismäßig geringe Zahl. Aber ich will Ihnen zeigen, 
daß es andere europäische Staaten gibt, die nicht 
derartige Zeiten der Unordnung durchzumachen 
hatten wie wir und die noch unter uns liegen, 
Dänemark beispielsweise mit 22 — die Niederlande 
haben 42 —, Luxemburg, das in Wirklichkeit am 
allerehesten in der Lage ist, durch eine sehr ein-
fache Gesetzgebung diese Dinge zu verwirklichen, 
mit 28, Schweden mit 35 von 103 Übereinkommen, 
die vorgelegen haben. Damit will ich aber gar 
nichts entschuldigen. 

Bei solchen Gesetzesvorlagen haben wir uns, wie 
ich vorhin schon sagte, immer von dem Gedanken 
leiten lassen: es muß dann bei uns auch alles in 
Ordnung sein oder in kurzer Z eit in  Ordn ung ge

-bracht werden. Ich selbst — Herr Kollege Richter 
hat es dankenswerterweise vorgetragen—habe ein 
Ratifizierungsgesetz zum Übereinkommen Nr. 29 
zweimal im Kabinett durchgebracht. Das erstemal 
konnte es unglücklicherweise, nachdem es bereits 
dem Hohen Hause zugeleitet war, nicht mehr ver-
abschiedet werden, und das zweitemal ist eben et-
was eingetreten, was der Kollege Richter entweder 
nicht weiß oder nicht richtig verstanden hat. Wir 
hatten die Frage zu prüfen — sie wurde im Bun-
desrat aufgeworfen —, ob der Strafvollzug bei uns, 
der ja bei den Ländern und nicht beim Bunde liegt, 
mit diesem Übereinkommen in Einklang zu brin-
gen ist. Es haben die verschiedensten Verhandlun-
gen mit den Länderjustizministern stattgefunden, 
um eine Änderung des Strafvollzugs bei uns her-
beizuführen, und zwar auf einer einheitlichen 
Linie. Das ist leider nicht geglückt, und nur 
deshalb, Herr Kollege Richter, stehen wir heute 
vor der Tatsache, daß ein Ratifizierungsgesetz für 
dieses meines Erachtens unbedingt notwendige 
Übereinkommen dem Hohen Hause noch nicht 
vorliegt. 

Dann haben Sie die Ratifizierung des Überein-
kommens Nr. 87 und in Verbindung damit mit vol-
lem Recht die Ratifizierung des Übereinkommens 
Nr. 98 beantragt. Hier stehen wir auch, zumindest 
im Arbeitsministerium, auf dem Standpunkt, daß 
bei uns die Voraussetzungen für die Ratifizierung 
der beiden Übereinkommen restlos gegeben sind. 
Deshalb haben wir die Ratifizierung auch betrie-
ben. Aber nun führen wir zur Zeit in Karlsruhe 
einen Prozeß gegen die Kommunistische Partei und 
ihre Hilfsorganisationen. Der Herr Kollege Richter 
hat vorhin gesagt, die deutschen Gewerkschaften 
seien stark genug, sich gegen kommunistische Ge-
werkschaften zu wehren. Derartige Ratifizierungen 
werden ja nicht nur für den gegebenen Zeitpunkt, 
sondern für die Zukunft vorgenommen. Ich will 
gern hoffen, daß, wenn der Prozeß in Karlsruhe 
beendet ist, auch die Bundesregierung zu diesen 
Fragen ja sagen kann. Ich persönlich habe 'das 
allergrößte Interesse daran. Bei dem freiesten 
Tarifvertragsrecht der ganzen Welt und bei der 
Koalitionsfreiheit, die bei uns im Grundgesetz ver-
ankert ist, sollte man eigentlich meinen, es könn-
te gar keine Widerstände geben. Aber hier ist die 
Freiheit aller derartiger Organisationen gesichert 
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und ich weiß nicht, was geschehen soll, wenn dann 
irgendwelche Tarnorganisationen aufgemacht wer-
den. 

Viel größere Schwierigkeiten, Herr Kollege Rich-
ter und meine sehr verehrten Damen und Herren, 
macht mir die Ratifikation des Übereinkommens 
Nr. 100. Hier ist nicht davon die Rede, daß gleiche 
Arbeit gleichbezahlt werden soll, sondern hier 
heißt es „gleichwertige Arbeit". Wer entscheidet 
nun, welche Arbeiten gleichwertig sind? Ich habe 
immer noch die Hoffnung, daß die Gleichberech-
tigung zwischen Mann und Frau im Arbeitsleben 
und vor allen Dingen in  der Lohnfestsetzung durch 
die Tarifvertragsparteien, nämlich die Gewerk-
schaften und die Arbeitgeberverbände, durchge-
führt wird. Wir haben uns doch die größte Mühe 
gegeben, Herr Kollege Richter, gerade mit den 
Vertretern der Sozialpartnerin meinem Haus Ver-
handlungen darüber zu führen, wie wir diese Dinge 
bei uns in eine Ordnung bringen können, daß 
nachher auch wirklich die Voraussetzungen für die 
Ratifizierung des Übereinkommens gegeben sind. 
Herr Kollege Richter, ich weiß nicht, ob es Ihnen 
von Ihren Kollegen nicht gesagt worden ist: Ge-
rade auch auf diesem Gebiet haben wir 'doch bei 
den Gewerkschaften die größten Schwierigkeiten 
gehabt. 

(Abg. Richter: Bei den Arbeitgebern!) 

— Bei den Arbeitgebern und bei den Gewerkschaf-
ten! Aber lassen wir das jetzt einmal! Es ist jeden-
falls nicht zu einer Übereinkunft oder einer ge-
meinschaftlichen Auffassung über diese Dinge ge-
kommen. Erst in  'der allerletzten Zeit haben sich 
die Sozialpartner bereit gefunden, eine gemein-
schaftliche Kommission bei mir im Hause zu bil

-den, die in Verbindung mit meiner Arbeitsrechts-
abteilung versucht, die Grundlagen 'dafür zu schaf-
fen. 

Sie sehen, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, es ist in Wirklichkeit nicht der böse Wille 
der Bundesregierung und in diesem Falle ganz be-
stimmt nicht der böse Wille des Arbeitsministe-
riums; in einem Staat wie in unserem, wo die Ge-
walten geteilt sind, wo nicht alle Zuständigkeiten 
bei der Bundesregierung, sondern sehr vieles bei 
den Länderregierungen liegt, ergeben sich Schwie-
rigkeiten. Wir finden das auch in Amerika. Ich 
habe es beispielsweise für direkt unmöglich gehal-
ten, daß die Amerikaner das Übereinkommen 
Nr. 29 über die Zwangsarbeit nicht ratifiziert haben. 
Ich bin in Mehlem beim Hohen Kommissar gewe-
sen und habe ihn gefragt: Ist es denn nicht mög-
lich, daß ich von Ihrer Heimatregierung eine Mit-
teilung darüber 'bekomme, weshalb Amerika, 
dieses freie Land, das ganz bestimmt keine Zwangs-
arbeit kennt, dieses Übereinkommen nicht ratifi-
ziert hat? Ja, wurde mir erwidert, die Zuständig-
keit für diese Dinge liegt in den USA bei den 
einzelnen Staaten, und die achten sorgsam darauf, 
daß keine ihrer Zuständigkeiten an die Zentral-
regierung geht! Genau dasselbe haben wir in die-
sem Falle auch .beim Strafvollzug. 

Wir wollen also hoffen, daß es durch eine ge-
meinschaftliche Arbeit in den Ausschüssen gelingt, 
die Dinge so weit zu bringen, daß wir recht bald 
zu einer beruhigenden und zufriedenstellenden 
Lösung dieser Fragen kommen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Sabel. 

Sabel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Die Vorlage der vier Ratifizie-
rungsgesetze möchte ich zum Anlaß nehmen, 
namens meiner Freunde erneut die Bereitschaft 
zur internationalen Zusammenarbeit auch im Be-
reich der Sozialpolitik und des Arbeitsrechts aus-
zusprechen. Wir halten diese Zusammenarbeit für 
unerläßlich. 

Ich darf daran erinnern, daß wir ja erst seit 
einer kurzen Zeitspanne wieder zur Internationa-
len Arbeitsorganisation gehören. Der Herr Bundes-
arbeitsminister hat darauf hingewiesen, daß wir 
immerhin 27 Abkommen bereits ratifiziert haben. 
Sicher, wir haben zu prüfen, was von den übrigen 
Abkommen auch bei uns noch ohne größere Kom-
plikationen ratifiziert werden kann. 

Es ist nicht unbekannt, daß in diesen vier Ab-
kommen einige Probleme stecken, die dazu geführt 
haben, daß man sich auch innerhalb der Ressorts 
noch nicht einigen konnte. Wir müssen im Aus-
schuß hören, um welche Details es sich handelt. 
Ich möchte heute zu den einzelnen Vorlagen nicht 
Stellung nehmen, sondern nur sagen: wir wollen 
uns im Ausschuß ernsthaft bemühen, zu prüfen, ob 
eine baldige Ratifizierung der genannten Abkom-
men möglich ist. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. — Doch! Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Döhring. 

Frau Döhring (SPD): Herr Präsident! Meine 
Herren und Damen! Lassen Sie mich einige wenige 
Sätze zu den Ausführungen des Herrn Bundes-
arbeitsministers sagen, die er hier zu dem Über-
einkommen Nr. 100 gemacht hat. 

Herr Arbeitsminister, Sie haben schon bei frü-
herer Gelegenheit in diesem Hause erklärt, daß die 
Ratifizierung des Übereinkommens Nr. 100 viel-
leicht erst dann zu geschehen habe, wenn die Tarif-
parteien die Lohngleichheit geregelt und in den 
Tarifverträgen festgelegt hätten. Ich darf Sie viel-
leicht darauf hinweisen: Gerade bei den Verhand-
lungen in Genf — wenigstens besagt das das Ab-
schlußprotokoll jener Ausschußsitzung — war ganz 
klar herausgestellt, daß die zustimmenden Mit-
gliedstaaten die Verpflichtung übernehmen, die 
Lösung des ganzen Problems der gleichen Entloh-
nung für gleiche und gleichwertige Arbeit zu 
f ö r der n. Ich möchte namens der fünfeinhalb 
Millionen berufstätiger Frauen, also der in ab-
hängigem Arbeitsverhältnis stehenden Frauen, hier 
ganz klar und eindeutig sagen: sie erwarten, daß 
die Bundesregierung mit der Ratifizierung des 
Übereinkommens Nr. 100 vorausgeht und damit 
die Bemühungen der Tarifpartner unterstützt, 
dieses Problem für die berufstätigen Frauen leich-
ter und schneller zu lösen. Frankreich und Belgien 
haben dieses Übereinkommen bereits vor einigen 
Jahren, Österreich hat es im vorigen Jahr rati-
fiziert. Der belgische Arbeitsminister hat am 16. 11. 
1953, als er den Nationalen Arbeitsrat in Belgien 
von der Ratifikation in Kenntnis setzte, festge-
stellt, daß Belgien durch die Ratifizierung feier-
lich die Anerkennung des Lohngleichheitsgrund-
satzes bekräftigt hat, die sich für jeden Mitglied-
staat, der in der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion diesem Übereinkommen zugestimmt hat, aus 
der Verfassung des Internationalen Arbeitsamtes 
und aus der Erklärung von Philadelphia über die 
Menschenrechte ergibt. Belgien und die anderen 
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bereits genannten Länder haben damit die Bereit-
willigkeit zur Lohngleichheit anerkannt. Nicht 
mehr und nicht weniger, Herr Arbeitsminister, ver-
langen auch die deutschen Frauen. Ich möchte das 
Hohe Haus dringend bitten, daß es in den Bera-
tungen im Ausschuß auf diese Wünsche der er-
werbstätigen Frauen Rücksicht nimmt und daß 
endlich auch die Bundesrepublik dieses Überein-
kommen ratifiziert. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Ich sehe keine weite-
ren Wortmeldungen und schließe die erste Bera-
tung. Es ist der Antrag gestellt, die vier Einzel-
vorlagen den zuständigen Ausschüssen zu über-
weisen. Ich schlage vor, die Gesetzentwürfe unter 
Punkt 3 a und Punkt 3 b der Tagesordnung dem 
Ausschuß für Arbeit als federführendem Ausschuß 
und dem Ausschuß für Rechtswesen und Verfas-
sungsrecht als mitberatendem Ausschuß, die beiden 
anderen Teilvorlagen nur dem Ausschuß für Arbeit 
zu überweisen. Ist das Haus damit einverstanden? 
— Ich höre keinen Wider spruch; es ist so be

-

schlossen.  

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 
Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Dritten Gesetzes zur Förderung der  
Wirtschaft im Land Berlin (Drucksache 1159); 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Finanz- und Steuerfragen (19. Ausschuß) 
(Drucksache 1390). 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Dr. 
Königswarter. Es liegt ein Schriftlicher Bericht*) 
vor. Verzichtet das Haus auf mündliche Bericht-
erstattung? 

(Zustimmung.) 

— Das Haus ist damit einverstanden, daß ohne 
mündliche Berichterstattung beraten wird. 

Wir treten in die zweite Lesung ein. Ich rufe auf 
§ 1, — § 2, — § 3, — § 4. Wer diesen Bestimmun-
gen in der Ausschußfassung zustimmen will, der 
möge die Hand erheben. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Ich stelle einstimmige Annahme fest. 

Zu § 5 ist ein Änderungsantrag angekündigt. 
Das Wort zur Begründung hat der Abgeordnete 
Klingelhöfer. 

Klingelhöfer (SPD): Herr Präsident! Ich habe die 
Ehre, meine Damen und Herren, den Antrag 
meiner Fraktion zu begründen. Ich würde nur 
wünschen, daß dieser Antrag nicht als Antrag 
meiner Fraktion, sondern als ein Wunsch des gan-
zen Hauses betrachtet würde und daß ich als 
Sprecher aus Berlin einem Wunsche des ganzen 
Hauses Ausdruck gäbe, obwohl ich der Sprecher 
von Berlin bin. Der Antrag liegt Ihnen in Um-
druck 363 vor. An der Vorlage ist nicht nur die 
Überschrift zu ändern, entsprechend dem Bericht 
des Berichterstatters und dem Bericht des Aus-
schusses. 

Meine Damen und Herren, bei dem Antrag der 
Fraktion der SPD handelt es sich — und darum 
wünschte ich, daß er als Antrag des ganzen Hauses 
aufgenommen werden möge — um die Gut-
machung eines Versäumnisses. Sie werden sich 
daran erinnern, daß dieses Haus am 6. Mai 1954 
einstimmig eine Entschließung angenommen hat, 

*) Siehe Anlage 13.  

die genau dem Ausdruck gibt, was meine Fraktion  

in diesem Antrage verlangt. Es heißt in der Ent-
schließung unter dem Buchstaben c, daß die Bun-
desregierung ein Gesetz vorlegen möge, nach dem  
die Steuerfreibeträge um 20 °/o erhöht werden.  
Das war ein Beschluß des ganzen Hauses. Auch der  
Ausschuß für Finanzen und Steuern hatte bei  

seiner ersten Lesung einen Beschluß in dieser  

Richtung gefaßt; das war notwendig geworden, weil  
in der Regierungsvorlage dem Wunsch des Hauses  

nicht Rechnung getragen worden war. Leider ist  

dieser Beschluß in dem Bericht, der Ihnen vorliegt,  

nicht wiedergegeben. In der letzten Ausschuß-
beratung führte die Kontroverse, ob die Bundes-
ratsempfehlung oder der Regierungsentwurf  

durchgeführt werden solle, dazu, daß dieser Be-
schluß nicht aufrechterhalten worden ist.  

Unser Antrag muß auch deshalb angenommen  

werden, weil er dem Steuersystem gerecht wird.  

Wenn eine Lohnsteuerpräferenz vorgesehen wird,  
dann ist es nicht möglich, daß man den Steuerfrei-
betrag im Gesetz ausläßt. Das widerspricht dem  

Grundsatz  der Steuergleichheit. Die Erhöhung der  

Steuerfreibeträge gehört ebenso zur Einkommen- 
und Körperschaftsteuersystematik wie die Senkung  

von Tarifen. Ich bin der Auffassung, daß die Re-
gierung es auch aus systematischen Rücksichten  

nicht unterlassen dürfte, die Steuerfreibeträge zu  

erhöhen.  

Dies ist auch aus Gründen der Steuergerechtig-
keit notwendig. Präferenzen gelten gleichmäßig  

und nehmen auf unterschiedliche Einkünfte keine  

Rücksicht. Die höchsten Einkünfte werden bei  

einem prozentualen Abschlag ebenso wie die  
kleinsten berücksichtigt. Nun handelt es sich aber  

gerade bei unserem Antrag um die Einkünfte der  

Erwerbstätigen mit den niedrigsten Einkünften  

und der Rentner, d. h. um Einkünfte bis zu  
3600 DM jährlich, und darüber hinaus soll die not-
wendige Abflachung bis zu Einkünften von 4800 DM  
jährlich durchgeführt werden.  

Ich will Ihnen einige Beispiele geben, damit Sie  
sehen, worum es sich handelt. Ohne Freibetrag  

würde bei einem Einkommen von 2400 DM jährlich  
in Klasse I die Senkung monatlich 90 Pf betragen;  

mit Steuerfreibetrag auch nicht viel mehr, aber  

immerhin 2,30 DM. Bei 3600 DM kämen wir ohne  
Freibetrag monatlich zu einer Senkung von 3,60 DM,  

mit Freibetrag jedoch zu einer solchen von 5,50 DM.  

Wer wie diese Kreise mit den niedrigsten Einkünf-
ten, Lohnempfänger und Rentner, den Pfennig um-
drehen muß, der weiß sehr wohl den Unterschied  

zwischen 90 Pf und 2,30 DM im Monat und zwi-
schen 3,60 DM und 5,50 DM im Monat zu schätzen.  

Wenn auf der andern Seite bei einem Einkommen  

von 20 000 DM die Ermäßigung bei der 20%igen  
Senkung 989 DM jährlich beträgt — und ich muß  
sagen, daß diese Präferenz auch bei den hohen Ein-
kommen unter Aufbaugesichtspunkten für Berlin  

notwendig ist —, dann darf man die kleinsten  

Einkünfte nicht diskriminieren. Außerdem muß  
man eines wissen, was spezifisch Berlin betrifft.  

Alle Einkünfte von Lohn- und Gehaltsempfängern  

in Berlin sind nämlich ohnehin diskriminiert. Es ist  
nun einmal so, daß wir in Berlin eine geringere  
Gewinnkraft der neugeschaffenen Unternehmungen  

haben als in der Bundesrepublik und zugleich eine  

abnorme Arbeitslosenzahl, die heute noch 17 % der  
Erwerbstätigen ausmacht. Diese beiden Faktoren,  

eine sehr viel niedrigere Gewinnkraft als in der  

Bundesrepublik und die hohe Arbeitslosigkeit, wir- 
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ken sich sozial aus und drücken auf die Löhne und 
Gehälter. Auch hier ganz wenige Beispiele. Es wird 
bei gleicher Leistung — das bitte ich Sie zu beach-
ten, und niemand wird bezweifeln, daß in der Ber-
liner Elektroindustrie und in der übrigen Industrie 
die gleiche Leistung verlangt wird wie etwa in 
Hamburg — in Berlin von einem Metallarbeiter 
ein durchschnittlicher Bruttostundenverdienst von 
167 Pfennig erreicht; in Hamburg dagegen be-
trägt der durchschnittliche Bruttostundenverdienst 
189 Pfennig. Das hat sich bis heute nicht geän-
dert. Um den durchschnittlichen Bruttowochenver-
dienst eines Metallarbeiters ist es noch schlechter 
bestellt, und zwar deshalb, weil die Arbeitszeiten 
in Berlin auch infolge größerer Arbeitslosigkeit 
kürzer sind als in Hamburg und im ganzen Bun-
desgebiet. Der durchschnittliche Bruttowochenver-
dienst eines Metallarbeiters in Berlin beträgt 
77 DM; er beträgt in Hamburg 93 DM. Bei den 
kaufmännischen Angestellten sind die Dinge noch 
bitterer. Wir haben in Berlin Unterschiede gegen-
über Hamburg in der gleichen Tarifklasse bis zu 
20 und 24 %. 

Ich habe schon von der Wichtigkeit der leitenden 
Angestellten für die Aufbaupolitik in Berlin ge-
sprochen. Diese Kategorie ist die treibende Kraft in 
einer erfolgreichen Aufbaupolitik. Bei der Gruppe 
der leitenden Angestellten auf der Ebene unter den 
Vorstandsmitgliedern und bei den Vorstandsmit-
gliedern selbst ist das Verhältnis der Gehälter in 
Berlin zu denen im Bundesgebiet bei vergleich-
baren Unternehmungen 2 : 3. Das gilt für Banken, 
das gilt ebenso für Industrieunternehmungen. Es 
ist gar kein Zweifel darüber, daß in dieser Bezie-
hung nicht nur bei den gelernten Facharbeitern, 
sondern auch bei den leitenden Angestellten ein 
echtes Handicap für den Wiederaufbau der Ber-
liner Wirtschaft vorliegt. 

Nun möchte ich, daß auch der Herr Bundes-
finanzminister nicht böse über diesen An-
trag ist und daß er keinen Einspruch erhebt. Ich 
weiß nicht, ob er den Einspruch unterlassen wird; 
sein Pflichtbewußtsein veranlaßt ihn vielleicht 
dazu, trotz seiner Liebe zu Berlin. — Er nickt mit 
dem Kopf. Ich muß es hinnehmen, daß der Herr 
Bundesfinanzminister, der den Säckel zu bewachen 
hat, seine Pflicht erfüllt, auch dann, wenn sein 
Herz etwa kontra ist. Aber ich muß dem Herrn 
Bundesfinanzminister noch folgendes sagen. 

Der Herr Bundesfinanzminister möge nicht über-
sehen, daß dieser Antrag außerordentlich beschei-
den ist. Ich hatte im Ausschuß für Finanz- und 
Steuerfragen festgestellt, daß nicht die Bereitschaft 
bestand, das zu akzeptieren, was der Bundestag am 
6. Mai 1954 einstimmig der Bundesregierung zu 
empfehlen beschlossen hatte. Der Bundestag hatte 
beschlossen, gleichviel um welche Steuerstufen es 
sich handelt, den Steuerfreibetrag um 20 % zu er-
höhen. Wir haben uns zurückgehalten, weil wir wis-
sen, daß die generelle Erhöhung des Steuerfreibe-
trags eine beträchtliche Summe ausmacht, etwa 18 
bis 20 Millionen Mark. Ich weiß nicht nur um die 
Sorgen des Herrn Bundesfinanzministers um seinen 
diesjährigen Etat, sondern ich weiß auch, daß die 
Summe von 18 bis 20 Millionen Mark in dem Pro-
jekt, das man für Berlin durchführen will, Schwie-
rigkeiten wegen der Verteilung der erforderlichen 
Maßnahmen auf die einzelnen Gruppen bereiten 
würde. Bei diesem Antrag handelt es sich nicht 
um 18 bis 20 Millionen Mark, sondern höchstens  

um einen Betrag zwischen 3 und 4 Millionen Mark. 
Das ist eine Summe, die ohne Ausdehnung des für 
Berlin Erforderlichen vertragen werden kann. 

Herr Bundesfinanzminister, geben Sie sich bitte 
wirklich einen Ruck! Seien Sie nicht nur gerecht, 
entsprechen Sie auch der Systemgerechtigkeit die-
ses Projektes, der steuerlichen Systemgerechtig-
keit! Tragen Sie Rechnung dem Wunsche dieses 
Hauses, der einstimmig zum Ausdruck gekommen 
ist, der jedoch in unserem Antrage nicht wieder 
aufgenommen worden ist; denn wir verlangen nur 
1 /6  der Summe, die der Beschluß des Hauses er-
fordert haben würde. Tragen Sie bitte, Herr Bun-
desfinanzminister, diesem bescheidenen Wunsche 
Rechnung! 

Ich darf schließen. Mein Wunsch ist — ich habe 
ihn zu Anfang schon ausgesprochen —, dieser An-
trag möge als ein Anliegen des ganzen Hauses 
empfunden und einstimmig angenommen werden. 
Das ganze Haus möge — was zu sagen ja bei den 
Nichtantragstellern beliebt ist — dem Satz ent-
sprechend handeln: „Gerechtigkeit erhöhet ein 
Volk". Fassen Sie einen einstimmigen Beschluß! 
Ich glaube, Sie dienen damit nicht nur der Durch-
führung Ihres eigenen Beschlusses, Sie dienen der 
Gerechtigkeit und dem Ansehen dieses Hauses. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Lindrath. 

Dr. Lindrath (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Den Einspruch, den Herr Kol-
lege Klingelhöfer erwartet, muß ich gegen diese 
Pläne leider schon einlegen, und zwar aus folgen-
der Erwägung heraus. Der Antrag, der soeben hier 
begründet wurde, sieht vor, daß für die Arbeit-
nehmer besondere Freibeträge eingeführt werden 
sollen, und zwar 180 DM für Arbeitnehmer mit 
Einkommen bis 3600 DM im Kalenderjahr, 
120 DM, wenn das Einkommen zwischen 3600 und 
4200 DM liegt, und 60 DM, wenn das Einkommen 
zwischen 4200 und 4800 DM liegt. Bei der Begrün-
dung wurde darauf Bezug genommen, der Bundes-
tag habe am 6. Mai 1954 beschlossen, die Steuer-
freibeträge um 20 v. H. zu erhöhen. Das ist richtig, 
aber der Beschluß ist vor der Steuerreform gefaßt 
worden, d. h. bevor die steuerlichen Leistungen ohne-
hin schon gesenkt worden sind. Wenn sich die Prä-
ferenzen jetzt auf diese Freibeträge nicht erstrek-
ken, dann müßte man dabei immerhin beachten, 
daß eine Vergünstigung ja bereits durch die Steuer-
reform gegeben worden ist. 

Auch der soziale Gehalt des Antrages läßt zu 
wünschen übrig. Gerade diejenigen, die ein Ein-
kommen haben, das der Steuer überhaupt nicht 
unterliegt, werden durch diesen Antrag nicht be-
troffen und profitieren von diesem Antrag daher 
nichts. Ferner ist der Antrag auch außerordentlich 
einseitig, weil er nur auf die Arbeitnehmer abge-
stellt ist, also nur auf Personen, die Einkünfte aus 
unselbständiger Arbeit haben. Es gibt aber auch 
zahllose Einkommensbezieher, die Einkünfte haben 
aus selbständiger Tätigkeit, aus Grundbesitz, aus 
Kapitalrenten oder aus Gewerbebetrieb, wie etwa 
die Handwerker, die Kleingewerbetreibenden usw. 
All  diese Personen würden durch diesen Antrag 
nicht begünstigt. Aber auch bei den Arbeitneh-
marn selbst würde die Auswirkung unterschiedlich 
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sein, je nachdem, ob die Arbeitnehmer — sofern 
sie verheiratet sind — mit dem Ehegatten zusam-
men veranlagt werden oder ob sie getrennt ver-
anlagt werden. Werden sie zusammen veranlagt, 
dann würde der Freibetrag doppelt gewährt wer-
den, werden sie getrennt veranlagt, nur einmal. 
Es kann auch vorkommen, daß jemand neben dem 
Arbeitseinkommen noch ein anderes Einkommen, 
etwa aus Vermietung und Verpachtung hat. Auch 
in solchen Fällen würde diese Vergünstigung nicht 
zum Zuge kommen, obwohl auch das gesamte Ein-
kommen durchaus unter diesen Grenzen bleiben 
kann. 

Auch hinsichtlich der Belastung des Haushalts-
plans sind die Auswirkungen keineswegs so ge-
ringfügig, wie hier gesagt wurde. Es handelt sich 
tatsächlich um einen Betrag, der etwas über 10 Mil-
lionen DM liegt. Um eine. Deckung zu finden, müß-
ten wir das Notopfer nochmals um etwa 1 % er-
höhen. 

Wir halten demzufolge diesen Antrag für nicht 
geeignet und bitten, ihn 

Gelegenheit G Ich darf bei dieser Gelegenheit mit Erlaubnis 
des Herrn Präsidenten noch einen Antrag redak-
tioneller Art stellen. Ich möchte zunächst darauf 
aufmerksam machen, daß die Überschrift dieses 
Gesetzes sprachlich vielleicht zu ändern wäre. Es 
heißt: „Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Ände-
rung des Einkommensteuergesetzes . . ., ferner des 
Körperschaftsteuergesetzes . . . sowie des Gesetzes 
zur Erhebung einer Abgabe ,Notopfer Berlin'  . . .". 
Ich möchte beantragen, das Wort „ferner" zu strei-
chen und statt „sowie" „und" zu schreiben. Das 
ist eine einfache redaktionelle Änderung. 

Weiterhin ist bei der Ausarbeitung des Gesetzes 
offenbar übersehen worden, daß in den Paragra-
phen, bei denen Beschlüsse des Ausschusses gefaßt 
worden sind, immer von „Berlin (West)" gespro-
chen ist, während in den Paragraphen, in denen 
es bei der Regierungsfassung verblieben ist, steht: 
„Land Berlin". Um eine Einheitlichkeit herbeizu-
führen, wird beantragt, in den §§ 1 bis 9 statt 
„Land Berlin" einheitlich „Berlin (West)" zu schrei-
ben. Das entspricht der im Einkommensteuerrecht 
üblichen Gepflogenheit. 

Schließlich ist noch zu den Sätzen etwas zu 
sagen, die am Schluß der beiden Tabellen stehen, 
die als Anlagen beigefügt worden sind. Dort ist 
gesagt, daß für jede 100 DM Einkommen über rund 
25 000 DM Jahreseinkommen noch weitere 
4,0875 DM, d. h. 4 Mark und 8 3/4 Pfennig erhoben 
werden sollen. Hier möchte ich vorschlagen, diese 
Zahl der besseren Rechnung wegen auf 4 Mark 
und 9 Pfennig aufzurunden. Ich möchte darauf auf-
merksam machen: in der Tabelle selbst sind die 
Beträge ordnungsgemäß mit 9 % errechnet, und aus 
9 % Erhöhung auf 3,75 DM ergab sich diese Zahl 
mit vier Stellen hinter dem Komma. Die vorge-
schlagene Aufrundung macht bei einem Mehrein-
kommen von 10 000 DM ganze 25 Pfennig mehr 
aus, die dafür erhoben werden. Dafür haben wir 
aber eine wesentlich einfachere Berechnungs-
methode. Dementsprechend müßte auch in § 7 
Ziffer 4 statt 4,0875 gesetzt werden 4,09 DM. 

Ich beantrage also namens meiner politischen 
Freunde, den Änderungsantrag der Fraktion der 
Sozialdemokratischen Partei auf Umdruck 363 ab-
zulehnen und die redaktionellen Änderungen, wie 
ich sie vorgetragen habe, noch zu genehmigen. Ich  

darf dem Herrn Präsidenten den handschriftlichen 
Antrag überreichen. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
ordnete Klingelhöf er. 

Klingelhöfer (SPD): Ich werde Sie nicht lange 
aufhalten, meine Damen und Herren. Ich weiß sehr 
wohl, daß ein später Abend nicht die geeignete 
Zeit ist,  lange Ausführungen zu machen. Aber der 
Herr Kollege von  der  CDU hat mich doch über-
rascht. Warum kapituliert denn eine so mächtige 
Partei in diesem Hause vor ihrem eigenen Be-
schluß? Zum übrigen wurde darauf hingewiesen, 
daß bei der  Steuerreform bereits eine Steuersen-
kung vorgenommen worden ist. Das  dürfte dem 
Hause ohnehin bekannt sein. Aber eis dürfte dem 
Hause auch bekannt sein, daß diese Steuerreform 
für ganz Deutschland gegolten hat und daß es sich 
hier nicht um etwas handelt, was nun etwa für 
Berlin besonders durchgeführt worden wäre. 

Zum zweiten ist es richtig, was der Herr Kollege 
gesagt hat, daß es sich hier  um  einen besonderen 
Steuerfreibetrag für die unselbständig Tätigen 
handelt. Ichglaube, dieses Haus weiß, daß ich mich 
um die selbständig Tätigen sehr wohl und sehr 
ernsthaft bekümmere; und ich habe mir das sehr 
wohl überlegt. Aber ,das Haus weiß auch, daß bei 
den Lohnempfängern Idas vorliegt, was  der  Herr 
Bundesfinanzminister einmal das „gläserne Porte-
monnaie" genannt hat, durch das jeder hindurch-
sehen kann, und daß nun 'einmal bei den Selbstän-
digen in der Tat alles das,  was  der Lohnempfänger 
nicht absetzen kann, von Gesetzes wegen abge-
zogen werden darf und daß die Dinge dort in der 
Tat anders zu beurteilen sind als bei den Lohn-
empfängern. 

Drittens. Ich weiß es nicht, ob der Herr Bundes-
finanzminister meinem Her rn  Kollegen von der 
CDU gesagt hat, daß es 10 Millionen DM sind. 
Vielleicht, — ,aber wir wissen ja auch: der Herr 
Bundesfinanzminister greift ganz gerne — ver-
zeihen Sie, auch das ist seine Pflicht — etwas 
höher, als es unbedingt sein muß. Er hat vielleicht 
Gelegenheit, sich mit meinem Landesfinanzamt in 
Berlin auseinanderzusetzen. Dort habe ich mir aus-
rechnen lassen, was die Sache kostet, und nur des-
halb habe ich diese Zahlen vorgebracht, nicht um 
die Dinge zu bagatellisieren oder zu verniedlichen. 
Immerhin, Herr Bundesfinanzminister, immerhin, 
Hohes Haus, ich habe dem Herrn Bundesfinanz-
minister doch durch die Bescheidenheit meiner 
Fraktion, wenn er recht hat,  15, 14, 13, 12 Millionen 
erspart. Wollen Sie das nicht honorieren, Herr 
Bundesfinanzminister? Wollen Sie  das nicht hono-
rieren, meine Damen und Herren? 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird das Wort noch 
gewünscht? — Bitte, Herr Bundesfinanzminister. 

Schäffer, Bundesminister der Finanzen: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Nur eine 
Feststellung: Der Herr Vorredner hat eingangs 
seiner Ausführungen erwähnt — in seiner ersten 
Rede —, daß ein Vorteil seines Antrags darin liege, 
daß das haushaltswirtschaftliche Risiko nicht so 
groß sei. Es handele sich nicht um 18 Millionen, 
sondern etwa um den sechsten Teil. Es wird seiner 
Aufmerksamkeit nicht entgangen sein, daß der Herr 
Kollege Lindrath schon bemerkt hat, daß hier ein 
Irrtum vorliegt, daß der Ausfall, den dieser Antrag 
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bringen würde, nicht 3 Millionen, sondern nach den 
Erhebungen, die wir in Berlin vorgenommen 
haben, annähernd 10 Millionen DM betragen 
würde. Wenn der Herr Vorredner also gemeint hat, 
sein Antrag empfehle sich ,deshalb zur Annahme, 
weil der  Ausfall so gering sei, so muß ich leider 
feststellen, daß diese Empfehlung jeder sachlichen 
Grundlage entbehrt. 

Im übrigen möchte ich feststellen, daß die Be-
denken, die gegen die Inkongruenz des Antrags be-
züglich !der Ehegattenbesteuerung im Falle von 
Einkünften neben den Lohneinkünften vorge-
tragen worden sind, vollkommen zutreffen und 
allein schon deshalb den Antrag meiner Über-
zeugung nach urivollziehbar machen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Jetzt wird das Wort 
wohl wirklich nicht mehr gewünscht, so daß ich 
zur Abstimmung über den Änderungsantrag der 
Fraktion der  SPD Umdruck 363*) kommen kann. 
Wer diesem Antrag zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte  um die 
Gegenprobe. — Meine Damen und Herren, da sich 
das Präsidium nicht einig ist, möchte ich die Frage 
anders klären. Wer dem Antrag zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — Ich bitte 
um die Gegenprobe. — Der Vorstand ist sich nicht 
einig. Wir müssen auszählen. Ich bitte Sie, den Saal 
zu verlassen. Ich bitte die Schriftführer, sich an die 
Plätze zu begeben. 

(Die Abgeordneten verlassen den Saal.) 

Ich bitte die Damen und Herren, den Saal be-
schleunigt zu verlassen. Die Abgeordneten aus 
Berlin dürfen, obwohl der Antrag Berlin betrifft, 
im Saale bleiben. – 

Ich bitte, die Türen zu schließen. Ich stelle fest, 
daß nur noch Berliner Abgeordnete im Saale sind. 

Ich bitte, die Türen zu öffnen. Die Abstimmung 
beginnt. Wer dem Änderungsantrag der Fraktion 
der SPD auf Umdruck 363 zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich, durch die Ja-Türe zu gehen, wer ihn 
abzulehnen wünscht, durch die Nein-Türe, die 
übrigen durch die Enthalten-Türe. 

(Wiedereintritt und Zählung.) 

Ich bitte die Türen zu schließen; die Abstimmung 
ist beendet. 

Meine Damen und Herren, ich darf das Ergebnis 
der Abstimmung bekanntgeben. Es haben mit Ja 
108 Mitglieder des Hauses gestimmt, mit Nein 191 
Mitglieder; enthalten hat sich niemand. Der An-
trag ist abgelehnt. 

Ich komme damit zur Abstimmung über den § 5 
in der Ausschußfassung. Wer ihm zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Das erste war die 
Mehrheit; der § 5 ist angenommen. 

Ich rufe auf die §§ 6, — 7, — 8, — 9, — 10 
und 11 in der Ausschußfassung. Das Wort wird 
nichtgewünscht. Wer zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Das ist die Mehr-
heit; es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf Einleitung und Überschrift und hier-
zu den Antrag des Abgeordneten Dr. Lindrath, in 
der Überschrift das Wort „ferner" zu streichen und 
das Wort „sowie" durch das Wort „und" zu er-
setzen. Wer diesem Antrag des Abgeordneten Dr. 

*) Siehe Anlage 8.  

Lindrath zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Das ist die Mehrheit; es ist so 
beschlossen. 

Ich darf ferner festhalten — ich sollte dies schon 
im Auftrag des Herrn Berichterstatters tun, der auf 
mündliche Berichterstattung verzichtet hat —, daß 
überall dort, wo die Worte „Land Berlin" stehen, 
diese durch die Worte „Berlin (West)" ersetzt wer-
den. Ich stelle fest, daß das Hohe Haus damit ein-
verstanden ist. 

Ferner hat  der Abgeordnete Dr. Lindrath bean-
tragt, in § 7 Ziffer 4 statt „4,0875" die Zahl „4,09" zu 
setzen. Ich nehme an, daß Sie mit dieser Berich-
tigung einverstanden sind. Erhebt sich Wider-
spruch? — Das ist nicht der Fall; einstimmig be-
schlossen. 

Herr Dr. Lindrath hat außerdem beantragt, am 
Schluß der  Anlagen 1 und 2 statt der Zahl „4,0875" 
die Zahl „4,09" zu setzen. Es erhebt sich kein 
Widerspruch; auch dies ist einstimmig beschlossen. 

Damit stehen wir am Ende der zweiten Be-
ratung. Ich komme zur 

dritten Beratung. 

Ich eröffne die  allgemeine Aussprache. Wird das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich 
schließe die allgemeine Aussprache. Änderungs-
anträge liegen nicht vor. Damit entfällt eine Ein-
zelberatung. 

Ich komme zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetz als Ganzem zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich vom Sitz zu erheben. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Ich stelle fest, 
daß das Gesetz einstimmig angenommen ist. 

(Zuruf rechts: Nein!) 

— Entschuldigen Sie,  war das eine Gegenstimme? 

(Zuruf rechts: Enthaltung!) 

— Ich stelle fest, daß das Gesetz einstimmig — 
bei einer Enthaltung — angenommen wurde. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über 
den Ausschußantrag auf Seite 2 der Drucksache 
1390, Ziffern 2 und 3. Ich darf über beide Ziffern 
gemeinsam abstimmen lassen. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Das 

ist die Mehrheit; es ist so beschlossen. Damit ist 
dieser Punkt der Tagesordnung erledigt. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 
a) Zweite Beratung des von der Fraktion der 

SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung des Zündwarensteuergesetzes 
(Drucksache 822); 

Mündlicher Bericht des Ausschusses für 
Finanz- und Steuerfragen (19. Ausschuß) 
(Drucksache 1130, Umdruck 361). 
(Erste Beratung: 51. Sitzung); 

b) Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses für Finanz- und Steuerfragen 
(19. Ausschuß) über den Antrag der Frak-
tionen der CDU/CSU, FDP, GB/BHE, DP be-
treffend Zündwarensteuer (Drucksachen 1131, 
917, Umdrucke 365, 368). 

Das Wort als Berichterstatterin zu beidem hat 
Frau Abgeordnete Beyer. 

Frau Beyer (Frankfurt) (SPD), Berichterstatterin: 
Herr Präsident! Meine Herren und Damen! Aus 
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den Ihnen vorliegenden Drucksachen 1130 und 1131 
ist zu entnehmen, daß sich der Ausschuß für 
Finanz- und Steuerfragen am 3. Dezember 1954 
mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Zündwarensteuergesetzes — Drucksache 822 —, 
eingebracht von der Fraktion der SPD, sowie dem 
Antrag Drucksache 917, eingebracht von den Frak-
tionen der CDU/CSU, FDP, GB/BHE und DP, be-
faßt hat. Das Ziel beider Vorlagen war und ist, 
eine Herabsetzung der Zündwarensteuer herbeizu-
führen. 

Zur Sache selbst ist zu sagen, daß im Jahre 1946 
durch das Kontrollratsgesetz Nr. 28 die Steuer für 
100 Streichhölzer von 1 Pfennig auf 10 Pfennig 
heraufgesetzt wurde. Damit stieg der Preis z. B. 
für eine Dose Haushaltware bei einem Inhalt von 
60 Stück von 3 Pfennig auf 10 Pfennig für den 
Verbraucher. Etwa zur gleichen Zeit trat durch 
eine Qualitätsverschlechterung des Holzes eine Ver-
ringerung des Inhaltes der Dosen um 20 % ein, 
so daß für weniger und schlechtere Ware der mehr 
als dreifache Preis gezahlt werden mußte. Noch 
heute unterliegen wir den gleichen Bedingungen. 

Wenn im Jahre 1946 diese Maßnahme in Anbe-
tracht der damaligen wirtschafts- und finanzpoli-
tischen Verhältnisse unter besonderer Berücksich-
tigung der auf Ländern und Gemeinden lastenden 
sozialen Aufgaben ihre Berechtigung hatte, so gilt 
es heute zu berücksichtigen, daß durch diese Be-
dingungen die Maschinen der Zündholzfabriken zu 
60 % nicht ausgenutzt sind und ein Beschäftigungs-
rückgang gegenüber der Vorkriegszeit von zirka 
40 % zu verzeichnen ist. Hinzu kommt, daß auf den 
Beschäftigten der Zündholzfabriken laufend die 
Angst vor Kurzarbeit lastet. 

Die Umsatzstatistiken weisen nach, daß der 
durchschnittliche Verbrauch an Zündhölzern pro 
Kopf der Bevölkerung in der Bundesrepublik ge-
genüber der Vorkriegszeit um 38 % zurückgegan-
gen ist. Der Verbrauch lag 1936/38 bei zirka 154 
Hölzern pro Kopf der Bevölkerung, 1951/53 bei 
zirka 97 Hölzern pro Kopf der Bevölkerung und 
1953 nur noch bei 95 Hölzern pro Kopf der Bevöl-
kerung. 

Der Einwand, daß in der Zwischenzeit auch Ver-
brauchswandlungen eingetreten sind, wird in fast 
allen übrigen Ländern widerlegt. Sonst z. B. in den 
USA der Jahresverbrauch pro Kopf der Bevölke-
rung von 1938 bis 1952 noch angestiegen. Der An-
stieg ist zwar gering, beweist aber, daß trotz 
hohem Stand der technischen Entwicklung kein 
Verbrauchsrückgang einzutreten braucht. Aller-
dings muß hinzugefügt werden: bei einer Steuer 
von noch nicht einmal einem Pfennig für 100 
Streichhölzer. 

Berücksichtigung fand aber bei unserer Urteils-
bildung vor allem die Tatsache, daß durch diese 
hohe steuerliche Belastung die Landbevölkerung 
und die Einkommensgruppen betroffen werden, die 
auf Grund ihres Einkommens auch heute noch auf 
die modernen technischen Hilfsmittel verzichten 
müssen. So weit der materielle Inhalt der Vor-
lagen. 

Am 3. Dezember vergangenen Jahres hatten wir 
die Beratungen zur großen Steuerreform gerade 
abgeschlossen, und obwohl von allen Mitgliedern 
des Finanzausschusses einschließlich der Herren 
Vertreter des Finanzministeriums unter Berück-
sichtigung des zuvor Dargelegten die Notwendig-
keit der Steuersenkung anerkannt wurde, machte 

Herr Ministerialdirektor Dr. Schillinger auf den 
noch nicht vorhandenen Überblick über die finan-
ziellen Auswirkungen infolge der Steuerreform 
aufmerksam und bat unter Hinweis auf die haus-
haltmäßige Auswirkung, den Termin noch um 
einige Monate hinauszuschieben. 

Auf Grund dieser Darlegungen entschied sich 
damals der Ausschuß in seiner Mehrheit für die 
Ablehnung des Gesetzentwurfs der SPD laut Druck-
sache 822 und nahm gleichzeitig mit Mehrheit den 
Antrag der Koalitionsparteien laut Drucksache 917 
an, in dem in Abs. 2 die Bundesregierung ersucht 
wird, dem Bundestag mit Aufhebung des Be-
satzungsstatuts, spätestens jedoch mit Wirksamkeit 
vom 1. April 1955 ein Gesetz vorzulegen, durch das 
die frühere steuerliche Belastung auf dem Gebiet 
der Zündwaren wiederhergestellt wird. 

Inzwischen sind weitere fünf Monate vergangen, 
und der Ausschuß für Finanz- und Steuerfragen 
befaßte sich in seiner Sitzung vom 4. Mai 1955 
außerhalb der Tagesordnung noch einmal mit der 
Frage der Zündwarensteuer, zumal der im Antrag 
festgelegte Termin vom 1. April 1955 bereits ver-
strichen war. Nach eingehender Aussprache kam 
der Ausschuß zu dem Beschluß, die Anträge Druck-
sachen 1130 und 1131 nunmehr abzulehnen und für 
die Annahme des Gesetzentwurfs der SPD laut 
Drucksache 822 einzutreten mit der Maßgabe, daß 
der § 4 des Entwurfs wie folgt geändert wird: 

Dieses Gesetz tritt am 1. 10. 1955 in Kraft. 

Ein entsprechender Änderungsantrag liegt uns mit 
Umdruck 361*) vor. 

Ich darf das Haus bitten, sich der letzten Ent-
scheidung des Ausschusses anzuschließen und dem 
Antrag Drucksache 822 mit der Änderung laut 
Umdruck 361 die Zustimmung zu geben. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke der Frau 
Berichterstatterin. Ich stelle damit fest, daß der 
Ausschußantrag Drucksache 1130, der die Ab-
lehnung empfiehlt, überholt ist. 

Meine Damen und Herren, wir treten gleich in 
die Beratung des Gesetzentwurfs Drucksache 1130 
ein. Im Fall der Annahme würde ja eine Beratung 
der weiteren Drucksachen •entfallen. Ich rufe auf 
zur Beratung Art. 1, — 2, — 3. — Wird das Wort 
dazu gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Wer den 
aufgerufenen Artikeln zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Meine Damen und Herren, ich muß 
es genauer feststellen lassen. Wer den  Artikeln 1, 
2 und 3 zuzustimmen wünscht, den bitte ich, sich 
vom Platz zu erheben. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Das letztere war die Mehrheit; die Artikel 
sind abgelehnt. 

(Abg. Mellies: Hört! Hört!) 

Ich rufe auf zu Art. 4 — ich muß formell vor-
gehen — den Antrag der SPD, Umdruck 361, der 
den Termin betrifft. Wer zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Letzteres war die Mehrheit; 
der Antrag ist abgelehnt. 

Ich rufe auf Art. 4 in der ursprünglichen Fassung 
des Antrags. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Das letztere ist die Mehrheit; abgelehnt. 

*) Siehe Anlage 9. 
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Ich muß noch abstimmen lassen über Einleitung 

und Überschrift. Wer zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Das letztere war  die  Mehrheit; der 
Gesetzentwurf ist in allen Punkten abgelehnt. 

Wir kommen damit zum Mündlichen Bericht auf 
Drucksache 1131. Eine weitere Begründung ist ja 
nicht notwendig. Der Änderungsantrag der FDP 
auf Umdruck 365*) ist zurückgezogen. Es liegt aber 
noch der Umdruck 368**) der CDU/CSU, FDP und 
DP vor. 

Das Wort zur Begründung hat der Abgeordnete 
Dr. Lindrath. 

Dr. Lindrath (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Fraktionen der  CDU/CSU, 
FDP und DP haben Ihnen einen Änderungsantrag 
zu dem Antrag Drucksache 917 vorgelegt. Obwohl 
der Ausschuß für Finanz- und Steuerfragen den 
Antrag Drucksache 917 zur Annahme empfohlen 
hatte, war der Änderungsantrag nötig, weil der 
letzte Absatz des Antrags Drucksache 917 durch 
Zeitablauf überholt war. Dort war gesagt worden, 
die Bundesregierung werde ersucht, dem Bundestag 
mit Aufhebung des Besatzungsstatuts, spätestens 
jedoch mit Wirksamkeit  vom 1. April  1955 ein Ge-
setz vorzulegen. Das ist naturgemäß jetzt nicht 
mehr möglich. Wir mußten demzufolge den letzten 
Absatz ändern und schlagen Ihnen daher vor, zu 
sagen: 

Die Bundesregierung wird ersucht, im Entwurf 
des  Bundeshaushaltsplans für das Rechnungs-
jahr 1956 im Einzelplan 60 eine Senkung der 
Zündwarensteuer in Rechnung zu stellten, durch 
die die frühere steuerliche Belastung der 
Zündwaren wiederhergestellt wird. 

Wir sind, glaube ich, in diesem Hause alle der 
gleichen Meinung, daß es  sich bei der Zündwaren-
steuer um eine Steuer handelt, die außerordentlich 
erhöht worden war.  Sie ist seinerzeit durch die 
Vorschriften der Militärregierung verzehnfacht 
worden. Deswegen hat das Hohe Haus wiederholt 
den Wunsch geäußert, die Zündwarensteuer möge 
endlich wieder herabgesetzt werden. Es hat auch 
allenthalben Neigung dazu bestanden. Die Schwie-
rigkeit lag immer bei der Deckungsfrage. Im 
Augenblick geht es dabei nicht allein um die Frage 
der Senkung der Zündwarensteuer, sondern zu-
nächst um eine ausgesprochene Haushaltsangelegen-
heit. Der Haushaltsausgleich ist sehr schwer zu 
vollziehen. Nur wenn wir eine 10%ige Streichung 
— außer bei den Personalausgaben und den Aus-
gaben, zu denen wir rechtlich verpflichtet sind — 
vornehmen und hierdurch einen Betrag von 
340 Millionen DM einsparen, wird ein Ausgleich 
möglich sein. 

Es lagen mehrere Anträge vor, jetzt die Zünd-
warensteuer zu senken. Daneben sollten auch noch 
Aufwendungen nach dem Gesetz über  die  Kriegs-
gefangenenentschädigung gemacht werden, und es 
war und ist auch beabsichtigt, Invalidenrente für 
Witwen zu zahlen, die vor dem 1. Juni 1949 Witwe 
geworden sind. Die Durchführung all dieser An-
träge zusammen würde insgesamt 270 Millionen DM 
gekostet haben. Man mußte hier also nach der 
Dringlichkeit entscheiden. 

Am dringlichsten schien uns der Antrag auf 
Zahlung der  Invalidenrente an die Witwen zu sein. 

*) Siehe Anlage 10. 
**) Siehe Anlage 11. 

Wir halben uns entschlossen, ihn vorwegzunehmen. 
Dieser Antrag ist nicht nur sozial dringlicher; er 
ist auch älter als die Bestrebungen, die Zündwaren-
steuer zu senken. Die gleichen Parteien, die Ihnen 
diesen Änderungsantrag vorschlagen, haben des-
halb einen Antrag vorbereitet, durch den die Zah-
lung der Witwenrente aus der Invalidenversiche-
rung gewährleistet werden soll. 

Außerdem war für unsere Entscheidung noch 
maßgeblich, daß die Zündwarensteuer wirtschaft-
lich keine überragende Bedeutung hat und daß die 
Senkung der Kosten für Zündhölzer etwas eigen-
artig anmutet in einem Augenblick, in dem die 
Kohlenpreise anziehen. 

(Große Heiterkeit. — Abg. Mellies: Da 
müssen Sie aber selber lachen!) 

Wenn man den Preis der Zündhölzer auf 5 Pf pro 
Schachtel senkt, bedeutet das für den einzelnen 
Verbraucher, wenn  er sparsam ist, und nur 
20 Schachteln im Jahr verbraucht, eine ganze Mark 
Einsparung. 

(Abg. Dr. Menzel: Für den Rentner hat 
auch eine Mark einen Wert!) 

— Eine Mark ist immer viel wert; es sind immer 
hundert Pfennige! 

(Abg. Dr. Menzel: Wer den Pfennig nicht 
ehrt, ist des Talers nicht wert!) 

— Das beachten wir auch! — Es kommt lediglich 
darauf an, daß der  volkswirtschaftliche Nutzen in 
keinem Verhältnis zu dem Erfolge steht, der er-
zielt werden würde. Für die  Zündwarenindustrie 
könnte mit einer stärkeren Arbeitsbelebung ge-
rechnet werden.  Aber  diese mit 50 Millionen DM zu 
erkaufen, schien etwas teuer zu sein. 

In Abwägung der Dringlichkeit und der Be-
deutung der vorliegenden Anträge, denen wir nicht 
allen gerecht 'werden konnten, haben wir uns daher 
entschlossen, die Frage der Zündwarensteuer noch 
etwas zurückzustellen, und bitten deshalb um An-
nahme der Entschließung, die Bundesregierung zu 
ersuchen, im Haushaltsplan für das kommende Jahr 
die Senkung der Zündwarensteuer mit einzuplanen 
und mit in Rechnung zu stellen. 

(Abg. Mellies: Da halben Sie sich aber 
 krampfhaft gewunden! Das war das Ver

-

krampfteste, was wir je  gehört haben!)  

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat Frau 
Beyer. 

Frau Beyer (Frankfurt) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Die Ausführungen von 
Herrn Dr. Lindrath veranlassen mich, hierzu noch 
einige Bemerkungen zu machen. Er  erklärte, daß 
die Zündhölzer keine große Bedeutung für den 
Verbraucher hätten, vor allem nicht im Hinblick auf 
die Belastung, die ihm durch die hohe Steuer ent-
stehe. Ich möchte hier einmal klar herausstellen, daß 
wir heute pro Dose Streichhölzer 10 Pfennig bezah-
len bei 20 % geringerem Inhalt gegenüber 1946. In 
diesen 10 Pfennig sind 6,1 Pfennig fiskalische Be-
lastung enthalten und nur 2,2 Pfennig Herstellungs-
kosten. An dieser Gegenüberstellung sollen wir er-
kennen, wie hoch die Belastung für den einzelnen 
Verbraucher ist. Mit der Steuersenkung wäre es 
möglich, eine Verbilligung der Haushaltsware um 
5 Pfennig herbeizuführen, so daß in Zukunft der 
letzte Verbraucher für eine Dose nur noch 5 Pfen-
nig zu zahlen hätte. Ich habe bereits in dem Be- 
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richt darauf hingewiesen, welche Gründe iden Aus-
schuß veranlaßten, den Beschluß aus dem Dezem-
ber vergangenen Jahres wieder zurückzuziehen 
und dem Entwurf der SPD laut Drucksache 822 zu-
zustimmen. Das geschah vor allem im Hinblick auf 
die starke Belastung des Verbrauchers und im Hin-
blick darauf, daß von dieser Steuer in  erster Linie 
die 'unteren Einkommensschichten und die Land-
bevölkerung betroffen werden. 

Wir können davon ausgehen, daß mit der Sen-
kung der Zündwarensteuer eine Erhöhung des 
Verbrauchs eintritt. An den Umsatzzahlen des Aus-
landes können wir erkennen, daß dort, wo keine 
oder nur eine geringe Zündwarensteuer erhoben 
wird, Verbrauchserhöhungen von 10 bis 30 % 
zwischen 1938 und 1952 eingetreten sind. Nehmen 
wir nur einmal Österreich. Da handelt es sich um 
ein Land, das bezüglich des Verbrauchs sehr ähn-
liche Gewohnheiten aufweist und deshalb hier als 
Vergleich dienen kann. Wir können feststellen, 
daß in Österreich vom Jahre 1938 bis zum Jahre 
1948 eine Steigerung des Verbrauchs von 99 auf 
124 pro Kopf der Bevölkerung eingetreten ist; und 
nun ist man dazu übergegangen, die Zündwaren-
steuer vom 1. April ab gänzlich zu beseitigen. 

Meine Damen und Herren, die Auseinander-
setzung über die Zündwarensteuer geht nun bereits 
seit Monaten. Hier  wird, glaube ich,  wieder einmal 
sichtbar, daß sich das Parlament selbst des Ent-
scheidungsrechts beraubt. Vor kurzem hat in der 
außenpolitischen Debatte der Abgeordnete Prinz 
zu Löwenstein erklärt: Wir alle hoffen — mit Hin-
weis auf Frankreich — und arbeiten dafür, daß das 
Hohe Haus auch ein starkes Parlament werden 
möge. Wir sollten uns in solchen Auseinander-
setzungen einmal unserer Aufgabe bewußt werden 
und damit auch der Bevölkerung den Beweis er-
bringen, daß wir den Einwänden, die nun seit 
Jahren von seiten des Finanzministeriums er-
hoben werden, nicht Rechnung tragen. Der Finanz-
minister hat bereits vor etwa zwei Jahren erklärt, 
er sehe die Notwendigkeit der Senkung der Zünd-
warensteuer ein. Mithin mußte er sich ja in dieser 
Zeit auf diese Etatskürzungen einstellen, und man 
kann nicht heute wiederum erklären: Wir wollen 
die Mittel erst für das kommende Jahr bereit-
stellen. 

Unter ,diesen Gesichtspunkten möchte ich glauben, 
daß wir jetzt doch endgültig einmal aus diesen  
Auseinandersetzungen herauskommen müssen. Wir 
bitten — wenn nun auch der Antrag ,der SPD nicht
angenommen wurde, obwohl der Ausschuß sich 
nach langer Überlegung dazu bereit fand, ihn nun-
mehr einzubringen —, daß das Hohe Haus sich be-
reit findet, mindestens ab 1. Januar 1956 zur Sen-
kung der Zündwarensteuer zu kommen und den 
Antrag entsprechend abzuändern. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Eckhardt. 

Dr. Eckhardt (GB/BHE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Weg der Zündwarensteuer 
seit 1945 gleicht schon einer kleinen Tragödie, wenn 
nicht einer Tragikomödie. Man kann von verschie-
denen Gesichtspunkten aus an dieses Problem her-
angehen. Daß die Zündwarensteuer eine unso-
ziale Abgabe ist, daran kann nicht der mindeste 
Zweifel bestehen, und darüber waren sich alle 

Herren sowohl im Finanzausschuß wie auch auf 
seiten der Ministerien einig. Ich habe noch keinen 
Beamten der Zollverwaltung gesehen, der diese 
unsoziale Eigenschaft der Zündwarensteuer bestrit-
ten hätte. Ich habe noch niemanden gesehen, der 
ernstlich für die Aufrechterhaltung des verzehn-
fachten Satzes der Zündwarensteuer eingetreten 
wäre. Die Zündwarensteuer ist nicht nur unsozial, 
sie ist geradezu der Prototyp der allerdings klei-
nen, aber typisch unsozialen Abgabe, die den klei-
nen Verbraucher und die Hausfrau in erster Linie 
trifft. 

(Beifall beim GB/BHE und bei der SPD.) 

Nicht umsonst haben gerade die Referenten auch 
der Länderministerien im Troeger-Gutachten, das 
ja sonst durchaus nicht unfiskalisch eingestellt ist, 
die Aufhebung der Zündwarensteuer verlangt. 
Und wenn der Staat Österreich nunmehr ab 
1. April 1955 die Zündwarensteuer zum Wegfall 
gebracht hat, so sollte man sich das durchaus zum 
Beispiel nehmen. Der Staat Österreich hat auch 
nichts zu verschenken; aber er weiß sehr gut, daß 
man mit unsozialen Steuern keine Steuerpolitik 
treiben kann. 

Die Zündwarensteuer ist aber nicht nur unso-
zial; sie ist auch steuerpolitisch nicht zu rechtfer-
tigen, weil bei allen Verbrauchsteuern, mit denen 
ein Industriezweig belastet wird, auch der Kon-
kurrenzwirtschaftszweig belastet wird, und das 
ist bei der Zündwarensteuer nicht der Fall. Wir 
haben die Zündwarensteuer ja auch in anderen 
Ländern teilweise mit sehr geringen Sätzen — die 
hohen Sätze haben wir allein —; wir haben aber 
z. B. in England, in Belgien und in Holland da-
neben eine Besteuerung der Feuerzeuge; das ist 
ja die Konkurrenz der Zündwarenindustrie. In an-
deren Gebieten haben wir eine Besteuerung der 
Zündsteine. Es ist nicht etwa so, daß wir in der 
Bundesrepublik nicht damit fertig werden könn-
ten, Feuerzeugsteuer oder Zündsteinsteuer zu er-
heben, sondern wir haben bis zum Jahre 1923 eine 
Besteuerung der Feuerzeuge gehabt. Diese ist da-
mals — ich darf den Herrn Bundesfinanzminister 
hier an die Erklärung seines Namensvetters, des 
damaligen Staatssekretärs im Reichswirtschafts-
ministerium Dr. Schäffer erinnern — ausschließ-
lich deshalb aufgehoben worden, weil das Feuer-
zeug im Jahre 1923 nach übereinstimmender Mei-
nung des Reichstags kein Konkurrenzobjekt für 
das Zündholz war; nur aus diesem Grunde! In

-

zwischen aber hat sich infolge der Verzehnfachung 
der Abgabe ein ganz anderer Zustand entwickelt. 
Ich bin also der Meinung, daß auch steuerpolitisch 
die Zündwarensteuer nicht gerechtfertigt werden 
kann. 

Die Verzehnfachung der Zündwarensteuer hat 
dazu geführt — das hat die Frau Kollegin eben mit 
vollem Recht ausgeführt — , daß die Zündwaren

-

industrie der einzige Wirtschaftszweig ist, bei dem 
wir es nach dem Kriege und insbesondere seit 1948 
mit einem ständigen Rückgang der Produktion zu 
tun haben, im Gegensatz zu anderen Ländern. Die 
Produktion ist von 1938 bis 1954 um 40 % zurück-
gegangen, während z. B. in Österreich — auch das 
ist schon erwähnt worden — die Produktion der 
Zündwaren um 30 %  gestiegen ist. Dieser Zustand 
kann meines Erachtens durch nichts gerechtfertigt 
werden, auch nicht durch haushaltspolitische Über-
legungen. 

Zu den haushaltspolitischen Überlegungen 
möchte ich noch folgendes sagen. Es tritt nicht ein 
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Ausfall von 50 Millionen ein, sondern allenfalls 
ein solcher von 40 Millionen, weil ja durch die 
Senkung der Zündwarensteuer die Gewinne aus 
dem Zündwarenmonopol für den Bund steigen 
würden, trotz der nur um ein geringes Maß er-
höhten Abführung aus dem Zündwarenmonopol 
an Schweden. Es gibt also überhaupt keinen 
Grund, weshalb die Zündwarensteuer immer noch 
aufrechterhalten werden soll. 

(Abg. Seuffert: Sehr richtig!) 

Wenn man schon von Steuermoral spricht und 
vielfach gesprochen hat, so bin ich der Meinung, 
daß der Steuermoral des Staatsbürgers die Steuer-
moral des Gesetzgebers entspricht. Beide entspre-
chen sich durchaus. Ist die eine schlecht, ist auch die 
andere schlecht. Eine Steuer, die unsozial ist und 
steuerpolitisch auch im übrigen nicht zu rechtfer-
tigen ist, können wir auch hier in diesem Hause 
nicht verteidigen, und es ist meines Erachtens ein 
schlechtes Werk des Gesetzgebers, an dieser Zünd-
warensteuer immer und immer wieder festzuhal-
ten, obwohl seit Jahren die Senkung versprochen 
wird, obwohl sie diesmal für den 1. April 1955 
bereits, man kann doch wohl sagen: beschlossen 
war. Dieser einstimmige Beschluß des Finanzaus-
schusses war dem Herrn Bundesfinanzminister ja 
schließlich bekannt. Die Verschiebung auf den 
1. April 1956 bedeutet unter Umständen nichts an-
deres als eine Verschiebung ad Calendas graecas. 
Deswegen können wir dem vorliegenden Antrag, 
den der verehrte Kollege Dr. Lindrath hier be-
gründet hat, zu unserm Bedauern nicht zustimmen. 
Wir wiederholen vielmehr den Appell, der eben 
von seiten der SPD an Sie gerichtet worden ist, 
und müssen uns Schritte in dieser Richtung vorbe-
halten. 

(Beifall beim GB/BHE, bei der SPD und 
vereinzelt rechts.) 

Vizepräsident Dr. jaeger: Das Wort hat der 
Herr Bundesminister der Finanzen. 

Schäffer,- Bundesminister der Finanzen: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich möchte 
nur in der Hoffnung, daß wir in den nächsten Mo-
naten in eine ruhige Erörterung des Themas 
Feuerzeugsteuer und Zündwarensteuer eintreten 
können, dazu einige Vorbemerkungen machen. Die 
Frage der Aufhebung der Zündwarensteuer und 
eines möglichen Ersatzes der Zündwarensteuer 
durch eine Feuerzeugsteuer oder Feuersteinsteuer 

(Abg. Dr. Eckhardt: Wie bei der Zucker-
steuer und der Besteuerung des Süß-

stoffs!) 
Ich sage jetzt so: Die Frage der Aufhebung der 
Zündwarensteuer und eines Ersatzes für den Aus-
fall durch eine — — 

(Abg. Dr. Eckhardt: Nein, nein, das ist 
nicht gemeint!) 

— Lassen Sie mich doch den Satz einmal aus-
sprechen! 

(Heiterkeit.) 

Da wissen Sie doch erst, was ich meine. 

(Erneute Heiterkeit.) 

Die Frage eines Ersatzes dieser Steuer durch eine 
Feuerzeugsteuer oder Feuersteinsteuer hat in 
meinem Hause schon eine große Rolle gespielt. Wir 

haben diese Frage nach allen Seiten schon vor 
Jahren durchdacht, weil selbstverständlich die 
Zündwarenindustrie, die mit uns gesprochen hat, 
uns gleich darauf hinwies: Ihr könnt ja einen 
Ersatz durch Einführung einer Feuerzeug- oder 
Feuersteinsteuer schaffen. 

(Abg. Dr. Eckhardt: Eine Ergänzung!) 
Die Erhebungen hatten folgendes Ergebnis in 
Kürze gehabt: Einführung einer Feuersteinsteuer 
scheitert daran, daß der Feuerstein ein ausgezeich-
netes Schmuggelobjekt ist und die Überwachung 
wahrscheinlich unmöglich ist. So weit Nr. 1. 

Nr. 2! Die Erfahrungen mit der Feuerzeugsteuer 
schrecken. Nach dem, was ich von den damaligen 
Erhebungen in Erinnerung habe, ist die Feuerzeug-
steuer seinerzeit aufgehoben worden, weil die 
Kosten der Verwaltung höher waren als das Er-
trägnis. Es ist ja ein großer Unterschied, ob ich wie 
bei der Zündwarenindustrie einige wenige Herstel-
ler zu überwachen habe oder ob, wie im Jahre 
1923, die Möglichkeit besteht, daß jeder geschickte 
Monteur in der Lage ist, mit ein paar Patronen 
und einem Blechbehälter ein Feuerzeug zu kon-
struieren und infolgedessen einen steuerpflichtigen 
Gegenstand herzustellen. Diese Erhebungen haben 
dazu geführt, daß das Thema Feuerzeug- und 
Feuersteinsteuer von uns als unfruchtbares Steuer-
objekt abgeschrieben worden ist. 

Nun zu der Frage Zündwarensteuer! Herr Kol-
lege, es ist ganz selbstverständlich, daß ich es gern 
hätte, wenn die Zündwarensteuer in der durch die 
Militärregierung geschaffenen Form aufgehoben 
werden könnte. Darüber braucht man nicht zu 
reden. 

(Zuruf von der SPD: Warum geht es 
denn nicht?!) 

Daß die Zündwarensteuer mit ihrer Verdoppelung 
zu einer, ich will einmal sagen: Verteuerung des 
einzelnen Steuerobjektes, also des Zündholzes, 
geführt hat, ist unbestreitbar und ist selbstver-
ständlich auch sozial unerwünscht. Aber eines darf 
ich doch sagen: man muß doch an die Größenord-
nungen denken! 

(Zuruf von der SPD: Eben das ist es!) 

Wenn ich die gesamte Belastung pro Kopf der Be-
völkerung ausrechne, macht es im Jahre 1 Mark 
und 18 Pfennig. 

(Abg. Mellies: So kommt das eine zum 
andern!) 

Minima non curat, möchte ich fast sagen. Daß diese 
Belastung des Verbrauchs ein Wallen der Ver-
braucherseele zur Folge hätte, kann man wirklich 
nicht behaupten. 

Die andere Frage ist die, ob die Zündwaren-
steuer in der Form, in der sie besteht, der Zünd-
warenindustrie gefährlich ist und infolgedessen 
zu einem Rückgang eines produktiven Wirtschafts-
zweiges führen wird. Meine Damen und Herren, 
dann müssen wir mit nüchternen Zahlen denken. 
Wir hatten in Friedenszeiten — ich sage: in Frie-
denszeiten, in Zeiten, wo also die Steuer nicht da 
war, wo man aber auch ganz andere Lebens-
gewohnheiten und ganz andere technische Mög-
lichkeiten hatte — einen Verbrauch von 1800 Stück 
pro Kopf. Wir haben heute einen Durchschnittsver-
brauch von 1200 Stück pro Kopf. Das hängt damit 
zusammen, daß sich genau so wie bei anderen Er-
scheinungen heute, ich möchte sagen, bei Rauch- 
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tabak, Schnupftabak etc., die Lebensgewohnheiten 
ändern, auch in der Küche und auch bei der Haus-
frau. Es gibt keine Küche und keine Hausfrau 
mehr, für die das Zündholz die Rolle spielt wie 
früher. Der Gasanzünder und alle diese technischen 
Apparaturen haben das Zündholz verdrängt. 

(Zurufe rechts.) 

Keine Steuerermäßigung kann diese wirtschaft-
liche Entwicklung mehr rückläufig machen. 

(Zustimmung in der Mitte. — Zurufe von 
der SPD.) 

— Moment! 

(Weitere Zurufe.) 
— Bitte? 

(Abg. Mellies: Finden Sie nicht selbst, 
daß das etwas schwach ist?) 

— Nein! Das ist die Feststellung einer Tatsache, 
die niemand bestreiten kann. Das Höchstmögliche 
— jetzt komme ich auf Ihre Zahlen über den Aus-
fall  —, wenn überhaupt keine Steuer bestünde — 
das muß mir doch jeder zugeben —, ist bei diesem 
Strom der Lebensgewohnheiten, der gegen uns 
geht, eine Erreichung des Konsums, wie er unge-
fähr in den besten Friedenszeiten war. Das wäre 
also die Steigerung von 1200 Stück auf 1800 Stück. 
Damit würde aber der Ausfall, der seinerzeit im 
Ausschuß berechnet worden ist, nachzuweisen sein. 

Das Erträgnis des Zündwarenmonopols ist 3 Mil-
lionen DM. Wenn der Ertrag wirklich die alte Frie-
densverbrauchsquote erreichen würde, würde er 
vielleicht 3 1/2 Millionen DM erreichen. Das Zünd-
warenmonopol spielt diese Rolle nicht. Ich nehme 
an, die Senkung der Zündwarensteuer würde eine 
Steigerung des Konsums um 50 % bewirken; ge-
senkt ist doch zunächst um 90 %, also von 62 Mil-
lionen auf 6,2 Millionen DM. Wenn Sie die 50 % 
zuschlagen, haben Sie einen Ausfall von ungefähr 
50 Millionen DM. 

Ich habe das nur erwähnt, damit nicht der Vor-
wurf kommt, das Bundesfinanzministerium habe 
die Probleme nicht zu würdigen und nicht einen 
Ausweg aus der Lage zu erreichen versucht. Wenn 
ich den Ausweg hätte finden können, wenn ich das 
Problem heute lösen könnte, die sozialen Forde-
rungen, die in diesem Hause heute schon von Mund 
zu Mund gehen, zu befriedigen, die Deckung dafür 
zu beschaffen und auf die Zündwarensteuer trotz-
dem zu verzichten, hätte ich das gern getan. Wenn 
ich weiter die Möglichkeit gehabt hätte, an Stelle 
der Zündwarensteuer eine von der Zündwaren-
industrie geforderte und angeregte andere Steuer 
zu setzen, hätte ich das gern getan. 

(Abg. Dr. Eckhardt: Das hat sie nicht 
gefordert!) 

— Bei mir schon! 

(Erneuter Zuruf des Abg. Dr. Eckhardt.) 
— Ich weiß doch, was ich mit den Herren bespro-
chen habe! 

(Abg. Seuffert: Warum sprechen Sie nicht 
mit uns? Wir behandeln die Sache seit 
Jahren im Ausschuß! — Gegenrufe von 

der CDU/CSU.) 

— Lieber Herr Kollege Seuffert, ich spreche mit 
Ihnen und ich spreche mit den Verbänden, die zu 
mir kommen. 

(Abg. Seuffert: Ich habe mich zum Wort 
gemeldet!) 

Ich muß doch mit beiden sprechen, und ich habe 
Ihnen noch nie eine Auskunft verweigert. Ich 
spreche augenblicklich auch mit Ihnen. 

(Abg. Dr. Dresbach: „Tant de bruit pour 
une omelette!") 

— Ja! — Also ich stelle fest: der gute Wille würde 
bestehen, aber ich muß die technischen Möglichkei-
ten und den Zeitpunkt sehen, und ich muß die 
Möglichkeit haben, die Aufgabe zu erfüllen, gerade 
das, was im heutigen Haushalt auf uns zukommt, 
leisten zu können. Ich hoffe, daß wir im nächsten 
Haushaltsjahr vielleicht Möglichkeiten haben, dem 
Antrag und der Entschließung zu entsprechen. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Mellies: 
„Vielleicht die Möglichkeit"!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wir fahren in der 
Rednerliste fort. Das Wort hat der Abgeordnete 
Seuffert. 

Seuffert (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der unsoziale Charakter der Steuern, 
um die es sich hier handelt, ist heute schon genü-
gend gekennzeichnet worden. Daß es sich für den 
Finanzminister um keine übermäßig entscheidende 
Größe handelt, wissen wir alle. Ohne die sachliche 
Debatte zu vertiefen, möchte ich sagen: daß der 
Bundesfinanzminister bei seiner einseitig fiska-
lischen Einstellung durch Rückgang seiner Ein-
künfte aus der Zündwarensteuer und dem Zünd-
holzmonopol demnächst ein schlechtes Geschäft 
machen wird, ist, glaube ich, auch sicher. 

Aber ich möchte ein Wort zu der Verhandlungs-
weise des Herrn Bundesfinanzministers sagen. Die

-

ses Haus war sich nun ungefähr ein halbes dut-
zendmal einig in der Abschaffung der Zündwaren-
steuer, sei es in der Form von einstimmigen Aus-
schußbeschlüssen, sei es in der Form von unter-
schriebenen Anträgen sämtlicher Fraktionen. Im-
mer wieder sind diese Anträge und diese Einigun-
gen hintertrieben worden, und zwar nicht in  offe-
nen Verhandlungen! Herr Bundesfinanzminister, 
wenn Sie sich heute hier hinstellen und sagen: Na, 
vielleicht werden wir in den nächsten Monaten in 
Ruhe einmal über die Probleme reden können!, — 
warum haben Sie das in den vielen Verhandlungen 
der Fraktionen, die die Anträge unterschrieben 
haben, und der Ausschüsse, die Beschlüsse gefaßt 
haben, niemals getan? 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Diese Politik des Herrn Bundesfinanzministers 
neben dem Parlament ist eine Angelegenheit, über 
die wir sehr ernst und sehr deutlich vielleicht näch-
stens noch einmal reden müssen, 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE) 

wenn das richtig ist, Herr Bundesfinanzminister, 
was in der Presse über Ihre sogenannte Einigung 
mit den Ländern über die Steuerverwaltungskosten 
steht. 

(Abg. Mellies: Sehr richtig!) 

Ich glaube, Herr Kollege Dresbach, das ist im 
Sinne einer sauberen demokratischen Verhand-
lungsführung in diesem Parlament ein Omelett, 
das einigen Lärm wert ist. 

(Abg. Dr. Dresbach: Zum Finanzausgleich 
stimme ich Ihnen zu!) 
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(Seuffert) 
— Aber auch hier diese Behandlung des Parla-
ments! 

Nachdem Sie, meine Damen und Herren von der 
Mehrheit, insbesondere von der CDU/CSU, nun 
wohl ein halbes dutzendmal Unterschriften und Zu-
sagen in bezug auf die Zündholzsteuer zurückge-
zogen haben, nachdem Sie sich nun nicht einmal 
mehr trauen, eine Entschließung einzubringen, es 
möge ein Gesetz vorgelegt werden, nachdem Ihnen 
das fertige Gesetz, von dem nie jemand bestritten 
hat, daß das Gesetz so und nicht anders aussehen 
muß — es handelt sich nur um den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens —, soeben vorgelegen hat und Sie 
es abgelehnt haben, nachdem Sie also nun nicht 
einmal mehr den Antrag stellen, die Regierung 
möge zu irgendeinem Zeitpunkt ein Gesetz vor-
legen, sondern nur einen Antrag fertigbringen, es 
möge eine Haushaltsposition in Erwägung gezogen 
werden — womit j a die Zündwarensteuer noch 
nicht gesenkt wäre —, können wir uns nun wirk-
lich nicht mehr mit derartigen Anträgen ernsthaft 
befassen. Wir enthalten uns zu den Anträgen der 
Stimme. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Eickhoff. 

Eickhoff (DP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Herr Bundesfinanzminister Schäffer 
hat uns soeben klargemacht, daß er es an und für 
sich begrüßen würde, wenn die Zündwarensteuer 
fiele. Er hat auch erklärt, daß in seinem Hause 
Überlegungen über den Weg angestellt worden 
seien. Er hat ferner erklärt, daß nach anderen Dek-
kungsmöglichkeiten gesucht worden sei. Herr Bun- 
desfinanzminister, wenn Sie vielleicht glauben, daß 
dieses Haus sich bereit finden würde, eine Feuer-
zeugsteuer oder eine Feuersteinsteuer einzuführen, 
dann dürften Sie sich irren. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Es ist schon so, wie hier von verschiedenen Seiten 
gesagt worden ist: Seit Jahren hat das Bundes-
finanzministerium sich mit der Frage der Zünd-
warensteuer beschäftigen müssen, denn immer 
wieder sind aus diesem Hause Anträge gekom-
men, um diese wirklich ungerechtfertigt hohe 
Steuer zu senken. Alle Fraktionen sind einverstan-
den gewesen, daß endlich am 1. April dieses Jahres 
die Senkung vorgenommen werden sollte. Der 
Termin ist vergangen. Der Haushaltsplan für die-
ses Jahr ist noch nicht verabschiedet. Sicherlich 
anerkennen wir, daß dieser Betrag für den Haus-
halt eine gewisse Rolle spielt. Aber wenn trotz 
allem durch den Antrag der SPD und durch die 
Anträge, die auch heute wieder von der Koalition 
und einmal von der FDP eingebracht worden sind, 
ganz klargestellt wird, daß das ganze Haus der 

Überzeugung ist, diese Steuer solle spätestens am 
1. April 1956 fallen, dann muß ich sagen: hier ge-
nügen eigentlich auch von der Koalition aus nicht 
mehr irgendwelche Anträge: „Die Regierung wird 
ersucht, eine Vorlage zu machen", sondern dann 
sollte man, wie die SPD es getan hat, schon mit 
einer Gesetzesvorlage kommen. Vorhin hat der 
Bundesfinanzminister erklärt, daß vielleicht zum 
1. April nächsten Jahres eine Möglichkeit bestehe. 
Meine Damen und Herren, dann nutzt es wirklich 
nichts, daß wir irgendwelche Anträge einbringen. 
Ich wäre dafür gewesen, und das ganze Haus sollte 
eigentlich so konsequent sein, der Vorlage der SPD 
über ein neues Zündwarensteuergesetz zuzustim-
men. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Es ist bereits ab-
gelehnt, Herr Abgeordneter. 

Eickhoff (DP): Das weiß ich wohl; allerdings mit 
der Änderung des Termins des Inkrafttretens. Dar-
über hätte eine Verständigung erzielt werden kön-
nen. Man hätte da sagen können: „1. April 1956". 
Ich hoffe, daß das wahr wird, was Kollege Eck-
hardt gesagt hat: Wir werden vielleicht einen Weg 
finden, und ich glaube auch, wir finden im Hause 
die nötigen Unterschriften, so daß wir schon sehr 
bald wieder ein Gesetz genau wie den SPD-Ent-
wurf einbringen können, allerdings mit dem Ter-
min des 1. April 1956. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, wird noch das Wort gewünscht? — Das ist 
nicht der Fall. Wir kommen zur Abstimmung über 
den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU, 
FDP, DP auf Umdruck 368.*) Wer ihm zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Das erste war 
die Mehrheit; der Antrag ist angenommen. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über 
den Antrag Drucksache 917 in der soeben verän-
derten Form. Wer ihm zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Das erste war die Mehrheit; der 
Antrag ist angenommen. 

(Abg. Dr. Menzel: Enthaltungen feststel

-

len, Herr Präsident!) 

Wir stehen am Ende der heutigen Tagesordnung. 
Ich berufe die nächste, die 83. Sitzung des Deut-
schen Bundestages, auf Donnerstag, den 26. Mai 
1955, 9 Uhr. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 20 Uhr 22 Minuten.) 

*) Siehe Anlage 11. 
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Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

a) Beurlaubungen 

Abgeordnete 	beurlaubt bis einschließlich 

Brockmann (Rinkerode) 31. Mai 
Dr. Graf Henckel 31. Mai 
Peters 31. Mai 
Rademacher 31. Mai 
Berendsen 28. Mai 
Böhm (Düsseldorf) 28. Mai 
Dr. Horlacher 28. Mai 
Frau Keilhack 28. Mai 
Frau Korspeter 28. Mai 
Kemmer (Bamberg) 28. Mai 
Onnen 28. Mai 
Pelster 28. Mai 
Welke 28. Mai 
Frau Brauksiepe 27. Mai 
Frenzel 27. Mai 
Dr. Graf 27. Mai 
Dr. Höck 27. Mai 
Dannemann 27. Mai 
Dr. Miessner 27. Mai 
Dr. Lindenberg 27. Mai 
Lotze 27. Mai 
Schill (Freiburg) 27. Mai 
Schlick 27. Mai 
Schneider (Bremerhaven) 27. Mai 
Schuler 27. Mai 
Seidl (Dorfen) 27. Mai 
Frau Dr. Steinbiß 27. Mai 
Dr. Weber (Koblenz) 27. Mai 
Dr. Atzenroth 26. Mai 
Jacobi 26. Mai 
Kühlthau 26. Mai 
Frau Pitz 	' 26. Mai 
Schmitt (Vockenhausen) 26. Mai 
Wagner (Ludwigshafen) 26. Mai 
Frau Vietje 26. Mai 
Frau Albertz 25. Mai 
Dr. von Brentano 25. Mai 
Dr. Dresbach 25. Mai 
Ehren 25. Mai 
Even 25. Mai 
Höcker 25. Mai 
Kühn (Köln) 25. Mai 
Dr. Luchtenberg 25. Mai 
Dr. Maier (Stuttgart) 25. Mai 
Maucher 25. Mai 
Frau Niggemeyer 25. Mai 
Voß 25. Mai 
Dr. Wellhausen 25. Mai 
Wiedeck 25. Mai 
Dr. Pohle (Düsseldorf) 25. Mai 

b) Urlaubsanträge 

Abgeordnete bis einschließlich 

Scheel 2. Juli 
Dr. Graf Henckel 30. Juni 
Richter 25. Juni 
Held 25. Juni 
Hufnagel 20. Juni 
Dr. Jentzsch 18. Juni 
Behrisch 11. Juni 
Frau Ackermann 11. Juni 
Dr. Lenz (Godesberg) 4. Juni 
Elsner 4. Juni 
Frehsee  vom 30. Mai bis 25. Juni 

Anlage 2 	 Umdruck 362 
(Vgl. S. 4494 A, C) 

Änderungsantrag der Fraktion der FDP zur Be-
ratung des Mündlichen Berichts des Ausschusses 
für Gesamtdeutsche und Berliner Fragen (35. Aus-
schuß) über den Antrag der Fraktion der FDP be-
treffend Plenarsitzung in Berlin (Drucksachen 1396, 
1270, Umdruck 349): 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zur Feier des Tages der Deutschen Einheit wird 
eine Plenarsitzung des Deutschen Bundestages in 
Berlin abgehalten. 

Bonn, den 18. Mai 1955 

Dr. Dehler und Fraktion 

Anlage 3 	 Umdruck 351 
(Vgl. S. 4497 D, 4501 D) 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
zweiten Beratung des von den Fraktionen der 
CDU/CSU, FDP, GB/BHE, DP eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes über Änderungen von Vor-
schriften des Zweiten Buches der Reichsversiche-
rungsordnung und zur Ergänzung des Sozial-
gerichtsgesetzes (Gesetz über Kassenarztrecht - 
GKAR) (Drucksachen 1313, 528, Umdruck 120): 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In Art. 1 § 368 f Abs. 2 Nr. 2 wird nach Satz 3 
folgender Satz eingefügt: 

Bei angemessener Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Lage der Krankenkasse soll 
unter Berücksichtigung des Ausgangszeit-
raumes eine Einschränkung von Leistungen 
oder eine Erhöhung des Beitragssatzes aus 
Anlaß der Festsetzung der Höhe der Ge-
samtvergütung vermieden werden. 

2. In Art. 1 § 368 f wird dem Abs. 3 folgender 
Satz angefügt: 

Gegen den Willen einer Vertragspartei kann 
eine solche Vereinbarung nicht. durch Ent-
scheidung der Schiedsämter (§ 368 h) ersetzt 
werden, wenn von ihr glaubhaft geltend ge-
macht wird, daß dies voraussichtlich eine 
Einschränkung von Leistungen oder eine 
Erhöhung des Beitragssatzes unter Berück-
sichtigung des Ausgangszeitraumes (Absatz 2 
Nr. 2 Satz 2) nach sich ziehen würde oder 
daß das Rücklagesoll in der in § 364 Abs. 1 
vorgesehenen Höhe noch nicht gebildet ist. 

Bonn, den 4. Mai 1955 

Ollenhauer und Fraktion 

Anlage 4 	 Umdruck 358 
(Vgl. S. 4497 C, 4499 B, 4512 A) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Etzenbach, 
Kunze (Bethel), Höfler, Dr. Willeke und Genossen 
zur zweiten Beratung des von den Fraktionen der 
CDU/CSU, FDP, GB/BHE, DP eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes über Änderungen von Vor-
schriften des Zweiten Buches der Reichsversiche-
rungsordnung und zur Ergänzung des Sozial-
gerichtsgesetzes (Gesetz über Kassenarztrecht - 
GKAR) (Drucksachen 1313, 528, Umdruck 120): 
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Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In Art. 1 § 368 a erhält Abs. 5 folgende Fassung: 
(5) Die angestellten oder im Beamtenver-

hältnis stehenden leitenden Krankenhaus-
ärzte (Chefärzte und Leiter selbständiger 
Fachabteilungen) sind auf Antrag für die 
Dauer ihrer Tätigkeit am Krankenhaus an 
der kassenärztlichen Versorgung auf Über-
weisung durch Kassenärzte zu beteiligen. 

2. In Art. 1 § 368 m Abs. 2 erhält Satz 3 folgende 
Fassung: 

Die Kassenärztlichen Vereinigungen schlie-
ßen mit den Universitäten Verträge, durch 
die deren Polikliniken in dem zur Durch-
führung ihrer Aufgaben benötigten Um-
fange in die kassenärztliche Behandlung der 
Versicherten eingeschaltet werden. Über die 
ärztlichen Sachleistungen werden zwischen 
den Universitäten und Kassenärztlichen Ver-
einigungen Vereinbarungen in der gleichen 
Weise getroffen, wie sie in Satz 1 und 2 
dieses Absatzes für die Krankenhäuser vor-
gesehen sind. 

Bonn, den 4. Mai 1955 

Etzenbach 
Kunze (Bethel) 
Höfler 
Dr. Willeke 
Brück 
Ehren 
Dr. Hesberg 
Huth 

Illerhaus 
Kühlthau 
Rösing 
Sabaß 
Dr. Serres 
Dr. Storm 
Frau Dr. h.  c. Weber 

(Aachen) 

Anlage 5 	 Umdruck 359 
(Vgl. S. 4497 B, C) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Schmücker, 
Majonica und Genossen zur zweiten Beratung des 
von den Fraktionen der CDU/CSU, FDP GB/BHE, 
DP eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
Ä nderungen von Vorschriften des Zweiten Bu-
ches der Reichsversicherungsordnung und zur Er-
gänzung des Sozialgerichtsgesetzes (Gesetz über 
Kassenarztrecht — GKAR) (Drucksachen 1313, 528, 
Umdruck 120): 

Der Bundestag wolle beschließen: 
In Art. 1 § 368 a Abs. 1 werden die Zahlen 

(Verhältniszahlen) „fünfhundert" durch „vierhun-
dertfünfzig" 
und 
„neunhundert" durch „achthundert" ersetzt. 

Bonn, den 4. Mai 1955 
Schmücker 
Majonica 
Eckstein ' 
Glüsing 
Griem 
Dr. Höck 
Kahn 
Lücker (München) 
Massoth 

Niederalt 
Oetzel 
Frau Dr. Probst 
Frhr. Riederer von Paar 
Dr. Seffrin 
Dr. Serres 
Dr. Siemer 
Wieninger 

Anlage 6 	 Umdruck 364 
(Vgl. S. 4504 B, 4506 A, 4512 A) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Ruf, Dr. 
Böhm (Frankfurt), Geiger (München) und Genossen 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
über Kassenarztrecht (Drucksachen 1313, 528): 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In Art. 1 Nr. 2 wird in § 3681 der Reichsver-
sicherungsordnung der Abs. 5 gestrichen. 
Für den Fall der Ablehnung des Antrags 
unter Nr. 1: 

2. In Art. 1 Nr. 2 erhält in § 3681 der Reichsver-
sicherungsordnung der Abs. 5 folgende Fassung: 

(5) Die Satzungen der Kassenärztlichen 
Vereinigungen sollen ferner unter Beachtung 
versicherungsmathematischer Grundsätze Be-
stimmungen enthalten über eine ausreichende, 
auf die Dauer gesicherte Invaliditäts-, Alters-
und Hinterbliebenenversorgung ihrer Mit-
glieder. Versorgungseinrichtungen dieser Art 
können mit Zustimmung der beteiligten Kas-
senärztlichen Vereinigungen für mehrere Kas-
senärztliche Vereinigungen gemeinsam er-
richtet oder mit bestehenden Versorgungs-
einrichtungen verbunden werden. Die Sat-
zungen der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gungen können Grundsätze für die Versor-
gungseinrichtungen aufstellen und mit Zu-
stimmung der Kassenärztlichen Vereinigun-
gen eine gemeinsame Versorgungseinrichtung 
errichten. 

Bonn, den 24. Mai 1955 

Ruf 
Dr. Böhm (Frankfurt) 
Geiger (München) 
Bausch 
Kirchhoff 
Dr. Dr. h. c. Müller (Bonn) 
Dr. Rinke 
Scharnberg 

Anlage 7 	 Umdruck 367 
(Vgl. S. 4501 D, 4504 B) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Böhm 
(Frankfurt) und Genossen zur zweiten Beratung 
des Entwurfs eines Gesetzes über Kassenarztrecht 
(Drucksachen 1313, 528): 

Der Bundestag wolle beschließen: 
1. In Art. 1 Nr. 2 wird § 368 g 1 der Reichsver-

sicherungsordnung gestrichen. 
2. In Art. 1 Nr. 2 werden im § 368 h der Reichs-

versicherungsordnung die Absätze 4 bis 5 a 
durch die folgenden Absätze 4 bis 5 c ersetzt: 

(4) Die Parteien sollen zum, Abschluß von 
Verträgen über die kassenärztliche Versor-
gung Schlichtungsstellen vereinbaren. Werden 
keine Schlichtungsstellen vereinbart oder 
wird eine Schlichtungsstelle nicht tätig oder 
kommt es zu keiner Schlichtung, so obliegt 
auf Antrag einer der Vertragsparteien die 
Schlichtung den Schiedsämtern. 

(5) Die Landesschiedsämter sind zuständig 
für die Schlichtung der in § 368 g Abs. 2 be-
zeichneten Gesamtverträge und der Landes-
mantelverträge, die Bundesschiedsämter für 
die Schlichtung der in § 368 g Abs. 3 bezeich-
neten Bundesmantelverträge. 

(5 a) Der Vorsitzende des Schiedsamtes hat 
in den Fällen des Absatzes 4 den Parteien 
eine angemessene Frist zur Einigung zu set-
zen. Ist bis zum Ablauf der Frist keine Eini-
gung erzielt, so hat das Schiedsamt das 
Schlichtungsverfahren durchzuführen. Der 
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Vorsitzende des Schiedsamtes ist berechtigt, 
die Parteien zu laden, alle zur Durchführung 
der Schlichtung erforderlichen Aufklärungen 
zu verlangen und Beweise zu erheben. Er 
kann im Weigerungsfalle Ordnungsstrafen 
verhängen. Der Schiedsspruch ist schriftlich 
abzufassen und zu begründen. 

(5 b) Ein Schiedsspruch des Schiedsamtes 
hat bindende Wirkung unter den Parteien, 
a) wenn diese vor Fällung des Schiedsspruchs 

seine Annahme vereinbart haben oder 
b) wenn beide Parteien nach Verkündung 

seine Annahme erklären. 
(5 cl Erlangt der Schiedsspruch eines Lan-

desschiedsamtes keine bindende Wirkung. so 
kann jede Vertragspartei binnen einem Mo-
nat nach Zustellung der Entscheidung das 
Bundesschiedsamt anrufen. Die Absätze 5 a 
und 5 b gelten entsprechend. 

Bonn, den 25. Mai 1955 
Dr. Böhm (Frankfurt) 
Bausch 
Geiger (München) 
Wieninger 

Anlage 8 	 Umdruck 363 
(Vgl. S. 4530 A) 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Dritten Ge-
setzes zur Förderung der Wirtschaft im Land Ber-
lin (Drucksachen 1390, 1159): 

Der Bundestag wolle beschließen: 
Dem § 5 werden folgende Absätze 3 und 4 an-

gefügt: 

(3) Betragen die Einkünfte im Sinn des Ab-
satzes 1 nicht mehr als 3600 Deutsche Mark im 
Kalenderjahr, so wird dem Arbeitnehmer für 
die Berechnung der Lohnsteuer ein besonderer 
Freibetrag von 180 Deutschen Mark (15 DM 
monatlich, 3,50 DM wöchentlich, 0,60 DM täg-
lich) gewährt. Betragen die Einkünfte im Sinn 
des Absatzes 1 mehr als 3600 Deutsche Mark, 
aber nicht mehr als 4200 Deutsche Mark im 
Kalenderjahr, so beträgt der besondere Frei-
betrag 120 Deutsche Mark jährlich (10 DM 
monatlich, 2,30 DM wöchentlich, 0,40 DM täg-
lich). Betragen die Einkünfte im Sinn des Ab-
satzes 1 mehr als 4200 Deutsche Mark, aber 
nicht mehr als 4800 Deutsche Mark im Kalen-
derjahr, so beträgt der Freibetrag 60 Deutsche 
Mark jährlich (5 DM monatlich, 1,15 DM 
wöchentlich und 0,20 DM täglich). 

(4) Der Freibetrag des Absatzes 3 wird dem 
Arbeitnehmer auch bei der Veranlagung ge-
währt. 

Bonn, den 21. Mai 1955 

Ollenhauer und Fraktion 

Anlage 9 	 Umdruck 361 
(Vgl. S. 4531 C) 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
zweiten Beratung des von der Fraktion der SPD 

eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ä nde-
rung des Zündwarensteuergesetzes (Drucksachen 
1130, 822): 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Art. 4 wird wie folgt geändert: 

Artikel 4 
Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1955 in Kraft. 

Bonn, den 5. Mai 1955 

Ollenhauer und Fraktion 

Anlage 10 	 Umdruck 365 
(Vgl. S. 4532 A) 

Änderungsantrag der Fraktion der FDP zur Be-
ratung des Mündlichen Berichts des Ausschusses 
für Finanz- und Steuerfragen über den Antrag der 
Fraktionen der CDU/CSU, FDP, GB/BHE, DP 
betreffend Zündwarensteuer (Drucksachen 1131, 
917): 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Antrag — Drucksache 917 — mit der Maßgabe 
anzunehmen, daß sein zweiter Absatz folgende 
Fassung erhält: 

Die Bundesregierung wird ersucht, dem Bun-
destag mit Wirksamkeit vom 1. April 1956 ein 
Gesetz vorzulegen, durch das die frühere steuer-
liche Belastung auf dem Gebiet der Zündwaren 
wiederhergestellt, d. h. der vom Alliierten Kon-
trollrat eingeführte Zündwarensteuersatz von 
10 Pfennig je 100 Hölzer auf 1 Pfennig je 100 
Hölzer gesenkt wird. 

Bonn, den 24. Mai 1955 

Dr. Dehler und Fraktion 

Anlage 11 	 Umdruck 368 
(Vgl. S. 4532 A, 4536 D) 

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU, 
FDP, DP zur Beratung des Mündlichen Berichts 
des Ausschusses für Finanz- und Steuerfragen über 
den Antrag der Fraktionen der CDU/CSU, FDP, 
GB/BHE, DP betreffend Zündwarensteuer (Druck-
sachen 1131, 917): 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Antrag — Drucksache 917 — mit der Maßgabe 
anzunehmen, daß sein zweiter Absatz folgende 
Fassung erhält: 

Die Bundesregierung wird ersucht, im Entwurf 
des Bundeshaushaltsplans für das Rechnungs-
jahr 1956 im Einzelplan 60 eine Senkung der 
Zündwarensteuer in Rechnung zu stellen, 
durch die die frühere steuerliche Belastung der 
Zündwaren wiederhergestellt wird. 

Bonn, den 24. Mai 1955 

Dr. von Brentano und Fraktion 
Dr. Dehler und Fraktion 
Dr. von Merkatz und Fraktion 
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Anlage 12 	 Drucksache 1313 
(Vgl. S. 4494 D) 

Schriftlicher Bericht 
des Ausschusses für Sozialpolitik (28. Ausschuß) 

über den von den Fraktionen der CDU/CSU, FDP,GB/BHE, DP eingebrachten Entwurf eines Gesetzes 

über 

Änderungen von Vorschriften des Zweiten Buches der Reichsversicherungsordnung 
und zur 

Ergänzung des Sozialgerichtsgesetzes 
(Gesetz über Kassenarztrecht — GKAR) 

(Drucksache 528, Umdruck 120) 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Preller 

I. Vorbemerkungen 

Bereits im 1. Bundestag war die Frage des Kas-
senarztrechtes Gegenstand von Plenarverhandlun-
gen und Ausschußberatungen. 

Die Bundesregierung hatte am 26. November 
1952 den Entwurf eines Gesetzes über die Rege-
lung der Beziehungen zwischen Ärzten, Zahnärzten 
und Krankenkassen (Kassenarztrecht) mit der 
Drucksache Nr. 3904 dem Bundestag vorgelegt. 

Dieser Entwurf hatte zwar den Bundesrat pas-
siert; der Bundesrat hatte jedoch verfassungs-
rechtliche Bedenken erhoben, die er für so schwer-
wiegend hielt, daß er eine Stellungnahme im ein-
zelnen unterließ. Er hielt vielmehr eine grundsätz-
liche Umgestaltung des Entwurfs für erforderlich. 
Die Hauptpunkte dieser verfassungsrechtlichen 
Bedenken lagen im zentralistischen Aufbau der 
Kassenärztlichen Vereinigungen und in der Befug-
nis zur Zwangsschlichtung, die den Schiedsämtern 
übertragen werden solle, obwohl diese Schieds-
ämter weder Behörden noch Gerichte seien. Die 
gleichwohl im Beisein von Vertretern des Bundes-
rates vorgenommenen gemeinsamen Beratungen 
der Bundestagsausschüsse für Sozialpolitik und für 
Fragen des Gesundheitswesens konnten bis zum 
Auslaufen des 1. Bundestages nicht abgeschlossen 
werden. 

Dem 2. Bundestag legte die Bundesregierung 
unter dem 24. November 1953 als Drucksache 87 
einen im wesentlichen gleichen Entwurf vor mit 
dem Bemerken, daß der Bundesrat „zu der Vor-
lage gemäß Art. 76 Abs. 2 des Grundgesetzes in 
seiner 96. Sitzung am 21. November 1952 die aus 
der Anlage 2 ersichtliche Entschließung angenom-
men" habe. Der Bundesrat forderte nunmehr je-
doch, wie in ähnlich gelagerten Fällen, erneut e 
Vorlage. Aus diesem Grunde wurde die Druck-
sache 87 zwar im Plenum in erster Beratung und 
in einer Sitzung der beteiligten Bundestagsaus-
schüsse behandelt, dann aber zurückgestellt. In-
zwischen war nämlich ein Arbeitsstab aus Ver-
tretern von Landesministerien und  ides  Bundes-
arbeitsministeriums gebildet worden, der eine 
Neuformung des Entwurfs vornahm, insbesondere 
um die erwähnten verfassungsrechtlichen Beden-
ken auszuräumen. 

Der so erarbeitete Entwurf ist im großen und 
ganzen von den Regierungsparteien übernommen 
und als Drucksache 528 am 19. Mai 1954 dem 
Bundestag eingereicht warden. Dazu trat eine Be

-

richtigung im Umdruck 120. Dieser Entwurf wurde 
ohne Aussprache in der 33. Plenarsitzung des 
2. Bundestages am 18. Juni 1954 an den Ausschuß 
für Sozialpolitik (federführend) und den Ausschuß 
für Fragen des Gesundheitswesens (mitberatend) 
überwiesen. Später erfolgte durch den Ältestenrat 
auf Verlangen des Ausschusses für Finanz- und 
Steuerfragen noch die Überweisung an diesen Aus-
schuß, iaußerdem an dien Ausschuß für Rechtswesen 
und Verfassungsrecht. Die Ausschüsse für Sozial-
politik und für Fragen des Gesundheitswesens (künf-
tig hier: „Die Ausschüsse") haben die Vorlage ge-
meinsam in zehn Sitzungen behandelt, in denen die 
Beschlußfassung jeweils nur durch die Mitglieder 
des Ausschusses für Sozialpolitik 'erfolgte. Dazu 
traten vier Sitzungen, die der Ausschuß für Sozial-
politik nach Abschluß der gemeinsamen Beratungen 
allein abhielt, sowie eine Besprechung von Mitglie-
dern des Ausschusses für Arbeit und Sozialpolitik 
des Bundesrates mit Mitgliedern dies Ausschusses 
für Sozialpolitik des Bundestages. 

Der Ausschuß für Fragen des Gesundheitswesens 
hat sich außerdem in einer gesonderten Sitzung 
mit der Vorlage befaßt. Dasselbe gilt vom Aus-
schuß für Rechtswesen und Verfassungsrecht. Der 
Ausschuß für Finanz- und Steuerfragen verzichtete 
schließlich auf eine gesonderte Beratung. Die An-
regungen des Ausschusses für Fragen des Gesund-
heitswesens sowie die des Ausschusses für Rechts-
wesen und Verfassungsrecht wurden vom Ausschuß 
für Sozialpolitik ebenso wie weitere Anregungen 
aus den Bundesministerien und die Ergebnisse der 
genannten Besprechung mit Bundesratsmitgliedern 
in den Alleinsitzungen des Ausschusses für Sozial-
politik des Bundestages abschließend behandelt. 
Der Bericht spricht gleichwohl von Ergebnissen der 
Beratungen der „Ausschüsse", da zwischen dem 
Ausschuß für Sozialpolitik und dem für Fragen 
des Gesundheitswesens personelle Verzahnungen 
bestehen, die diese Bezeichnung rechtfertigen, ob-
wohl formell der Ausschuß für Sozialpolitik des 
Bundestages die federführende und damit letztlich 
entscheidende Verantwortung trug. 

Der Bericht vermeidet im übrigen und allge-
meinen, von Entscheidungen der Mehrheit der 
Regierungsparteien oder Anliegen der Opposition 
zu sprechen. Tatsächlich wurden in wesentlichen 
Fragen weniger Parteimeinungen erkennbar, als 
solche der Vertreter von ärztlichen oder Kranken-
kassen-Standpunkten oder solche der Versicherten 
quer durch die Parteien. Es muß jedoch anerkannt 
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werden, 'daß trotz derartiger zweifellos sichtbarer 
Interessen die Bemühungen aller Ausschußmit-
glieder dahin gingen, bei diesem schwierigen Ge-
setz eine vermittelnde Stellung einzunehmen. 

Den Ausschüssen wurden aus den Ausschußbe-
ratungen des 1. Bundestages die Protokolle und 
insbesondere auch die detaillierten Stellungnah-
men der zahlreichen Sachverständigen aus den 
interessierten Kreisen, die in den Protokollen 
niedergelegt waren, vorgelegt. Insofern erübrigte 
sich die nochmalige Anhörung von Sachverstän-
digen und Beteiligten. Diese Protokolle wurden 
damit ein Bestandteil der Beratungen der Aus-
schüsse im 2. Bundestag. Außerdem lag den Aus-
schüssen noch eine vom Bundesarbeitsministerium 
angefertige Begründung zur Drucksache 528 vor, 
die vor allem die Unterschiede dieser Drucksache 
zu den Vorlagen auf Drucksachen Nr. 3904 bzw. 87 
klarlegte und begründete. 

Nach Abschluß der Beratungen wurde dem Be-
richterstatter die redaktionelle Bearbeitung der 

 Vorlage übertragen. Sie erwies sich, angesichts der 
 zahlreichen Änderungen, als überaus schwierig, 

konnte vom Berichterstatter jedoch dank der  be-
reitwilligen Mitarbeit von Ausschußmitgliedern 
und dem Referenten des Bundesarbeitsministe-
riums bewältigt werden. 

II. Aus der Entstehung des Kassenarztrechtes 

Ein Kassenarztrecht im heutigen Sinne hat sich 
— die Darstellung des Berichterstatters hält sich 
hierbei an  die  eingehenden Ausführungen des 
Staatssekretärs im Bundesarbeitsministerium, Dr. 
Sauerborn, die mit den Protokollen aus dem 
1. Bundestag Bestandteil der Beratungen in den 
Ausschüssen ides 2. Bundestages geworden sind — 
im wesentlichen erst seit der Jahrhundertwende 
gebildet. Dias  Krankenversicherungsgesetz von 1883 
kannte zwischen Krankenkasse und Arzt lediglich 
ein freies Vertragsverhältnis. Erst 1892 wurde den 
Krankenkassen in einer Novelle das Recht gegeben, 
ein — nunmehr sogenanntes — „Arztsystem" 
statutarisch festzulegen. 

Aus den sich so ergebenden „Zulassungen" von 
Kassenärzten entstanden nach Errichtung des 
„Leipziger Verbandes" — des späteren „Hartmann-
bundes" — als Standes- und Kampforganisation 
der Ärzteschaft Vereinbarungen über diese Zu-
lassungen. Die  z. T. sehr scharfen Auseinander-
setzungen zwischen den Kassen (und ihren Verbän-
den) und der Ärzteschaft, die 1913 bis zur Streik-
drohung der Ärzte gediehen, führten am 23. De-
zember 1913 zum „Berliner Abkommen", das zwar 
den Einzelvertrag formell bestehen, ihn aber nur 
nach Billigung durch gemeinsame Instanzen der 
Kassen und Ärzte (Vertragsausschuß, Zentralaus-
schuß) oder nach einer Entscheidung durch ein 
Schiedsamt, die gegebenenfalls verbindliche Wirkung 
haben konnte, Gültigkeit erlangen ließ. Ein Kas-
senarzt sollte auf 1350 Versicherte, bei Familienbe-
handlung auf 1000 Versicherte kommen. Bei den 
vorhergegangenen Beratungen im Reichstag über 
die Reichsversicherungsordnung von 1911 hatte 
man sich weder auf ein bestimmtes Arztsystem 
noch auf ein bestimmtes Honorarsystem einigen 
können, so daß diese Fragen rechtlich offen ge-
blieben waren. Erst die Inflationsverhältnisse 
führten später dazu, daß die Reichsregierung in 
der Verordnung vom 30. Oktober 1923 (die auf 

Grund des sogenannten Notgesetzes erging), das, 
was im „Berliner Abkommen" frei vereinbart wor-
den war, mit 'gesetzlicher Kraft ausstattete: Die 
Selbstverwaltung im „Reichsausschuß für Ärzte 
und Krankenkassen" (der  später die Zulassungs-
ordnung und die Vertragsordnung schuf), die Ver-
trags- und Schlichtungsinstanzen (Vertragsaus-
schüsse, Schiedsämter) und die Bestimmung, daß 
bei Vertragsende bis zum Abschluß eines neuen 
Vertrages beide Parteien zu den alten Bedingungen 
weiterzuarbeiten hätten. Die Verhältniszahl 1 : 1350 
bzw. 1000 blieb bestehen, sie wurde allerdings in 

 der Praxis der Zulassungsausschüsse vielfach 
unterschritten. 

Die Krisenjahre ab 1929 brachten dieses Gebäude 
ins Wanken. Es kam nach langwierigen, ministeriell 
geförderten Verhandlungen zu einem Abkommen, 
das schließlich Ende 1931 von der Ärzteschaft und 
den Ortskrankenkassenverbänden, dagegen nicht 
von den übrigen Kassenverbänden gebilligt wor-
den war. So mußte eine Ermächtigung an den 
Reichsarbeitsminister in der Notverordnung vom 
8. Dezember 1931 ergehen, auf Grund deren der 
Minister das Abkommen für verbindlich erklärte. 
Der wesentliche Inhalt dieses für verbindlich er-
klärten Abkommens war die Einführung einer 
festen Pauschabgabe der Krankenkassen an die 
Ärzte, errechnet als Kopfpauschale aus den  — mit 
einem Abschlag versehenen — Ergebnissen des 
Jahres 1930 und dafür die Zulassung einer größe-
ren Ärztezahl durch Herabsetzung der Verhältnis-
zahl auf 1 : 600. Aus der geringeren Verhältnis-
zahl und dem damit voraussichtlich vermehrten 
Wettbewerb unter 'den an Zahl zunehmenden 
Ärzten ergab sich die Einführung eines „Regel-
betrages" für die Arzneiverschreibungen. 

Die nationalsozialistische Zeit brachte dann die 
Zentralisierung in der „Kassenärztlichen Vereini-
gung Deutschlands", die  Übernahme der Zulas-
sung nach festgelegten Richtlinien durch die Ärzte-
schaft allein und — während Ides  Krieges — die 
Honorarverteilung statt nach Einzelleistung im 
Rahmen ides Gesamtpauschales nur nach der  Zahl 
der Krankenscheine. 

Nach 1945 bildeten sich zunächst regionale Kas-
senärztliche Vereinigungen. Neue Zulassungsord-
nungen der Länder haben die Kassen wieder pari-
tätisch an  der Zulassung beteiligt. Schwierigkeiten 
ergaben sich vor allem und besonders im Zusam-
menhang mit den vorerst niedrigen Löhnen der 
Versicherten und damit für die Honorierung, so-
weit sich diese an der Lohnsumme orientierte. 

Immerhin zahlten die Krankenkassen im Bun-
desgebiet für: 

ärztliche Leistungen Zahnbehandlung 
insges.: insges.: 

1949 366 Mio DM 90 Mio DM 
1950 426 Mio DM 100 Mio DM 
1951 504 Mio DM 122 Mio DM 
1952 594 Mio DM 140 Mio DM 
1953 (vorläuf. Zahl) 

674 Mio DM 154 Mio DM 

Die Zahl der Ärzte und Zahnärzte (einschließlich 
Dentisten) betrug am 1. Januar 1954: 

Arzte Zahnärzte 
Gesamtzahl 69 109 32 017 

Davon: Vollkassen(zahn)ärzte 30 397 22 767 
(Zahn)Ärzte, die nur Er- 
satzkassenpraxis hatten 4 088 2 614 
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(Zahn)Ärzte ohne Kas- 
senzulassung (einschließ- 
lich Sprengelärzten von 
Knappschaften),darunter 
beteiligte Krankenhaus- 
ärzte 1 605 5 777 770 
(Zahn)Ärzte in abhän- 
giger Stellung 24 239 4 088 
Ärzte in berufsfremder 
Stellung oder arbeitslos 4 608 1 778 

Die tatsächliche Verhältniszahl schwankte nach 
Unterlagen vorn 1. Januar 1954 in den Landesstel-
len der Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen für 
die Ärzte zwischen 485 (Bayern) und 648 (Nord-
rhein) mit einem Gesamtdurchschnitt von 557, für 
die Zahnärzte und Dentisten zwischen 690 (Nord-
baden) und 1043 (Nordrhein) mit einem Gesamt-
durchschnitt von 813. 

Der Versuch des Frankfurter Wirtschaftsrates, 
bereits vor 1949 ein Gesetz über das Kassenarzt-
recht zu erlassen, scheiterte daran, daß die Be-
satzungsmächte diese Materie der Gesetzgebung des 
Bundes vorbehielten. 

III. Der Aufbau des Gesetzentwurfs 

1. Der Gesetzentwurf regelt lediglich die Be-
ziehungen zwischen Ärzten und Krankenkassen, 
sonstige Reformfragen der Krankenversiche-
rung werden von der Vorlage nicht berührt. 

Soweit sich die Vorlage mit den Kranken-
häusern und den in diesen tätigen Ärzten be-
schäftigt, tut sie dies nur im Hinblick auf die 
kassenärztliche Versorgung (§ 368 Abs. 2, § 368 a 
Abs. 5, § 368 c Abs. 2 Nr. 12, § 368 cl, § 368 f 
Abs. 5, § 368g Abs. 4, § 368m Abs. 2, § 368 o 
Abs. 1). 

Das gleiche gilt für die Eigeneinrichtungen 
der Krankenkassen und die Universitäts-Poli-
kliniken (§§ 368 d und m Abs. 2). 

Die Ersatzkassen und die Knappschaftlichen 
Kassen werden von der Vorlage grundsätzlich 
nicht erfaßt; in § 368 m Abs. 1 ist jedoch die 
Möglichkeit vorgesehen, daß die Kassenärzt-
lichen Vereinigungen die ärztliche Versorgung 
auch für die Ersatzkassen und für andere Träger 
der  Sozialversicherung übernehmen. 

Grundzug der Regelung ist die Selbstverwal-
tung der Kassenärzte und ihr Zusammenwirken 
mit  den Krankenkassen zur Sicherstellung der 
ärztlichen Versorgung der  Versicherten und 
ihrer Angehörigen. Zu diesen zählen auch die 
versicherten Sozialrentner (§ 368 a Abs. 1). 

Unter der Bezeichnung „Ärzte" werden im 
Gesetzestext zugleich auch Zahnärzte und Den-
tisten verstanden. 

2. Um als Kassenarzt wirken zu können, muß der 
approbierte Arzt eine Zulassung haben (§ 368 a). 
Eine allgemeine Zulassung aller approbierten 
Ärzte zur Kassenpraxis hat die Vorlage und 
haben die Ausschußmitglieder in ihrer über-
wiegenden Mehrheit für nicht durchführbar ge-
halten, und zwar um der geregelten Versorgung 
der Versicherten wie um der Existenz der Kas-
senärzte willen. Die sogenannte Verhältniszahl 
(ein Arzt auf . . . Versicherte) wurde schließlich 
auf 1 : 500 für Ärzte bzw. auf 1 : 900 für Zahn-
ärzte festgesetzt, wobei gegen Krankheit ver-
sicherte Rentner mit 66 2/3 v. H. der Renten an-
gerechnet werden. 

Leitende Krankenhausärzte (§ 368 a Abs. 5) 
sowie andere Ärzte in Sonderfällen (§ 368 c 
Abs. 2 Nr. 12 a) sind unter bestimmten Vor-
aussetzungen „beteiligt", ohne auf die Verhält-
niszahl angerechnet zu werden. Dagegen sollen 
die auf Grund von Sondergesetzen als zugelas-
sen geltenden Ärzte (z. B. Heimkehrer aus 
Kriegsgefangenschaft) auf die Verhältniszahl 
angerechnet werden (§ 368 a Abs. 1). 

3. Die Zulassungen erfolgen in Zulassungsaus-
schüssen (§ 368 b Abs. 1), die aus Vertretern der 
Ärzte (Kassenärzte sowie ein in das Arztregister 
eingetragener nicht zugelassener Arzt) und der 
Krankenkassen in gleicher Zahl bestehen. 
Gegen die Entscheidung der Zulassungsaus-
schüsse ist Widerspruch bei Berufungsausschüs-
sen (§ 368 b Abs. 5) möglich, die aus einem 
Vorsitzenden mit Befähigung zum Richteramt 
und aus Vertretern der Ärzte und der Kran-
kenkassen in gleicher Zahl bestehen. 

4. Das Nähere über die Zulassung regeln Zulas-
sungsordnungen (§ 368 c), die vom Bundes-
minister der Arbeit nach Beratung mit den 
Bundesausschüssen und mit Zustimmung ides 
Bundesrates als Rechtsverordnung erlassen 
werden. 

Grundsätzlich soll die Behandlung der Ver-
sicherten durch den Kassenarzt selbst erfolgen; 
Voraussetzungen über die gleichwohl mögliche 
Beschäftigung von Assistenten und Vertretern 
bestimmen die Zulassungsordnungen (§ 368 c 
Abs. 3). Die Beanspruchung von anderen Ärzten 
als Kassenärzten und ein vorzeitiger Wechsel 
des Kassenarztes ist nur in besonderen Fällen 
zugelassen (§ 368 d). Der Kassenarzt hat sich 
bei der Behandlung und bei Verordnungen an 
idas Notwendige und Wirtschaftliche zu halten 
(§ 368 e). Entgegen dem § 368 d der RVO — bis-
herige Fassung — ist in diesem Zusammenhang 
in § 368 e der Vorlage in erster Linie von den 
entsprechenden Ansprüchen der Versicherten 
die Rede; der Arzt darf weitergehende Leistun-
gen nicht bewirken oder verordnen, die Kasse 
darf sie nicht nachträglich bewilligen. 

5. Die Krankenkasse entrichtet für die gesamte 
ärztliche Versorgung mit einer sie befreienden 
Wirkung eine Gesamtvergütung an die Kassen-
ärztliche Vereinigung (§ 368 f). Der Kassenärzt-
lichen Vereinigung obliegt die Verteilung der 
Gesamtvergütung an die Kassenärzte. Damit ist 
ein 'Grundzug der  Regelung von Dezember 1931 
erneut bekräftigt. Die Gesamtvergütung richtet 
sich nach der Zahl der Versicherten und einem 
Kopfpauschale, das nach bestimmten Gesichts-
punkten festzusetzen ist. Verteilung lediglich 
nach der Zahl der Kassenscheine ist unzulässig. 
Im Gesamtvertrag kann aber die Gesamtver-
gütung nach einem Fallpauschale oder nach Ein-
zelleistung oder nach einem aus mehreren Be-
rechnungsarten zusammengesetzten System fest-
gesetzt werden. Sachleistungen, die in Eigenein-
richtungen der Krankenkassen ausgeführt wer-
den, sollen in der Regel nicht in die Gesamtver-
gütung einbezogen werden. Über Vergütungen 
für stationäre Behandlung, für die ärztliche Be-
handlung der Rentner und anderer Personen-
kreise müssen die Verträge besondere Bestim-
mungen treffen, für die die Bundesausschüsse 
Richtlinien beschließen. 

6. Die Gesamtverträge werden von den Kassen-
ärztlichen Vereinigungen mit den Krankenkas- 
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sen und ihren Verbänden abgeschlossen 
(§ 368 g). Kommt eine Einigung nicht zustande, 
so gilt ein Einigungsverfahren, das notfalls zu 
einer Zwangsschlichtung führt (§ 368 g 1). 
Für dieses Verfahren werden Landes- und Bun-
desschiedsämter (§ 368 h) errichtet, die aus 
einem Vorsitzenden mit Befähigung zum Rich-
teramt oder zum höheren Verwaltungsdienst 
sowie aus Vertretern der Ärzte und der Kran-
kenkassen in gleicher Zahl bestehen. Bis zur 
endgültigen Entscheidung ist die Vergütung in 
bisheriger Höhe weiterzuzahlen (§ 368 h Abs. 5); 
die „Mißtrauensparagraphen" § 370 ff. der RVO 
fallen fort (Art. 1 Nr. 3). Ärztestreiks u. ä. er-
scheinen also nach dieser Vorschrift, die der im 
bisherigen § 368 p Abs. 3 der RVO nachgebildet 
ist, ausgeschlossen. Der Bundesarbeitsminister 
erläßt nach Beratung mit den Bundesausschüs-
sen und mit Zustimmung des Bundesrates eine 
Schiedsamtsordnung als Rechtsverordnung 
(§ 368h Abs. 7). 

7. Das Gewicht der ärztlichen Selbstverwaltung 
liegt bei den Kassenärztlichen Vereinigungen 
(§§ 3681 bis Sie haben insbesondere die 
ärztliche Versorgung sowie die Aufgaben zu er-
füllen, die ihnen durch das Gesetz übertragen 
wenden (§ 368 m Abs. 1). Sie sind in den 
gesetzlich vorgesehenen Institutionen —
Zulassungsausschüssen, Berufungsausschüssen, 
Schiedsämtern, Landes- und Bundesausschüssen 
— sowie beim Abschluß von Verträgen und Ge-
samtverträgen die Partner bzw. Kontrahenten 
der Krankenkassen und ihrer Verbände. Die 
in den früheren Entwürfen vorgesehene Be-
stimmung, daß die Kassenärztlichen Vereini-
gungen „Träger der Kassenärztlichen Versor-
gung und der Beziehungen zwischen den Ärzten 
und Krankenkassen" sein sollten, ist in der 
Drucksache 528 nicht mehr enthalten. Dieser 
Passus war nur von einigen ärztlichen Organi-
sationen befürwortet worden, während er bei 
den übrigen Sachverständigen und in den Aus-
schüssen des 1. Bundestages selbst auf scharfe 
Kritik gestoßen war. 

Der in den Entwürfen (Drucksachen Nr. 3904 
des 1. Bundestages und 87 des 2. Bundestages) 
noch vorgesehene zentralistische Aufbau der 
Vereinigungen — die beiden Bundesvereini-
gungen sollten in den Ländern Untergliederun-
gen erhalten — ist im Hinblick auf die unter I 
erwähnten verfassungsrechtlichen Bedenken 
einem Aufbau von unten nach oben gewichen. 
Die Kassenärzte bilden nunmehr für den Be-
reich jedes Landes je eine kassenärztliche und 
eine kassenzahnärztliche Vereinigung, und 
diese ihrerseits bilden je eine kassen(zahn)-
ärztliche Bundesvereinigung (§ 368 i Abs. 1 
und 2). Diese Vereinigungen sind Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts. Anders als früher 
sind nunmehr neben den ordentlichen Mitglie-
dern — zugelassenen und beteiligten Kassen-
ärzten — als außerordentliche Mitglieder die 
noch nicht zugelassenen Ärzte, die sich in das 
bei der Kassenärztlichen Vereinigung zu füh-
rende Arztregister (§ 368 a Abs. 3) haben ein-
tragen' lassen (§ 368 i Abs. 4), vorgesehen. Die 
Mitglieder der Kassenärztlichen Vereinigung 
wählen eine Vertreterversammlung, in der die 
außerordentlichen Mitglieder höchstens zu 
einem Fünftel vertreten sein dürfen; die Mit-
glieder der Vertreterversammlung wählen 
ihren Vorstand, in dem höchstens ein Fünftel  

außerordentliche Mitglieder sein dürfen, dem 
aber mindestens ein außerordentliches Mitglied 
angehören muß, sowie die Vertreterversamm-
lung der Bundesvereinigung (§ 368 k). 

Die Satzungen der Vereinigungen (§ 368 1) 
können, einer langjährigen Forderung der 
Ärzte entsprechend, auch Bestimmungen über 
eine Invaliditäts-, Alters- und Hinterbliebenen

-

versorgung der Mitglieder vorsehen (§ 3681 
Abs. 5). 

8. Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die 
Verbände der Krankenkassen bilden gemein-
same Landes- und Bundesausschüsse (§§ 368 n 
bis p). Diese Ausschüsse sind ähnlich den frü-
heren Reichs- bzw. Landesausschüssen gemein-
same Organe der Selbstverwaltung der Ärzte 
und der Kassen. Insbesondere haben die Bun-
desausschüsse Richtlinien über die kassenärzt-
liche Versorgung zu beschließen (§ 368 o Abs. 1), 
die von den Mitgliedern zu beachten sind, die 
aber dem Bundesarbeitsminister nicht mehr 
zur Genehmigung (wie in den Drucksachen 
Nr. 3904 und 87), sondem nur noch zur Kennt-
nis vorzulegen sind. Da die früher — nach zen-
tralistischem Aufbau — vorgesehene Mitglied-
schaft der Kassenärzte auch bei der Bundes-
vereinigung weggefallen ist, ist nunmehr vor-
gesehen, daß bei einem Versagen der Bundes-
ausschüsse erforderlichenfalls der Bundes-
arbeitsminister derartige Richtlinien erlassen 
kann (§ 368 o Abs. 2). 

Für eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Ärzten und Kassen haben die Landesausschüsse 
zu sorgen, denen damit Aufgaben zufallen, die 
für die Verwirklichung des Gesetzes sehr we-
sentlich sein können. Dazu gehören auch Auf-
gaben auf dem Gebiet der gesundheitlichen 
Vorsorge (§ 368 p). 

9. Soweit für Zulassungs- und gewisse Ver-
gütungsangelegenheiten nach der Vorlage die 
Anrufung der Sozialgerichte vorgesehen ist, 
gelten die Verfahren vor den entsprechenden 
Selbstverwaltungskörperschaften zugleich als 
Vorverfahren im Sinne des Sozialgerichtsge-
setzes (§ 368 b Abs. 6, § 368 c Abs. 2 Nr. 7, 
§ 368h Abs. 5 und 5 a, § 368 m Abs. 4 und 
Art. 4 § 11 Abs. 3). 

10. Das Gesetz soll mit einigen Ausnahmen auch 
für Berlin gelten (Art. 3). 

Nach den Übergangs- und Schlußvorschriften 
(Art. 4) sollen die bestehenden Kassenärztlichen 
Vereinigungen in die Kassenärztlichen Vereini-
gungen des Gesetzes übergehen. Die ersten 
Satzungen sollen nach Beschluß der Ausschüsse 
nunmehr innerhalb von neun Monaten erlas-
sen werden (Art. 4 § 4) — nach der Vorlage 
war ein Zeitraum von sechs Monaten vorge-
sehen. 

IV. Die Hauptpunkte der Erörterung 

Das Kassenarztrecht war in den vergangenen 
Monaten Gegenstand z. T. heftiger Auseinander-
setzungen. Dies führte, auch im Zusammenhang 
mit gewissen Darstellungen und Romanen in illu-
strierten Zeitschriften, die von den Ausschüssen 
lebhaft kritisiert wurden, zum Wunsch der Aus

-

schösse nach einer Aussprache mit dem Herrn 
Bundesarbeitsminister, die in der Sitzung vom 
2. Dezember 1954 erfolgte. Die Ausschüsse erklär- 
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ten, daß durch baldige Verabschiedung des Ge-
setzes eine Befriedung herbeigeführt werden solle. 

Zahlreiche Eingaben der interessierten Organi-
sationen und Verbände haben die Ausschußarbeit 
begleitet. Sie wurden jeweils bei Behandlung der 
in Betracht kommenden Vorschriften geprüft. 
Hauptpunkte der Erörterungen wurden folgende 
Fragen: 

a) Verhältniszahl (§ 368 a Abs. 1) 
Die Forderung des Bonner Ärztetages 1952, die 

Verhältniszahl auf 1 : 450 zu senken, wurde von 
den ärztlichen Organisationen unterstützt, von der 
Kassenseite bekämpft. Einige Gruppen sprachen 
sich dafür aus, die Regelung der Verhältniszahl 
der Zulassungsordnung zu überlassen. Diese Fra-
gen wurden in den Ausschüssen eingehend und 
lebhaft erörtert. Der Gedanke, die Festsetzung 
der Verhältniszahl den Zulassungsordnungen zu 
überlassen, fand nur bei einzelnen Abgeordneten 
Anklang. Auf Antrag nahm das Bundesjustizmini-
sterium zu dieser Frage in einem Schreiben vom 
3. Februar 1954 Stellung; das Ministerium hatte 
rechtspolitische, z. T. verfassungsrechtliche Be-
denken, die Festlegung der Verhältniszahl der 
Selbstverwaltung zu überlassen. 

Schließlich wurde die Verhältniszahl von 1 : 500 
mit Mehrheit beschlossen, womit nach der Fest-
stellung eines Ausschußmitgliedes rund 3700 Ärzte 
neu zugelassen werden können, d. h. mehr als 
drei Viertel der Ärzte, die als in fremdem Beruf 
tätig oder als arbeitslos gemeldet sind. 

b) Beteiligung der Krankenhausärzte (§ 368 a Abs. 5) 
Die Ausschüsse waren sich darüber einig, daß 

eine Beteiligung von leitenden Krankenhausärzten 
an der kassenärztlichen Versorgung erforderlich 
sei, insbesondere um etwaige besondere Kennt-
nisse und Erfahrungen dieser Ärzte auch den Ver-
sicherten zugänglich zu machen. Jedoch war zu-
nächst umstritten, ob diese Frage durch eine 
Kann- oder eine Mußbestimmung gelöst werden 
solle. Eine später beschlossene Fassung, wonach 
die betreffenden Ärzte auf Antrag zuzulassen 
„sind, ... sofern nicht wichtige Gründe gegen die 
Beteiligung sprechen", setzte nach Auffassung der 
Ausschüsse die Erläuterung voraus, daß als „wich-
tige Gründe" nicht nur in der Person des Antrag-
stellers liegende Gründe, sondern vor allem die 
anzusehen seien, die sich aus der Tendenz des 
§ 368 a Abs. 1 ergeben. Auf Antrag des Gesund-
heitsausschusses wurde später entgegen der Auf-
fassung einiger Abgeordneter die aus der Zusam-
menstellung ersichtliche Fassung beschlossen. 
Darnach ist nunmehr die Notwendigkeit der Be-
teiligung dieser Ärzte im Hinblick auf die Versor-
gung der Versicherten Voraussetzung der Beteili-
gung. Außerdem soll durch diese Fassung geklärt 
werden, daß diese Ärzte nicht in die Verhältniszahl 
einzurechnen sind. 

c) Art der Vergütung (§ 368 f Abs. 2 und 3) 
Der Wunsch von Ärzten, andere Vergütungs-

systeme dem System des Kopfpauschales grund-
sätzlich als gleichwertig an die Seite zu stel-
len und den Schiedsämtern die Vollmacht einzu-
räumen, auch über die Wahl des Vergütungs-
systems zu entscheiden, ist in den Ausschüssen 
mehrfach und sehr eingehend diskutiert worden. 
Dabei spielte im Zusammenhang mit dem letzten 
Satz von § 368 f Abs. 3 der Vorlage auch die Frage 
der sogenannten Zwangsschlichtung nach § 368 g 1 
eine Rolle. Der erwähnte letzte Satz wurde  

schließlich mit Mehrheit bei einigen Enthaltungen 
gestrichen. In einer späteren Sitzung wurde, auch 
auf Wunsch von Ländern, die Streichung dieses 
Satzes nochmals erörtert, die aus den Reihen der 
Opposition gewünschte Wiederherstellung der 
Fassung der Vorlage in Drucksache 528 aber 
schließlich mit einer Mehrheit aus allen Parteien 
verworfen. Im Zuge dieser Erörterung wurde 
jedoch allseitig anerkannt, daß eine etwaige Be-
rechnung der Gesamtvergütung nach Einzelleistun-
gen eine stärkere Mitwirkung der Krankenkassen, 
vor allem auch hinsichtlich des Nachweises und 
der Prüfung dieser Einzelleistungen sowie hin-
sichtlich der Zusammensetzung der Ausschüsse be-
dinge. Diese Fragen sollen daher nunmehr durch 
eine Vereinbarung der Vertragspartner geregelt 
werden (§ 368 m Abs. 5). 

Das in Absatz 2 des § 368 f grundsätzlich vor-
gesehene Kopfpauschale sollte nach der Vorlage 
unter „Berücksichtigung" bestimmter Grundlagen 
festgesetzt werden. Die Ausschüsse besprachen ein-
gehend, ob und inwieweit die Worte „zu berück-
sichtigen" durch „zugrunde zu legen" zu ersetzen 
seien. Nach einer Erörterung, ob die wirtschaft-
liche und soziale Lage des Versichertenkreises oder 
die wirtschaftliche Lage der Krankenkasse und 
die Veränderungen der Grundlohnsumme zu be-
rücksichtigen seien, wurde schließlich unter Be-
seitigung der Spezialbestimmungen der Vorlage in 
a  bis  d eine Fassung beschlossen, nach der die im 
Ausgangszeitraum ausgeführten ärztlichen Lei-
stungen (auch in Absatz 1 dieses Paragraphen) 
„zugrunde zu legen", die wirtschaftliche Lage der 
Krankenkasse und die seit der letzten Festsetzung 
eingetretene Veränderung der Grundlohnsumme 
„zu berücksichtigen" sind. Veränderungen in die-
sen drei Grundlagen der Bestimmung des Kopf

-

pauschales sind nunmehr nachzuweisen, was der 
Krankenkasse das Recht der Einsichtnahme in die 
betreffenden Unterlagen der Kassenärztlichen 
Vereinigung geben soll. 

d) Schlichtung (§ 368 g 1, § 368 h) 
Sehr eingehend wurde besprochen, ob die in der 

Vorlage vorgesehene Zwangsschlichtung (nunmeh-
riger § 368 g 1) beibehalten werden sollte. Unter 
Zwangsschlichtung wird hier die Festsetzung eines 
Vertragsinhaltes durch ein gemeinsames Gremium 
der Selbstverwaltung (Schiedsamt) verstanden, die 
dann erfolgt, wenn die Bemühungen dieser Ämter, 
eine Einigung herbeizuführen, nicht zum ge-
wünschten Erfolg geführt haben. Die Ausschüsse 
waren sich darüber im klaren, daß der Fortfall 
der Zwangsschlichtung die Wiedereinführung der 
§§ 370 ff. der RVO zur Folge haben müßte. Mit 
großer Mehrheit wurde im Interesse der Sicher-
stellung der ärztlichen Versorgung der Versicher-
ten an der Vorlage und damit an der Zwangs-
schlichtung festgehalten. Umstritten war die Aus-
wahl der Vorsitzenden der Schiedsämter (§ 368 h 
Abs. 2 und 3). Dem auch von ärztlichen Vereini-
gungen und einem Ausschußmitglied gemachten 
Vorschlag, die Entscheidung über die Person des 
Vorsitzenden dann, wenn sich die Verbände nicht 
einigen können, im Falle des Absatzes 3 dem Prä-
sidenten des Bundessozialgerichtes zuzugestehen, 
schlossen sich die Ausschüsse nicht an. Dagegen 
fand der Vorschlag eines anderen Abgeordneten 
Annahme, in solchen Fällen letztlich das Los ent-
scheiden zu lassen. Dabei wurde noch erörtert, ob 
diese Losentscheidung für die Amtsführung des 
Ausgewählten im jeweiligen Falle für zwei Jahre 
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oder für ein Jahr gelten solle. Die schließlich be-
schlossene Fassung sieht grundsätzlich Einigung 
der Verbände auf einen Vorsitzenden für vier 
Jahre vor. Kommt eine Einigung nicht zustande, 
so stellen die Verbände eine gemeinsame Liste mit 
den Namen von  je  zwei Vorsitzenden und ihren 
Stellvertretern auf. Können sich die Verbände auch 
über einen Vorsitzenden aus dieser Liste nicht 
einigen, so entscheidet das Los, wer Vorsitzender 
für die Dauer eines Jahres sein soll. Im Falle des 
Absatzes 2 gilt das Entsprechende. 
e) Träger der kassenärztlichen Versorgung und der 

Beziehungen zwischen Ärzten und Kassen 
(§ 368 k Abs. 1) 

Die in der Vorlage der Bundesregierung — 
Drucksache 87 — enthaltene und in den Ausschüs-
sen des 1. Bundestages umstrittene Frage, ob die 
Kassenärztlichen Vereinigungen, ob die Kranken-
kassen oder ob beide zusammen „Träger der kas-
senärztlichen Versorgung und der Beziehungen 
zwischen den Ärzten und den Krankenkassen" 
seien, brauchte in den Ausschüssen des 2. Bundes-
tages nicht mehr erörtert zu werden. Die unter II 
erwähnten Besprechungen im Arbeitsstab hatten 
zur Streichung des ersten Satzes des § 368 k nach 
Drucksache 87 geführt. 
f) Altersversorgung (§ 3681 Abs. 5) 

Die Ausschüsse waren nach eingehender Erörte-
rung der Auffassung, daß das Gesetz die Möglich-
keit geben solle, eine Alterssicherung der Kas-
senärzte durch die Kassenärztlichen Vereinigungen 
zu schaffen. Sie lehnten jedoch die Anregung aus 
dem Bundeswirtschaftsministerium ab, wie in den 
früheren Vorlagen den Aufbau der Alterssiche-
rung nach versicherungsmathematischen Grund-
sätzen zu fordern. Die Frage nach einer Unter-
stellung dieser Einrichtungen unter die Versiche-
rungsaufsichtsbehörde wurde vom Bundesarbeits-
ministerium dahin beantwortet, daß die Prüfung 
durch diese Aufsichtsbehörden in jedem Falle 
sichergestellt sei. An der Möglichkeit, daß mehrere 
Kassenärztliche Vereinigungen gemeinsame Ein-
richtungen oder Bundesvereinigungen bundesein-
heitliche Einrichtungen schaffen können, hielten 
die Ausschüsse ausdrücklich fest. Um Bedenken 
einiger Länder auszuräumen und um klarzustel-
len, welcher Anteil aus dem endgültigen Honorar 
des Kassenarztes für eine Alterssicherung abge-
zweigt wird, wurde ausdrücklich der besondere 
Nachweis dieses Honorarteiles dem einzelnen Arzt 
gegenüber vorgesehen. 
g) Gesundheitsvorsorge 

Den Ausschüssen lag im Zusammenhang mit der 
Verhältniszahl ein ausführlicher Vorschlag des 
Abg. Dr. Preller zur Gesundheitsvorsorge vor, der 
die Ausschüsse in einer Reihe von Sitzungen be-
schäftigte. Die Ausschüsse hielten das Anliegen, 
der Gesundheitsvorsorge wie der rechtzeitigen 
Krankheitsverhütung stärkeres Augenmerk zuzu-
wenden, für wesentlich und beachtenswert. Ohne 
Einzelheiten festlegen zu wollen, wurde die im 
Ausschußantrag beigefügte Entschließung auf der 
Grundlage eines Entwurfs des Abg. Dr. Preller 
einstimmig dem Bundestag zur Beschlußfassung 
empfohlen. 

V. Einzelergebnisse der Ausschußberatungen 
Artikel 1 Nr. 2 
Zu § 368 Abs. 2 

Der Hinweis auf § 182 RVO wurde gestrichen, 
da er ggf. nicht ausreichend genug erschien. Die  

im zweiten Satz der Vorlage vorgesehenen Worte 
„sonstige Leistungen der Krankenkassen" hätten 
möglicherweise zu Zweifeln Anlaß geben können, 
ob z. B. die für die Unfallversicherung erforder-
liche Ausstellung von Bescheinigungen mit erfaßt 
sei; deshalb wurde die Ausschußfassung be-
schlossen. 
Zu § 368 a 
Abs. 1 

Der von einem Ausschußmitglied eingebrachte 
Antrag, die Verhältniszahl auf 1 : 450 festzusetzen, 
wurde gegen 5 Stimmen abgelehnt. Der Antrag 
eines anderen Abgeordneten, die Verhältniszahl 
für Ärzte auf 1 : 500, die für Zahnärzte auf 1 : 900 
festzusetzen, wurde mit Mehrheit bei einigen 
Stimmenthaltungen angenommen, wobei das Wort 
„mindestens" gestrichen wurde. Über einen Ver-
mittlungsvorschlag, der auf 1 : 525 lautete, brauchte 
nicht abgestimmt zu werden (vgl. im übrigen 
unter IV a). Auch die von Abgeordneten verschie-
dener Parteien gegebene Anregung, auf die Fest-
setzung einer Verhältniszahl überhaupt zu ver

-

zichten, wurde von den Ausschüssen nicht ange-
nommen. Dagegen machten sich die Ausschüsse 
die von verschiedenen Ländern kommende Anre-
gung zu eigen, daß die bisher auf Grund von Spe-
zialgesetzen als zugelassen geltenden Ärzte nun-
mehr auf die Verhältniszahl anzurechnen seien. 
Dies dürfte etwa 1500 Ärzte betreffen. Diese Re-
gelung gilt auch für Ärzte, die künftig auf Grund 
der genannten Gesetze als zugelassen gelten; auch 
sie sollen auf die Verhältniszahl angerechnet wer-
den (z. B. Spätheimkehrer). Dem entspricht der 
zweite Absatz von Absatz 1. 

Abs. 3 
Einer Anregung des Rechtsausschusses folgend, 

wurden im letzten Satz die materiellen Voraus-
setzungen für die Eintragung in das Arztregister 
umschrieben. Im übrigen redaktionelle Klar-
stellungen. 

Abs. 4a bis c  
Auch diese Präzisierung der Voraussetzungen, 

unter denen die Zulassung ruht oder entzogen 
werden kann oder endet, geht auf eine Anregung 
des Rechtsausschusses zurück. 

Abs. 5 
Vgl. IV b. 

Zu § 368 b 
Abs. 3 

Die Worte „oder deren Untergliederungen" 
waren gemäß der zu § 368 g Abs. 3 (vgl. dort) ge-
troffenen Entscheidung zu streichen. 

Abs. 4 
Zur Klärung wurde beschlossen, den Wortlaut 

„am Verfahren beteiligte Ärzte" zu wählen. 
Die Neufassung der Absätze 4 und 4 a erfolgte 

auf Anregungen des Bundesarbeitsministeriums so-
wie des Rechtsausschusses. 

Abs. 7 
Durch die Einfügung der Klammer („Aus-

schüsse") hinter dem Wort „Berufungsausschüsse" 
wurde eine einfachere Fassung des § 368 c Abs. 2 
Nr. 5, 6, 7 und 8 ermöglicht. 

Zu § 368 c 
Der Rechtsausschuß beanstandete, daß einige 

I der auf dem Verordnungswege zu regelnden Ge- 
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genstände materielles Recht darstellten und des-
halb in das Gesetz unmittelbar aufgenommen 
werden müßten; nur so könnten diese Verordnun-
gen später daraufhin geprüft werden, ob sie sich 
im Rahmen der erteilten Ermächtigung bewegen. 
Dementsprechend wurden in Absatz 2 die Nr. 4, 7 
und 11 geändert, Nr. 13 gestrichen. Die in Nr. 4 
und 13 entfallenen Vorschriften wurden unter 
Klarstellung der betreffenden Voraussetzungen in 
§ 368 a Abs. 3, 4 a bis c aufgenommen. 

Abs. 2 Nr. 8 
Die Ausschüsse teilten die Bedenken des Rechts-

ausschusses nicht, daß die vorgesehene Regelung 
mit Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG nicht vereinbar sei, 
z. B. weil über die Bemessungsgrundlagen der Ge-
bühren nichts gesagt sei (vgl. I). 

Nr. 10 
Es wurde debattiert, ob die „Ausbildung" und die 

„persönliche und berufliche Eignung" Gegenstand 
der Zulassungsordnungen sein könnten. Die Aus-
schüsse gaben zu, daß die „Ausbildung" durch die 
Approbation geregelt sei, die Zulassung sich also 
nur mit der „Vorbereitung zur kassenärztlichen 
Tätigkeit" befassen könne. Auch die allgemeine 
„persönliche und berufliche Eignung" kann nach 
Auffassung der Ausschüsse nicht Gegenstand der 
Regelungen einer Zulassungsordnung sein, sondern 
nur die speziellere „Eignung zur Ausübung der 
kassenärztlichen Tätigkeit". Dementsprechend 
wurde beschlossen. 

Nr. 12 a 
Diese Vorschrift erschien besonders im Hinblick 

auf Ärzte in Heimen, Anstalten sowie auf die — 
vorübergehende — Beteiligung von an sich nicht 
zugelassenen Ärzten bei Notstand erforderlich. 

Abs. 3 
Auf Antrag mehrerer Ausschußmitglieder wurde 

beschlossen, die Beschäftigung von Assistenten der 
Kassenärzte oder einer gemeinsamen kassenärzt-
lichen Tätigkeit nach den Grundsätzen der Aus-
übung eines freien Berufes regeln zu lassen. 

Zu § 368 d 
Abs. 1 

Der Antrag, statt des Wortes „Notfälle" wieder 
— wie in Drucksache 87 — „dringende Fälle" zu 
setzen, wurde mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Bitte der Vertreter zweier Länderministe-
rien, die freie Wahl auch auf die Universitätspoli-
kliniken zu erstrecken, glaubten die Ausschüsse 
nicht stattgeben zu brauchen, weil diese Frage in 
den in Satz 3 vorgesehenen Verträgen geregelt 
werden könne. 

Die Ausschüsse diskutierten, ob eine Vermeh-
rung der Eigeneinrichtungen der Krankenkassen 
grundsätzlich unterbunden werden solle, beließen 
es jedoch schließlich bei dem Text der Vorlage. 

Auf Wunsch wurde ausdrücklich festgestellt, daß 
der Begriff der „Eigeneinrichtungen" auch die 
Zahnkliniken der Träger der sozialen Kranken-
versicherung umfasse. Dieser Klarstellung soll 
auch der Ersatz des Wortes „dieser" durch „der" 
im letzten Satz dienen. 

Der Antrag aus den Reihen der Opposition, 
durch die Einfügung der Worte „für die ambulante 
Behandlung" hinter das Wort „Krankenkassen" 
im dritten Satz klarzustellen, daß es sich nur um  

entsprechende Eigeneinrichtungen, nicht aber z. B. 
um Erholungs- und Genesungsheime der Kranken-
kassen handele, wurde von der Mehrheit verwor-
fen. Aus den Reihen der Regierungsparteien wurde 
dazu vermerkt, daß der Gesetzentwurf sowieso fast 
ausschließlich auf die ambulante kassenärztliche 
Behandlung abgestellt sei. 

Abs. 2 
Es wurde erörtert, ob die Formulierung „einer 

der nächst erreichbaren Kassenärzte" ausreichend 
sei; die vorgebrachten Bedenken konnten zerstreut 
werden. 

Abs. 3 
Mit Mehrheit bei einigen Stimmenthaltungen 

wurde eine Neufassung beschlossen, die insbeson-
dere das Wort „dürfen" durch „soll" ersetzt und 
die Beschränkung auf den gleichen Behandlungs-
fall beseitigt. Die Erschwerung des Wechsels soll 
nur innerhalb je eines Kalendervierteljahres gel-
ten. 

Abs. 4 
Die Worte „beteiligter Arzt" treffen nunmehr 

auf die in § 368 a Abs. 5 genannten Krankenhaus-
ärzte wie auch auf die in § 368 c Abs. 2 Nr. 12 a 
genannten Ärzte zu. 

Zu § 368 e 
Dem Vorschlag eines Abgeordneten, den in den 

früheren Vorlagen -- Drucksachen Nr. 3904 bzw. 
87 — enthaltenen Zusatz „es sei denn, daß der 
Versicherte sich bereit erklärt, die Kosten dafür 
zu tragen" in den Entwurf wieder einzufügen, 
schlossen sich die Ausschüsse nicht an. Dagegen 
wurde der Halbsatz angefügt: „Die Kasse darf sie 
(d. h. die Leistung) nachträglich nicht bewilligen"; 
damit soll einem Übelstand der Gegenwart ent-
gegengetreten werden. 

Der Begriff „unwirtschaftlich", der zunächst von 
einigen Abgeordneten als dem Heilziele der Ver-
sicherung ggfs. abträglich beanstandet worden 
war, wurde schließlich in der Diskussion als nicht 
entbehrlich erkannt. Die Änderung „der beteiligte 
Krankenhausarzt" in „der beteiligte Arzt" trägt 
der Aufnahme der Nr. 12 a in § 368 c Abs. 2 
neben dem Absatz 5 des § 368 a Rechnung. 

Zu § 368 f 
Abs. 1 

Die Ausschüsse stellten ausdrücklich fest, daß 
das „Benehmen" mit den Krankenkassenverbän-
den eine Beratung mit diesen voraussetzt. 

Das Wort „Gebührentarif" der Vorlage könnte 
zu Verwechslungen mit den bestehenden Gebüh-
renordnungen führen; der entsprechende Halbsatz 
wurde deshalb gestrichen. Wegen der Änderung 
in die Worte „zugrunde zu legen" vgl. IV c. 

Abs. 2 und 3 
Vgl. IV c. 
Die Beteiligung der Verbände der Krankenkas-

sen an der Festsetzung des Verteilungsmaßstabes 
wurde von der Mehrheit gebilligt. Der von der Ver-
einigung der Ortskrankenkassenverbände vorge-
brachte Vorschlag, in Absatz 2 der Vorlage die 
Buchstaben c und d zu streichen, wurde schließlich 
nach eingehender Erörterung verworfen. Es wurde, 
wie unter IV c erläutert, die aus der Ausschußfas-
sung ersichtliche Formulierung angenommen. 
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Abs. 4 

Die Erörterung eines Vorschlages der Vereini-
gung der Ortskrankenkassenverbände führte 
schließlich dazu, daß der Wortlaut der Vorlage 
mit einer redaktionellen Änderung beibehalten 
wurde, die der Klarstellung dienen soll. 

Die Ausschüsse folgten mit Mehrheit den Beden-
ken des Rechtsausschusses des Bundesrates nicht, 
wonach Richtlinien im Bereich der Verwaltung 
eine verbindliche Wirkung nicht zukomme und 
deshalb der letzte Satz besser gestrichen werde. 
Dieser Satz blieb mit der zuvor beschlossenen re-
daktionellen Änderung bestehen. 

Zu § 368 g 

Abs. 1 

Der Auffassung, daß die wirtschaftliche Lage 
der Krankenkassen nur hinsichtlich der Pflicht-, 
nicht hinsichtlich der Mehr- und Kannleistungen 
zu berücksichtigen sei, folgte der Ausschuß mit 
Mehrheit bei einigen Stimmenthaltungen nicht. 

Abs. 2 und 3 

Mit Rücksicht auf den dem Bundestag vorlie-
genden Gesetzentwurf über das Verbänderecht der 
Krankenversicherung wurde die Bezeichnung 
„Spitzenverbände" durch „Bundesverbände" hier 
wie an  anderen Stellen der Vorlage ersetzt. 

Die Worte „und in deren Auftrag ihre Unterglie-
derungen" sind entfallen, da es nach dem nunmeh-
rigen föderativen Aufbau des Gesetzes „Unterglie-
derungen" nicht mehr gibt. Die Möglichkeit einer 
Beauftragung nachgeordneter Verwaltungsstellen 
durch die Kassenärztlichen Vereinigungen wird 
durch diese Streichung nicht berührt. 

Abs. 4 

Der Absatz gilt insbesondere für das System der 
„Belegärzte". Die Ausschüsse folgten dem Vor-
schlag eines Abgeordneten, den letzten Halbsatz 
„und die Vergütung nicht durch den Pflegesatz 
abgegolten wird," zu streichen, nicht, änderten den 
Halbsatz jedoch zur Klarstellung in der aus der 
Ausschußfassung ersichtlichen Weise ab. 

Abs. 5 

Die Aufgaben der Vertragsausschüsse wurden 
nach Auffassung der Ausschüsse durch die Neu-
fassung positiver gefaßt. 

Zu § 368 g 1 
Vgl. IV d. 
Auf Anregung eines Abgeordneten wurden die 

Absätze 6 bis 8 des § 368 g der Vorlage, die sich mit 
der Schlichtung befassen, in einen neuen Para-
graphen (368 g 1) zusammengefaßt. 

Abs. 1 

Die Kündigungsfrist nach einer Zwangsschlich-
tung (§ 368 g 1 Abs. 1 letzter Satz) wurde auf An-
trag eines Abgeordneten auf ein halbes Jahr herab-
gesetzt; gerade in diesen Fällen soll die Bahn für 
Vereinbarungen möglichst rasch wieder freige-
macht werden. Einer Herabsetzung auf ein Viertel-
jahr widersprachen die Ausschüsse. 

Abs. 3 
Mit der Neufassung folgten die Ausschüsse einer 

Anregung des Bundesarbeitsministeriums. 

Zu § 368h 
Abs. 2 und 3 

Vgl. IV d. 
Anregungen eines Abgeordneten, nur die Befä-

higung zum Richteramt, dagegen nicht alternativ 
auch die zum höheren Verwaltungsdienst zu ver-
langen, sowie die Zahl der Unparteiischen bei den 
Landesschiedsämtern auf drei zu erhöhen, folgten 
die Ausschüsse nicht. 

Abs. 5 
Die Ausschüsse folgten einstimmig, bei einer 

Stimmenthaltung, der Anregung des Rechtsaus-
schusses nicht, diesen Absatz zu streichen. Der 
Rechtsausschuß sah in der Regelung eine unzuläs-
sige Mischverwaltung; im übrigen redaktionelle 
Änderungen. 

Abs. 5a 
Einfügung auf Vorschlag des Bundesarbeits-

ministeriums. 

Zu § 368 i 
Abs. 3 

Der Anregung der ärztlichen Verbände, den letz-
ten Halbsatz des Absatzes zu streichen, hatten die 
Ausschüsse zunächst Rechnung getragen. Hin-
weise einzelner Länder führten dazu, daß der 
Halbsatz wieder eingefügt wurde. Aus rechtspoli-
tischen Erwägungen erschien es erforderlich, diese 
Vorschriften, die den Umfang des Aufsichtsrechtes 
festlegen, ausdrücklich auch für das Kassenarzt-
recht aufrechtzuerhalten. Die Änderung des ersten 
Halbsatzes des letzten Satzes erfolgte auf An-
regung des Bundesarbeitsministeriums. 

Zu § 368 k 
Abs. 1 und 2 

Redaktionelle Änderungen. 
Abs. 3 

Der Text der Vorlage blieb schließlich bestehen, 
nachdem eingehend erörtert worden war, ob fest-
zulegen sei, aus welchen Kreisen die Mitglieder 
des Vorstandes zu entnehmen seien. 

Abs. 4 

Die Neufassung soll den föderativen Aufbau der 
Kassenärztlichen Vereinigungen unterstreichen und 
zugleich sicherstellen, daß die Mitglieder in der 
Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigungen unmittelbar aus dem Kreise der 
Mitglieder der Kassenärztlichen Vereinigungen ge-
wählt werden. 

Abs. 6 
Der neue Absatz entspringt dem Bedürfnis, die 

Amtsdauer der Organe — auf vier Kalender-
jahre — festzulegen. 

Zu § 3681 
Abs. 4 

Die Ausschüsse erörterten, ob den Kassenärzt-
lichen Vereinigungen überhaupt die Möglichkeit 
gegeben werden solle, Geldbußen aufzuerlegen. Sie 
hielten schließlich — auch entgegen von Bedenken 
des Rechtsausschusses — an dieser Befugnis fest, 
begrenzten sie jedoch auf 1000 DM. 

Außerdem entschlossen sich die Ausschüsse, Be-
stimmungen über die Geldbuße und über das Ver-
fahren durch die Satzungen der Kassenärztlichen 
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Vereinigungen festlegen zu lassen. Weiter wurden 
Bestimmungen über die Form des zu erteilenden 
Bescheides eingefügt. 

Abs. 5 
Der neue Wortlaut entspricht dem Ergebnis der 

unter IV f geschilderten Beratung. 

Zu § 368 m 
Abs. 1 

Der Vorschlag der Vereinigung der Ortskran-
kenkassenverbande, dann, wenn die Ärzte den 
Vertrag nicht einhalten, den Kassen die Möglich-
keit zu geben, Regelungen mit Zustimmung ihrer 
obersten Verwaltungsbehörde zu treffen, wurde 
erörtert, ohne daß es zu einem entsprechenden Be-
schluß kam. 

Auf Antrag eines Abgeordneten und im Verfolg 
einer Anregung aus Kreisen der Kassenärztlichen 
Vereinigungen wurde erörtert, ob den Kassenärzt-
lichen Vereinigungen auch der Abschluß von Ver-
trägen mit „sonstigen Körperschaften des öffent-
lichen Rechts, die auf Grund gesetzlicher Vor-
schriften ärztliche Behandlung zu gewähren ha-
ben," zugebilligt werden solle und ob durch die 
Verträge nach Absatz 1 eine Tätigkeit von Nicht-
mitgliedern der Kassenärztlichen Vereinigungen 
nicht ausgeschlossen werden dürfe. Nachdem von 
einem anderen Abgeordneten eingewendet worden 
war, daß den Ersatzkassen usw. die Auswahl der 
für die Kassen tätigen Ärzte überlassen bleiben 
müsse, wurde von einer Änderung des letzten Sat-
zes des Absatzes 1 abgesehen. 

Da aus Rechtsgründen in § 368 o den Bundesaus-
schüssen nicht mehr der Erlaß von „Bestimmun-
gen", sondern von „Richtlinien" empfohlen wird, 
mußten in § 368 m Abs. 1 die Worte „nach näherer 
Bestimmung der Bundesausschüsse" gestrichen 
werden. 
Abs. 2 

Der letzte Satz über Verträge mit Universitäts-
polikliniken wurde im Zusammenhang mit § 368 d 
Abs. 1 Satz 3 erörtert, ohne daß es zu einer Be-
schlußfassung kam. 

Abs. 4 
Auf Anregung des Bundesarbeitsministeriums 

wurden in Satz 1 auch die Beschwerdeausschüsse 
genannt. 

Die Ausschüsse neigten mit ihrer Mehrheit, ent-
gegen der Meinung der meisten ärztlichen Mitglie-
der, dazu, die Krankenkassen an den Sitzungen 
der Prüfungsausschüsse und der Beschwerdeaus-
schüsse teilnehmen zu lassen. Man einigte sich 
schließlich dahin, daß der Vertreter der Kranken-
kasse in diesen Fällen ein Arzt sein müsse, der be-
ratend teilzunehmen, dementsprechend jedoch nicht 
die Entscheidung mitzufällen habe. Außerdem 
wurde den Krankenkassen das Recht zugestanden, 
gegen Entscheidungen der Prüfungsausschüsse in 
Angelegenheiten der ärztlichen Verordnungsweise 
den Beschwerdeausschuß anzurufen. 

Das Verfahren vor dem Beschwerdeausschuß gilt 
auf Anregung des Bundesarbeitsministeriums als 
Vorverfahren im Sinne des Sozialgerichtsgesetzes. 

Abs. 5 
Vgl. IV c. 

Zu § 368 n 
Abs. 2 

Der Anregung, bei Nichteinigung über die Per-
sonen des Vorsitzenden und der unparteiischen 

Mitglieder wie nach der Neufassung des § 368 h 
Abs. 2 und 3 zu verfahren, folgten die Ausschüsse 
nicht. 

Zu § 368 o 
Abs. 1 

Die Ausschüsse schlossen sich der Anregung des 
Rechtsausschusses an, aus Rechtsgründen die Bun-
desausschüsse zum Erlaß von „Richtlinien", nicht 
jedoch von „Bestimmungen" zu ermächtigen. 

Nr. 2 wurde gestrichen, da ihr Inhalt durch 
die Worte „wirtschaftliche Versorgung" in Nr. 1 
gedeckt ist. Dem Wunsch der Kassenzahnärztlichen 
Vereinigung, ausdrücklich die Versorgung mit 
Zahnersatz zu erwähnen, wurde Rechnung getra-
gen. 

Abs. 2 und 3 
Nachdem in Absatz 1 die Ermächtigung auf den 

Erlaß von „Richtlinien" abgeändert war, mußten 
in Absatz 2 und 3 die entsprechenden Änderungen 
vorgenommen werden, insbesondere konnte nicht 
mehr eine „verbindliche" Wirkung solcher Richt-
linien vorgesehen werden. 

Zu Artikel 1 Nr. 3 
Der Wunsch der Vereinigung der Ortskranken-

kassenverbände, auch § 119 Abs. 1 Nr. 5 RVO zu 
streichen, wurde anerkannt, da dies eine Folge des 
Wegfalles des § 370 RVO ist. Auch die im neuen 
Text genannten Vorschriften der §§ 291, 375 und 
377 sind nunmehr überholt, weshalb sie ebenfalls 
in Fortfall gebracht wurden. 

Zu Artikel 2 
Eine angeregte Ergänzung zu § 57 a, wonach die 

Klage bei jedem Sozialgericht eingereicht werden 
könne, erwies sich als überflüssig, da der § 91 des 
Sozialgerichtsgesetzes bereits eine entsprechende 
Vorschrift enthält. 

Die  weiteren Ergänzungen machen sich nach 
Auffassung des Bundesarbeitsministeriums, der 
sich die Ausschüsse anschlossen, aus dem Inhalt 
der Vorlage heraus notwendig; sie entsprechen 
überdies teilweise Wünschen der Ärzte. 
Zu Artikel 3 

Die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen 
Änderungen ergeben sich aus den besonderen Ver-
hältnissen Berlins, die von den Ausschüssen aner-
kannt wurden. 

Zu Artikel 4 
§ 1 

Eine Anregung der Kassenärztlichen Vereinigun-
gen Hessens, einige Vorschriften dies Hessischen 
Gesetzes über die Kassenärztliche Vereinigung 
Hessens bestehen zu lassen, wurde erörtert. 
Schließlich hielten die Ausschüsse doch an der bis-
herigen Fassung fest. 
§ 2 

Die Änderung in Absatz 2 dient der Klarstellung. 
§ 4 

Dem Wunsch von Ärzten, die Frist für den erst-
maligen Beschluß einer neuen Satzung zu verlän-
gern, wurde in der aus der Ausschußvorlage er-
sichtlichen Form Rechnung getragen. 

§ 5 
Auf Anregung des Bundesarbeitsministeriums 

wurde dieser Paragraph gestrichen, da nach § 61 
des Gesetzes zu Art. 131 GG der Bundesminister 
des Innern ermächtigt ist, durch Rechtsverordnung 
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das Nähere zur Durchführung der besonderen 
Unterbringungspflicht und der Versorgung zu 
regeln, und da im Bundesministerium des Innern 
eine entsprechende Vorlage vorbereitet wird. 

§ 9 
Der neue Absatz 2 erweitert die Gebührenfrei-

heit auch auf die Rückübertragung von Grund-
stücken, die nach 1933 mit Mitteln einer Landes-
stelle von der Kassenärztlichen Vereinigung 
Deutschlands erworben worden sind; jedoch wurde 
die Frist hierfür auf ein Jahr begrenzt. 

§ 10 a  
Die Ausschüsse folgten mit dieser Einfügung 

einer Anregung des Bundesarbeitsministeriums. 

§ 11 

Die von einem Abgeordneten vorgeschlagene Be-
fristung des Erlasses einer bundeseinheitlichen 
Zulassungsordnung wurde erörtert, ohne daß es zu 
einer Beschlußfassung kam. 

Der neue Absatz 3 wurde auf Anregung des 
Bund es arbeitsministeriums hinzugefügt. 

Bonn, den 1. April 1955 

Dr. Preller 

Berichterstatter 

Anlage 13 	 Drucksache 1390 
(Vgl. S. 4527 A) 

Schriftlicher Bericht 
des Ausschusses für Finanz- und Steuerfragen (19. Ausschuß) alber den Entwurf eines Dritten Gesetzes 

zur 

Förderung der Wirtschaft im Land Berlin 
(Drucksache 1159) 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Königswarter 

Der Regierungsentwurf eines Dritten Gesetzes 
zur Förderung der Wirtschaft im Land Berlin 
wurde dem Bundestag mit Drucksache 1159 vom 
22. Januar 1955 vorgelegt und von ihm in erster 
Lesung in der 68. Sitzung am 23. Februar 1955 dem 
Ausschuß für Finanz- und Steuerfragen federfüh-
rend und dem Ausschuß für Gesamtdeutsche und 
Berliner Fragen zur Mitberatung überwiesen. 

Der Ausschuß für Finanz- und Steuerfragen hat 
in seinen Sitzungen vom 10. März, 23. März, 
28. April und 4. Mai 1955 eingehend beraten. 

Der Entwurf beruht auf der vom Bundestag im 
Rahmen der Haushaltsberatungen 1954 zum Einzel-
plan 45 — Haushalt Finanzielle Hilfe für Berlin  — 
in  seiner 28. Sitzung am 6. Mai 1954 einstimmig 
gefaßten Entschließung (Anlage 31 zum Stenogra-
phischen Bericht dieser Sitzung), und diese auf den 
Zusagen, die der Berliner Bevölkerung von maß-
gebenden Mitgliedern der Regierung bereits Ende 
1953 gemacht wurden. Entgegen dieser Entschlie-
ßung enthielt er allerdings keine Erhöhung der 
Freibeträge, dagegen eine Erhöhung des Notopfers 
für das übrige Bundesgebiet um 12 v. H. 

Der Ausschuß hielt einmütig eine weitere För-
derung der Wirtschaft im Lande Berlin für erfor-
derlich und bejahte ebenso einmütig dahingehende 
steuerliche Erleichterungen. 

Ein Teil der Mitglieder, verteilt auf fast alle 
Fraktionen des Hauses, hielt aber die Bedenken 
des Bundesrates für sehr beachtlich, ob nicht die 
vorgeschlagenen Steuersenkungen dem Zweck we-
niger dienlich seien als eine Senkung der Real-
steuern, also besonders der Grund- und Gewerbe-
steuern im entsprechenden Ausmaß; eine Regelung, 
die auch der Verwaltung weniger Schwierigkeiten 
bereiten würde. 

Demgegenüber wurde geltend gemacht, daß die 
politischen Erwägungen der besonderen Lage in 
Berlin und auch der Tatsache angepaßt seien, 

daß der Berliner Bevölkerung die Erleichterungen 
in der Form des Entwurfs bereits seit über einem 
Jahr in feste Aussicht gestellt sind. 

Beanstandet wurde die beabsichtigte Erhöhung 
des Notopfers. Besonders die Berliner Abgeordne-
ten fürchteten, daß dadurch eine sehr unerwünschte 
Mißstimmung gegen Berlin im übrigen Bundesge-
biet erzeugt werde, ebenso wie durch die Beibehal-
tung der 2-Pfennig-Notopfermarke bei Postsen-
dungen. Das Aufkommen des Notopfers in der bis-
herigen Höhe reiche zur Deckung der beabsichtig-
ten Steuererleichterungen. Aus diesem Anlaß wur-
de die Frage der Zweckbedingtheit des Notopfers 
und seine teilweise zweckfremde Verwendung ein-
gehend erörtert. 

Ein zur Klärung dieser Fragen eingesetzter Un-
terausschuß kam mit Mehrheit zu der Empfehlung, 
die Erleichterungsformen des Entwurfs beizube-
halten, dagegen die Erhöhung des Notopfers zu 
streichen. 

Die Zweckbindung des Notopfers und eine 
schon anläßlich der Steuerreform und auch in die-
sen Beratungen angeregte sozialere Tarifgestaltung 
sollte dann einem besonderen Gesetz vorbehalten 
bleiben. 

Auch der mitberatende Ausschuß für Gesamt-
deutsche und Berliner Fragen hatte empfohlen, die 
Erhöhung des Notopfers zu streichen. Der Finanz-
ausschuß zögerte jedoch, die Bedenken des Bundes-
rates beiseite zu schieben und nutzte die Bereit-
schaft des Bundesfinanzministeriums, kurzfristig 
einen entsprechenden Entwurf vorzulegen, in sei-
ner Sitzung vom 28. April zu dem mit knapper 
Mehrheit gefaßten Beschluß, in entsprechende Be-
ratungen einzutreten. 

In der Sitzung vom 4. Mai wurde jedoch, 
nachdem inzwischen Beratungen in den Fraktionen 
zu dem Ergebnis geführt hatten, daß eine so weit- 
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gehende Abänderung der am 6. Mai vom Bundestag 
einstimmig beschlossenen Basis nicht erwünscht 
sei, der Entwurf in der Form gutgeheißen, in der 
er nunmehr dem Hohen Haus vorliegt. 

Die vom Ausschuß vorgeschlagenen Ä nderungen 
des Regierungsentwurfs ergeben sich aus der nach-
stehenden Gegenüberstellung. 

Im einzelnen sind besonders zu erwähnen: 
Die komplizierten Bestimmungen über die Er-

rechnung, je nachdem, ob die Einkünfte aus Berlin-
West oder aus anderen Quellen stammen, wurden 
in § 4 dahingehend vereinfacht, daß diese Auftei-
lung  unterbleibt, wenn die Einkünfte insgesamt 
3 000 DM oder die für die Ermäßigung nicht in 
Frage kommenden Einkünfte 3 000 DM nicht über-
steigen. 

In § 7 wurde entgegen dem ursprünglichen 
Wunsch des Ausschusses die Erhöhung des Not-
opfers zwar beibehalten, aber entgegen dem Regie-
rungsentwurf nicht um 12, sondern um 9 v. H. 

Der wiederholt vorgetragene Wunsch nach sozia-
lerer Gestaltung des Notopfer-Tarifs ist insoweit 
berücksichtigt, als das Notopfer die Einkommen-
steuer nicht übersteigen darf. Die 2-Pfennig-Marke 
wird — allerdings erst ab 1. April 1956 — fort-
fallen. 

Zu weiteren Zugeständnissen erklärte sich das 
Bundesfinanzministerium nicht bereit. Der Aus-
schuß wollte in dieser Angelegenheit weitere Ver-
zögerungen durch die angedrohte Anwendung des 
Artikels 113 des Grundgesetzes vermeiden und hat  

sich daher schließlich mit der so vorgeschlagenen 
Lösung einverstanden erklärt. Auch wurde der An-
trag auf Erhöhung der Freibeträge nicht mehr ge-
stellt. 

Im § 8 betreffen die Änderungen die für die Ter-
mine des Inkrafttretens erforderlichen Bestimmun-
gen. Die Erleichterungen für Berlin werden mit 
Wirkung vom 1. Januar 1955, die Notopfererhöhung 
im übrigen Bundesgebiet mit Wirkung vom 1. Juli 
1955, der Wegfall der Notopfer-2-Pfennig-Marke 
ab 1. April 1956 wirksam werden. 

In § 9 sind insbesondere die Ermächtigungen zu 
den sich aus diesen Änderungen und Terminen 
notwendig ergebenden Verordnungen und zur Neu-
bekanntmachung des Notopfer-Gesetzes vorge-
schlagen. 

Schließlich glaubt der Ausschuß einstimmig, 
Ihnen eine Änderung der Benennung des Gesetzes 
vorschlagen zu sollen, als das, was es tatsächlich 
ist: nämlich ein Gesetz zur Änderung des Einkom-
mensteuer-, Körperschaftsteuer- und Notopfer-
Gesetzes. Er ist der Meinung, daß propagandistische 
Tendenzen nicht ihren Niederschlag in der Über-
schrift von Steuergesetzen finden sollen. 

Bonn, den 17. Mai 1955 

Dr. Königswarter 

Berichterstatter 
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